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1 Einleitung 

Im Rahmen der Berichtspflicht gegenüber der Europäischen Kommission zum niedersächsischen Förder-
programm zur Entwicklung im ländlichen Raum (PROFIL) führte der NLWKN Untersuchungen zur Wir-
kung der verschiedenen Maßnahmen des Kooperationsprogramms Naturschutz (KoopNat) auf die Bio-
diversität und die Bedeutung für den Naturschutz durch. Dabei wurden erstmals in der PROFIL-Förder-
periode (2007 bis 2013) auch ausgewählte Agrarumweltmaßnahmen des Niedersächsischen und Bremer 
Agrarumweltprogramms (NAU/BAU) im Zuständigkeitsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) in die Untersuchungen einbezogen. Dabei han-
delte es sich um die Maßnahmen, bei denen im Programmplanungsdokument Auswirkungen auf die Bio-
diversität zu den angegebenen Zielen der Maßnahmen gehören (ML 2006).  

Die Vorgaben zu den Fördermaßnahmen sind in der Richtlinie zum Kooperationsprogramm Naturschutz 
(Rd.Erl. d. MU v. 2. 6. 2008, Nds. MBl 2008) und in der Richtlinie des Niedersächsischen und Bremer 
Agrarumweltpragramms (Rd.Erl. d. MU v. 1.10.2010, Nds. MBl 2010) festgelegt. 

 

Die Untersuchungen basieren auf dem ĂFachlich-methodischen Konzept der Wirkungskontrollen zur Bio-
diversität im Rahmen des Förderprogramms PROFILñ, welches vom NLWKN erstellt und mit dem Nieder-
sächsichen Ministerium für Umwelt Energie und Klimaschutz (MU) und dem Niedersächsischen Ministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz abgestimmt wurde (NLWKN 2008). Entspre-
chend der Zielsetzung der einzelnen Fördermaßnahmen und der offenen Fragen zu ihrer tatsächlichen 
Wirkung wurden in dem Konzept diejenigen Artengruppen und Einheiten festgelegt, welche für die jewei-
ligen Fördermaßnahmen zu untersuchen waren. Darüber hinaus wurden hier die Auswahl der Unter-
suchungsgebiete, Methodik und Rhythmus der Bestandserfassungen unter Berücksichtigung der be-
grenzt zur Verfügung stehender Haushaltsmittel festgelegt. 

Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen wurden vom NLWKN im landesweiten Zusammenhang 
ausgewertet, interpretiert und bewertet.  

 

Die Aussagekraft der vergleichenden Untersuchungen zur Wirkung der NAU/BAU-Fördermaßnahmen auf 
Pflanzen und Tiere nimmt mit der Länge des Beobachtungszeitraums zu. Hinzu kommt, dass manche 
Ziele, wie z. B. die Erhöhung der Gesamtartenzahl der Gefäßpflanzen innerhalb von Grünlandbeständen 
infolge einer Düngerreduzierung, sich im Allgemeinen erst nach der langjährigen Einhaltung der Bewirt-
schaftungsauflagen einstellen können. Aus diesem Grund wurde im Untersuchungskonzept festgelegt, 
dass bei den Fördermaßnahmen, welche in ähnlicher Weise schon in der PROLAND-Förderperiode 
(2000-2006) angeboten wurden, die begonnenen Untersuchungsreihen in denselben Gebieten fortgesetzt 
werden sollten. 

 

In Abb. 1-1 und Tab. 1-1 befinden sich eine Übersicht der Fördermaßnahmen, zu denen der NLWKN 
Wirkungskontrollen durchgeführt hat. Hier sind auch die untersuchten Artengruppen, Fördergebiete und 
Zeitpunkt der Untersuchungen dargestellt. Die entsprechenden Angaben zu den Maßnahmen des  
Kooperationsprogramms Naturschutz (KoopNat) sind in Abb. 1-2 und Tab. 1-2 dargestellt. 

Auch im Jahr 2014 waren die laufenden Bewirtschaftungsvereinbarungen von den landwirtschaftlichen 
Betrieben nach den Vorgaben der Richtlinien der PROFIL-Förderperiode umzusetzen. Deshalb wurden 
die in 2014 durchgeführten Bestandserfassungen ebenfalls in den vorliegenden Bericht aufgenommen. 

 

Im Kapitel 2 dieses Berichtes ist die landesweite Umsetzung der Fördermaßnahmen dargestellt. 

 

In den Kapiteln 3 bis 6 werden die einzelnen Fördermaßnahmen der PROFIL-Förderperiode nachein-
ander wie folgt behandelt: In einem einführenden Text wird die Maßnahme beschrieben. Ein Diagramm 
zeigt die Entwicklung der landesweiten Vertragsflächengröße im Zeitraum 2007 -2014. Der Übersichts-
karte sind die Förderkulisse der Maßnahme sowie die rämliche Verteilung der Vertragsflächen zu ent-
nehmen. Dabei wurde die Vertragsflächensituation im Jahr 2013 ausgewählt, da Ausdehung und Anzahl 
der Förderflächen in 2014 aufgrund der Übergangssituation zur nachfolgenden Förderperiode (PFEIL) in 
mancher Hinsicht nicht mehr repräsentativ für die eigentliche PROFIL-Förderperiode (2007 bis 2013) 
waren.  

Es folgt die Beschreibung der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen in tabellarischer Form. 
Vorangestellt ist eine kurze Charakterisierung der Gebiete. Nacheinander folgen Angaben zu den Ver-
tragsflächen im jeweiligen Gebiet, die maßnahmen- und gebietsspezifischen Zielarten, Angaben zur 
Auswahl und Repräsentanz des Gebiets sowie zur Methodik und zum Zeitpunkt der Untersuchungen. Bei 
den Fördermaßnahmen, bei denen in sämtlichen Untersuchungsgebieten exakt dieselbe Methodik ange-
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wandt wurde, sind diese auch im einführenden Kapitel zur jeweiligen Fördermaßnahme dargestellt. Dabei 
handelt es sich in der Regel um die Maßnmahmen, bei denen die Untersuchungen erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt begonnen wurden. Bei den schon vor längerer Zeit eingeführten Untersuchungsreihen wur-
de auf landesweit einheitliche Methoden zugunsten eine Vergleichbarkeit mit in den jeweiligen Gebieten 
schon vorliegenen Untersuchungsergebnissen verzichtet (s. Konzept zu den Wirkungskontrollen). 

Im Anschluss an die Untersuchungsergebnisse der verschiedenen Gebiete und Artengruppen folgt eine 
maßnahmenbezogenen Zusammenfassung. In einem kurzen Fazit mit Ausblick werden allgemeine Er-
kenntnisse zur Wirkung der Fördermaßnahmen, zur Bedeutung für die Umsetzung der Natura 2000-Ziele 
sowie zu zwischenzeitlich bereits umgesetzten Verbesserungen behandelt. 

Ergänzend zu den Berichtspflichten wurden schon zu Beginn der Arbeiten an den Richtlinienentwürfen für 
die neue Förderperiode ab 2014 Optimierungsvorschläge zu den Fördermaßnahmen aus Sicht des Arten- 
und Biotopschutzes zusammengetragen und an das Ministerium weitergegeben. Die Verbesserungsvor-
schläge waren auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Ergebnissen der Wirkungskon-
trollen sowie auf der Grundlage der zusätzlichen im NLWKN vorhandenen Erfahrungen und weiteren 
Informationen zur praktischen Umsetzung der Fördermaßnahmen erarbeitet worden. 

 

Im Kapitel 7 werden die Ergebnisse der Untersuchungen zu den übergeordneten Indikatoren dargestellt. 

Eine Erklärung der benutzten Begriffe und Abkürzungen befindet sich auf Seite 6. 

 

Einzelne Untersuchungen, bei denen z. B. keine vergleichenden Wiederholungskartierungen durchge-
führt wurden, sind ausschließlich in früheren Jahresberichten beschrieben.  

 

 

Abb. 1-1: Karte der PROFIL-Wirkungskontrollen der NAU/BAU-Maßnahmen 2007-2014 

Die Untersuchungen wurden von vielen unterschiedlichen Fachgutachtern durchgeführt. Eine Liste der 
beteiligten Gutachter-Büros befindet sich im Quellenverzeichnis am Ende des Berichts. Der NLWKN be-
dankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen beteiligten Kartiererinnen und Kartierern.  
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Tab. 1-1: Übersicht über die Untersuchungen zu den NAU/BAU-Maßnahmen 2009-2014 

Niedersächsisches / Bremer Agrarumweltprogramm (NAU/BAU) 

Artengruppe / 
Biotoptyp 

Fördergebiet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NAU/BAU A5/A6 ï Ein- und mehrjährige Blühstreifen 

Avifauna  
Hodenhagen / Cremlingen /  
Bodenwerder 

 
ƴ ƴ ƴ ƴ  

Hautflügler 
 

ƴ 
 

ƴ 
 

 

Vegetation 
 

ƴ ƴ ƴ 
 

 

NAU/BAU B1/B3 ï Extensive Grünlandnutzung, Verringerung der Betriebsmittelanwendung  
 ï Einhaltung einer Ruhephase im Frühjahr 

Avifauna 

Wesermarsch   ƴ ƴ ƴ ƴ 

Bleckede   ƴ ƴ ƴ ƴ 

Deichhinterland der Ems   ƴ    

Rheiderland    ƴ   

Westlicher Jadebusen   ƴ ƴ   

Butjadingen     ƴ  

Freepsum/Krummhörn     ƴ ƴ 

NAU/BAU B1 ï Extensive Grünlandnutzung, Verringerung der Betriebsmittelanwendung  

Vegetation 

Wesermarsch, Friesland, Wilhelmshaven 
   

ƴ ƴ  

Osnabrück, Diepholz, Vechta    ƴ ƴ  

Harburg, Lüneburg, Uelzen 
   

ƴ ƴ  

Northeim, Osterode, Göttingen 
   

ƴ ƴ  

NAU/BAU B2 ï Extensive Grünlandnutzung mit ergebnisorientierter Honorierung 

Vegetation 
Lüchow-Dannenberg ƴ 

 
ƴ  ƴ  

Holzminden  ƴ 
 

ƴ  ƴ  

 
 

 
Abb. 1-2: Karte der PROFIL-Wirkungskontrollen zum Kooperationsprogramm Naturschutz 2007ï2014 
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Tab. 1-2: Übersicht über die Untersuchungen zu den Maßnahmen des Kooperationsprogramms Naturschutz  
2007-2014 

Kooperationsprogramm Naturschutz (KoopNat) 

Artengruppe /  
Biotoptyp 

Fördergebiet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

KoopNat FM 411 ï Dauergrünland, ergebnisorientiert 

Vegetation 
Lüchow-Dannenberg   ƴ  ƴ  ƴ  

Holzminden   ƴ  ƴ  ƴ  

KoopNat FM 412 ï Dauergrünland, handlungsorientiert 

Avifauna 

Stollhammer Wisch ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ 

Rheiderland    ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ 

Melmmoor/ Kuhdammmoor    ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ 

Vegetation 

Barnbruch  ƴ  ƴ  ƴ   

Fehntjer Tief*  ƴ  ƴ  ƴ  ƴ 

Gipskarstgebiet Bad Sachsa   ƴ   ƴ   

Melmmoor / Kuhdammmoor*  ƴ  ƴ  ƴ   

Mittelelbe   ƴ  ƴ  ƴ ƴ 

Rühler Schweiz  ƴ  ƴ  ƴ  ƴ 

Stollhammer Wisch*    ƴ  ƴ   

Suddenmoor ƴ  ƴ   ƴ  ƴ 

Untere Allerniederung*   ƴ   ƴ  ƴ 

Landgraben / Dummeniederung     ƴ   ƴ 

KoopNat FM 421/422 ï Nordische Gastvögel 

Avifauna 
Westermarsch / Krummhörn ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ 

Emsmarsch und Rheiderland ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ 

KoopNat FM 431 ï Ackerwildkräuter 

Vegetation 
Einzelne Vertragsflächen,  
landesweit verteilt 

ƴ ƴ  ƴ  ƴ  ƴ 

KoopNat FM 432 ï Acker / Vogel- und sonstige Tierarten 

Kleinsäuger Unteres Eichsfeld  ƴ       

Avifauna Drawehn und Lucie ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ 

Avifauna 
Ostheide südl. Himbergen /  
Bad Bodenteich 

   ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ 

FM 441/442 ï Besondere Biotoptypen (Beweidung / Mahd) 

Berg-
wiesen 

Vegetation 
Ithwiesen    ƴ  ƴ   

Hohegeiß 
 ƴ  ƴ  ƴ  ƴ 

Falter    ƴ  ƴ  ƴ 

Mager-
rasen 

Vegetation 

Altendorfer Berg  ƴ  ƴ  ƴ  ƴ 

Heeseberg  ƴ   ƴ  ƴ  

Rühler Schweiz  ƴ  ƴ  ƴ  ƴ 

Weper  ƴ  ƴ  ƴ  ƴ 

Reptilien 
Heeseberg ƴ  ƴ  ƴ    

Rühler Schweiz (Burgberg)   ƴ   ƴ ƴ ƴ 

Falter Rühler Schweiz   ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ ƴ 

Sand-
heiden 

Vegetation 

Lüneburger Heide    ƴ   ƴ   

Lüneburger Heide  
(Radenbachtal) 

 ƴ       

Wachendorfer Wacholderhain ƴ        

Reptilien Lüneburger Heide ƴ  ƴ  ƴ ƴ   

Moor-
heiden 

Vegetation 

Hahlener Moor ƴ        

Nördl. Wietingsmoor /  
Neustädter Moor 

 ƴ   ƴ  ƴ  

Stapeler Moor / Lengener Meer ƴ        

Reptilien Großes Moor ƴ    ƴ    

*) Die Untersuchungen werden im vorliegenden Bericht aus Kapazitätsgründen nicht im Detail beschrieben. 
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2 Umsetzung der Fördermaßnahmen 

Eine Übersicht über die Umsetzung der PROFIL-Maßnahme Agrarumweltmaßnahme (Code 214), insbe-
sondere des Kooperationsprogramms Naturschutz und der Agrarumweltmaßnahmen des Niedersächsi-
schen und Bremer Agrarumweltprogramms (NAU/BAU) in Niedersachsen zu denen Wirkungskontrollen 
zur Biodiversität durchgeführt wurden, geben Tab. 2-1 und Tab. 2-2. Die Angaben zur Förderflächengrö-
ße wurden vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU) und vom Nie-
dersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) zur Verfügung 
gestellt. Im Jahr 2014 wurden die Bewirtschaftungsvereinbarungen ebenfalls noch auf auf Basis der 
Richtlinien und Vorgaben der PROFIL-Förderperioden. 

 

Gegen Ende der Förderperiode waren auf ca. 45.000 ha Bewirtschaftungsvereinbarungen im Rahmen 
des Kooperationsprogramms Naturschutz abgeschlossen. Bei den Agrarumweltmaßnahmen mit Bio-
diversitätszielen des ML waren Blühstreifen auf einer Gesamtfläche von ca. 9.500 ha und Maßnahmen 
zur allgemeinen Grünlandextensivierung auf über 34.000 ha abgeschlossen. 

Die Angaben zu den Förderflächen in den einzelnen untersuchten Fördergebieten basieren auf Daten 
des SLA (Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung) aus dem Januar des jeweils angegeben 
Jahres. Dabei haben sich teilweise zu einem späteren Zeitpunkt im angegebenen Jahr durch vorzeitige 
Beendigung von Vereinbarungen oder Beanstandungen z. B. bei Vor-Ort-Kontrollen der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen (LWK) Veränderungen gegenüber den hier angegebenen Flächengrößen erge-
ben. Die Daten geben aber dennoch einen guten Überblick über Zahl und Fläche der Förderflächen im 
Betrachtungsgebiet. 

Tab. 2-1: Vertragsflächengrößen (in ha) Erschwernisausgleich und NAU/BAU-Maßnahmen 2007-2014 

Niedersächsisches und  
Bremer Agrarumweltprogramm 
(NAU / BAU) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NAU/BAU A5 ï Einjährige Blühstreifen 6.524 6.983 7.645 7.448 9.840 8.859 9.322 9.396 

NAU/BAU A6 ï Mehrjährige Blühstreifen 27 65 49 49 175 197 184 171 

NAU/BAU B1 ï Extensive Grünlandnutzung, 
Verringerung der Betriebsmittelanwendung 

7.905 14.410 18.355 22.565 29.913 28.204 27.623 27.338 

NAU/BAU B2 ï Extensive Grünlandnutzung, 
Ergebnisorientierte Honorierung 

632 866 1.485 1.896 2.561 3.082 3.315 3.747 

NAU/BAU B3 ï Einhaltung einer Ruhephase  
im Frühjahr 

    850 2.164 3.068 3.707 

Erschwernisausgleich 18.297 19.509 20.327 20.809 21.755 21.860 21.056 20.931 
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Tab. 2-2: Vertragsflächengrößen (in ha) in den Maßnahmen PROLAND- und  
PROFIL-Kooperationsprogramm Naturschutz 2007-2014 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kooperationsprogramm Naturschutz (KoopNat)        

KoopNat Teilbereich ĂGr¿nlandñ        

FM 400 ï PROLAND Dauergrünland 3.093 2.389 1.770      

FM 410 ï PROLAND Feuchtgrünland 2.525 1.885 1.196      

FM 411 ï PROFIL Dauergrünland,  
ergebnisorientiert 

85 208 452 635 1.081 1.273 1.385 1.351 

FM 412 ï PROFIL Dauergrünland,  

handlungsorientiert 
3.791 6.158 8.458 11.282 12.641 11.864 12.337 11.499 

Summe Grünland 9.494 10.640 11.876 11.917 13.722 13.137 13.722 12.850 

KoopNat Teilbereich ĂNordische Gastvögelñ        

FM 420 ï PROLAND  
Nordische Gastvögel 

7.071 3.178 2.501 37     

FM 421 ï PROFIL Nordische  
Gastvögel, Acker 

 1.876 4.979 6.118 7.187 7.190 7.202 7.037 

FM 422 ï PROFIL Nordische  
Gastvögel, Dauergrünland 

 3.796 6.304 10.744 13.090 13.253 14.246 14.089 

Summe Nordische Gastvögel 7.071 8.850 13.784 16.899 20.277 20.443 21.448 21.126 

KoopNat Teilbereich ĂAckerñ        

FM 430 ï PROLAND  
Ackerwildkräuter 

918 178 78      

FM 431 ï PROFIL Ackerwildkräuter  134 187 214 228 224 203 189 

FM 432 ï PROFIL Vogel- und andere 
Tierarten der Feldflur 

7 28 53 518 932 983 1.165 1.183 

Summe Acker 925 340 318 732 1.160 1.207 1.368 1.372 

KoopNat Teilbereich ĂBiotoppflege / besondere Biotoptypenñ 

FM 440 ï PROLAND Biotoppflege 1.190 617 393      

FM 441 ï PROFIL Besondere  
Biotoptypen, Beweidung 

6.443 7.408 8.674 9.170 9.379 9.432 9.619 9.183 

FM 442 ï PROFIL Besondere  
Biotoptypen, Mahd 

199 307 345 389 402 404 394 408 

Summe Biotoppflege 7.833 8.332 9.412 9.559 9.781 9.836 10.013 9.591 

Gesamtsumme KoopNat 25.323 28.162 35.390 39.107 44.940 44.623 46.551 44.939 

 

 
 

Abb. 2-1: Entwicklung der landesweiten Vertragsflächengröße sämtlicher Naturschutzmaßnahmen  
im Rahmen des Kooperationsprogramm Naturschutz in der PROFIL Förderperiode (2007-2014) 
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Tab. 2-3: Zahl der Anträge, Förderflächengröße und Förderbeträge zu den verschiedenen NAU/BAU-
Fördermaßnahmen und dem Erschwernisausgleich in 2013 

Niedersächsisches und Bremer  
Agrarumweltprogramm (NAU / BAU) 

Anzahl 
der Anträge 

Geförderte 
Fläche (in ha) 

Förderbetrag 
(in ú) 

NAU/BAU B1 ï Extensive Grünlandnutzung, 
Verringerung der Betriebsmittelanwendung 

1.596 27.623 2.983.098 

NAU/BAU B2 ï Extensive Grünlandnutzung, 
Ergebnisorientierte Honorierung 

219 3.315 422.360 

NAU/BAU B3 ï Einhaltung einer Ruhephase 
im Frühjahr 

176 3.068 347.632 

NAU/BAU A5 ï Einjährige Blühstreifen 1.859 9.322 5.015.086 

NAU/BAU A6 ï Mehrjährige Blühstreifen 64 184 67.798 

Erschwernisausgleich*) 1.892* 20.931 2.865.396 
 

*) Angabe aus 2014 

Tab. 2-4: Zahl der Anträge, Förderflächengröße und Förderbeträge zu den verschiedenen Maßnahmen des 
Kooperationsprogrammes Naturschutz in 2013 

Fördermaßnahme ï  
Kooperationsprogramm Naturschutz 

Anzahl  
der Anträge 

Geförderte Fläche 
(in ha) 

Förderbetrag vor 
Sanktionen (in ú) 

FM 411 ï PROFIL Dauergrünland, 

ergebnisorientiert 
99 1.385 177.136 

FM 412 ï PROFIL Dauergrünland, 
handlungsorientiert 

836 12.337 3.761.828 

FM 421 ï PROFIL Nordische Gastvögel, 
Acker 

160 7.202 2.262.913 

FM 422 ï PROFIL Nordische Gastvögel,  
Dauergrünland 

447 14.246 3.449.123 

FM 431 ï PROFIL Ackerwildkräuter 18 203 137.367 

FM 432 ï PROFIL Vogel- und andere  
Tierarten der Feldflur 

169 1.165 1.170.265 

FM 441 ï PROFIL Besondere Biotoptypen, 

Beweidung 
77 9.605 2.095.436 

FM 442 ï PROFIL Besondere Biotoptypen, 
Mahd 

14 394 244.586 

Gesamt 1.820 46.537 13.298.655 

 

Im ĂProgramm zur Fºrderung im lªndlichen Raum Niedersachsen und Bremen 2007 bis 2013ñ (ML 2006) 
sowie teilweise auch in den nachträglich bei der EU-Kommission eingereichten Änderungsanträgen wur-
de für die verschiedenen Fördermaßnahmen eine Zielflächengröße für die verschiedenen Maßnahmen 
angegeben. Ferner wurde die Zahl der an der Förderung voraussichtlich teilnehmenden Betriebe für die 
meisten Maßnahmen geschätzt. In den Tabellen 2-5 und 2-6 sind die Zielflächengrößen der verschiede-
nen Fördermaßnahmen den tatsächlichen Förderflächengrößen des Jahres 2013 gegenübergestellt.  
 

Bei der Angabe der Zielflächengrößen wurden dabei teilweise Einzelmaßnahmen zusammengefasst, bei 
später zur Genehmigung eingereichten Maßnahmen wurden bestimmte Angaben nicht getätigt. 
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Tab. 2-5: Gegenüberstellung der Zielflächengröße (ML 2006) mit den Förderflächengrößen der tatsächlich 
vereinbarten einzelnen NAU / BAU Fördermaßnahmen  

(Auswertung auf Basis der Angaben 2013 des SLA)  

Niedersächsisches und Bremer Agrar-
Umweltprogramm (NAU / BAU) 

Zielflä-
chen-
größe 
(2006) 

Förder-
flächen- 
größe  
(2013) 

Anzahl der  
teilnehmenden  

Betriebe  
(Ziel) 

Anzahl der  
teilnehmenden 

Betriebe  
(Realität, 2013) 

NAU/BAU B1 ï Extensive Grünlandnutzung, 
Verringerung der Betriebsmittelanwendung 

34.000 ha 27.623 ha 1.500 1.596 

NAU/BAU B2 ï Extensive Grünlandnutzung, 
Ergebnisorientierte Honorierung 

4.200 ha 3.315 ha 300 219 

NAU/BAU B3 ï Einhaltung einer Ruhephase 
im Frühjahr 

k. A. 3.068 ha 1.700* 176 

NAU/BAU A5 ï Einjährige Blühstreifen 3.800 ha 9.322 ha 600 1.859 

NAU/BAU A6 ï Mehrjährige Blühstreifen 6.500 ha 184 ha 1.000 64 
 

*) Angabe im 5. Änderungsantrag zu PROFIL (ML) 

 

Tab. 2-6: Gegenüberstellung der Zielflächengröße (ML 2006) mit den Förderflächengrößen der  
tatsächlich vereinbarten einzelnen Fördermaßnahmen des Kooperationsprogramms Naturschutz  
und des Erschwernisausgleichs  

(Auswertung auf Basis der Vertragsdaten 2013 des SLA) 

Fördermaßnahme ï  
Kooperationsprogramm  
Naturschutz 

Ziel-
flächen-
größe 
(2006) 

Förder-
flächen-
größe 
(2013) 

Förder- 
flächen- 
größe 
(2013) 

Anzahl der  
teilnehmenden 

Betriebe 
(Realität, 2013) 

Anzahl der 
teilnehmenden 

Betriebe  
(Ziel) 

FM 411 ï PROFIL Dauergrünland, 
ergebnisorientiert 

15.400 ha 13.722 ha 

1.385 ha 99  

FM 412 ï PROFIL Dauergrünland, 
handlungsorientiert 

12.337 ha 836  

FM 421 ï PROFIL Nordische 
Gastvögel, Acker 

7.500 ha  7.202 ha 160  

FM 422 ï PROFIL Nordische 
Gastvögel, Dauergrünland 

13.500 ha  14.246 ha 447  

FM 431 ï PROFIL  
Ackerwildkräuter 

1.200 ha 1.368 ha 

203 ha 18  

FM 432 ï PROFIL Vogel- und 

andereTierarten der Feldflur 
1.165 ha 169  

FM 441 ï PROFIL Besondere 
Biotoptypen, Beweidung 

9.900 ha 10.013 ha 

9.619 ha 77  

FM 442 ï PROFIL Besondere 
Biotoptypen, Mahd 

394 ha 14  

Gesamt 47.500 ha  46.551 ha  ca. 2.000 

FM 450 ï Erschwernisausgleich 21.490 ha  21.056 ha   

 

Übergeordnetes Ziel der Fördermaßnahmen, insbesondere der Naturschutzmaßnahmen des Koopera-
tionsprogramms Naturschutz, ist gem. der ELER-VO die Umsetzung der Natura2000-Ziele.  

In den Tabellen 2-7 und 2-8 ist für die einzelnen Fördermaßnahmen der Anteil der Förderflächen inner-
halb von Natura 2000-Gebieten insgesamt bzw. in FFH-Gebieten, in EU-Vogelschutzgebieten sowie in 
Natura 2000-Gebieten einschließlich der Naturschutzgebiete, Nationalparke und des Gebietsteils C des 
Biosphärenreservats angegeben.  
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Tab. 2-7: Anteil der Förderflächen der einzelnen Fördermaßnahmen des KoopNat (einschließlich  
Erschwernisausgleich) innerhalb von Natura 2000-Gebieten, FFH-Gebieten, EU-Vogelschutzgebieten sowie 
Natura 2000-Gebieten incl. der NSGôs mit Nationalpark und Gebietsteil C des Biosphªrenreservats  

(Auswertung auf Basis der Vertragsdaten 2013 des SLA) 

Fördermaßnahme ï  
Kooperationsprogramm 
Naturschutz 

Förder- 
flächen- 
größe 

Anteil Förder-
flächen in 

Natura 2000-
Gebieten 

Anteil För-
derflächen 

in FFH-
Gebieten 

Anteil Förder-
flächen in EU-
Vogelschutz-

gebieten 

Anteil Förder-
flächen in  

Natura 2000-
Gebieten  
(incl. NSGôs) 

FM 411 ï PROFIL Dauergrün-
land, ergebnisorientiert 

1.385 ha 37 % 27 % 27 % 37 % 

FM 412 ï PROFIL Dauergrün-

land, handlungsorientiert 
12.337 ha 84 % 64 % 71 % 90 % 

FM 421 ï PROFIL Nordische 
Gastvögel, Acker 

7.202 ha 86 % 4 % 86 % 86 % 

FM 422 ï PROFIL Nordische 
Gastvögel, Dauergrünland 

14.246 
ha 

99 % 5 % 99 % 99 % 

FM 431 ï PROFIL  
Ackerwildkräuter 

203 ha 35 % 12 % 23% 35 % 

FM 432 ï PROFIL Vogel- und 
andere Tierarten der Feldflur 

1.165 ha 47 % 5 % 44 % 47 % 

FM 441 ï PROFIL Besondere 
Biotoptypen, Beweidung 

9.619 ha 90 % 87 % 74 % 93 % 

FM 442 ï PROFIL Besondere 

Biotoptypen, Mahd 
394 ha 55 % 55 % 10 % 59 % 

Gesamt 46.551 ha 87 % 38 % 80 % 89 % 

FM 450 ï  
Erschwernisausgleich 

21.056 ha 84 % 70 % 61 % 96 % 

 

Tab. 2-8: Anteil der Förderflächen der einzelnen NAU / BAU Fördermaßnahmen innerhalb  
von Natura 2000 Schutzgebietskategorien  

(Auswertung auf Basis der Vertragsdaten 2013 des SLA) 

Fördermaßnahme ï  
Kooperationsprogramm  
Naturschutz 

Förder- 
flächen- 
größe 

Anteil Förder-
flächen in 

Natura 2000-
Gebieten 

Anteil För-
derflächen 

in FFH-
Gebieten 

Anteil Förder-
flächen in EU-
Vogelschutz-

gebieten 

Anteil Förder-
flächen in 

Natura 2000-
Gebieten 
(incl. NSGôs) 

NAU/BAU B1 ï Extensive Grün-
landnutzung, Verringerung 
der Betriebsmittelanwendung 

27.623 ha 22 % 12 % 16 % 22 % 

NAU/BAU B2 ï Extensive Grün-
landnutzung, Ergebnisorien-
tierte Honorierung 

3.315 ha 28 % 20 % 17 % 28 % 

NAU/BAU B3 ï Einhaltung einer 
Ruhephase im Frühjahr 

3.068 ha 20 % 8 % 13 % 20 % 

NAU/BAU A5 ï Einjährige  
Blühstreifen 

9.322 ha 6 % 4 % 3 % 6 % 

NAU/BAU A6 ï Mehrjährige 
Blühstreifen 

184 ha 10 % 8 % 4% 10 % 

Gesamt 43.512 ha 19 % 11 % 13 % 19 % 

Grünland Niedersachsen 690.994 ha 17 % 9 % 13 % 18 % 
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3 Fördermaßnahmen im Grünland  

Erläuterung des Baukastensystems 

In der PROFIL-Förderperiode werden im Grünland verschiedene aufeinander aufbauende Fördermaß-
nahmen angeboten. Grundsätzlich sind dabei Maßnahmen nach dem handlungsorientiertem Förder-
prinzip und solche nach dem ergebnisorientiertem Förderprinzip zu unterscheiden.  

Bei der schon seit den 1980er Jahren angebotenen handlungsorientierten Förderung sind auf den Flä-
chen bestimmte Bewirtschaftungsauflagen einzuhalten. Dies kann beispielsweise der Verzicht auf die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, auf die Bodenbearbeitung im Frühjahr oder auf eine Düngung 
sein. Bei Maßnahmen nach dem ergebnisorientierten Honorierungsprinzip kann die Förderung dann  
gewährt werden, wenn bestimmte Indikatorarten für artenreiches Grünland regelmäßig auf den Flächen 
vorkommen. 

Innerhalb von hoheitlich geschützten Gebieten (Naturschutzgebiete, Nationalparke, Gebietsteil C des 
Biosphªrenreservats ĂNiedersªchsische Elbtalaue", gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, 
auf denen ein Antrag auf Erschwernisausgleich vorliegt) werden nur Maßnahmen nach dem handlungs-
orientierten Honorierungsprinzip angeboten. Dabei stellt der Erschwernisausgleich die Grundförderung 
dar, auf den die Bewirtschafter einen rechtlichen Anspruch haben (Nds. GVBl. 1997, zuletzt geändert am 
21.2.2014). Der Erschwernisausgleich ist im Rahmen der Anträge zur Agrarförderung jährlich zu bean-
tragen. Die Prämienhöhe richtet sich nach den in der Schutzgebietsverordnung festgelegten Bewirtschaf-
tungsauflagen. Sie ist für die jeweilige Auflagenkombination mittels der in der Verordnung enthaltenen 
Punktwerttabelle zu berechnen. 

Aufbauend auf den Erschwernisausgleich kann in den ausgewählten Gebieten der Förderkulisse freiwillig 
eine Zusatzförderung im Rahmen des Kooperationsprogramms Naturschutz, Teilbereich Dauergrünland 
handlungsorientiert (FM 412) beantragt werden. Auch bei dieser Maßnahme werden die Prämien der für 
die einzelnen Flächen festgelegten Bewirtschaftungsauflagen auf Basis der Punktwerttabelle bestimmt. 
Die jeweiligen Auflagen bedürfen der Zustimmung der unteren Naturschutzbehörden. 

Außerhalb der o.g. Schutzgebiete werden sowohl Maßnahmen nach dem handlungsorientierten als auch 
nach dem ergebnisorientierten Prinzip angeboten (vgl. Abb. 3.1). Als Grundförderung im Rahmen der 
Niedersächsischen und Bremer Agrarumweltmaßnahmen (NAU/BAU) kann zwischen vier Maßnahmen 
zur extensiven Grünlandnutzung gewählt werden. Diese berücksichtigen die Grundsätze des Bundes 
über die Förderung einer markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung des jeweils gültigen 
Rahmenplans ¿ber die Gemeinschaftsaufgabe ĂVerbesserung der Agrarstruktur und des K¿sten-
schutzesñ. Dies sind die MaÇnahmen:  

Á NAU/BAU B1: Extensive Grünlandnutzung auf Einzelflächen durch Verringerung der Betriebsmittel-
anwendung 

Á NAU/BAU B3: Extensive Grünlandnutzung auf Einzelflächen durch Einhaltung einer Ruhephase im 
Frühjahr und zur Anlage eines Schonstreifens 

Á NAU/BAU B0: Klimaschonende Grünlandbewirtschaftung der Dauergrünlandflächen eines Betriebes 
Á NAU/BAU B2: Extensive Grünlandnutzung auf Einzelflächen nach dem Prinzip der ergebnisorien-

tierten Honorierung. 

Die Fördermaßnahme NAU/BAU B0 hat keine die Biodiversität betreffenden Ziele und wird deshalb im 
Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Zu jedem Förderprinzip wird in ausgewählten Gebieten außerhalb der Schutzgebiete eine naturschutz-
gerechte Zusatzförderung angeboten. Dies ist für das handlungsorientierte Honorierungsprinzip die auch 
innerhalb von Schutzgebieten angebotene Fördermaßnahme FM 412. Die Festlegung der zusätzlichen 
Kombination der Bewirtschaftungsauflagen auf den jeweiligen Flächen bedarf der Zustimmung der unte-
ren Naturschutzbehörden. 

Für das ergebnisorientierte Honorierungsprinzip baut auf die Grundförderung (NAU/BAU B2) die Förder-
maßnahme FM 411 (Kooperationsprogramm Naturschutz, Teilbereich ergebnisorientiert) auf.  

Ferner wird auf Magerrasen und Bergwiesen eine weitere Fördermaßnahmen im KoopNat, Teilbereich 
Besondere Biotoptypen angeboten (vgl. Kap. 5.1 und 5.2). Eine genauere Beschreibung der Maßnahmen 
befindet sich in den folgenden Kapiteln. 
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*) Hierzu gehören die Gebiete mit hoheitlich festgelegten Bewirtschaftungsauflagen auf  
Grünland (Naturschutzgebiete, Nationalparke, Gebietsteil C des Biosphärenreservats  
ĂNiedersªchsische Elbtalaue", nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope, wenn  
ein Antrag auf Erschwernisausgleich vorliegt) 

 
Abb. 3-1: Fördersystematik der Grünlandförderung in der PROFIL Förderperiode 
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3.1 NAU/BAU-Fördermaßnahme: Extensive Grünlandnutzung durch Verringerung der Betriebs-
mittelanwendung (NAU/BAU B1) und extensive Grünlandnutzung durch Einhaltung einer  
Frühjahrsruhe oder Anlage von Schonstreifen (NAU/BAU B3) 
 

Maßnahmenbeschreibung, -umsetzung und Zielsetzung 

Die Maßnahmen NAU/BAU B1 und B3 werden landesweit außerhalb der folgenden hoheitlich geschütz-
ten Gebiete angeboten: Naturschutzgebiete, Nationalparke, Gebietsteil C des Biosphärenreservats  
ĂNiedersächsische Elbtalaue" sowie auf den gesetzlich geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG (wenn 
ein Antrag auf Erschwernisausgleich vorliegt). 

Diese Maßnahmen stellen gleichzeitig die Grundförderung dar für die handlungsorientierte Förderung des 
Dauergrünlands innerhalb des Kooperationsprogramms Naturschutz (FM 412) außerhalb der o. g. 
Schutzgebiete (s. Abb. 3.1 ). In den folgenden Untersuchungen wurden allerdings nur Vertragsflächen 
betrachtet, auf denen ausschließlich eine NAU/BAU-Maßnahme abgeschlossen wurde. 

Die Fördermaßnahmen NAU/BAU B3 wurde nachträglich ergänzt um eine Grundförderung, welche den 
bodenbrütenden Wiesenvögeln zugute kommt. 

Die NAU/BAU-Maßnahmen werden in der PROFIL-Förderperiode erstmals hinsichtlich ihrer Wirkung auf 
die Artenvielfalt untersucht. Die Bestandserfassung der Wiesenvögel konnte 2011 begonnen werden. Die 
Ersterfassung zur Grünlandvegetation erfolgte in 2012. 

 

 
 

Abb. 3-2: Flächen der Maßnahmen NAU/BAU B1 und NAU/BAU B3 
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Abb. 3-3: Vertragsflächen der 
Maßnahmen NAU/BAU B1 
und NAU/BAU B3 

Beschreibung der Fördermaßnahmen 

Á NAU/BAU B1 ï Extensive Grünlandnutzung durch Verringerung der Betriebsmittelanwendung 

Besonderer Zuwendungszweck gem. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für das  
Niedersächsische und Bremer Agrarumweltprogramm (NAU/BAU) ist die Einführung oder Beibehaltung 
extensiver, ressourcenschonender und besonders umweltverträglicher Grünlandbewirtschaftungsverfah-
ren auf Einzelflächen durch eine verringerte Betriebsmittelanwendung. 

Im ĂProgramm zur Fºrderung im lªndlichen Raum Niedersachsen und Bremen 2007 bis 2013ñ (ML 2006), 
welches der Programmgenehmigung der PROFIL-Fördermaßnahmen zugrunde liegt, ist auch die Auf-
rechterhaltung der typischen Artenvielfalt der Grünlandflächen als Ziel der Maßnahme formuliert. In die-
sem Zusammenhang wird als Indikator zur Wirkung der Maßnahme die Artenvielfalt im Vergleich zu nicht 
geförderten Flächen genannt. 

Bei der Fördermaßnahme NAU/BAU B1 handelt es sich im Gegensatz zu der vorausgehenden Maßnah-
me NAU B in der PROLAND-Förderperiode (2000-2006), welche für alle Grünlandflächen eines Betriebes 
zu vereinbaren war, um eine Einzelflächenförderung. Für die Dauer von fünf Jahren sind die folgenden 
Bewirtschaftungsauflagen einzuhalten: 

Á keine chemischen Pflanzenschutzmittel 
Á keine chemisch-synthetischen Düngemittel 
Á keine Mahd vor dem 25. Mai (der Termin wird jährlich phänologisch bestimmt und kann je nach der 

Vegetationsentwicklung auch noch eine Woche früher oder später liegen) 
Á keine Beregnung und keine Meliorationsmaßnahmen 
Á jährlich mindestens einmal eine Grünfutterwerbung oder Beweidung durchführen 
Á der Umfang von Dauergrünlandflächen eines Betriebs darf nicht verringert werden und 
Á Führen einer Schlagkartei. 

 

Á NAU/BAU B3 ï Extensive Grünlandnutzung durch Ruhephasen und Schonstreifen 

Besonderer Zuwendungszweck ist der Schutz von Wiesenvögeln und anderen Wildtieren auf Einzel-
flächen des Betriebes. Gefördert wird die Einführung und Beibehaltung von Ruhephasen und Schon-
streifen auf einzelnen Dauergrünlandflächen des Betriebes. 

Auch bei NAU/BAU B3 handelt es sich um eine Einzelflächenförderung. Die Maßnahme wurde 2010 ein-
geführt, d. h. ab Januar 2011 waren die ersten Bewirtschaftungsvereinbarungen wirksam. Für die Dauer 
von fünf Jahren sind die folgenden Bewirtschaftungsauflagen einzuhalten: 

Á keine mechanische Bodenbearbeitung im Zeitraum vom 21. März bis 20. Mai 
Á bei Beweidung im Zeitraum vom 21. März bis 20. Mai: max. 3 Tiere oder max. 1,5 GVE/ha 
Á bei Mahd vor dem 5. Juni: Stehenlassen eines mindestens 2,5 m breiten Randstreifens auf  

mindestens der Hälfte des Umfangs aller Schlaggrenzen 
Á keine chemischen Pflanzenschutzmittel 
Á jährlich mindestens einmal eine Grünfutterwerbung oder Beweidung durchführen und 
Á Führen einer Schlagkartei. 

Operationelles Ziel für die Maßnahme NAU/BAU B1 war es eine Förderfläche von 34.000 ha Förderfläche 
und 1.500 Antragsteller zu erreichen (ML 2006). Für die erst 2011 eingeführte Maßnahme NAU/BAU B3 
wurden im fünften Änderungsantrag des ML zu PROFIL lediglich das Ziel von 1.700 teilnehmenden  
Betrieben angegeben. Tatsächlich abgeschlossen wurden in 2013 für NAU/BAU B1 von 1.596 landwirt-
schaftlichen Betrieben Vereinbarungen auf 27.623 ha. Damit wurden 80 % der beabsichtigten Fläche 
erreicht. Für NAU/BAU B3 hatten im selben Jahr 219 Betriebe Vereinbarungen auf 3.315 ha. Damit  
wurde nur von ca. 12 % der erwarteten Betriebe eine Vereinbarung abgeschlossen.
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3.1.1 Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen 

3.1.1.1 Erfassungsmethodik und spezielle Zielsetzung 

 

Ziel der Untersuchungen ist es, den aktuellen Zustand und die Wertigkeit der Flora und Vegetation von 
repräsentativ ausgewählten Förderflächen zu erfassen und deren Entwicklung im Laufe der Vereinba-
rungszeit zu beobachten. Die Untersuchungsergebnisse sollen Aussagen dazu liefern, ob und in wel-
chem Ausmaß die Fördermaßnahme zum Erhalt und zur Förderung der (standort-)typischen Artenvielfalt 
und darüber hinaus auch zur Wertigkeit der Vertragsflächen für den Naturschutz beiträgt. 

Um den Zeitaufwand für die Anfahrt zu den einzeln liegenden Untersuchungsflächen in dem kurzen  
Erfassungszeitraum (vor der ersten Mahd von Ende April bis Anfang Mai) zu minimieren, wurden die  
Untersuchungsflächen auf vier, in unterschiedlichen Naturräumen gelegene Regionen (jeweils drei Land-
kreise) konzentriert (vgl. Abb. 1-1). 

In jeder Region wurden 40 Förderflächen und 40 nahe gelegene Referenzflächen ohne Bewirtschaf-
tungsauflagen aufgenommen. Die Förderflächen wurden nach dem Zufallsprinzip unter denjenigen  
Flächen ausgewählt, bei denen die Vereinbarung eine Laufzeit bis mindestens Ende 2015 hatte. Die  
Flächen können schon längerfristig auch in den vorausgehenden Fördermaßnahmen unter Vertrag ste-
hen oder sich im ersten Vertragsjahr befinden. Als Referenzfläche wurde eine in der unmittelbaren räum-
lichen Nähe gelegene Grünlandfläche bestimmt, die an keiner Fördermaßnahme beteiligt ist. Sie liegt  
i. d. R. nordöstlich der Förderfläche. Eignete sich diese Fläche nicht, wurde im Uhrzeigersinn um die  
Förderfläche herum eine Alternative ausgesucht. 

Auf den gesamten Flächen wurden die Biotoptypen nach den Methoden der Basiserfassung in FFH-
Gebieten (DRACHENFELS 2011) mit Angabe der kennzeichnenden Grünlandarten, zahlreich auftreten-
der Störzeiger sowie der Rote-Liste-Arten mit Häufigkeitsangaben des niedersächsischen Pflanzenarten-
Erfassungsprogramms (SCHACHERER 2001) erfasst. Dabei wurden die Geländebogen summarisch für 
den gesamten Schlag ausgefüllt. 

Zusätzlich wurden die Kennarten bzw. Kennartengruppen der ergebnisorientierten Fördermaßnahmen im 
Grünland, entsprechend der Erfassungsmethoden zu den Fördermaßnahmen NAU/BAU B2 und KoopNat 
FM 411 aufgenommen. Dabei werden die Kennarten/Kennartengruppen auf den drei Abschnitten der 
längstmöglichen Erfassungsgeraden (Transekt), welche die Fläche in zwei möglichst gleichgroße Teile 
unterteilt, dokumentiert. Die in 2011 in den Förderrichtlinien eingeführte Vereinfachung der Erfassungs-
methodik, die Kennarten nur noch in zwei Abschnitten der Diagonalen zu erfassen, wurde für die Unter-
suchungen nicht übernommen. Im folgenden Text werden die Kennarten bzw. Kennartengruppen nur 
noch als ĂKennartenñ bezeichnet. 

Darüber hinaus wurden in jeder der vier Regionen auf fünf der 40 oben ausgewählten Untersuchungs-
paare (Vertrags- und nahe gelegene Referenzfläche) Dauerbeobachtungsflächen (DBF) mit einer Größe 
von 25 m² eingerichtet. Auf den DBF werden Vegetationsaufnahmen unter Anwendung der LONDO-
Skala aufgenommen (DIERSCHKE 1994). Die Flächenauswahl erfolgte auch hier zufällig. 

Die Ersterfassung wurde in allen vier Regionen in 2012 durchgeführt. 2013 erfolgte die erste Wieder-
holungsaufnahme auf den DBF. Die zweite Wiederholung (einschließlich der Überprüfung der Biotop-
typen, Rote-Liste-Arten und Kennarten) erfolgt in 2015. 

Zur vergleichenden Beschreibung des gegenwärtigen Zustands der Vertrags- und Referenzflächen wer-
den die Anteile der verschiedenen Biotoptypen, die Zahl der Flächen mit Vorkommen von Rote-Liste-
Arten, die mittlere Anzahl von Rote-Liste-Arten je Fläche, die mittlere Anzahl der Kennarten pro Fläche 
und die Zahl der Flªchen, welche die Kriterien Ămindestens vier Kennarten in jedem Drittel der Erfas-
sungsgeradenñ und Ămindestens sechs Kennarten in jedem Drittel der Erfassungsgeradenñ erf¿llen, be-
schrieben. Bei der Beschreibung der Biotoptypen erfolgt eine Gegenüberstellung von Feucht-, Nass- und 
mesophilem Grünland (GF, GN, GM), welche den höherwertigen artenreicheren Grünlandtypen entspre-
chen, mit dem artenärmeren Intensivgrünland (GI) einschließlich Grünland-Einsaaten (GA) und sonstigen 
Weideflächen (GW). Der Biotoptyp des artenarmen Extensivgrünlands (GE) wird den höherwertigen Be-
ständen zugeordnet (vgl. DRACHENFELS 2012). 

Bei den Vegetationsuntersuchungen der DBF wird vor allem die mittlere Gesamtartenzahl betrachtet. Die 
Darstellung der Auswertung der ökologischen Zeigerwerte (nach ELLENBERG et al.1992) erfolgt in die-
sem Bericht nur bei Auftreten von Besonderheiten. 

Für Aussagen zur vergleichenden Vegetationsentwicklung auf Vertrags- und Referenzflächen während 
der Vertragslaufzeit sind bisher nur die Wiederholungsaufnahmen auf den DBF im zweiten Untersu-
chungsjahr heranzuziehen, da die Ergebnisse der in 2015 erfolgten Wiederholungskartierung noch nicht 
vorliegen. 
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3.1.1.2 Ergebnisse der Wirkungskontrollen 

 

Untersuchungs-
gebiet 

Landkreise Wesermarsch, Friesland und Stadt Wilhelmshaven  

(BRA,FRI, WHV) ï Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Watten und Marschen (im Landkreis Friesland tw. auch Ostfriesisch-
Oldenburgische Geest) 

Gesamtflächengröße der drei Landkreise: ca. 154.000 ha mit 107.000 ha land-
wirtschaftlicher Nutzfläche (LNF), davon ca. 75 % Grünland 

Schutzstatus: In den EU-Vogelschutzgebieten Butjadingen (V65) und Marschen 
am Jadebusen (V64) liegen jeweils drei, im FFH-Gebiet Nebenarme der Weser 
und Strohauser Plate (FFH 26) eine Förderfläche. 

Boden: überwiegend Marschböden (einschließlich Moormarschen) 

Bodenfeuchtigkeit: unterschiedlich 

Gebiets-
spezifische Ziele 
der Maßnahme 

Schutz von Ressourcen, Schutz der Biologischen Vielfalt, Erhalt der Artenvielfalt 

Angaben zu den 
Förderflächen 

In den drei Landkreisen: 
NAU/BAU B1 (ohne Aufbauförderung): ca. 4.700 ha (Stand 2014) 

Auswahl und  
Repräsentanz des 
Untersuchungs-
raums 

Repräsentatives Grünlandgebiet der schweren, staunassen Marschböden mit 
überwiegend intensiver Grünlandnutzung 

Nutzung der  
Untersuchungs-
flächen 

Im von der Milchwirtschaft geprägten Marschengebiet überwiegt traditionell  
Weide- und Mähweidenutzung. Bei den Referenzflächen haben Mahd- und 
Mähweideflächen deutlich höhere Anteile und reine Weidenutzung ist dement-
sprechend seltener vertreten (Einschätzung des Kartierers). 

Methodik Biotoptypenkartierung, Erfassung der Rote-Liste-Arten und Kennarten auf 40 
Förder- und 40 Vergleichsflächen 
Vegetationsaufnahmen auf 25 m² großen DBF auf 5 Förder- und 5 Referenz-
flächen 

Untersuchungs-
jahre 

2012, 2013 nur DBF, weitere Untersuchung erfolgt in 2015 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Der Schwerpunkt der untersuchten Grünlandflächen liegt in den Gebieten Wesermarsch und Hunte-
niederung. 

Die Biotopkartierung zeigt, dass auf Förder- und Referenzflächen das artenarme Intensivgrünland (GI) 
deutlich vorherrscht. Die Anteile der höherwertigen Grünlandtypen des mesophilen Grünlands (GM) 
sowie des Feucht- und Nassgrünlands (GN/GF) sind insgesamt gering, jedoch auf den Vertragsflächen 
(14 %) deutlich höher als auf den Referenzflächen (5 %). Grünland-Einsaaten (GA) sind auf den Ver-
tragsflächen selten (7 %), auf den Referenzflächen nehmen sie fast 30 % ein. Innerhalb des meso-
philen Grünlands ist nur die artenärmere Variante (GMS) vertreten, beim Nass- und Feuchtgrünland 
lediglich Flutrasen (GNF/GFF). 

 

 

 

 

 

Abb. 3-4: Vergleich zwi-
schen den Vertragsflächen 
und den Referenzflächen 
in Bezug auf den Anteil an 
artenreichen und artenar-
men Grünlandtypen in den 
Landkreisen Wesermarsch 
und Friesland sowie in der 
Stadt Wilhelmshaven 
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Gefährdete Gefäßpflanzen der Roten Liste wurden auf Vertrags- und Referenzflächen nicht gefunden. 

Die Kennartenerfassung auf den Transekten hat ergeben, dass auf den Vertragsflächen im Mittel  
3,7 Kennarten wachsen, hingegen auf den Referenzflächen nur 2,2 Kennarten. (Die Unterschiede sind 
statistisch höchst signifikant.) Maximal waren es auf einer Vertragsfläche 7,0 Kennarten, auf einer Refe-
renzfläche 5,3 Kennarten im Mittel des jeweiligen Transektes.  

13 Vertrags- und nur eine Referenzfläche erreichen das Kriterium Ămindestens 4 Kennarten in jedem 
Abschnitt der Erfassungsgeradenñ. Das sind ca. ein Drittel der Vertrags- aber nur 2,5 % der Referenz-
flªchen. Keine der untersuchten Flªchen erreicht das Kriterium Ămindestens 6 Kennarten in jedem Ab-
schnitt der Erfassungsgeradenñ. 

 

 

 

 

 

Abb. 3-5: Anzahl der 
Vergleichs- und Referenz-
flächen in den Landkrei-
sen Wesermarsch und 
Friesland sowie in der 
Stadt Wilhelmshaven, 
welche das Kriterium 
Ămindestens 4 Kennartenñ 
und Ămindestens 6 Kenn-
arten in jedem Abschnitt 
der Erfassungsgeradenñ  
erfüllen.  

Die Vegetationsaufnahmen der Dauerbeobachtungsflächen (DBF) in 2012 repräsentieren überwiegend 
artenarmes Intensivgrünland, einen seggenreichen Flutrasen (R), einen sonstigen Flutrasen (V), eine 
Grünland-Neueinsaat (R) und ein vergleichsweise artenreiches mesophiles Grünland (V). Die Vegeta-
tion der DBF entspricht damit den oben genannten Biotoptypen.  

Mit einer Gesamtartenzahl von 9-23 Arten auf den DBF sind die Grünlandflächen artenarm bis mäßig 
artenreich (Definition KUNDEL 1998). Dabei sind die Vertragsflächen in 2012 mit durchschnittlich 18,4 
Arten deutlich artenreicher als die Referenzflächen (12,3). Bei der Wiederholungskartierung in 2013 
liegt die Gesamtartenzahl sowohl auf den Vertragsflächen als auch auf den Referenzflächen höher. 

Tab. 3-1: Mittlere Gesamtartenzahlen auf den Dauer- 
beobachtungsflächen in den Landkreisen Wesermarsch  
und Friesland sowie in der Stadt Wilhelmshaven 

 

2012 2013 Min - Max  

Vertragsfläche 18,4 20,0 16 -28 (n = 5) 

Referenzfläche 12,3 13,6 9 - 16 (n = 5) 

 

Die Feuchtezahlen (nach ELLENBERG et al.1992) zeigen insgesamt feuchte bis frische Bodenverhält-
nisse an (Ø 2012 Vertragsflächen mF 6,7, Referenzflächen mF 6,4). Die Stickstoffzahlen weisen auf 
mäßig- bis stickstoffreiche Böden hin (Ø 2012 Vertr. 5,7, Ref. 6,5). Sie liegen auf Vertrags- und Refe-
renzflächen nah beieinander. 

 

Zusammenfassung 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Bestandserfassung im nordwestlichen niedersächsischen Mar-
schengrünland, dass die Pflanzenartenvielfalt sowie die Bedeutung der festgestellten Biotoptypen für 
den Naturschutz auf den Grünlandflächen, auf denen Bewirtschaftungsvereinbarungen abgeschlossen 
wurden, etwas höher sind, als auf den Referenzflächen. So werden 27 % der Vertragsflächen von wert-
volleren Biotoptypen eingenommen, bei den Referenzflächen sind es nur 22 %. Deutlicher zeigt sich 
der Unterschied bei der Kennartenerfassung. Das Kriterium Ămindestens 4 Kennarten in jedem Ab-
schnitt der Erfassungsgeradenñ wird von einem Drittel der Vertragsflächen, aber nur von 10% der Refe-
renzflächen erfüllt. 
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Untersuchungs-
gebiet 

Landkreise Osnabrück, Diepholz und Vechta 
ï Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturräume: Ems-Hunte-Geest und Dümmer-Geestniederung, Osnabrücker 
Hügelland 

 Gesamtflächengröße der drei Landkreise: ca. 490.000 ha mit 321.000 ha LNF, 
davon ca. 14 % Grünland 

 Schutzstatus: Eine untersuchte Förderfläche liegt im EU-Vogelschutzgebiet 
Dümmer (V 29) 

 Boden: organische Böden auf Nieder- und Hochmoorstandorten sowie Mineral-
standorte in Fluss- und Bachauen, im Teutoburger Wald und Wiehengebirge 

 Bodenfeuchtigkeit: Unterschiedlich 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Schutz von Ressourcen, Schutz der Biologischen Vielfalt, Erhalt der Artenvielfalt 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Förderflächen in den drei Landkreisen: 
NAU/BAU B1 (ohne Aufbauförderung): ca. 1.340 ha (Stand 2012) 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Grünlandflächen im südwestlichen Niedersachsen 

Methodik Biotoptypenkartierung, Erfassung der Rote-Liste-Arten und Kennarten auf 40 
Förder- und 40 Vergleichsflächen. 
Vegetationsaufnahmen auf 25 m² großen DBF, auf fünf Förder- und fünf Refe-
renzflächen 

Nutzung der  
Untersuchungs-
flächen 

Die Nutzung findet zu ähnlichen Anteilen als Wiese bzw. Weide statt, eine Refe-
renzfläche lag brach. Mähweidenutzung findet offensichtlich deutlich seltener 
statt (Einschätzung des Kartierers). 

Untersuchungs-
jahre 

2012, 2013 nur DBF, weitere Untersuchung erfolgt in 2015 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Die Biotopkartierung zeigt, dass auf Förder- und Referenzflächen das artenarme Intensivgrünland (GI) 
deutlich vorherrscht (59 bzw. 79 %). Die Anteile der höherwertigen Grünlandtypen des mesophilen 
Grünlands (GM) sowie des Feucht- und Nassgrünlands (GN/GF) sind auf den Vertragsflächen (32 %) 
um ein Vielfaches höher als auf den Referenzflächen (10 %). Grünland-Einsaaten (GA) hingegen haben 
auf Vertrags- und Referenzflächen einen gleich hohen Anteil von 6 %. Im Gebiet wurden auf 4 % der 
Vertragsflächen Sonderflächen wie Gehölze, Gewässer, Röhrichtflächen und Ruderalfluren aufgenom-
men, auf den Referenzflächen waren es lediglich ein Prozent. 

Besonders erwähnenswert ist, dass auf einer Vertragsfläche am Vechtaer Moor Reste einer kleinseg-
genreichen, ansonsten allerdings schlecht ausgebildeten Pfeifengraswiese erhalten sind, die zu den 
FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie gehört. Auffällig ist zudem, dass für intensiver 
genutzte, staunasse Standorte typische sonstige Flutrasen (GFF) nur auf Vertragsflächen festgestellt 
wurden, während die selteneren seggen-, binsen- bzw. hochstaudenreichen Flutrasen auch auf Refe-
renzflächen erfasst wurden. Innerhalb der mesophilen Grünländer wurden nur in den Vertragsflächen 
die artenreichere Variante (GMA) erfasst, in den Referenzflächen hingegen ausschließlich die artenär-
mere Variante (GMS).  
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Abb. 3-6: Vergleich zwischen den Vertragsflächen und den Referenzflächen in Bezug  
auf den Anteil an artenreichen und artenarmen Grünlandtypen in den Landkreisen Osnabrück, Diepholz und Vechta 

Als einzige Rote-Liste-Art wurde die Sumpfdotterblume (Caltha palustris, RL 3) nachgewiesen. Sie tritt 
nur auf einer Vertragsfläche, hier jedoch mit mehr als 100 Exemplaren auf. Die Art wurde aber auf fünf 
Referenzflächen gefunden, jedoch jeweils nur ein bis fünf Pflanzen. 

 

 

Abb. 3-7: Anzahl der Flächen mit Vorkommen von Rote-Liste-Arten in den LK Osnabrück, Diepholz und Vechta 

Die Kennartenerfassung auf den Transekten hat ergeben, dass auf den Vertragsflächen im Mittel 2,7 
Kennarten wachsen, auf den Referenzflächen 2,3 Kennarten. (Die Unterschiede sind statistisch nicht 
signifikant.) Maximal waren es auf einer Vertragsfläche 7,7 Kennarten, auf einer Referenzfläche 6,7 
Kennarten im Mittel des jeweiligen Transektes. 

Jeweils 6 Vertrags- und 6 Referenzflªchen erreichen das Kriterium Ămindestens 4 Kennarten in jedem 
Abschnitt der Erfassungsgeradenñ. Zwei Vertragsflªchen, aber keine Referenzflªche erf¿llen das Krite-
rium Ămindestens 6 Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradenñ. 
 

 

Abb. 3-8: Anzahl der Vergleichs- und Referenzflächen in den Landkreisen Osnabrück, Diepholz und Vechta,  
die das Kriterium Ămindestens 4 Kennartenñ und Ămindestens 6 Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungs-
geradenñ erf¿llen 
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Die in 2012 eingerichteten DBF repräsentieren in beiden Untersuchungsjahren überwiegend artenar-
mes Intensivgrünland, eine magere kleinseggenreiche Nassweide (V), einen sonstigen Flutrasen (R) 
und ein artenarmes Extensivgrünland auf einem Hochmoorstandort (R). Mesophiles Grünland ist nicht 
dabei. 

Mit Gesamtartenzahlen zwischen sieben und 21 Gefäßpflanzen auf den DBF sind die Grünlandflächen 
artenarm bis mäßig artenreich (Definition KUNDEL 1998). Dabei sind die Vertragsflächen in 2012 mit 
durchschnittlich 15,2 Arten artenreicher als die Referenzflächen (12,2 Arten). In 2013 haben die Arten-
zahlen sowohl auf den Vertragsflächen als auch auf den Referenzflächen zugenommen (Tab. 3-2).  

Die auf einer Vertragsfläche liegende Dauerbeobachtungsfläche (DBF OS 5) zeigt eine sehr auffällige 
Vegetationsveränderung. Die DBF wurde 2012 von einer kleinseggenreichen Nassweide auf Hoch-
moortorf eingenommen. Nach der Erstaufnahme erfolgte eine vertragskonforme Nachsaat. Diese führte 
zu einem deutlichen Rückgang der Wiesen-Segge (Carex nigra) von ca. 20 % Deckung in 2012 auf 1 % 
Deckung in 2013. Gleichzeitig trat Ausdauerndes Weidelgras (Lolium perenne) mit einer Deckung über 
30 % neu hinzu. 

Die auf den DBF ermittelten Feuchtezahlen (nach ELLENBERG et al.1992) zeigen auf den Vertrags- 
und Referenzflächen frische bis mäßig feuchte Bodenverhältnisse an. Die Stickstoffzahlen weisen auf 
eine mäßig stickstoffreiche bis stickstoffreiche Nährstoffversorgung hin. Auf der Vertragsfläche DBF  
OS 5 ist die gewichtete Stickstoffzahl zwischen 2012 und 2013 deutlich angestiegen.  

Tab. 3-2: Mittlere Gesamtartenzahlen auf den Dauerbeobachtungsflächen  
in den Landkreisen Osnabrück, Diepholz und Vechta 

  2012 2013 Min - Max  

Vertragsfläche 15,2 17,6 10 - 21 (n = 5) 

Referenzfläche 12,2 14,6 7 - 18 (n = 5) 

 

Zusammenfassung 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Bestandserfassung im Gebiet Osnabrück, Diepholz und Vechta, 
dass die Bedeutung der Grünlandflächen, auf denen Bewirtschaftungsvereinbarungen abgeschlossen 
wurden, für die Pflanzenartenvielfalt höher ist als die Bedeutung der Referenzflächen. So werden ein 
Drittel der Vertragsflächen von wertvolleren Biotoptypen eingenommen, bei den Referenzflächen sind 
es nur 14 %. Die Anzahl der Flªchen, welche das Kriterium Ămindestens 4 Kennarten in jedem Abschnitt 
der Erfassungsgeradenñ erf¿llen, ist mit sechs Flächen für Vertrags- und Referenzflächen gleich, aller-
dings erfüllen nur zwei Vertragsflªchen das Kriterium Ămindestens 6 Kennarten in jedem Abschnitt der 
Erfassungsgeradenñ.  

Rote-Liste-Pflanzenarten kommen nur auf einer Vertragsfläche und auf sechs Referenzflächen vor. 
Allerdings ist deren Häufigkeit auf der einen Vertragsfläche höher als auf den sechs Referenzflächen 
zusammengenommen. Besonders erwähnenswert ist die negative Vegetationsentwicklung auf einer 
untersuchten Vertragsfläche, welche durch vertragskonforme Nachsaat hinsichtlich ihrer Bedeutung für 
den Naturschutz deutlich abgewertet wurde. 
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Untersuchungs-
gebiet 

Landkreise Harburg, Lüneburg und Uelzen 
ï Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturräume: Lüneburger Heide und Wendland, Watten und Marschen 

 Gesamtflächengröße der drei Landkreise: ca. 403.000 ha mit 203.000 ha LNF, 
davon 19 % Grünland 

 Schutzstatus: Insgesamt neun untersuchte Förderflächen liegen in Natura 2000-
Gebieten (Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze (FFH 212), Ilmenau 
und Nebenbäche (FFH 71), Lüneburger Heide (FFH 70, V15), Oste mit Neben-
bächen (FFH 30), Seeve (FFH 41), Untere Seeve- und Untere Luhe-Ilmenau-
Niederung (V48), Niedersächsische Mittelelbe (V55). 

 Boden: Flussmarschen der Elbe, Gley-Auenböden, Niedermoor sowie sandige 
Böden auf den Geestinseln 

 Bodenfeuchtigkeit: Unterschiedlich 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Schutz von Ressourcen, Schutz der Biologischen Vielfalt, , Erhalt der Artenviel-
falt 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

NAU/BAU B1 Förderflächengröße 2012:  
2.440 ha (ausschließlich Grundförderung) 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Repräsentatives Grünlandgebiet des östlichen Niedersachsens  

Methodik Biotoptypenkartierung, Erfassung der Rote-Liste-Arten und Kennarten auf  
40 Förder- und 40 Vergleichsflächen. 
Vegetationsaufnahmen auf 25 m² großen DBF auf fünf Förder- und fünf  
Referenzflächen 

Nutzung der  
Untersuchungs-
flächen 

Der größte Teil der Flächen wird offensichtlich als reine Wiese oder als Mäh-
weide genutzt. Nur wenige Flächen waren zum Zeitpunkt der Kartierung als 
Standweide bewirtschaftet. 

Untersuchungs-
jahre 

2012, 2013 nur DBF, weitere Untersuchung erfolgt in 2015 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Die Biotopkartierung zeigt, dass der Flächenanteil des artenarmen Intensivgrünlands (GI) insgesamt 
sehr hoch ist. Auf den Flächen ohne Bewirtschaftungsauflagen beträgt dieser 76 %, auf den Förder-
flächen ist der Anteil mit 70 % etwas geringer. Höherwertige Grünlandtypen des mesophilen Grünlands 
(GM) sowie des Feucht- und Nassgrünlands (GF und GM) treten dagegen auf 21 % der Förderflächen 
und nur auf 11 % der Referenzflächen auf. Der Anteil des artenarmen Extensivgrünlands ist wiederum 
auf den Referenzflächen mit 11 % etwas höher. Auf den Vertragsflächen sind es 6 %.  

Darüber hinaus wurde auf den Vertragsflächen ein Reitplatz als sonstige Weidefläche (GW) ange-
sprochen, der einen Flächenanteil von 2 % an den Vertragsflächen hat. Eine der Referenzflächen  
wurde neu eingesät (Biotoptyp Grünland-Einsaat, GA). Mit einem Flächenanteil von weniger als einem 
Prozent sind Röhrichtflächen sowohl auf den Vertrags- als auch auf den Referenzflächen vorhanden. 
Unter den Referenzflächen fallen eine überdurchschnittlich gut ausgeprägte Sumpfdotterblumenwiese 
und ein kennartenreiches mesophiles Grünland auf. 
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Abb. 3-9: Vergleich zwischen den Vertragsflächen und den Referenzflächen in Bezug  
auf den Anteil an artenreichen und artenarmen Grünlandtypen in den Landkreisen  
Harburg, Lüneburg und Uelzen 

Auf fünf Vertragsflächen kommen Rote-Liste-Arten der Kategorie 3 (Ăgefªhrdetñ) vor. Dies sind Sumpf-
dotterblume (Caltha palustris, RL 3) und Wasser-Greiskraut (Senecio aquaticus, RL 3) mit mehr als 100 
Exemplaren sowie Spitzlappiger Frauenmantel (Alchemilla vulgaris agg., RL 3) und Bach-Nelkenwurz 
(Geum rivale, RL 3) mit wenigen Individuen. Auf den Referenzflächen wurden nur auf der schon er-
wähnten sehr gut ausgebildeten nährstoffreichen Nasswiese (GNR) die drei RL-Arten Schlangen-
Wiesenknöterich (Bistorta officinalis, RL 3), Sumpfdotterblume (Caltha palustris, RL 3) und Bach-
Nelkenwurz (Geum rivale, RL 3) gefunden, jedoch jeweils unter 100 Exemplare. 

 

 

 

Abb. 3-10: Anzahl der Flächen mit Vorkommen von Rote-Liste-Arten  
in den Landkreisen Harburg, Lüneburg und Uelzen 

Die Kennartenerfassung auf den Transekten hat ergeben, dass auf den Vertragsflächen im Mittel 3,3 
Kennarten wachsen, auf den Referenzflächen nur 2,4 Kennarten. Maximal waren es auf einer Vertrags-
fläche 10,7 Kennarten, auf einer Referenzfläche 9,7 Kennarten im Mittel der drei Abschnitte der Diago-
nalen. Die Vertragsflächen sind somit geringfügig kennartenreicher. Auf fünf Referenzflächen und nur 
einer Vertragsfläche wurden keine Kennarten nachgewiesen.  

11 Vertrags- und vier Referenzflªchen erreichen das Kriterium Ămindestens 4 Kennarten auf jedem Ab-
schnitt der Erfassungsgeradenñ. Das Kriterium Ămindestens 6 Kennarten in jedem Abschnitt der Erfas-
sungsgeradenñ wird von den beiden erwªhnten überdurchschnittlich gut ausgeprägten Referenzflächen, 
aber nur von einer Vertragsfläche erfüllt. 
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Abb. 3-11: Anzahl der Vergleichs- und Referenzflächen in den Landkreisen Harburg, Lüneburg und Uelzen, welche 
das Kriterium Ămindestens 4 Kennartenñ und Ămindestens 6 Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradenñ 
erfüllen  

Die Vegetationsaufnahmen der DBF zeigen intensiv genutzte Grünlandbestände, Ausprägungen des 
mesophilen Grünlands, sowie eine stark von Pferden beweidete Fläche. Feucht- und Nasswiesen wa-
ren in der zufälligen Auswahl nicht enthalten. Die Aufnahmen zeigen, dass Paare aus Referenz- und 
Vertragsflächen hinsichtlich Artenreichtum und Wertigkeit recht ähnlich sind. In einem Fall ist die Refe-
renzfläche einem extensiv genutzten artenreicheren mesophilen Grünland zuzuordnen, während die 
Vertragsfläche eine intensiver genutzte weniger artenreiche Fläche darstellt. 

Mit Gesamtartenzahlen zwischen 10-22 auf den DBF sind die aufgenommenen Grünländer artenarm 
bis mäßig artenreich einzustufen (Definition KUNDEL 1998). Dabei sind die Vertragsflächen 2012 mit 
durchschnittlich 15,6 Arten kaum artenreicher als die aufgenommenen Referenzflächen (14,6). In 2013 
war der Unterschied noch geringer (Vertrag: 16,8, Referenz: 16,2). 

Tab. 3-3: Mittlere Gesamtartenzahlen auf den Dauerbeobachtungsflächen  
in den Landkreisen Harburg, Lüneburg, Uelzen 

 
 
 
 
 

Die mittleren Stickstoffzahlen (nach ELLENBERG et al.1992) zeigen insgesamt mäßig stickstoffreiche  
Bodenverhältnisse auf Vertrags- und Referenzflächen an (mN 5,4 in 2012). 

 

Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Bestandserfassung im Gebiet Landkreis Harburg, Lüneburg und Uelzen zeigen, 
dass die Bedeutung der Grünlandflächen, auf denen Bewirtschaftungsvereinbarungen abgeschlossen 
wurden, für die Pflanzenartenvielfalt nur wenig höher ist als die Bedeutung der Referenzflächen. So 
werden 28 % der Vertragsflächen und 22 % der Referenzflächen von wertvolleren Biotoptypen einge-
nommen.  

Die Anzahl der Flächen, welche das Kriterium Ămindestens 4 Kennarten in jedem Abschnitt der Erfas-
sungsgeradenñ erf¿llen ist auf den Vertragsflächen höher (Vertragsflächen: 11, Referenzflächen: 4). 
Allerdings erreichen nur eine Vertragsflªche und zwei Referenzflªchen das Kriterium Ămindestens 6 
Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradenñ. Rote-Liste-Pflanzenarten kommen auf fünf Ver-
trags- und nur auf einer Referenzfläche vor.  

Die Vegetationsuntersuchungen auf den DBF zeigen, dass auf den untersuchten Vertrags- und Refe-
renzflächen die Gesamtartenzahlen nah beieinander liegen. 

  2012 2013 Min - Max  

Vertragsfläche 15,6 16,8 9 - 23 (n = 5) 

Referenzfläche 14,6 16,2 10 - 23 (n = 5) 
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Untersuchungs-
gebiet 

Landkreise Northeim, Osterode am Harz und Göttingen 
ï Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturräume: Weser-Leinebergland 

Gesamtflächengröße der drei Landkreise: ca. 302.000 ha mit 134.000 ha LNF, 
davon ca. 16 % Grünland 

Schutzstatus: keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht ausgewiesen 

Boden: Entsprechend der vielfältigen geologischen Gegebenheiten besteht der 
Untergrund aus silikatischem Gestein, Muschelkalk, Löss- und Auenlehmen. 

Bodenfeuchtigkeit: überwiegend trocken bis mäßig frisch, kleinflächig auch  
quellig oder wechselfeucht 

Höhenlage: Die Höhenlage der untersuchten Flächen reicht von 130 m über NN 
an der Werra bis 380 m über NN im Solling. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Schutz von Ressourcen, Schutz der Biologischen Vielfalt, Erhalt der Artenvielfalt 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

NAU/BAU B1 Förderflächengröße 2012: 
1.400 ha (ausschließlich Grundförderung) 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Repräsentatives Grünlandgebiet im niedersächsischen Hügelland 

Methodik Biotoptypenkartierung, Erfassung der Rote-Liste-Arten und Kennarten auf  
40 Förder- und 40 Vergleichsflächen. 
Vegetationsaufnahmen auf 25 m² großen DBF auf fünf Förder- und fünf  
Referenzflächen 

Nutzung der  
Untersuchungs-
flächen 

Der überwiegende Anteil der Vertragsflächen wird augenscheinlich als Weide 
oder Mähweide genutzt. Auf einzelnen Vertragsflächen ist die ehemalige 
Ackernutzung wie auch zwischenzeitliches Brachfallen noch erkennbar. Ein  
großer Teil der Referenzflächen wird offenbar ausschließlich zur Silage-
gewinnung genutzt. 

Untersuchungs-
jahre 

2012, 2013 nur DBF, weitere Untersuchung erfolgt in 2015 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Die Biotoptypen sind auf den Vertrags- und Referenzflächen sehr unterschiedlich verteilt. Während auf 
den Vertragsflächen 61 % von den artenreicheren mesophilen Grünlandtypen (GM) und 32 % vom  
artenarmen Intensivgrünland (GI) eingenommen werden, verhält es sich auf den Referenzflächen um-
gekehrt (GM 27 %, GI 70 %). Allerdings überwiegt dabei der Anteil von GMS, dem nur mäßig arten-
reichen mesophilem Grünland auf den Vertragsflächen.  

Artenreicheres mesophiles Grünland mit höherer Bedeutung für den Naturschutz (GMK, GMA, GMF) 
kommt auf den Vertrags- und Referenzflächen in ähnlichem Anteil vor (Vertragsflächen 16 %, Referenz-
flächen 15 %). Artenarmes Extensivgrünland kommt zu 3 % auf den Vertragsflächen und zu 1 % auf 
den Referenzflächen vor. Kleinflächige Vorkommen von Feucht- und Nassgrünlandtypen treten in Antei-
len von jeweils unter 1 % sowohl auf den Vertrags- als auch auf den Referenzflächen auf. 
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Abb. 3-12: Vergleich zwischen den Vertragsflächen und den Referenzflächen in Bezug  
auf den Anteil an artenreichen und artenarmen Grünlandtypen in den Landkreisen Northeim,  
Osterode und Göttingen 

Auf sieben Vertragsflächen wurden sechs verschiedene Rote-Liste-Arten der Kategorie 3 (Ăgefªhrdetñ) 
nachgewiesen. Hervorzuheben ist ein Massenbestand mit mehreren Tausend Pflanzen vom Großen 
Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis, RL 3), auf einer anderen Fläche mehr als einhundert Exemplare 
von Wiesen-Kümmel (Carum carvi, RL 3). Auf den Referenzflächen waren es deutlich weniger: Auf vier 
unterschiedlichen Flächen kommen drei gefährdete Arten vor. Dabei erreicht der Große Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis, RL 3) auf einer Fläche mehr als 100 Exemplare. Alle anderen Vorkommen sind 
kleiner als 25 Exemplare. 

 

 

Abb. 3-13: Anzahl der Flächen mit Vorkommen von Rote-Liste-Arten  
in den Landkreisen Northeim, Osterode und Göttingen 

Die Kennartenerfassung auf den Transekten hat ergeben, dass auf den Vertragsflächen im Mittel  
6,9 Kennarten wachsen, auf den Referenzflächen durchschnittlich 5,8 Kennarten. Der größte Mittelwert 
der drei Abschnitte des Transektes auf einer Vertragsfläche lag bei 9,7 Kennarten, auf einer Referenz-
fläche sogar bei 14 Kennarten.  

20 Vertrags- und 11 Referenzflªchen erreichen das Kriterium Ămindestens 4 Kennarten auf jedem  
Abschnitt der Erfassungsgeradenñ. Noch stªrker ist der Unterschied hinsichtlich des Kriteriums Ămindes-
tens 6 Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradenñ: Hier sind es sieben Vertrags- und nur 
zwei Referenzflächen (Ausnahmeflächen mit RL-Arten, GMA, GMK). 
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Abb. 3-14: Anzahl der Vergleichs- und Referenzflächen in den Landkreisen Northeim,  
Osterode und Göttingen, welche das Kriterium Ămindestens 4 Kennartenñ und  
Ămindestens 6 Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradenñ erf¿llen 
 

Die Vegetationsaufnahmen stützen die flächenbezogene Biotoptypisierung. Die Vegetationsaufnahmen 
der DBF in 2012 weisen alle aufgenommenen Grünlandausschnitte, insbesondere für das niedersäch-
sische Hügelland, als auffallend artenarm aus (12 bis 22 Arten). Dabei sind die Vertragsflächen mit 
durchschnittlich 17,8 Arten artenreicher als die Referenzflächen (13,6).  

Tab. 3-4: Mittlere Gesamtartenzahlen auf den Dauerbeobachtungsflächen  
in den Landkreisen Northeim, Osterode und Göttingen 

  2012 2013 Min - Max  

Vertragsfläche 17,8 20,2 15 - 25 (n = 5) 

Referenzfläche 13,6 15,2 12 - 18 (n = 5) 

 
Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Bestandserfassung in Südniedersachsen zeigen, dass die Bedeutung der Grünland-
flächen, auf denen Bewirtschaftungsvereinbarungen abgeschlossen wurden, für die Pflanzenarten-
vielfalt erheblich höher ist, als die Bedeutung der Referenzflächen. So werden zwei Drittel der Vertrags-
flächen von wertvolleren Biotoptypen eingenommen, auf den Referenzflächen ist dies nur ein Drittel. 
Die Anzahl der Flächen, welche die Kriterien f¿r Ămindestens 4 Kennarten bzw. mindestens 6 Kennarten 
in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradenñ erf¿llen, ist auf den Vertragsflächen deutlich höher. Rote-
Liste-Pflanzenarten kommen auf sieben Vertragsflächen und nur auf vier Referenzflächen vor. Auch die 
Vegetationsuntersuchungen auf den DBF haben eine höhere mittlere Gesamtartenzahl als auf den Ver-
tragsflächen ergeben. 
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3.1.1.3 Fazit 

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Die durchgeführten vegetationskundlichen und floristischen Untersuchungen zur Fördermaßnahme 
NAU/BAU B1 zeigen trotz der regionalen Unterschiede, dass die Pflanzenartenvielfalt auf den Förder-
flächen insgesamt höher ist, als auf den Referenzflächen. Die Bewirtschaftungsvereinbarungen befinden 
sich im Allgemeinen auf etwas höherwertigeren Flächen, als es dem Durchschnitt der Referenzflächen 
entspricht. So hat der Vergleich der insgesamt 160 Vertragsflächen mit den ebenfalls 160 ohne Auflagen 
bewirtschafteten Flächen in vier über Niedersachsen verteilten Untersuchungsräumen ergeben, dass auf 
den Vertragsflächen der Anteil der artenreichen Biotoptypen mit höherer Bedeutung für den Naturschutz 
größer ist. 35 % der Förderflächen, aber nur 18 % der Referenzflächen werden von artenreichen Bio-
toptypen eingenommen (vgl. Abb. 3-15). Pflanzenarten der Roten Liste kommen auf 13 Vertragsflächen 
und auf 10 Referenzflächen vor (vgl. Abb. 3-16).  

Bei Anwendung des Kriteriums Ămindestens 4 Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradenñ 
(Förderkriterium für NAU/BAU B2), erfüllen mehr Vertragsflächen (31 %) als Referenzflächen (14 %)  
diese Bedingung. Entsprechend verhält es sich mit den mittleren Kennartenzahlen sowie mit dem Krite-
rium Ămind. 6 Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradenñ (Fºrderkriterium f¿r die Aufbaufºrde-
rung der ergebnisorientierten Honorierung KoopNat, FM 411). Dieses Kriterium erfüllen 6 % der Vertrags-
flächen und 3 % der Referenzflächen. 

Allerdings ist der Unterschied zwischen Vertrags- und Referenzflächen im Gebiet der Landkreise Weser-
marsch, Friesland und Stadt Wilhelmshaven weniger deutlich, während dieser in den Landkreisen Nort-
heim, Göttingen und Osterode deutlicher ausfällt. 

 

 

Abb. 3-15: Vergleich zwischen den Vertragsflächen und den Referenzflächen in Bezug auf den Anteil an artenreichen 
und artenarmen Grünlandtypen auf den untersuchten Flächen in den vier Untersuchungsgebieten 

 

Abb. 3-16: Gesamtanzahl der Flächen mit Vorkommen von Rote-Liste-Arten  
in allen vier Untersuchungsgebieten (Anzahl Vertragsflächen: 160, Anzahl Referenzflächen 160) 
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Die Vegetationsaufnahmen auf ausgewählten Dauerbeobachtungsflächen zeigen ebenfalls im Mittel  
höhere Gesamtartenzahlen als auf den Vertragsflächen. 

Tab. 3-5: Mittlere Gesamtartenzahlen auf den Dauerbeobachtungsflächen  
in allen vier Untersuchungsgebieten 

  2012 2013 Min - Max  

Vertragsfläche 16,8 18,7 9 - 28 (n=20) 

Referenzfläche 13,2 14,9 9 - 23 (n=20) 

 

Die Vegetationsuntersuchung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren liefern die ersten Ergebnisse zur 
Entwicklung der Flächen unter den Förderbedingungen der Maßnahme NAU/BAU B1. Die erste Wieder-
holungsuntersuchung bestätigt im Wesentlichen die Ergebnisse der Bestandsaufnahme in 2012 auf den 
Förderflächen und auf den Referenzflächen. Dabei wurden in 2013 generell auf Vertrags- und Referenz-
flächen höhere Artenzahlen in allen vier Untersuchungsräumen nachgewiesen. Es wird vermutet, dass 
der allgemeine Anstieg der Artenzahlen phänologisch bedingt ist und die Ursache in der kühlen nieder-
schlagsreichen Witterung im Frühjahr 2013 liegt. Ein Zusammenhang mit den Bewirtschaftungsverträgen 
ist dabei nicht zu erkennen. 

Aus Sicht des Naturschutzes etwas erschreckend ist die Veränderung der Pflanzenartenzusammenset-
zung auf einer einzelnen Förderfläche im Raum Osnabrück. Hier wurden die Kleinseggen, welche Cha-
rakterarten nasser nährstoffarmer Grünlandstandorte sind, durch vertragskonforme Nachsaat mit Weidel-
gras stark zurückgedrängt. 

Der Beobachtungszeitraum von einem Jahr ist noch zu kurz, um Aussagen zur Vegetationsentwicklung 
der Flächen unter Bewirtschaftungsauflagen machen zu können. Diese können erst nach der mehrjähri-
gen Fortführung der Untersuchungen erfolgen. Die Ergebnisse der Untersuchungen in 2015 sind abzu-
warten. 

 

Allgemeines Fazit und Ausblick 

Insgesamt fällt die durchschnittlich geringe Wertigkeit der Vertragsflächen der Fördermaßnahme 
NAU/BAU B1 hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Pflanzenartenvielfalt auf. Allerdings zeigen die Untersu-
chungen immerhin eine größere Artenvielfalt auf den Förderflächen als auf den Referenzflächen.  
Dies zeigt an, dass die Landwirte die Fördermaßnahme häufiger auf artenreicheren, in aller Regel weni-
ger intensiv genutzten Grünlandflächen abschließen. Dies Verhalten der Landwirte kommt dem Ziel der 
Maßnahme, der Aufrechterhaltung der typischen Artenvielfalt entgegen.  
Zwar ist aus Sicht des Naturschutzes auch die Bedeutung der Vertragsflächen für die Pflanzenarten-
vielfalt im Durchschnitt nicht besonders hoch, doch ist die Wirkung der Maßnahme insgesamt mit einer 
landesweiten Förderflächengröße von über 27.000 ha wohl doch gegeben. Die Maßnahme ist allerdings 
bzgl. der mäßig wertvollen Förderflächen für den Erhalt der Artenvielfalt standorttypischer Grünlandarten 
als vergleichsweise wenig zielgerichtet oder effizient anzusehen.  
Aussagen darüber, inwieweit die vereinbarten Auflagen zur Verbesserung und Aufwertung der Grünland-
bestände beitragen, können aus den zweijährigen Untersuchungen noch nicht abgeleitet werden. Aller-
dings können dazu erste Aussagen abgeleitet werden, sobald die Ergebnisse der in 2015 durchgeführten 
Wiederholungskartierung vorliegen. 
Die hohe Akzeptanz der Maßnahme entspricht weitgehend dem vorab festgelegten operationellen Ziel.  
22 % der Förderflächen liegen in Natura 2000-Gebieten, 12 % in FFG-Gebieten, 16 % in EU-Vogel-
schutzgebieten. Dennoch ist die Bedeutung ohne Zusatzförderung des Kooperationsprogramms Natur-
schutz für die Umsetzung der Ziele von Natura 2000 gering. Eine wesentliche Bedeutung hat die Maß-
nahme NAU/BAU B1 allerdings in der Kombination mit der Zusatzförderung FM 412 (vgl. Kap. 3.4). 

Die Maßnahme wurde in der neuen Förderperiode dahingehend verändert, dass mineralische Dünge-
mittel nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen werden, sondern lediglich solche Mineraldünger, die 
Stickstoff enthalten. Diese Veränderung ist im Hinblick auf den Erhalt der Pflanzenartenvielfalt zielfüh-
rend. Sie wird insbesondere auch im Hinblick auf eine nachhaltigere Bewirtschaftung organischer Grün-
landstandorte begrüßt. 

Von wesentlicher Bedeutung ist es künftig auf den Förderflächen Unbruch und Neuansaat während der 
Laufzeit der Verinbarung zu untersagen, da dies die Zielen der Maßnahme komplett widerspricht. 
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3.1.2 Avifaunistische Bestandserfassungen 

3.1.2.1 Erfassungsmethodik und spezielle Zielsetzung 

 

Die avifaunistischen Untersuchungen zur Wirkung der beiden Fördermaßnahmen wurden pro Jahr auf 
vier in Niedersachsen verteilten Untersuchungsgebieten von jeweils etwa 200 ha durchgeführt. Die Aus-
wahl der Gebiete erfolgte auf Grundlage der vom SLA (Servicezentrum Landentwicklung und Agrarför-
derung) zur Verfügung gestellten Daten zur Lage der Vertragsflächen sowie der vorliegenden Nachweise 
zu den Wiesenvogelvorkommen (Datenbank der Staatlichen Vogelschutzwarte). 

Es wurde angestrebt, die vier Untersuchungsgebiete ï soweit möglich ï verteilt über Niedersachsen zu 
legen. Dabei waren folgende Voraussetzungen zu beachten: 

Á Die Untersuchungsgebiete sollten einen Mindestbestand an Wiesenvögeln aufweisen. 
Á Es mussten jeweils zwei benachbart liegende Probeflächen je Untersuchungsgebiet ausgewählt wer-

den mit einer Größe von jeweils 100 ha. Davon sollte eine Fläche einen möglichst hohen Förder-
flächenanteil der Maßnahmen NAU/BAU B1 und/oder B3 aufweisen. Die zweite Fläche sollte keine 
Vertragsflächen beinhalten (Referenzfläche). 

Á Die Probeflächen mussten im Gelände gut abgrenzbar sein und leicht kartierbare Einheiten bilden. 

Es wurden pro Jahr vier Untersuchungsgebiete ausgewählt: Die Gebiete mussten in den Jahren aller-
dings z. T. gewechselt werden, da sich diese insbesondere für avifaunistische Erfassungen aus verschie-
denen Gründen nicht als praktikabel erwiesen. Zwei Untersuchungsgebiete konnten in allen drei Jahren 
untersucht werden (s. Tab. 3-6): 

Tab. 3-6: Untersuchungsgebiete der avifaunistischen Bestandserfassung 

Gebietsname Landkreis 2011 2012 2013 2014 

Wesermarsch Wesermarsch x x x x 

Bleckede  Lüneburg x x x x 

Deichhinterland Ems Leer x - -  

Westlicher Jadebusen, südl.  
Cäciliengroden 

Friesland x - - - 

Westlicher Jadebusen, bei 
Dangast 

Friesland  x  - 

Rheiderland  Leer x - - - 

Rheiderland-Süd Leer - x - - 

Freepsum/Krummhörn Wesermarsch - - x x 

Butjadingen Friesland - - x - 
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3.1.2.2 Ergebnisse der Wirkungskontrollen 

 

Fördergebiet 
Wesermarsch 

ï Avifaunistische Untersuchungen NAU/BAU B1/B3 ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Wesermarschen 

Flächengröße des Untersuchungsgebiets: zwei Gebiete à ca. 100 ha 

Schutzstatus: keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht ausgewiesen 

Boden: Marschböden der See- und Brackmarschen 

Zielarten der Untersuchung: Kiebitz, Großer Brachvogel, Uferschnepfe,  
Rotschenkel, Feldlerche, Wiesenpieper 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet: keine 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Teilgebiet A hat eine Gesamtflächengröße 81,6 ha, der Vertragsflächenanteil der 
Fördermaßnahme NAU/BAU B1 lag von 2011 bis 2014 zwischen 25 und 28 %.  
In Teilgebiet B (82,3 ha) war der Ackeranteil mit 10,7 ha deutlich höher als in 
Teilgebiet A (1,6 ha); hier bestehen keine NAU/BAU Verträge. 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Repräsentatives Grünlandgebiet der schweren, staunassen Marschböden mit 
überwiegend intensiver Grünlandnutzung 

Methodik Flächendeckende Brutbestandserfassung der Wiesenvögel in den Probeflächen 
nach Revierkartierungsmethode und Bruterfolgskontrollen der Limikolen. Für die 
Untersuchungen wurden in der Zeit von Mitte April bis Mitte Juni etwa zehn  
Erfassungstermine durchgeführt. Die Dauer der Erfassung umfasste pro Termin 
etwa 2-5 Stunden. 

Untersuchungs-
jahre 

2011-2014 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

In beiden Teilgebieten brüteten in den Erfassungsjahren Wiesenlimikolen sowie Feldlerchen und  
Wiesenpieper. In Teilgebiet B (ohne Vertragsflächen) war der Kiebitz mit 9-15 Revieren sogar häufiger 
als in Teilgebiet A (vgl. Abb. 3-17). 

Unter den Wiesenlimikolen hatte in 2014 nur der Kiebitz in beiden Teilgebieten leichte Bestands-
zuwächse gegenüber den beiden Vorjahren zu verzeichnen. Die Bestände von Uferschnepfe (2-3 Brut-
paare in Teilgebiet A, 2-4 Brutpaare in Teilgebiet B) bewegen sich auf niedrigem Niveau. Beim Rot-
schenkel ist in beiden Teilgebieten ein leicht negativer Bestandstrend festzustellen. 

Für die Arten Feldlerche und Wiesenpieper waren keine erheblichen Bestandsveränderungen über die 
Untersuchungsjahre festzustellen. So lag der Bestand der Feldlerche im Gebiet A in den vier Jahren bei 
7-10 Revieren, auf den Referenzflächen des Gebietes B bei 6-8 Revieren. Der Wiesenpieper konnte auf 
den Referenzflächen in keinem Jahr als Brutvogel festgestellt werden, die Flächen des Gebietes A wur-
den von 2-4 Brutpaaren des Wiesenpiepers besiedelt.  

In beiden Teilgebieten brüteten darüber hinaus weitere Arten des Grünlandes, wobei das Arten-
spektrum in Teilgebiet A (mit Verträgen) eine höhere Vielfalt aufwies und hier u. a. die gefährdeten  
Arten Braunkehlchen (1 Revier 2011 und 2014) und Schilfrohrsänger (1 Revier 2012 und 2013) vor-
kamen. Unter den weiteren grünlandtypischen Brutvogelarten konnten im Teilgebiet B die gefährdeten 
Arten Knäkente (1 Revier 2011) und Löffelente (1 Revier 2011-2013) festgestellt werden. 
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Abb. 3-17: Bestandsentwicklung der Wiesenlimikolen in Teilgebiet A (mit Vertragsflächen)  
und Teilgebiet B (ohne Vertragsflächen) 

Die Bruterfolge der Zielarten Kiebitz, Großer Brachvogel, Uferschnepfe und Rotschenkel waren in den 
Untersuchungsjahren 2011-2013 in Teilgebiet A (Vertragsflächen) in der Regel jeweils höher als im 
Teilgebiet B, was auf die Maßnahmen zurückgeführt werden könnte. In 2014 wurde in beiden Teilge-
bieten nur beim Kiebitz Aufzuchterfolg festgestellt. Dieser lag mit 1,0 Juv./BP (Teilgebiet A) bzw. 0,9 
Juv./BP (Teilgebiet B) in einem Bereich, der für den Bestandserhalt ausreichen sollte. Ansonsten ent-
wickelte sich der Bruterfolg bei den übrigen Arten in 2014 im Vergleich zu den Vorjahren auffallend  
negativ. Lediglich jeweils ein Brutpaar von Austernfischer und Rotschenkel hatten in Teilgebiet B noch 
Bruterfolg. 

Tab. 3-7: Bruterfolg (Juv./Brutpaar) in den Teilgebieten A (mit Vertragsflächen) und B (Referenzfläche) 

 Teilgebiet A (81,6 ha) Teilgebiet B (82,3 ha) 

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Kiebitz 0,6 1,0 0,9 1,0 0,6 0,5 0,9 0,9 

Großer 
Brachvogel 

0,8 1,7 0 0 1,7 0 0 0 

Uferschnepfe 0 0,6 1,1 0 0,8 0,4 0 0 

Rotschenkel 0,75 1,3 1,0  0,7 0,4 0 0,4 

 

Fazit 

Die Limikolen, aber auch die übrigen erfassten Arten, besiedeln die Vertragsflächen nur in Einzelfällen 
und zumeist nur randlich. Die Brutbestände konzentrieren sich im Zentrum des untersuchten Teilgebiets 
A, die Vertragsflächen liegen dagegen am Rande des Gebietes. Sie weisen zudem für Limikolen un-
günstige Randstrukturen auf (mit Säumen umgebene Teiche, baumbestandener Graben). Allerdings 
gehörte eine beweidete Vertragsflächen zu den wichtigsten Flächen für Junge führende Limikolen  
(Aufzuchtfläche). 
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Fördergebiet 
Bleckede 

ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Elbmarschen 

Flächengröße des Untersuchungsgebiets: zwei Gebiete à ca. 100 ha 

Schutzstatus: Die Untersuchungsgebiete liegen vollständig innerhalb des  
Biosphªrenreservates ĂNiedersªchsische Elbtalaueñ im Gebietsteil A, Gebiets-
name ĂL¿neburger Elbmarschñ, jedoch auÇerhalb von Natura 2000-Gebieten. 

Boden: Niedermoor und Gleye 

Zielarten der Untersuchung: Kiebitz, Feldlerche, Wiesenpieper und andere  
Feldvogelarten 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet: keine 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Teilgebiet A: 89 ha, der Vertragsflächenanteil lag zwischen etwa 38 % und 46 %, 
wobei in der Regel die NAU/BAU B3 Verträge dominierten (jeweils mehr als ¾ ) 
Teilgebiet B: 98 ha, Vertragsflächenanteile von 0 bis etwa 15 % (nur NAU/BAU 
B1 Verträge). 

In beiden Teilgebieten stellt sich die Flächennutzung als ein Mosaik aus Grün-
land und Acker dar, wobei der Grünlandanteil im Teilgebiet A bei etwa 60 % liegt 
und im Teilgebiet B die ackerbauliche Nutzung überwiegt und der Grünlandanteil 
bei etwa 40 % liegt. 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Repräsentatives Marschengebiet im Bereich der Niedersächsischen Mittelelbe. 
Die Flächennutzung ist geprägt durch ein Mosaik aus Grünlandflächen (meist 
kleine, schmale Parzellen, häufig durch Gräben, Zäune und Gebüschreihen 
begrenzt) und größeren Ackerschlägen. Vor allem auf den Niedermoorböden 
findet sich noch die ursprüngliche Nutzungsstruktur mit schmalen, streifen-
förmigen Grünlandparzellen.  
In den Jahren vor Beginn der Kartierung sind jedoch (im Zusammenhang mit 
zwei in Garze betriebenen Biogasanlagen) mehrere Grünlandparzellen (auch auf 
Niedermoor) in Ackerschläge für den Maisanbau umgewandelt worden. In 
2011/12 erfolgte auf der Fläche B die Umwandlung mehrerer ehemaliger Mais-
schlªge in ĂKurzumtriebsplantagenñ mit Weiden. 

Methodik Flächendeckende Brutbestandserfassung der Wiesenvögel in den Probeflächen 
nach Revierkartierungsmethode und Bruterfolgskontrollen der Limikolen. Für die 
Untersuchungen wurden in der Zeit von Mitte April bis Mitte Juni etwa 13 Erfas-
sungstermine durchgeführt. Die Dauer der Erfassung umfasste pro Termin etwa 
2-5 Stunden. 

Untersuchungs-
jahre 

2011-2014 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Der Kiebitz besiedelt als einzige Wiesenlimikolenart beide Teilgebiete stetig, wenn auch jeweils in sehr 
geringer Anzahl (max. drei Brutpaare). In 2014 wurde erstmalig im vierjährigen Untersuchungszeitraum 
ein Revier des Großen Brachvogels in Teilgebiet A festgestellt. Beide Arten sind im östlichen Landes-
teil - und in den Elbmarschen - großräumig seit Jahren im Bestand rückläufig. Die Kiebitzvorkommen 
beider Teilgebiete brüteten ausschließlich auf Ackerflächen, wobei v. a. Maisanbauflächen genutzt 
wurden. 

Für Wiesenlimikolen sind die meisten Grünlandparzellen in den beiden Teilgebieten aufgrund ihrer 
Struktur (schmal, gesäumt von Zäunen, Baumreihen und/oder Gebüschen) nicht attraktiv. Das Grün-
land wird zum Teil als extensive Weidefläche (Rinder, Pferde, Schafe) genutzt, z. T. aber auch als 
Intensivwiese.  

In drei der vier Untersuchungsjahre hatten zwei Kiebitzpaare der Fläche A Schlupferfolg. Da jedoch in 
keinem Fall jungeführende Altvögel über einen Zeitraum von drei Wochen bzw. keine Jungvögel mehr 
festgestellt wurden, die älter als drei Wochen sind, bleibt das Schicksal der Kiebitzfamilien offen. Somit 
ist kein Bruterfolg für die Flächen nachzuweisen. Positiv festzustellen war, dass die Kiebitze in den 
ersten Tagen nach Schlupf die beweideten Grünlandflächen, die unter Vertrag stehen, zur Jungen-
aufzucht nutzten. Beim Großen Brachvogel konnte kein Bruterfolg nachgewiesen werden. 

In den Untersuchungsgebieten brüten weitere Feldvögel, wobei die Feldlerche in beiden Teilgebieten 
im Wesentlichen die großräumigen Ackerschläge besiedelt. Die Wiesenschafstelze brütete teilweise 
auf Wintergetreideflächen, teilweise wurden Wegränder in Bereich von Mais- und Grünlandflächen 
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besiedelt. Die Bestände von Feldlerche und Wiesenschafstelze liegen in Teilgebiet B etwas höher. Der 
Wiesenpieper konnte auf einer extensiv beweideten Grünlandfläche in Teilgebiet A in 2013 und 2014 
als Brutvogel festgestellt werden. 

 

Zusammenfassung 

Der überwiegende Teil der betrachteten Arten besiedelt die Ackerflächen, ein positiver Effekt der Grün-
landbewirtschaftung ist daher nur bezogen auf den Kiebitz abzuleiten, der die Grünlandflächen für die 
Jungenaufzucht nutzt. 
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Fördergebiet 
Deichhinterland der Ems 

ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Emsmarschen 

Flächengröße des Untersuchungsgebiets: zwei Gebiete à ca. 100 ha  

Schutzstatus: keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht ausgewiesen 

Boden: Marschböden der See- und Brackmarschen 

Zielarten der Untersuchung: Kiebitz, Großer Brachvogel, Uferschnepfe,  
Rotschenkel, Feldlerche, Wiesenpieper 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet: keine 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Teilgebiet A: Gesamtflächengröße 98,9 ha, Vertragsflächenanteil ca. 56 % 
NAU/BAU B3,  
Teilgebiet B: Gesamtflächengröße 101,2 ha, keine Vertragsfläche vorhanden 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Das Untersuchungsgebiet lässt sich als typisches ostfriesisches Niederungs-
gebiet beschreiben, welches unter einem starken landwirtschaftlichen Nutzungs-
einfluss steht. Die Milchviehwirtschaft prägt maßgeblich diesen Naturraum und 
das Untersuchungsgebiet besteht aus Grünlandflächen (100 %), die mehr oder 
minder intensiv bewirtschaftet werden. Zahlreiche Gräben strukturieren das  
Gebiet. 

Methodik Flächendeckende Brutbestandserfassung der Wiesenvögel in den Probeflächen 
nach Revierkartierungsmethode und Bruterfolgskontrollen der Limikolen. Für die 
Untersuchungen wurden in der Zeit von Anfang April bis Ende Juni etwa zehn 
Erfassungstermine durchgeführt. Die Dauer der Erfassung umfasste pro Termin 
etwa 2-4 Stunden. 

Untersuchungs-
jahre 

einmalig in 2011 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Es konnten nur einzelne Brutvorkommen der Zielarten in den Teilgebieten festgestellt werden (je 1 x 
Großer Brachvogel, Kiebitz, Wiesenpieper). Bruterfolg konnte für keines der Paare festgestellt werden. 
Es konnten einige Brutvorkommen von Brachvogel und Kiebitz aus dem angrenzenden Umfeld außer-
halb der Probeflächen erbracht werden (7 BP Kiebitz, 5 BP Großer Brachvogel). Ein Paar des Großen 
Brachvogels wanderte in Teilfläche A ein und zog dort erfolgreich einen Jungvogel auf.  

Tab. 3-8: Bestand der Zielarten in den beiden Teilgebieten 

Brutvogelart (Zielarten) Teilgebiet A Teilgebiet B 

Kiebitz 1 0 

Großer Brachvogel 0 1 

Wiesenpieper 0 1 

 

Als weitere Art konnte im Teilgebiet A der Austernfischer (1 Revier) festgestellte werden. Weitere Brut-
vögel des Teilgebiets B waren zwei Schwarzkehlchen und ein Blaukehlchen. Die Feldlerche konnte in 
keinem der Teilgebiete als Brutvogel festgestellt werden.  

 

Der Bestand an Wiesenlimikolen sowie deren Aufzuchterfolge waren in den Probeflächen sehr gering; 
ein Einfluss der Fördermaßnahme NAU/BAU B1 war also nicht zu erkennen. Mit der Anlage von neuen 
Spülfeldern war im Umfeld der Flächen in den letzten Jahren eine erhebliche Veränderung und mög-
licherweise auch Störung verbunden, die sich auf die Bestände ausgewirkt haben könnten. Aus diesem 
Grund wurde das Gebiet in den Folgejahren nicht wieder untersucht. 

 
Zusammenfassung 

Die intensiv genutzten Grünlandbereiche beider Probeflächen wurden von einzelnen Wiesenlimikolen 
und den Singvögeln als Brut- und Nahrungshabitat genutzt. Der Wiesenpieper wurde sowohl als ras-
tender Durchzügler als auch Brutvogel im Bereich der Vertragsflächen nachgewiesen. Mit Beginn der 
flächendeckenden Mahd auf den konventionellen Flächen konnten sich die Brutvögel auf die Vertrags-
flächen und Weiden zurückziehen.  
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Fördergebiet 
Westlicher Jadebusen, südlich Cäciliengroden 

ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Wesermarschen 

Flächengröße des Untersuchungsgebiets: zwei Gebiete à ca. 100 ha 

Schutzstatus: Der überwiegende Teil des Gebietes liegt im EU-
Vogelschutzgebiet V64 ĂMarschen am Jadebusenñ 

Boden: Marschböden der See- und Brackmarschen 

Zielarten der Untersuchung: Kiebitz, Großer Brachvogel, Uferschnepfe,  
Rotschenkel, Feldlerche, Wiesenpieper 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet: Gelegeschutzmaßnahmen in 
den vergangenen Jahren. In 2011 beschränkten sich die Maßnahmen auf den 
Meedengroden (Markierung von sieben Kiebitzgelegen und einem Austern-
fischergelege), also außerhalb des Untersuchungs- bzw. Fördergebietes. 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Teilgebiet A: Gesamtflächengröße 98,1 ha, Vertragsflächenanteil ca. 84 % 
NAU/BAU B1  
Teilgebiet B: Gesamtflächengröße 96,1 ha, keine Vertragsfläche vorhanden 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Repräsentatives Grünlandgebiet der schweren, staunassen Marschböden mit 
ausschließlicher Grünlandnutzung. Das Gebiet wird durch ein engmaschiges 
Grabennetz strukturiert und ist weitestgehend frei von Gehölzen. Der Großteil 
der Flächen unterliegt einer intensiven Grünlandnutzung, meist als intensive 
Dauerweiden (Rinder, Schafe). 

Methodik: Flächendeckende Brutbestandserfassung der Wiesenvögel in den Probeflächen 
nach Revierkartierungsmethode und Bruterfolgskontrollen der Limikolen. Für die 
Untersuchungen wurden in der Zeit von Anfang April bis Ende Juni 11 Erfas-
sungstermine durchgeführt. Die Dauer der Erfassung umfasste pro Termin etwa 
3-5 Stunden. 

Untersuchungs-
jahre: 

einmalig in 2011 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Im Teilgebiet A wurden von den Zielarten Kiebitz, Rotschenkel und Uferschnepfe insgesamt 15 Revier-
paaren nachgewiesen. Weitere Arten mit jeweils einem Revierpaar waren Austernfischer, Blaukehl-
chen, Feldlerche und Wiesenpieper. Die Brutvorkommen konzentrierten sich hier auf einen kleinen 
Bereich.  

In Teilgebiet B wurde unter den Wiesenlimikolen nur die Uferschnepfe mit zwei Revierpaaren festge-
stellt. Weitere Wiesenvögel waren Feldlerche (3 RP) und Wiesenpieper (2 RP). Entlang der schilf-
bestandenen Gräben konnten zwei Reviere des Blaukehlchens festgestellt werden.  

Tab. 3-9: Reviere der Zielarten in den untersuchten Teilgebieten 2011 

Brutvogelart 
Reviere  

Teilgebiet A 
Reviere  

Teilgebiet B 

Kiebitz 6  

Uferschnepfe 5 2 

Rotschenkel 4  

Feldlerche 1 3 

Wiesenpieper 1 2 

 

Tab. 3-10: Reviere weiterer Arten in den untersuchten Teilgebieten 2011 

Brutvogelart 
Reviere  

Teilgebiet A 
Reviere  

Teilgebiet B 

Austernfischer 1  

Blaukehlchen 1 2 
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Der Bruterfolg betrug beim Kiebitz und beim Rotschenkel in Teilgebiet A jeweils 0,5 Juv./BP. Bei der 
Uferschnepfe konnte in beiden Teilgebieten kein Bruterfolg nachgewiesen werden. Die Gelege wurden 
wahrscheinlich ausgemäht. Nachgelege konnten nicht nachgewiesen werden. 

Die Siedlungsdichte der Limikolen war auf der Teilfläche A (mit Vertrag) deutlich höher als auf Teil-
fläche B (ohne Vertrag). Dabei ist zudem noch zu berücksichtigen, dass sich die Vorkommen auf Teil-
fläche A auf einer einzigen Weide konzentrierten. Die Fläche ist 7 ha groß und vollständig unter Ver-
trag (B1). Sie wird seit vielen Jahren als Dauerweide genutzt, ist extrem kurzrasig und beinhaltet einen 
größeren Weidetümpel. Insgesamt scheinen die Habitatbedingungen zur Zeit der Reviergründung  
äußerst attraktiv zu sein. Ab Anfang April erfolgt die Nutzung als Bullenweide mit hoher Viehdichte  
(1,6 Tiere/ha bis 2,1 Tieren/ha). Von 2006-2010 wurde mit Hilfe von Gelegemarkierungen nachge-
wiesen, dass die hohe Beweidungsdichte (in einigen Jahren bis zu 3 Tieren/ha) und ein Beweidungs-
beginn ab Mitte April zu einer fast vollständigen Zerstörung der Gelege führte.  

Die Teilgebiete für die Bruterfolgskontrolle grenzen unmittelbar an ein Projektgebiet, in dem seit dem 
Jahr 2006 Gelegeschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Zusätzlich zu den Gelegeschutzmaßnah-
men wurde in diesem Gebiet auch eine jährliche Revierkartierung durchgeführt. Eine Auswertung die-
ser Daten zeigt beim Kiebitz in den beiden letzten Jahren einen Bestandsrückgang von 70 %.  

Neben den für Wiesenlimikolen ungünstigen Witterungsbedingungen im Frühjahr 2011 lässt sich als 
weitere Ursache für den Bestandsrückgang eine Kombination aus Tritt- und Prädationsverlusten nen-
nen. Trittverluste lassen sich vor allem auf den Bullenweiden selbst bei reduzierter Besatzdichte nicht 
vollständig ausschließen und führen in Kombination mit Prädationsverlusten oft zu einem Schlupferfolg 
von unter 50 %.  

Im Gegensatz zum Kiebitz verläuft die Bestandsentwicklung bei der Uferschnepfe im Betrachtungs-
raum relativ stabil. 

 

Fazit 

Außer der Bullenweide wurde keine der Vertragsflächen von Wiesenvögeln besiedelt. Ein positiver 
Effekt der Bewirtschaftungsauflagen auf die Wiesenbrütergemeinschaft ist daher nicht erkennbar. 

Aufgrund der ungleichmäßigen räumlichen Verteilung der Reviere sowie der Vorbelastungen der  
Flächen durch Störwirkungen (Straße, Schiene) wurden die Probeflächen in den folgenden Jahren 
nicht erneut untersucht. 

  



PROFIL-Endbericht  3.1 Grünland extensiv: NAU/BAU B1 + B3 42 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) September 2015  

 

Fördergebiet 
Westlicher Jadebusen bei Dangast 
ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Wesermarschen (anderes Gebiet als 2011) 

Flächengröße des Untersuchungsgebiets: zwei Gebiete à ca. 100 ha 

Schutzstatus: Der überwiegende Teil des Gebietes liegt im EU-
Vogelschutzgebiet V64 ĂMarschen am Jadebusenñ. 

Boden: Marschböden der See- und Brackmarschen 

Zielarten der Untersuchung: Kiebitz, Großer Brachvogel, Uferschnepfe,  
Rotschenkel, Feldlerche, Wiesenpieper 

Weitere Maßnahmen im Fördergebiet: Probeflächen liegen im Hochwasser-
polder Dangaster Tief 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Teilgebiet A: Gesamtflächengröße ca. 102 ha, Vertragsflächenanteil ca. 55 % 
NAU/BAU B1 + B3,  
Teilgebiet B: Gesamtflächengröße ca. 113 ha, keine Vertragsfläche vorhanden, 
Flächen werden zu über 70% ackerbaulich genutzt. 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Repräsentatives Grünlandgebiet der schweren, staunassen Marschböden mit 
ausschließlicher Grünlandnutzung. Der Großteil der Flächen unterliegt einer 
intensiven Grünlandnutzung, überwiegend als intensive Dauerweiden (Rinder, 
Schafe).  

Methodik Flächendeckende Brutbestandserfassung der Wiesenvögel in den Probeflächen 
nach Revierkartierungsmethode und Bruterfolgskontrollen der Limikolen. Für die 
Untersuchungen wurden in der Zeit von Anfang April bis Ende Juni 12 Erfas-
sungstermine durchgeführt. Die Dauer der Erfassung umfasste pro Termin etwa 
3-5 Stunden. 

Untersuchungs-
jahre 

einmalig in 2012 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Im Teilgebiet A wurde lediglich ein Kiebitz festgestellt, obwohl die Flächen eigentlich günstige Struktu-
ren für Wiesenlimikolen aufwiesen und in früheren Jahren besiedelt waren. Gründe für diese Situation 
waren nicht zu erkennen. Die Art brütete dagegen auf der Referenzfläche (Teilgebiet B) mit 19 Revier-
paaren, v. a. auf Ackerflächen. Auch Feldlerchen brüteten auf der Referenzfläche in höheren Bestän-
den (4 RP). Unter den weiteren Arten konnten in Teilgebiet B 2 RP des Austernfischers festgestellt 
werden. 

Tab. 3-11: Brutbestand der Zielarten in den untersuchten Probeflächen  
des Gebietes Westlicher Jadebusen bei Dangast in 2012 

Zielart Teilgebiet A Teilgebiet B 

Kiebitz 1 19 

Feldlerche 1 4 

 

Das Kiebitzpaar im Teilgebiet A hat erfolgreich gebrütet, für die Brutpaare des Teilgebiets B konnte ein 
geringer Bruterfolg von 0,26 juv/BP festgestellt werden. 

 

Fazit 

Aufgrund der geringen Besiedlung der Grünlandflächen durch Wiesenvögel in Teilgebiet A lassen sich 
keine Aussagen auf die Wirkung der Bewirtschaftungsauflagen ableiten. Wegen des hohen Ackeran-
teils ist auch die Referenzfläche für das Untersuchungsprogramm nicht geeignet. Die Flächen wurden 
daher im Folgejahr nicht erneut untersucht. 
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Fördergebiet 
Rheiderland-Süd 

ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Emsmarschen 

Flächengröße des Untersuchungsgebiets: zwei Gebiete à ca. 100 ha 

Schutzstatus: Das Gebiet liegt im EU-Vogelschutzgebiet V06 ĂRheiderlandñ 

Boden: Marschböden der See- und Brackmarschen 

Zielarten der Untersuchung: Kiebitz, Uferschnepfe, Großer Brachvogel,  
Rotschenkel, Feldlerche, Wiesenpieper 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet: In Teilgebiet A: Vertrags-
naturschutz Kooperationsprogramm FM 412, Kompensationsmaßnahmen des 
Wasser- und Schifffahrtsamts (Biotopgestaltung für Wiesenvögel) und der Stadt 
Leer (wiesenvogelgerechte Bewirtschaftungsauflagen, Mahd nach dem 15. Juli) 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Teilgebiet A: Gesamtflächengröße ca. 104 ha, Vertragsflächenanteil ca. 20 % 
NAU/BAU B1; ca. 2 % NAU/BAUB3; 11 % FM 412; 30 ha Kompensationsflä-
chen; 100 % Grünlandnutzung 
Teilgebiet B: Gesamtflächengröße ca. 114 ha, keine Vertragsfläche vorhanden; 
3 % Acker 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Repräsentatives Grünlandgebiet der schweren, staunassen Marschböden mit 
sehr hohen Anteilen an Grünlandnutzung. Der Großteil der Flächen unterliegt 
einer intensiven Grünlandnutzung, meist als intensive Dauerweiden (Rinder, 
Pferde), in Teilgebiet B werden einzelne Flächen ackerbaulich (Mais) genutzt. 

Methodik Flächendeckende Brutbestandserfassung der Wiesenvögel in den Probeflächen 
nach Revierkartierungsmethode und Bruterfolgskontrollen der Limikolen. Für die 
Untersuchungen wurden in der Zeit von Anfang April bis Ende Juni 15 Erfas-
sungstermine durchgeführt. Die Dauer der Erfassung umfasste pro Termin etwa 
1-2 Stunden. 

Untersuchungs-
jahre 

einmalig in 2012 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Tab. 3-12: Brutbestände der Zielarten 2012  

Art 
Revierpaare 
Teilgebiet A 

Revierpaare 
Teilgebiet B 

Kiebitz 34 10 

Uferschnepfe 18 4 

Großer Brachvogel 0 1 

Rotschenkel 9 3 

Feldlerche 8 8 

Wiesenpieper 6 5 

 
Die Bestände der meisten Arten waren in Teilgebiet A deutlich höher als in Teilgebiet B, die Vorkom-
men profitieren dabei sowohl von den Vertragsflächen als auch von den Kompensationsflächen. 

Der Große Brachvogel brütete allerdings nur in Teilgebiet B mit einem Paar. 

Tab. 3-13: Bruterfolge (juv/BP) der Wiesenlimikolen 2012: 

Art Teilgebiet A Teilgebiet B 

Kiebitz 0,96 0 

Uferschnepfe 0,44 0 

Großer Brachvogel ï 1,0 

Rotschenkel 0,56 0 
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Die Aufzuchterfolge der Wiesenlimikolen in den beiden Probeflächen unterscheiden sich deutlich. Wäh-
rend im Teilgebiet A beim Kiebitz ein relativ guter Aufzuchterfolg beobachtet werden konnte, hatten 
Uferschnepfe und Rotschenkel hier immerhin mittlere Aufzuchterfolge. Im Teilgebiet B waren bei die-
sen Arten vollständige Brutausfälle zu verzeichnen. Nur das eine Paar des Großen Brachvogels zog 
hier einen Jungvogel groß. 
 

Fazit 

In Teilgebiet A befinden sich zusätzlich zu den Vertragsflächen Kompensationsflächen des Wasser- 
und Schifffahrtamtes (WSA) und der Stadt Leer. Diese werden erst spät im Sommer gemäht (Stadt 
Leer) bzw. sind durch zahlreiche Grabenaufweitungen, Blänkenanlagen, Uferabflachungen und kleine 
Teiche charakterisiert. Hierdurch entsteht ein diverses Nutzungsmosaik, das ï bedingt durch die Habi-
tataufwertungen ï vielgestaltige Lebensräume und Nahrungsflächen für Wiesenvögel bieten. 

Das Zusammenspiel dieser verschiedenen Maßnahmen zeigt, dass das Areal so zu einem guten  
Wiesenvogelgebiet entwickelt werden konnte. Eine alleinige Ableitung positiver Effekte aufgrund der 
Bewirtschaftungsauflagen nach NAU/BAU B1/ B3 sind aufgrund der vielschichtigen Aspekte der ande-
ren Maßnahmen nicht möglich. Die B1/B3 Flächen bilden aber ihren Beitrag hinsichtlich der Ansprüche 
der Wiesenvögel an das Vorhandensein eines Mosaiks unterschiedlicher Bewirtschaftungen im Grün-
land. 

Die Flächen sind für das Untersuchungsprogramm wegen der möglichen Effekte anderen Natur-
schutzmaßnahmen nicht geeignet und wurden daher im Folgejahr nicht erneut untersucht. 

  



PROFIL-Endbericht  3.1 Grünland extensiv: NAU/BAU B1 + B3 45 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) September 2015  

 

Fördergebiet 
Freepsum/Krummhörn 

ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Watten und Marschen 

Flächengröße des Untersuchungsgebiets: zwei Gebiete à ca. 100 ha 

Schutzstatus: Das Teilgebiet A liegt im EU-Vogelschutzgebiet V04 ĂKrummhºrnñ. 

Boden: Marschböden der See- und Brackmarschen 

Zielarten der Untersuchung: Kiebitz, Uferschnepfe, Großer Brachvogel,  
Rotschenkel, Feldlerche, Wiesenpieper  

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet: nicht bekannt 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Teilgebiet A: Gesamtflächengröße ca. 107 ha, Vertragsflächenanteil etwa 30 % 
NAU/BAU B3,  
Teilgebiet B: Gesamtflächengröße ca. 83 ha, keine Vertragsfläche vorhanden 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Repräsentatives Grünlandgebiet der schweren, staunassen Marschböden west-
lich des ĂFreepsumer Meeresñ. Die Flªchen des Teilgebiets A liegen zwischen 
+ 0,5 bis - 0,2 m ü NN, der Grünlandanteil liegt bei fast 100 %. 
In der Referenzfläche (Teilgebiet B) dominieren ebenfalls Grünlandflächen, hier 
finden sich jedoch auch einzelne Ackerschläge (ca. 11 %, v. a. Mais). 

Methodik Flächendeckende Brutbestandserfassung der Wiesenvögel in den Probeflächen 
nach Revierkartierungsmethode und Bruterfolgskontrollen der Limikolen. Für die 
Untersuchungen wurden in der Zeit von Anfang April bis Mitte Juni neun Erfas-
sungstermine durchgeführt. Die Dauer der Erfassung umfasste pro Termin etwa 
2-4 Stunden.  

Untersuchungs-
jahre 

2013-2014 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Die Bestandszahlen der Wiesenlimikolen liegen im Teilgebiet A deutlich über denen in Teilgebiet B. 
Unter den Singvogelarten wurden Feldlerche und Wiesenpieper in beiden Teilgebieten nachgewiesen, 
erreichten jedoch nur geringe Bestandsdichten.  

Tab. 3-14: Bestandszahlen der Zielarten 2013, 2014 

Art 
Brutreviere  
Teilgebiet A 

Brutreviere  
Teilgebiet B 

 2013 2014 2013 2014 

Kiebitz 14 13 7 6 

Uferschnepfe 6 5 4 3 

Feldlerche 2 3 2 0 

Wiesenpieper 2 3 0 3 
 

Das Artenspektrum an weiteren typischen Wiesenvögeln war im Teilgebiet A mit Austernfischer, 
Schnatterente, Löffelente, Schilfrohrsänger und Blaukehlchen artenreicher als in der Referenzfläche. In 
Teilgebiet B konnten im Bereich der schilfbestandenen Gräben Blaukehlchen und Schilfrohrsänger 
festgestellt werden. 

Das Grünland im Teilgebiet A wird sehr intensiv bewirtschaftet (auch Grünlandumbruch mit anschlie-
ßender Neueinsaat mit Hochleistungsgräsern). Der erste Schnitt fand auf allen Flächen innerhalb  
weniger Tage statt. In 2014 waren bereits zum 17.05. die Vertragsflächen gemäht, die vertragsfreien 
Flächen bereits schon in der ersten Maiwoche. 

Im Teilgebiet B liegen einige Grünlandparzellen, die 2013 extensiv mit Jungrindern beweidet wurden. 
Bereits im Mai konzentrierten sich die Uferschnepfenbrutpaare in diesem Areal, wo auch später die 
einzigen Paare mit sicherem Bruterfolg festgestellt wurden. 

Auch hier unterlagen die Grünlandflächen einem ähnlich intensivem Nutzungsregime wie in Teilgebiet 
A. Nur auf den extensiv genutzten Flächen (sowie der Kiebitz auf den Ackerflächen) wurden danach 
noch Wiesenlimikolen registriert. Einzig auf einer Maisparzelle begannen zwei Kiebitzpaare mit Nach-
gelegen, die aber erfolglos blieben. 
Kiebitze erzielten nur in der Probefläche A einen Bruterfolg, der aber unter dem zum Bestandserhalt 
notwendigen Wert lag (0,23 juv/BP). Die Uferschnepfe brütete dagegen nur in der Referenzfläche 
(Teilgebiet B) erfolgreich, hier wurde ein relativ guter Bruterfolg von 0,75 juv/BP erreicht.  
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Fördergebiet 
Butjadingen 

ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Watten und Marschen 

Flächengröße des Untersuchungsgebiets: ein Gebiet von ca. 94 ha 

Schutzstatus: keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht ausgewiesen 

Boden: Marschböden der See- und Brackmarschen 

Zielarten der Untersuchung: Kiebitz, Großer Brachvogel, Uferschnepfe,  
Rotschenkel, Feldlerche, Wiesenpieper 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet: einzelne Kompensations-
flächen  

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Teilgebiet A Gesamtflächengröße ca. 94 ha, Vertragsflächenanteil ca. 68 % 
NAU/BAU B1,  
Teilgebiet B: Erfassung war nicht möglich, da ein Landwirt den Zugang  
verweigerte. 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Repräsentatives Grünlandgebiet der schweren, staunassen Marschböden, aus-
schließliche Grünlandnutzung (v. a. Beweidung mit Rindern und Pferden) 

Methodik Flächendeckende Brutbestandserfassung der Wiesenvögel in den Probeflächen 
nach Revierkartierungsmethode und Bruterfolgskontrollen der Limikolen. 

Untersuchungs-
jahre 

erstmalig in 2013 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Tab. 3-15: Brutbestände der Wiesenlimikolen 2013 

Art Teilgebiet A 

Kiebitz 9 

Uferschnepfe 2 

Rotschenkel 2 

  

Das Teilgebiet A weist einen für die Besiedlung durch Wiesenlimikolen erforderlichen offenen Land-
schaftscharakter auf. Die Flächen verfügen über günstige Strukturen, wie flache Grabenränder und 
Kleingewässer. Bis auf eine Uferschnepfe und einem Kiebitz besiedelten alle festgestellten Revier-
paare die Vertragsflächen. Die Nutzung stellt bei einem hohen Anteil an NAU/BAU B1-Verträgen ein 
Mosaik aus Weiden und Wiesen dar.  

Die Beweidung ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Der Zuschnitt bzw. die Einzäunung der Weiden 
schuf allerdings einige größere Komplexe. Einige dieser Weiden wurden von einer Jungbullenherde 
beweidet; diese Tiere waren mitunter in der Gruppe sehr unruhig, was zu Gelegeverlusten geführt  
haben könnte. 

Tab. 3-16: Bruterfolge (juv/BP) der Wiesenlimikolen 2013 

Art Teilgebiet A 

Kiebitz 0,6 

Uferschnepfe 0 

Rotschenkel 2,0 

 
Bei Austernfischer und Rotschenkel war der Bruterfolg gut und beim Kiebitz eher durchschnittlich. Bei 
der Uferschnepfe konnte überhaupt kein Aufzuchterfolg festgestellt werden, wobei bei den Arten z. T. 
die Aussagekraft aufgrund der kleinen Stichprobe begrenzt ist. 

Die vorgesehene Referenzfläche durfte nach den ersten Begehungen nicht mehr erfasst werden, da 
ein Landwirt den Zugang verweigerte. 

Die Probeflächen wurden daher im Folgejahr nicht erneut untersucht. 
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3.1.2.3 Fazit 

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Das in den Untersuchungsgebieten festgestellte Artenspektrum ist gebietsspezifisch unterschiedlich, 
wofür auch naturräumliche Aspekte verantwortlich sind. Das Artenspektrum ist in einzelnen Probeflächen 
(z. B. in der Wesermarsch) im Vergleich zur Referenzfläche zwar vielfältiger, insgesamt sind Unterschie-
de aber nicht deutlich ausgeprägt. Gleiches gilt für die Siedlungsdichten/Abundanzen der Wiesenvögel. In 
den Probeflächen mit NAU/BAU-Vereinbarungen unterscheiden sich auch die Bestandsentwicklungen 
nicht positiv von denen in den Referenzflächen, wobei die kurze Laufzeit des Untersuchungsprogrammes 
zu berücksichtigen ist. 

Die Bruterfolgswerte streuen bei den Arten erheblich. Es ist in den Daten eine leichte Tendenz zu besse-
ren Bruterfolgen in den Probeflächen (mit Verträgen) als in den Referenzflächen zu erkennen. Bei den 
Wiesenlimikolenarten Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel und Großer Brachvogel wurden in einzelnen 
Flächen zum Bestandserhalt ausreichende Reproduktionswerte erzielt. Es gab aber erneut auch in Pro-
beflächen mit hohen Vertragsanteilen Totalausfälle beim Bruterfolg.  

Andererseits erzielten Kiebitze in einer Referenzfläche (Wesermarsch) in allen Untersuchungsjahren 
(2011-2014) ebenfalls gute Werte. Die Bruterfolge von Wiesenlimikolen unterliegen naturgemäß großen 
jährlichen Schwankungen. Zur Bewertung der Effekte der Vertragsflächen sollten Betrachtungen der Mit-
telwerte nach mehreren Jahren Vertragslaufzeit aussagekräftiger sein. Eine solche Analyse ist angesichts 
der mehrmaligen Wechsel der Probeflächen noch nicht möglich. 

 

Allgemeines Fazit/Ausblick 

Positive Auswirkungen der Verträge der Agrarumweltmaßnahmen NAU/BAU B1 und B3 auf Wiesenvögel 
waren in den Untersuchungen (Probeflächen mit Vertragsflächenanteil ï Referenzflächen) bislang nur in 
Ansätzen zu erkennen. Jedoch ist der Umfang geeigneter Stichproben mit eine hohen Zahl Förderflächen 
und Vergleichsflächen ohne Bewirtschaftungsauflagen noch zu gering, um gesicherte Aussagen ableiten 
zu können. Erst unter Einbeziehung weiterer Jahre wird sich das Ergebnis genauer absichern lassen.  

 

Bisher kommt die Fördermaßnahme NAU/BAU B3 (Einhaltung einer Ruhephase im Frühjahr) flächen-
mäßig kaum zur Geltung (geringe Vertragsabschlüsse). Dieser Vertragstyp wurde bislang nur in einigen 
Probeflächen abgeschlossen, in den meisten Fällen dominierten die Verträge der Maßnahme NAU/BAU 
B1 (Verringerung der Betriebsmittelanwendung). Gerade bei der NAU/BAU B3 wären am ehesten positi-
ve Effekte für Wiesenvögel zu erwarten (durch Frühjahrsruhe u. Randstreifen). Sinnvoll erscheint auch 
eine stärkere Lenkung von NAU/BAU B3 in die Schwerpunkträume des Vorkommens von Wiesenlimi-
kolen und v. a. in die EU-Vogelshcutzgebiete, die für Wiesenlimikolen gemeldet worden sind. Auf Grund 
der landesweit heterogenen Verteilung von Vertragsflächen für NAU/BAU B3 oftmals außerhalb von Wie-
senvogelvorkommen ist derzeit von einer eher geringen Wirksamkeit im Hinblick auf die Umsetzung von 
Natura 2000 (in diessem Fall Wiesenvogelschutz) auszugehen. 

 

Die Fördermaßnahme NAU/BAU B3 kann gerade in Kombination eines flächigen Nebeneinanders von 
Vertragsflächen mit höherwertiger Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen des Kooperationsprogramms 
Naturschutz, Teilbereich Dauergrünland handlungsorientiert (FM 412) und weiteren wiesenvogelgerech-
ten Maßnahmen, z. B. auch auf Flächen im öffentlichen Eigentum, zu einem günstigen Mosaik für einen 
geeigneten Wiesenvogellebensraum beitragen. Ein gutes Beispiel dafür waren die untersuchten Probe-
flächen im Gebiet Rheiderland-Süd. 
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3.2 NAU/BAU Fördermaßnahme: Extensive Grünlandnutzung mit ergebnisorientierter Honorierung 
(NAU/BAU B2) 

3.2.1 Maßnahmenbeschreibung, Zielsetzung und Erfassungsmethodik 

 

Zu Beginn der PROFIL-Förderperiode wurde in Niedersachsen erstmalig eine Dauergrünlandförderung 
nach dem ergebnisorientierten Honorierungsprinzip eingeführt. Die Maßnahme ist Bestandteil des  
Niedersächsischen und Bremischen Agrarumweltprogramms (NAU/BAU) des ML. Ziel gemäß der Richt-
linie ist die Förderung einer pflanzengenetisch wertvollen Grünlandvegetation. Die Maßnahme wurde 
konzipiert für den Erhalt von artenreicheren, narbenechten, mäßig intensiv genutzten Dauergrünland-
flächen (KEIENBURG et al. 2006). 

 

 
 

Abb. 3-18: Förderkulisse und Vertragsflächen der Maßnahmen NAU/BAU B2 (Stand 2013) 
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Abb. 3-19: Vertragsflächenentwicklung der Maßnahme NAU/BAU B2 (Stand 2014) 

Der Fördermaßnahme liegt eine landesweit einheitliche Liste von 31 Kennarten/Kennartengruppen zu-
grunde, welche Indikatoren für die verschiedenen artenreichen Vegetationseinheiten des niedersäch-
sischen Grünlands darstellen. Das Erkennen dieser Kennarten Kennartengruppen ist für Laien leicht zu 
erlernen. Die Kennarten werden entlang der längstmöglichen Geraden (Diagonale, Transekt), welche die 
Grünlandfläche in zwei etwa gleichgroße Teile unterteilt, erfasst. Eine Fläche ist im Sinne der Maßnahme 
förderfähig, wenn mindestens vier verschiedene Kennarten/Kennartengruppen auf jedem Abschnitt der 
dreigeteilten Erfassungsgeraden nachgewiesen werden können.  

Ab 2011 wurden die Kriterien für die Förderung dahingehend geändert, dass die Förderfähigkeit gegeben 
ist, wenn auf jedem Abschnitt der halbierten Erfassungsgraden vier verschiedene Kennarten nachge-
wiesen werden können. Die einzige bei dieser Fördermaßnahme einzuhaltende Bewirtschaftungsauflage 
ist eine jährliche Nutzung des Aufwuchses.  

Im Folgenden werden die Kennarten bzw. Kennartengruppen nur noch als ĂKennartenñ bezeichnet. Die 
Maßnahme NAU/BAU B2 wird seit 2007 landesweit, allerdings nur außerhalb von Naturschutzgebieten, 
Nationalparks und den C-Gebietsteilen des Biosphªrenreservats ĂNiedersªchsische Elbtalaueñ, ange-
boten. 

Die Maßnahmen ist gleichzeitig Grundförderung für die ergebnisorientierte Förderung des Dauergrün-
lands innerhalb des Kooperationsprogramms Naturschutz (FM 411). In den folgenden Untersuchungen 
wurden allerdings ausschließlich Förderflächen betrachtet, auf denen nur NAU/BAU 2 abgeschlossen 
wurde. 

Als operationelles Ziel für die Maßnahme NAU/BAU B2 wurde eine Zielflächengröße von 4.200 ha und 
300 Antragstellern festgelegt (ML 2006). Die tatsächliche Förderflächengröße stieg von 2007 bis 2014 
kontinuierlich über 3.700 ha an. In 2014 waren es 219 Antragsteller. Damit wurde das Ziel nicht voll-
ständig erreicht. Bei der Betrachtung der landesweiten Verteilung fällt auf, dass sich die Förderflächen in 
den Landkreisen häufen, in denen der Anteil artenreichen Grünlands hoch ist und/oder kompetente,  
kontinuierlich tätige Qualifizierer oder andere ĂK¿mmererñ die Landwirte zur MaÇnahme informieren und 
beraten. 

 

Beschreibung des Untersuchungskonzeptes zur Erfassung von Flora und Vegetation 

Ziel der Untersuchung ist es, auf möglichst zufällig ausgewählten Vertragsflächen den aktuellen Zustand 
und die Wertigkeit von Flora und Vegetation zu erfassen sowie deren Entwicklung in der Vertragslaufzeit 
zu beobachten. Die Untersuchungsergebnisse sollen Aussagen dazu liefern, ob und in welchem Ausmaß 
die Fördermaßnahme zum Erhalt und zur Förderung der Pflanzenartenvielfalt sowie zur naturschutzfach-
lichen Bedeutung der Grünlandflächen beiträgt. 

 

Methodik 

Die Untersuchungen zu den Wirkungskontrollen wurden im östlichen Niedersachsen im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg und im niedersächsischen Hügelland im Landkreis Holzminden durchgeführt. Hier 
war die Zahl der Vertragsflächen zu Beginn der Untersuchungen in 2009 für die Maßnahmen NAU/BAU 
B2 schon vergleichsweise hoch. In jedem der beiden Landkreise wurden 10 Vertragsflächen (ohne Zu-
satzförderung des KoopNat) ausgewählt.  
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Bei der Einrichtung der Untersuchungsflächen sollte ein breites Spektrum der regional vorkommenden 
Biotoptypen einbezogen werden. Von einem Landwirt sollten maximal zwei Vertragsflächen erfasst wer-
den. Da zu Beginn der Untersuchungen im Landkreis Lüchow-Dannenberg nicht genügend geeignete 
Vertragsflächen vorhanden waren, wurden einzelne Flächen im Landkreis Lüneburg in die Untersuchung 
einbezogen. Den Ergebnissen der Vertragsflächen der Fördermaßnahme NAU/BAU B2 werden die Un-
tersuchungsergebnisse der Referenzflächen zur Fördermaßnahme NAU/BAU B1 gegenübergestellt. Da-
bei wurden jeweils die Referenzflächen im selben Naturraum herangezogen. 

Auf den für die Untersuchung ausgewählten Schlägen wurden Biotoptypen nach den Methoden der  
Basiserfassung in FFH-Gebieten (DRACHENFELS 2011) mit Angabe der charakterisierenden Grünland-
arten, zahlreich auftretender Störzeiger sowie der Rote-Liste-Arten mit Häufigkeitsangaben des nieder-
sächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms (SCHACHERER 2001) erfasst. Zusätzlich wurden die 
Kennarten der Fördermaßnahme NAU/BAU B2 auf den drei Abschnitten der Diagonalen (Transekt) auf-
genommen.  

Die 2011 in der Richtlinie eingeführte Vereinfachung der Fördermaßnahme, die Kennarten nur noch in 
zwei Abschnitten der Diagonalen zu erfassen, wurde für die Untersuchung nicht übernommen. Demzu-
folge sind die Untersuchungsergebnisse nicht grundsätzlich mit der Förderfähigkeit der Flächen nach den 
geänderten Kriterien gleichzusetzten. 

Auf jeder Untersuchungsfläche wurde eine Dauerbeobachtungsfläche (DBF) mit einer Größe von 25 m² 
eingerichtet. Auf den DBF werden Vegetationsaufnahmen unter Anwendung der LONDO-Skala aufge-
nommen (DIERSCHKE 1994). Die Ersterfassung der genannten Untersuchungen erfolgte 2009. Die  
Wiederholungsaufnahmen der DBF erfolgten im zweijährigen Rhythmus, die Erfassung der Biotoptypen 
erfolgt im vierjährigen Rhythmus. 

Zur Beschreibung der Untersuchungsergebnisse werden die Anteile der verschiedenen Biotoptypen an 
den untersuchten Vertragsflächen, die Zahl der Flächen mit Vorkommen von Rote-Liste-Arten und die 
mittlere Anzahl der Kennarten pro Fläche beschrieben. Darüber hinaus wird die Zahl der Flächen, welche 
Ămindestens vier Kennarten in jedem Drittel der Erfassungsgeradenñ aufweisen, sowie die Zahl der  
Flächen, bei denen Ămindestens sechs Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradeñ nachge-
wiesen werden konnten, aufgeführt.  

Bei der Beschreibung der Biotoptypen auf den Vertragsflächen erfolgt eine Gegenüberstellung des  
Anteils der artenreicheren Biotoptypen des Feucht-, Nass- und mesophilem Grünlands (GF, GN, GM) mit 
dem Anteil des artenärmeren Intensivgrünlands (GI) einschließlich Grünland-Einsaaten (GA) und sons-
tigen Weideflächen (GW). Der Biotoptyp des artenarmen Extensivgrünlands (GE) wird den höher-
wertigen, artenreicheren Beständen zugeordnet (vgl. DRACHENFELS 2012).  

Während in früheren Jahresberichten die Vertragsflächen nur durch Angabe der dominierenden Biotop-
typen beschrieben wurden, werden im Folgenden die Anteile der Biotoptypen auf den untersuchten 
Schlägen ausgewertet. Somit werden auch kleinflächig auf den Flächen auftretende Einheiten berück-
sichtigt. Dieses Vorgehen entspricht den Untersuchungen zur Fördermaßnahme NAU/BAU B1. 

Bei den Vegetationsuntersuchungen der DBF wird die mittlere Gesamtartenzahl dargestellt. Ergebnisse 
der Zeigerwertauswertung (ELLENBERG et al.1992) werden in diesem Bericht nur bei Auftreten von Be-
sonderheiten erwähnt. 
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3.2.2 Ergebnisse der Wirkungskontrollen 

 

Untersuchungs-
gebiet 

Landkreis Lüchow-Dannenberg (und Landkreis Lüneburg) 

ï Vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Lüneburger Heide und Wendland 

Gesamtflächengröße des Fördergebiets: 150.200 ha mit ca. 119.700 ha LNF, 
davon 21 % Grünland 

Schutzstatus: kein Schutzstatus (Fördervoraussetzung) 

Natura 2000: ĂLandgraben- und Dummeniederungñ (FFH 75), ĂElbeniederung 
zwischen Schnackenburg und Geesthachtñ (FFH 74); ĂNiedersªchsische  
Mittelelbeñ (V37), ĂDrawehnñ (V25), ĂLucieñ (V21), ĂLandgraben- und Dumme-
niederungñ (V29) 

Boden: unterschiedlich 

Bodenfeuchtigkeit: unterschiedlich  

Wertbestimmende Arten und Biotoptypen des Grünlands:  
Vegetation/Biotoptypen: Artenreiches mesophiles Grünland (GM), Feucht- und 
Nassgrünland (GNS/GFB u. a.), Sümpfe (NS) 
FFH-LRT: Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440), Magere Flachland-Mähwiese 
(LRT 6510) 
Flora: z. B. Gottes-Gnadenkraut (Gratiola officinalis, RL 2), Weidenblättriger 
Alant (Inula salicina, RL 2), Färber-Scharte (Serratula tinctoria, RL 2), Sumpf-
Brenndolde (Cnidium dubium, RL 2)  

Sonstiges: Im Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde den Landwirten bis 2010 
eine Qualifizierung für Naturschutzmaßnahmen im Rahmen der Förderung der 
Richtlinie NuLQ angeboten. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Gemäß Richtlinie: Erhalt pflanzengenetisch wertvoller Grünlandflächen, Erhalt 
von artenreicherem Grünland 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

2009: ca. 240 ha, 2011: ca. 420 ha, 2013: ca. 410 ha (davon nur auf 80 ha ohne 
Zusatzförderung des KoopNat, FM 411) 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Fördergebiet im niedersächsischen Tiefland mit vergleichsweise hohem Anteil 
von Vertragsflächen 

Methodik Biotopkartierung, Erfassung Rote-Liste-Arten und Kennarten, Vegetations-
aufnahmen auf 10 Vertragsflächen (vgl. Kap. 3.2.1) 
Auf zwei Flächen eines Biobetriebs wurden die Vereinbarungen nach fünf  
Jahren nicht verlängert, da dies für den Betrieb nicht prämienrelevant war. Da 
die Bewirtschaftungsintensität unverändert beibehalten wurde, werden die  
Untersuchungsergebnisse einbezogen. Auf einer anderen Fläche endete die 
Vereinbarung nach dem Wechsel des Bewirtschafters in 2011. 

Nutzung der  
Untersuchungs-
fläche 

Vier Mähwiesen, eine Wiese mit gelegentlicher Nachweide, eine Mähweide und 
drei ausschließlich als Weide genutzte Flächen. 
Von drei der zehn Untersuchungsflächen ist bekannt, dass sie nicht gedüngt 
werden, von zwei weiteren Flächen wird dies ebenfalls vermutet. Zwei Flächen 
erhalten nur geringe Düngergaben. 

Untersuchungs-
jahre 

2009, 2011 und 2013 (auf einzelnen Flächen erfolgte die Erfassung erst im 
Folgejahr) 
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Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Der häufigste Biotoptyp ist das mesophile Grünland, wobei 28 % zu den artenreicheren Einheiten 
(GMA, GMF) und 10 % zu der artenärmeren Einheit des mesophilen Grünlands (GMS) gehören. 14 % 
der Fläche werden von Nass- und Feuchtgrünland (GN/GF), einschließlich eines kleinen Wiesen-
tümpels, eingenommen. Zwei der zehn Vertragsflächen entsprechen dem FFH-LRT Magere Flachland-
Mähwiese und eine dem FFH-LRT Brenndolden-Auenwiese. Damit haben 52 % der Flächen eine hohe 
Bedeutung für den Naturschutz (GM/GF/GM) und 48 % sind als weniger wertvoll einzustufen (GI). Die 
Anteile der Biotoptypen auf den Vertragsflächen haben sich seit 2009 nicht verändert. 

Beim Vergleich mit den Referenzflächen der Untersuchungen zur Fördermaßnahme NAU/BAU B1 fällt 
auf, dass auf den Flächen ohne Bewirtschaftungsvereinbarungen nur auf 22 % Biotoptypen mit hoher 
Bedeutung für den Naturschutz vorkommen. 

 

 

Abb. 3-20: Anteil der artenreichen und artenarmen Grünlandtypen auf den Vertragsflächen  
des Landkreises Lüchow-Dannenberg und auf den Referenzflächen aus der Untersuchung  
NAU/BAU B1 in den Landkreisen Harburg, Uelzen und Lüneburg (ebenfalls Naturraum  
Lüneburger Heide und Wendland) 

2009 wurden auf fünf der zehn untersuchten Vertragsflächen 13 verschiedene Rote-Liste-Arten des 
Tieflands nachgewiesen, darunter das stark gefährdete Gräben-Veilchen (Viola persicifolia, RL 2) und 
die Sumpf-Brenndolde (Cnidium dubium, RL 2). 11 dieser Rote-Liste-Arten haben ihren Verbreitungs-
schwerpunkt im Feuchtgrünland. In 2011 blieb die Zahl der Flächen unverändert, während 2013 sogar 
auf acht Flächen Rote-Liste-Arten vorgefunden wurden. Bei Betrachtung der Populationsgrößen der 
Arten auf den einzelnen Flächen wurden sowohl Zu- als auch Abnahmen der gefährdeten Arten fest-
gestellt. Dagegen wurden auf den 40 Referenzflächen der Untersuchung zur Fördermaßnahme 
NAU/BAU B1 nur auf einer Fläche drei Rote-Liste-Arten nachgewiesen. 
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Abb. 3-21: Entwicklung der Anzahl der Vertragsflächen mit Vorkommen von Rote-Liste-Arten  
im Zeitraum 2009 bis 2013 auf den zehn Untersuchungsflächen im Landkreis Lüchow Dannenberg 

Die mittlere Kennartenzahl auf den untersuchten Vertragsflächen ist von 6,4 in 2009, auf 6,8 in 2011 
und 8,0 in 2013 angestiegen. Dabei schwankt die mittlere Kennartenzahl auf den einzelnen Flächen pro 
Fläche zwischen 3,3 und 14,3.Im ersten und zweiten Kartierdurchgang erreichten neun Flächen in allen 
drei Abschnitten der Transekte mindestens vier Kennarten. Beim dritten Kartierdurchgang waren es nur 
noch 8 Flächen. Das Förderkriterium wurde auf einer Fläche, auf welcher dir Bewirtschaftungsverein-
barung endete und nicht verlªngert wurde, in 2013 erstmals nicht mehr erreicht. Das Kriterium Ămindes-
tens 6 Kennarten in jedem Abschnitt des Transektesñ erf¿llten in 2009 zwei Flächen, in 2011 waren es 
vier und in 2013 sogar sieben Flächen. 

 

 

Abb. 3-22: Entwicklung der Anzahl der zehn untersuchten Vertragsflächen im Landkreis  
Lüchow-Dannenberg, welche das Kriterium Ămindestens 4 Kennartenñ und Ămindestens  
6 Kennartenñ in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradenñ erf¿llen 

Die Gesamtartenzahl auf den Dauerbeobachtungsflächen (DBF) lag zwischen zehn und 26 Pflanzenar-
ten. Im Mittel waren es 2009 19,8 Arten, zwei Jahre später 19,9 Arten und wiederum zwei Jahre später 
20,6 Arten. Die mittlere Artenzahl hat sich damit im Durchschnitt kaum verändert. Die Artenzahl einer 
stark gräserdominierten Fläche (DBF 32) ist mit insgesamt neun sehr gering. Auffällig ist jedoch die 
Abnahme von 26 Arten in 2009 auf 19 Arten in 2013 auf der oben erwähnten Fläche, auf welcher die 
Vereinbarung endete. Auf den im selben Naturraum liegenden fünf Referenzflächen der Untersuchung 
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zu NAU/BAU B1 beträgt die Gesamtartenzahl auf den DBF 2013 im Mittel nur 16 Arten, d. h. durch-
schnittlich vier Arten weniger. 

Tab. 3-17: Entwicklung der mittleren Gesamtartenzahl auf den DBF der Vertragsflächen  
im LK Lüchow-Dannenberg 

Zum Vergleich wurden die Ergebnisse der Vertragsflächen zu NAU/NAU B1 und der  
Referenzflächen im Naturraum Lüneburger Heide und Wendland aufgeführt. 

  2009 2011 2012 2013 Min - Max 
 

Vertragsfläche (B2) 19,8 19,9 
 

20,6 9 ï 26 (n=10) 

Referenzfläche 
  

14,6 16,2 9 ï 16 (n=5) 

 

Die Auswertung der Stickstoff- und Feuchtezahlen (nach ELLENBERG et al.1992) zeigt mäßig stick-
stoffreiche Nährstoffverhältnisse auf frischen Böden. Nur eine Fläche ist deutlich nährstoffärmer und  
trockener. Dabei weisen die Zeigerwerte der Flächen insgesamt eine hohe Konstanz auf. 

 

Zusammenfassung 

Die vorkommenden Biotoptypen zeigen eine überdurchschnittlich hohe Wertigkeit der Vertragsflächen 
für den Naturschutz. Auch die Zahl der Rote-Liste-Arten ist hoch und zeigt eine leicht ansteigende  
Tendenz. Die Zahl der Kennarten auf den Vertragsflächen hat zugenommen, entsprechend ist auch die 
Zahl der Vertragsflächen, welche das Förderkriterium von mindestens sechs Kennarten in jedem Ab-
schnitt der Diagonalen erfüllen, deutlich größer geworden. Die Vegetationsaufnahmen auf den Dauer-
beobachtungsflächen zeigen im Mittel im Betrachtungszeitraum kaum gerichtete Vegetationsverände-
rungen. Nur auf der Fläche, auf welcher die Fördermaßnahme nach dem Wechsel des Bewirtschafters 
nach dem Ende der Vereinbarung nicht verlängert wurde, hatte die Gesamtartenzahl sowie die Anzahl 
der Kennarten bei der letzten Wiederholungsaufnahme deutlich abgenommen. Auf dieser Fläche wurde 
die Nutzung offensichtlich zwischenzeitlich intensiviert. 
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Untersuchungs-
gebiet 

Landkreis Holzminden (außerhalb der Naturschutzgebiete) 
ï Vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Weser-Leinebergland 

Flächengröße des Fördergebiets: 66.760 ha mit 27.600 ha LNF, davon 25 % 
Grünland 

Schutzstatus: kein Schutzstatus (Fördervoraussetzung) 

Natura 2000: ĂBurgberg, Heinsener Klippen, R¿hler Schweizñ (FFH 125),  
ĂHolzberg bei Stadtoldendorf, Heukenbergñ (FFH 126) und weitere kleinere FFH-
Gebiete; ĂSollingvorlandñ (V68), ĂSollingñ (V55) 

Boden: unterschiedlich 

Bodenfeuchtigkeit: unterschiedlich 

Wertbestimmende Arten und Biotoptypen des Grünlands: 
Artenreiches mesophiles Grünland in vielen verschiedenen Ausprägungen (GM) 
FFH-LRT: Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510), Kalk-(Halb-)Trockenrasen 
und ihre Verbuschungsstadien (LRT 6210) 
Flora: z. B. Wiesen-Kümmel (Carum carvi, RL 3), Wiesen-Glockenblume  
(Campanula patula, RL 3), Heil-Ziest (Betonica officinalis, RL 3) u. a.  

Sonstiges: Im Landkreis Holzminden wird den Landwirten seit 2007 kontinuier-
lich eine Qualifizierung für Naturschutzmaßnahmen im Rahmen der Förderung 
der Richtlinie NuLQ angeboten. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Gemäß Richtlinie: Erhalt pflanzengenetisch wertvoller Grünlandflächen, Erhalt 
von artenreicherem Grünland 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

2009: ca. 379 ha (NAU/BAU B2) 
2011: ca. 729 ha,  
2013 ca. 945 ha (davon 347 ha ohne Aufbauförderung im KoopNat, FM 411) 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Fördergebiet im niedersächsischen Hügelland mit hohem Anteil von Vertrags-
flächen 

Methodik Biotopkartierung, Erfassung Rote-Liste-Arten und Kennarten, Vegetationsauf-
nahmen auf 10 Vertragsflächen (vgl. Kap. 3.2.1) 

Nutzung der  
Untersuchungs-
flächen 

Zwei Mähwiesen, fünf 1-2-schürige Mahdflächen mit regelmäßiger Nachbe-
weidung und drei Flächen mit ausschließlicher Weidenutzung. 
Fünf Flächen werden ohne Düngung bewirtschaftet, eine weitere mit sehr gerin-
gen Düngergaben. Die übrigen Flächen werden stärker gedüngt. 

Untersuchungs-
jahre 

2009, 2011 und 2013 (auf einzelnen Flächen erfolgte die Erfassung erst im 
Folgejahr) 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Im Untersuchungszeitraum sind die Flächengrößen der verschiedenen Biotoptypen konstant geblieben. 
Der häufigste Biotoptyp auf den untersuchten Vertragsflächen ist mit Abstand das mesophile Grünland 
(GM), wobei 19 % zu den artenreicheren Einheiten auf mageren kalkreichen Standorten (GMK) und 
64 % zu dem artenärmeren sonstigen mesophilen Grünland (GMS) gehören. 4 % der untersuchten 
Vertragsflächen werden von einem Kalkmagerrasen (RHT), auf welchem junge Obstbäume gepflanzt 
wurden, eingenommen. Fünf Vertragsflächen entsprechen dem FFH-LRT Magere Flachland-Mähwiese 
und eine dem FFH-LRT Kalk-Trockenrasen. Damit haben 87 % der Vertragsflächen eine hohe bis sehr 
hohe Bedeutung für den Naturschutz (GM/RH) und nur 13 % sind als weniger wertvoll einzustufen (GI). 

Vergleichend werden die Ergebnisse der Bestandserfassungen der Referenzflächen der Untersuchun-
gen zur Fördermaßnahme NAU/BAU B1, welche ebenfalls im Naturraum Weser-Leinebergland liegen, 
gegenübergestellt. Auf diesen Flächen werden nur 29 % von den Biotoptypen mit hoher Bedeutung für 
den Naturschutz eingenommen. 
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Abb. 3-23: Anteil der artenreichen und artenarmen Grünlandtypen auf den Vertragsflächen des Landkreis Holzmin-
den und auf den Referenzflächen aus der Untersuchung NAU/BAU B1 in den Landkreisen Osterode, Northeim und 
Göttingen (ebenfalls Naturraum Weser-Leinebergland) 

Auf drei von zehn untersuchten Vertragsflächen wurden 2009 vier Rote-Liste-Arten nachgewiesen, die 
häufigste ist der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis, RL 3) mit über 100 Exemplaren. das 
Sand-Vergissmeinnicht (Myositis stricta, RL 3H) konnte nur im ersten und letzten Untersuchungsjahr 
nachgewiesen werden. Auch der Wiesen-Kümmel (Carum carvi, RL 3) konnte 2013 nicht bestätigt wer-
den. Demzufolge wurden in 2011 und 2013 nur noch auf zwei Flächen Rote-Liste-Arten bestätigt. Auf 
vier der 40 ohne Bewirtschaftungsauflagen genutzten Referenzflächen im Weser-Leinebergland kamen 
Rote-Liste-Arten vor. Bei der Gegenüberstellung ergibt sich daraus das Vorkommen von Rote-Liste-
Arten auf 20 % der Vertragsflächen und auf 10 % der Referenzflächen. 

 

 

Abb. 3-24: Anzahl der Vertragsflächen mit Vorkommen von Rote-Liste-Arten im Zeitraum 2009 bis 2013 auf den 
zehn Flächen im Landkreis Holzminden 

Sowohl 2009 als auch 2010 wurden auf den zehn Vertragsflächen in allen drei Abschnitten der Tran-
sekte mindestens vier Kennarten nachgewiesen. Die Anzahl der Flächen, die mindestens 6 Kennarten 
in jedem Abschnitt des Transektes aufwiesen, stieg von fünf in 2009 auf acht in 2013 an. Die mittlere 
Kennartenzahl auf allen Untersuchungsflächen ist von 8,1 auf 9,6 angestiegen. Der geringste Wert auf 
einer Fläche war 4,0, der höchste Wert 17,7. 
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Abb. 3-25: Entwicklung der Anzahl der zehn untersuchten Vertragsflächen im Landkreis Holzminden, welche das 
Kriterium Ămindestens 4 Kennartenñ und Ămindestens 6 Kennartenñ in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradenñ 
erfüllen 

Die Gesamtartenzahl auf den DBF lag zwischen 14 und 41 Pflanzenarten. Der Mittelwert betrug 2009 
24,0 Arten, zwei Jahre später 22,7 Arten und wiederum zwei Jahre später 22,0 Arten und hat damit 
leicht abnehmende Tendenz. Auf den im selben Naturraum liegenden Referenzflächen der Unter-
suchung zu NAU/BAU B1 beträgt die Gesamtartenzahl auf den DBF im Jahr 2013 im Mittel nur 15,2 
Arten, d. h. es sind durchschnittlich sieben Arten weniger. 

Tab. 3-18: Entwicklung der mittleren Gesamtartenzahl auf den DBF der Vertragsflächen im LK Holzminden 

Zum Vergleich wurden die Ergebnisse der Vertragsflächen zu NAU/NAU B1 und der Referenzflächen im Naturraum 
Weser-Leinebergland aufgeführt. 

  2009 2011 2012 2013 Min - Max 
 

Vertragsfläche (B2) 24,0 22,7 
 

22,0 14 - 41 (n=10) 

Referenzfläche 
  

13,6 15,2 12 - 18 (n=5) 

 

Eine Auswertung der Stickstoffzahlen (nach ELLENBERG et al.1992) zeigt stickstoffarme bis mäßig 
stickstoffreiche Bodenverhältnisse auf den untersuchten Flächen an. Auf den Einzelflächen festgestellte 
Veränderungen zeigten keinen kontinuierlichen Trend an. 

 

Zusammenfassung 

Die im Landkreis Holzminden vorkommenden Biotoptypen zeigen eine überdurchschnittlich hohe Wer-
tigkeit der Vertragsflächen für den Naturschutz. Es wurden mehrfach Rote-Liste-Arten nachgewiesen. 
Ihre Zahl hat jedoch im Betrachtungszeitraum abgenommen. 

Die mittlere Zahl der Kennarten auf den Vertragsflächen hat leicht zugenommen. Alle zehn Flächen 
erfüllen konstant das Förderkriterium Ămindestens 4 Kennarten in jedem Abschnitt der Diagonalenñ. Die 
Zahl der Vertragsflächen, welche das Förderkriterium von mindestens sechs Kennarten in jedem Ab-
schnitt der Diagonalen erfüllen, ist deutlich größer geworden. Die Vegetationsaufnahmen auf den Dau-
erbeobachtungsflächen zeigen im Untersuchungszeitraum kaum gerichtete Vegetationsveränderungen. 
Die Gesamtartenzahl der Vertragsflächen ist erheblich höher als auf den Referenzflächen. 
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3.2.3 Fazit 

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Die in 2009 begonnenen floristisch-vegetationskundlichen Untersuchungen auf ausgewählten Vertrags-
flächen der Grundförderung zur ergebnisorientierten Honorierung (NAU/BAU B2) zeigen, dass ein hoher 
Anteil der Vertragsflächen von artenreicheren Grünlandbeständen eingenommen wird. Auf den Förder-
flächen im Landkreis Lüchow Dannenberg und Lüneburg ist der Anteil der artenreichen Biotoptypen dop-
pelt so hoch wie auf den Referenzflächen im Naturaum Lüneburger Heide und Wendland. Im Landkreis 
Holzminden werden zwei Drittel der untersuchten Förderflächen von artenreichen Biotoptypen einge-
nommen, auf den Referenzflächen im selben Naturraum (Weser-Leinebergland) sind es nur ein Drittel 
der Untersuchungsflächen.  

Die hohe Bedeutung der Förderflächen für den Naturschutz wird auch dadurch deutlich, dass sechs von 
zehn Flächen im Landkreis Holzminden und drei von zehn Flächen im Landkreis Lüchow-Dannenberg zu 
den FFH-Lebensraumtypen gehºren. Dabei handelt es sich um sieben Flªchen mit ĂMageren Flachland-
Mªhwiesenñ (LRT 6510), eine mit ĂKalk-Trockenrasenñ (LRT 6210) und eine mit ĂBrenndolden-Auen-
wieseñ (LRT 6440). 

Die Vielzahl der Flächen mit Vorkommen von Rote-Liste-Arten mit teilweise erheblichen Populations-
größen zeigt ebenso die überdurchschnittliche Wertigkeit der Förderflächen für den Naturschutz. Die 
Anzahl der Vertragsflächen, auf denen Rote-Liste-Arten nachgewiesen wurden, hat im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg seit 2009 von fünf Flächen auf acht Flächen weiter zugenommen, im Landkreis 
Holzminden ist die Zahl der Flächen dagegen von drei auf zwei Flächen zurückgegangen. Der Anteil von 
Flächen mit Vorkommen von gefährdeten Arten auf den Referenzflächen in den selben Naturräumen liegt 
bei 6% und ist damit sehr viel geringer. 

Das Kriterium Ămindestens 4 Kennarten in jedem Abschnitt der dreigeteilten Erfassungsgeradenñ wurde 
von fast allen Flächen erfüllt. Auffällig ist allerdings die Entwicklung auf einer Fläche im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg: Nach Vertragsende nahm die Zahl der Kennarten schnell ab und das Kriterium 
wurde in 2013 nicht mehr erfüllt. Die Zahl der untersuchten Vertragsflächen, auf denen mindestens  
6 Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungsgerade vorkommen, ist in beiden Landkreisen kontinuier-
lich angestiegen. 

Die mittlere Gesamtartenzahl auf den Dauerbeobachtungsflächen (DBF) der Förderflächen im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg zeigt im Zeitraum eine geringe Zunahme, in Holzminden eine leichte Abnahme. 
Beim Vergleich mit der Gesamtartenzahl der DBF auf den Referenzflächen im jeweiligen Naturraum zei-
gen die DBF der Vertragsflächen der Maßnahme NAU/BAU B2 deutlich höhere Gesamtartenzahlen. Auf-
fällig ist auch, dass die maximal auftretende Gesamtartenzahl auf den Referenzflächen unter 20 liegt, 
während auf einer Vertragsfläche maximal 41 Arten gezählt wurden. 

Um fundierte Aussagen zur Entwicklung von Flora und Vegetation bei längerer Vereinbarungsdauer zu 
bekommen, ist die Fortsetzung der Untersuchungen in den nächsten Jahren erforderlich. Dabei ist eine 
Erhöhung der Zahl der Untersuchungsflächen und eine Erweiterung der Untersuchungen auf weitere 
Naturräume angeraten. 

Allgemeines Fazit und Ausblick 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Vertragsflächen der Fördermaßnahmen NAU/BAU B2 eine 
höhere Artenvielfalt als auf den ohne Auflagen bewirtschafteten Referenzflächen aufweisen. Die Förde-
rung NAU/BAU B2 ist damit hinsichtlich ihrer Zielsetzung der Erhaltung von pflanzengenetisch wertvoller 
Grünlandvegetation und damit der standorttypischen Artenvielfalt in hohem Maße zielgerichtet, d. h. die 
Maßnahme trägt auf den Vertragsflächen in fast jedem Fall zum Erhalt artenreicherer Grünlandvegetation 
auf narbenechten Dauergrünlanbeständen bei.  

Die hohe Effizienz der Fördermaßnahme hängt mit der Fördervoraussetzung zusammen, die vorgibt, 
dass nur Flächen mit mindestens vier Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungsgeraden gefördert 
werden kºnnen. Ohne Fºrderkulisse zieht die MaÇnahmen die Fºrderung auf die Ărichtigenñ Flächen. Es 
hat sich gezeigt, dass die Förderung von den Landwirten nicht selten auch für Flächen beantragt wird, 
welche mehr Kennarten als erforderlich aufweisen und die zudem von hoher Bedeutung für den Natur-
schutz sind. Auf zahlreichen Förderflächen wurden gefährdete Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen 
nachgewiesen. 

Somit hat die Grundförderung NAU/BAU B2, auch ohne dass die Zusatzförderung vereinbart wurde, auf 
einem nicht unerheblichen Förderflächenanteil eine Bedeutung für die Umsetzung der Ziele von Natura 
2000. 

Die landesweite Verteilung der Förderflächen zeigt einerseits eine Häufung der Fördermaßnahme auf 
den Grünlandflächen im niedersächsischen Hügelland, da hier ein größeres Potential artenreicherer Flä-
chen vorhanden ist, und andererseits Schwerpunkte in den Landkreisen, in denen über die Fördermaß-
nahmen NuLQ eine Qualifizierung angeboten wird. Damit bestätigt sich der schon vielfach beschriebene 
Zusammenhang, dass die ergebnisorientierte Grünlandförderung dann besonders gut angenommen wird 
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und erfolgreich ist, wenn die landwirtschaftlichen Betriebe regional gut informiert und gut beraten werden 
(OPPERMANN & GUJER 2003). 

Im Laufe der Förderperiode wurde von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen, dass eine höhere För-
derprämie pro Hektar wünschenswert und aufgrund der durchschnittlich extensiven Bewirtschaftung der 
Flächen auch gerechtfertigt sei, um auf diese Weise die Attraktivität der auffallend effizienten Förder-
maßnahme zu steigern. Ersatzweise wurde auf diese Forderung mit einer Vereinfachung der Erfassungs-
methode reagiert. Ab 2011 ist eine Fläche dann förderfähig, wenn der Nachweis der Kennarten in den 
beiden Hälften der Erfassungsgeraden erbracht werden kann. Ohne genauere Untersuchungen wird 
vermutet, dass sich die Zahl der förderfähigen Flächen hierdurch leicht erhöht hat.  

Ferner bestehen auf weiteren 1.400 ha Grünland gleichzeitig Bewirtschaftungsvereinbarungen im Rah-
men der Aufbauförderung der ergebnisorientierten Honorierung im KoopNat (FM 411). Hier entfaltet die 
Fördermaßnahme NAU/BAU B2 ebenfalls eine positive Wirkung (s. Kap. 3.4).  
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3.3 Kooperationsprogramm Naturschutz, Teilbereich Dauergrünland, handlungsorientiert (FM 412) 

 

ï Maßnahmenbeschreibung, -umsetzung und Zielsetzung ï 

Ziel der handlungsorientierten Grünlandförderung der Fördermaßnahme 412 gem. der Richtlinie ist der 
Erhalt und die Entwicklung von Lebensräumen im Dauergrünland für die Vogel- und sonstige Tierwelt 
sowie der für diese Standorte typischen Flora. Dazu zählen unterschiedliche Grünlandausprägungen wie 
beispielsweise gefährdete Grünlandbestände der Feucht- und Nasswiesen und großflächige Wiesen-
vogellebensräume im niedersächsischen Tiefland oder artenreiches mesophiles Grünlandeinheiten im 
Hügelland. 

In den ausgewählten Gebieten der Förderkulisse werden den landwirtschaftlichen Betrieben freiwillige 
Vereinbarungen mit fünfjähriger Laufzeit zur extensiven Grünlandnutzung angeboten. Die Fördermaß-
nahme 412 baut je nach Lage innerhalb oder außerhalb von Schutzgebieten auf eine unterschiedliche 
Grundförderung auf: Außerhalb von Naturschutzgebieten, Nationalparks und im Biosphärenreservat  
Gebietsteil C erfolgt die Grundförderung durch die NAU/BAU-Maßnahmen zur extensiven Grünlandnut-
zung (B1 + B3). In Naturschutzgebieten, Nationalparks und im Biosphärenreservat Gebietsteil C baut die 
Fördermaßnahmen 412 auf den hoheitlich und gebietsspezifisch festgelegten Bewirtschaftungsauflagen 
zum Grünland auf. 

Die unteren Naturschutzbehörden legen für die jeweiligen Fördergebiete die tatsächlich angebotenen 
Auflagenkombinationen der Bewirtschaftungsauflagen (Varianten) für die jeweiligen Fördergebiete fest. 
Zur Interpretation der Untersuchungsergebnisse der Wirkungskontrollen werden die möglichen Auflagen-
kombinationen zu fünf Gruppen zusammengefasst: 

Tab. 3-19: Kategorien der Bewirtschaftungsauflagen im Grünland in der PROFIL-Förderperiode  
(FM 412 und Erschwernisausgleich) bei Anwendung der Punktwerttabelle 

Gruppe Auflage Maßnahmen der Punktwerttabelle 

I ĂGrundschutzñ 
Á keine Grünlanderneuerung (Nachsaat möglich) (c) 
Á keine chemischen Pflanzenschutzmittel (d) 
Á Verbot der Umwandlung in Ackernutzung (e) 

II 

ĂFr¿hjahrsruheñ 
(Maßnahmen zur  
Reduzierung von  
Störungen während  
der Brutzeit) 

Á keine maschinelle Bodenbearbeitung vom 1.3. bis 15.6. (a) 
Á maschinelle Bodenbearbeitung erst nach dem 30. Juni (b) 
Á maximal zwei Weidetiere pro Hektar bis 30. Juni (g) 
Á Weidenutzung, max. zwei Weidetiere pro Hektar bis 21. Juni (h) 
Á mähen nach dem 15. Juni, Mähen nach dem 30. Juni (l, i) 
Á Mahd einseitig oder von innen nach außen (o) 
Á keine Portions- und Umtriebsweide (m) 

III 

ĂD¿ngeeinschrªnkungñ 
(incl. eingeschränkter 
Mahdhäufigkeit) 

Á keine organische Düngung (n) 
Á Mahd maximal zweimal pro Jahr (j) 
Á (nur beim Erschwernisausgleich: Düngung mit max. 80 kg N/ha (k)) 

IV ĂD¿ngeverbotñ Á keine Düngung (f) 

V ĂWasserstandsregelungñ 
Á erhöhte Wasserstandshaltung (Anstau von Gräben, Grüppen, 

Schaffung von Blänken) vom 1.1. bis 31.5. (FG) 

 

Die Zuordnung einer vereinbarten Auflagenkombination zu den Gruppen I bis V richtet sich nach der-
jenigen Auflage, welche der Gruppe mit der höchsten Ziffer zuzuordnen ist. 

1. Beispiel: keine chemischen Pflanzenschutzmittel (d), Verbot der Umwandlung in Ackernutzung (e) 
ergibt eine Zuordnung zur ĂGruppe Iñ,  

2. Beispiel: keine chemischen Pflanzenschutzmittel (d), keine Düngung (f) ergibt eine Zuordnung zur 
ĂGruppe IVñ. 

 

Als operationelles Ziel wurde landesweit 15.400 ha für die beiden Fördermaßnahmen FM 412 (Dauer-
grünland, handlungsorientiert) und FM 411 (Dauergrünland, ergebnisorientiert) festgelegt (ML 2006). In 
2013 wurden in beiden Fördermaßnahmen gemeinsam ca. 13.700 ha erreicht. Dies entspricht knapp 90 
% der Zielflächengröße. Über 12.300 ha hatten dabei Verträge im Rahmen von FM 412. Dabei lag ein 
Anteil von 84 % der Vertragsflächen innerhalb von Natura 2000-Gebieten (64 % in FFH-Gebieten, 71 % 
in EU-Vogelschutzgebieten). 

 

Zur Auswahl der Untersuchungsgebiete 

Bei Beginn der Untersuchungen zu den Wirkungskontrollen im Grünland ab 2002 wurden Grünland-
gebiete mit relativ hohem Anteil von Vertragsflächen in verschiedenen Naturräumen und auf unter-
schiedlichen Standorten mit den charakteristischen Vegetationseinheiten sowie verschiedenen Nutzungs-
formen, Schutzkonzepten und Zielen ausgewählt. Bevorzugt wurden Gebiete berücksichtigt, in denen an 
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bereits vorliegende Untersuchungsreihen angeknüpft werden konnte (vorhandene Dauerbeobachtungs-
flächen, Brutvogelerfassungen oder Biotoptypenkartierung im Rahmen der Basiserfassung in FFH-
Gebieten).  

Da sich die Auswahl der verschiedenartigen Untersuchungsgebiete als Fallbeispiele für die unterschied-
lichen Grünlandtypen Niedersachsens bewährt hatte und sich die Aussagekraft zur Wirkung der Maß-
nahmen auf die Biodiversität mit zunehmender Untersuchungsdauer erhöht, wurden die Untersuchungen 
in der PROFIL-Förderperiode weitgehend in denselben Gebieten fortgesetzt (NLWKN 2008). 

 

 
Abb. 3-26: Flächen der Maßnahmen FM 412 

 
Abb. 3-27: Vertragsflächen der Maßnahme FM 412 einschließlich der vergleichbaren  
Maßnahmen des Kooperationsprogramm Dauergrünland (FM 400) und Kooperationsprogramm  
Feuchtgrünland (FM 410) 
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3.3.1 Avifaunistische Bestandserfassungen 

3.3.1.1 Erfassungsmethodik und spezielle Zielsetzung 

 

Die avifaunistischen Untersuchungen zur Wirkung der Fördermaßnahme wurden in den drei EU-Vogel-
schutzgebieten V06 Rheiderland, V14 Esterweger Dose sowie V65 Butjadingen durchgeführt. Auf zwei 
bis vier ausgewählten Probeflächen (Flächengröße etwa 40 ha-150 ha) pro EU-Vogelschutzgebiet wur-
den Bestandserfassungen nach der Revierkartierungsmethode sowie Bruterfolgskontrollen der Wiesenli-
mikolen durchgeführt. Im EU- Vogelschutzgebiet V65 Butjadingen wurden neben den Untersuchungen 
auf Probeflächen jährlich flächendeckende Brutbestandserfassungen im Projektgebiet ĂStollhammer 
Wischñ auf einer FlªchengrºÇe von rund 3.500 ha durchgef¿hrt. Die Stollhammer Wisch ist damit das 
einzige Gebiet, für das langjährige Datenreihen zur Bestandsentwicklung von Wiesenlimikolen im Kontext 
zu Vertragsnaturschutzmaßnahmen auf großflächiger Skalenebene ermittelt wurden. 
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3.3.1.2 Ergebnisse der Wirkungskontrollen 

 

Fördergebiet 
Stollhammer Wisch 

ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Wesermarschen 

Flächengröße des Fördergebiets: 2.447 ha, davon ca. 2.440 ha als Grünland 
genutzte LNF  

Schutzstatus:  
Natura 2000: 1.987 ha des Fördergebiets Stollhammer Wisch liegen innerhalb 
des EU-Vogelschutzgebietes V65 ĂButjadingenñ. 460 ha liegen s¿dlich angren-
zend außerhalb des VSG. 
V65 wurde 2012 als LSG ĂButjadinger Marschñ ausgewiesen. 

Boden: Marschböden der See- und Brackmarschen 

Bodenfeuchtigkeit: feucht bis wechselfeucht, tw. frisch 

Wertbestimmende Arten:  
Wertbestimmende Brutvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 EG-VSR mit Bezug zur 
Fördermaßnahme in V65: Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel 
Weitere Brutvogelarten mit Bezug zur Fördermaßnahme: Austernfischer 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet:  
Gelegeschutzmaßnahmen in Teilflächen (2013 ca. 40 Gelege markiert, Maß-
nahme läuft außerhalb der PROFIL-Vertragsflächen) 
Kompensationsflächen mit Entwicklungsschwerpunkt Wiesenvögel: 22 ha  
(Ostrand bei Phiesewarden); 26 ha (Abbehauser Wisch) 

Sonstiges: 
Im Gebiet werden seit 1993 Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes angeboten. 
Damit verbunden sind kontinuierliche Beratung, Information und Austausch im 
Rahmen des vom Landkreis Wesermarsch initiierten Arbeitskreises zur  
ĂStollhammer Wischñ. Dieses Gremium setzt sich aus Vertretern des Natur-
schutzes und der Landwirtschaft (Flächenbewirtschafter) zusammen und hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen Natur-
schutz und Landwirtschaft aufgebaut werden konnte.  

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Erhalt und Verbesserung eines Brutgebietes für Wiesenlimikolen 

Angaben zu den  
Vertragsflächen 

Insgesamt wurden in den Jahren 2009-2013 jährlich schwankend für 26-31 % 
der LNF des Fördergebiets Verträge nach FM 412 abgeschlossen (624 bis 
760 ha). Hinsichtlich der Zuordnung der Vertragsflächengrößen zu den einzel-
nen Varianten ergibt sich für 2013 folgendes Bild: 
Gruppe II (Frühjahrsruhe): 59 % 
Gruppe III (Dünge- bzw. Mahdeinschränkung): 0,5 % 
Gruppe IV (Düngeverbot): 21 % 
Gruppe V (Wasserstandsverbesserung): 18 % 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

In Niedersachsen konzentrieren sich die Vorkommen vieler Wiesenlimikolenar-
ten zunehmend auf die küstennahen, grünlanddominierten Marschen. Das  
Untersuchungsgebiet ist charakterisiert durch Weiträumigkeit und Offenheit der 
Landschaft, die hauptsächlich durch Grünlandnutzung geprägt ist und für  
Wiesenlimikolen eine hohe Bedeutung als Brutvogellebensraum aufweist. Das 
Fördergebiet stellt daher einen repräsentativen Ausschnitt eines typischen  
Marschengrünlandes ohne hoheitlich verordnete Bewirtschaftungsauflagen dar.  

Methodik Flächendeckende Brutbestandserfassung der Wiesenlimikolen nach Revier-
kartierungsmethode im gesamten Fördergebiet, Bruterfolgskontrollen auf jeweils 
drei bis vier Kontrollflächen mit Flächengrößen zwischen etwa 20 und 100 ha 
(Summe pro Jahr etwa 200 ha)  

Untersuchungs-
jahre 

Jährlich seit 1993 bis 2013 (Brutbestand und Bruterfolg), Ausnahme: 2000  
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Abb. 3-28: Brutbestandsentwicklung des Kiebitz im Fördergebiet Stollhammer Wisch 

Der Bestand unterlag gewissen Schwankungen, war in den letzten Jahren insgesamt aber rückläufig. 
Der Rückgang betraf fast alle Teilbereiche des Projektgebiets, also auch vormalige Konzentrations-
räume. Nur in wenigen Teilbereichen und auf einigen wenigen Ackerflächen konnten zuletzt dichtere 
Kolonien festgestellt werden.  

 

Uferschnepfe 

Abb. 3-29: Brutbestandsentwicklung der Uferschnepfe im Fördergebiet Stollhammer Wisch 

Der Bestand ist seit Jahren kontinuierlich rückläufig. Während sich die Vorkommen zunehmend konzen-
trieren (v. a. in Bereichen mit Maßnahmen zum Wasserhaushalt), sind im Nordosten und Süden des 
Projektgebietes weite Bereiche mittlerweile unbesiedelt. 
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Rotschenkel 

Abb. 3-30: Brutbestandsentwicklung des Rotschenkels im Fördergebiet Stollhammer Wisch 

 

Der Brutbestand des Rotschenkels unterlag Schwankungen; ein leichter Rückgang war in den letzten 
beiden Jahren festzustellen. Das Verteilungsmuster ähnelt dem der Uferschnepfe; große Teilflächen 
waren nicht besiedelt. Generell nutzen Rotschenkel gern die Randstrukturen von Blänken, Gräben und 
Deichen z. B. an den Sieltiefs als Revier.  

 

Die Brutbestände aller Arten waren in den letzten Jahren z. T. deutlich rückläufig. Während die Rück-
gänge beim Rotschenkel (und Austernfischer) noch relativ moderat ausfielen, waren bei Kiebitz und 
Uferschnepfe erhebliche Bestandseinbußen zu verzeichnen. Auffällig ist in diesem Zusammenhang  
v. a. bei der Uferschnepfe und beim Kiebitz die Aufgabe der Besiedlung von großen ehemals besetzten 
Bereichen im Projektgebiet (z. B. im Nordosten und Süden).  

Die Bestandsentwicklungen der Arten verlaufen zwar insgesamt betrachtet nicht so stark negativ wie im 
Bundestrend (HÖTKER et al. 2007), sind aber auch hier v. a. in den letzten Jahren nicht stabil. Das 
Gebiet gehört allerdings immer (noch) zu den wichtigsten, landesweiten Vorkommen der Wiesenlimi-
kolen. Innerhalb der Kulisse der EU-VSG stellt das gesamte VSG V65 Butjadingen derzeit das zehnt-
wichtigste Gebiet (86 BP 2009) für die Uferschnepfe (Schirmart) dar. Insgesamt beherbergen die nie-
dersächsischen VSG 73 % des Landesbestandes der Uferschnepfe. 

Die Bruterfolgskontrollen zeigen, dass die Reproduktionsraten bei Wiesenlimikolen im Gebiet natur-
gemäß großen Schwankungen unterliegen. Es ist auffällig, dass die Arten in den einzelnen Gebieten 
jahrweise unterschiedlich gute Bruterfolge hatten und keines der Kontrollgebiete durchgehend gute 
Werte erzielte. In Abb. 3-31 ist dies beispielhaft für die Uferschnepfe dargestellt. Für die Uferschnepfe 
wurde festgestellt, dass nach einer positiven Phase von 2002 bis 2006 mit jeweils gut bestandserhal-
tenden Bruterfolgen seit 2007 ï unter starken Schwankungen ï insgesamt ein deutlicher Rückgang 
beim Bruterfolg dieser Art in der Stollhammer Wisch ermittelt werden konnte. Ein ausreichender Brut-
erfolg wurde seit dem nur noch in drei von sieben Jahren erreicht. 

Es gibt bisher keine eindeutige Tendenz, dass Gebiete mit hohen Vertragsflächenanteilen automatisch 
höheren Bruterfolg haben. Dazu wird dieser auch zu sehr von anderen Ereignissen wie dem Witte-
rungsverlauf und der Prädation beeinflusst. Es gibt allerdings Hinweise dafür, dass vor allem in beson-
ders trockenen Jahren Vertragsvarianten mit Wassereinstau einen positiven Effekt auf den Bruterfolg 
ausüben.  
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Abb. 3-31: Bruterfolg der Uferschnepfe in den Kontrollgebieten der Stollhammer Wisch  
von 1993-2013 (2000 und 2001 keine Daten) 

Die im Projektgebiet durchgeführten Maßnahmen reichen offensichtlich (noch) nicht aus, die Bestände 
der Wiesenlimikolen langfristig nachhaltig zu stabilisieren und die Bruterfolge der Arten erheblich zu 
steigern.  

Der Anteil der Vertragsnaturschutzflächen nach FM 412 lag in den letzten Jahren jeweils etwa bei 24 
bis maximal 29 %; dies ist möglicherweise noch zu gering. Insgesamt fehlt es an Maßnahmen zur Ver-
besserung des Wasserhaushalts.  

Vor dem Hintergrund der rückläufigen Bestandsentwicklung der Uferschnepfe müssen die Maßnahmen 
speziell für diese Art intensiviert werden. Für Uferschnepfe erscheint eine Anhebung der Anteile von 
höherwertigen Verträgen (mit Regelung zur Verbesserung zur Erhöhung der Bodenfeuchtigkeit im Früh-
jahr und Regelungen zur Düngung) dringend angeraten.  

In der Stollhammer Wisch sind neben dem Vertragsnaturschutz dringend weitere Maßnahmen zur  
Optimierung des Gebietes für Wiesenlimikolen durchzuführen (gezielte Optimierung des Wasserhaus-
haltes, Gehölzrückschnitt in verschiedenen Bereichen, Einzelgehölzentnahme, Beseitigung von Auf-
wuchs an etlichen Gräben und Tiefs, Beseitigung von Grabenaushub in/an dichten Wiesenvogel-
kolonien).  

Die Prädationsraten sind im Gebiet offenbar aktuell hoch. Auffällig ist auch die Vielzahl streunender 
Katzen, die regelmäßig in fast allen Gebietsteilen, auch weit abseits von Hofstellen festgestellt werden 
konnten. 

Es gehen regelmäßig viele Uferschnepfenküken während der Mahd verloren. Gerade Uferschnepfen 
sind besonders stark betroffen, da sie ihre Jungen bevorzugt in hochaufgewachsene Wiesen führen und 
sich dadurch gerade dort aufhalten, wo eine Mahd am wahrscheinlichsten ist. Es müssen daher eine 
flexible, d. h. an den Aufenthaltsorten der Uferschnepfen-Familien orientierte und langsame Mahd (von 
Innen nach Außen) und/oder Mahdverschiebungen auf Flächen mit Uferschnepfenfamilien angestrebt 
werden. Vor der Mahd sollten die Flächen im Hinblick auf Uferschnepfenvorkommen kontrolliert werden. 
 

Hinweise für die 
weitere Gebiets-
entwicklung: 

Á verstärkte Einwerbung insbesondere von höherwertigen Vertragsflächen  
(v. a. Varianten mit Vernässung und mit Regelung zur Düngung)  

Á Durchführung von weiteren gezielten Vernässungsmaßnahmen 
Á gezielte Zuwässerung, um die Aufzuchtbedingungen für Küken zu  

verbessern 
Á Freistellung von Gehölzen in einigen Bereichen als flankierende Maßnahme  
Á Gebietsbetreuung vor Ort (vor allem zur Brutzeit) um flexible Handhabung 

von Mahdterminen zu ermöglichen. 
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Fördergebiet Rheiderland 
ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Emsmarschen 

Flächengröße des Fördergebiets: 5.675 ha, davon 90 % Grünland 

Natura 2000: EU-Vogelschutzgebietes V06 ĂRheiderlandñ 

Schutzstatus: V06 wurde im Oktober 2011 als LSG ĂRheiderlandñ ausgewiesen. 
Die Verordnung enthält keine Bewirtschaftungsauflagen im Grünland, allerdings 
Regelungen zum Grünlandumbruchverbot. 

Boden: Marschböden der See- und Brackmarschen 

Bodenfeuchtigkeit: feucht bis wechselfeucht 

Wertbestimmende Arten:  
Wertbestimmende Brutvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 EG-VSR mit Bezug zur 
Fördermaßnahme in EU-VSG V65: Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet:  
Gelegeschutzmaßnahmen in Teilflächen, Kompensationsflächen im öffentlichen 
Eigentum (Gebiet Marienchor). Die Bewirtschaftungsauflagen der Kompensa-
tionsfläche sind der Anlage zu entnehmen. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Entwicklung und Sicherung eines Brutgebietes für Wiesenlimikolen  

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Insgesamt wurden in den Jahren bis 2012 zwischen 220 ha bis 283 ha des För-
dergebietes Verträge nach FM 412 abgeschlossen. Von 2012 auf 2013 reduzier-
te sich die Vertragsflächengröße auf 111 ha. 

Hinsichtlich der Zuordnung der Vertragsflächengrößen zu den einzelnen Varian-
ten ergibt sich für 2012 folgendes Bild: 

Á Gruppe II (Frühjahrsruhe): ca. 75 % 

Á Gruppe III (Dünge- bzw. Mahdeinschränkung): ca. 14 % 

Á Gruppe V (Wasserstandsverbesserung): ca. 1 % 

(weitere 10 % ohne Zuordnungsangaben in den SLA-Daten). 

Der Vertragsflächenanteil lag bis 2012 in den Probeflächen dieser Untersuchung 
zur Wirkungskontrolle bei etwa 25 %. In 2013 wurden in den Probeflächen keine 
Verträge abgeschlossen. 

Auswahl und  
Repräsentanz des 
Untersuchungs-
gebiets 

In Niedersachsen konzentrieren sich die Vorkommen vieler Wiesenlimikolen-
arten zunehmend auf die küstennahen, grünlanddominierten Marschen. Das  
Untersuchungsgebiet ist charakterisiert durch Weiträumigkeit und Offenheit der 
Landschaft, die hauptsächlich durch Grünlandnutzung geprägt ist und für  
Wiesenlimikolen eine hohe Bedeutung als Brutvogellebensraum aufweist. Das 
Fördergebiet stellt daher einen repräsentativen Ausschnitt eines typischen  
Marschengrünlandes dar. Die Untersuchung erfolgte in drei ausgewählten Teil-
gebieten:  

Á Eppingawehr 93,1 ha (Referenzfläche) 

Á Critzum 89,3 ha (22,5 ha Vertragsflächen, alle Gruppe II) 

Á Marienchor 40,1 ha (Kompensationsfläche mit wiesenvogelgerechten  
Bewirtschaftungsauflagen). 

Die Voraussetzung für die Auswahl einer Probefläche (von ca. 100 ha) war das 
Vorhandensein einer gewissen Anzahl von Vertragsflächen und eine aussage-
kräftige Anzahl von Wiesenlimikolen. Da dies für kaum einen Bereich im Förder-
gebiet zutrifft, wurde ergänzend das Gebiet Marienchor untersucht, da hier die 
Bewirtschaftungsauflagen der Kompensationsflächen (s. Anl.) mit denen der 
FM 412 vergleichbar sind. 

Methodik Brutbestandserfassung und Bruterfolgsermittlung der Wiesenlimikolen in drei 
ausgewählten Teilgebieten 

Untersuchungs-
jahre 

2007 (reine Bestandserfassung), 2010-2013 (Bestandserfassung und Brut-
erfolgsermittlung)  
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Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Kiebitz: Im Vergleich zur Erfassung 2007 sind die Bestände in allen Teilflächen deutlich zurückgegan-
gen. Die Entwicklung in den letzten Jahren stellt sich in den Teilgebieten dann jedoch unterschiedlich 
dar. Für das Teilgebiet Eppingawehr, wo nach dem Rückgang nach 2007 wieder eine leichte Zunahme 
bis 2012 registriert wurde, konnte 2013 kein einziges Revierpaar festgestellt werden. Eine Ursache für 
diesen Bestandseinbruch könnte das sehr kalte und trockene Frühjahr und eine damit einhergehende 
geringe Nahrungsverfügbarkeit sein. Eine weitere Erklärung könnte im Vorkommen bisher unerkannt 
gebliebener Prädatoren zu suchen sein. Während die Vorkommen in Critzum zuletzt auf sehr niedri-
gem Niveau stabil erscheinen, hat sich die Abnahme in Marienchor fortgesetzt.  

 

Uferschnepfe: In den Gebieten Eppingawehr und Critzum ist im Vergleich zu 2007 ein deutlicher 
Rückgang zu verzeichnen. In Marienchor zeigten sich große Fluktuationen, wobei sich der Bestand in 
den letzten Jahren stabilisiert hat.  

 

Rotschenkel: Im Teilgebiet Eppingawehr war nach der Feststellung von vier Revierpaaren im Jahr 

2012 ein Bestandsrückgang auf ein einziges Paar zu registrieren. Auch in Critzum ist eine Bestands-
abnahme zu beziffern: Nachdem hier drei Jahre lang regelmäßig zwei Rotschenkelpaare Reviere be-
setzten, konnte 2013 kein Paar beobachtet werden. In dem Teilgebiet Marienchor hingegen nahm der 
Bestand wieder zu. 

Die Teilfläche Marienchor hebt sich hinsichtlich der Bestandentwicklung für Uferschnepfe und Rot-
schenkel positiv von den beiden anderen Teilflächen ab. Der Kiebitzbestand ist allerdings auch hier 
rückläufig. 

Die Bruterfolge waren in allen drei Teilflächen im Mittel der Jahre 2010 bis 2013 gering (s. Tab. 3-20) 
und erreichten nicht die Werte, die zum Bestandserhalt notwendig sind. Die relativ besten Werte wur-
den im Gebiet Marienchor ermittelt. Hier hatte der Kiebitz in allen Jahren Bruterfolg, die Werte lagen 
zwischen 0,13-0,7 juv/BP. Der Rotschenkel hatte in drei der vier Untersuchungsjahre Bruterfolg  
(zwischen 0,2-2,2 juv/BP). Diese Kompensationsflächen werden auf ganzer Fläche nach wiesenvogel-
gerechten Auflagen bewirtschaftet (Auflagen s. Anl.).  

In der Teilfläche Critzum (Verträge bis 2012) führten die Vertragsflächen in den Untersuchungsjahren 
nicht zu einer Verbesserung der Reproduktionsraten. Hier konnten Bruterfolge nur in einem Jahr 
(2010) für Kiebitz und Rotschenkel ermittelt werden. In der Referenzfläche Eppingawehr konnte allein 
für den Rotschenkel in 2010 Bruterfolg ermittelt werden. Die Uferschnepfe hatte außer in 2010 im  
Gebiet Marienchor in keinem weiteren Jahr und keinem weiteren Gebiet Bruterfolg. 

Tab. 3-20: Bruterfolg (juv/Brutpaar) in den untersuchten Probeflächen des VSG V06 Rheiderland 2010-2013 

Art 
Eppingawehr  

(Referenzfläche) 

Critzum  

(25 % Vertragsflächen) 

Marienchor  

(Kompensationsflächen) 

 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Kiebitz 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,7 0,13 0,17 0,25 

Uferschnepfe 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 

Rotschenkel 1,2 0 0 0 0,5 0 0 0 2,2 1,5 0 0,2 
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Abb. 3-32: Brutbestandsentwicklung von Kiebitz, Uferschnepfe und Rotschenkel in den  
untersuchten Teilgebieten im Rheiderland 

 

Hinweise für die 
weitere Gebiets-
entwicklung 

Die Anteile der Vertragsflächen waren in den Gebieten Eppingawehr und 
Critzum in den letzten Jahren sehr gering (2013 wurden dort keine Verträge 
nach FM 412 abgeschlossen). 

Die Nutzungsintensität ist hier sehr hoch, was auch durch das Gelegeschutz-
projekt für Wiesenlimikolen offensichtlich nicht ausgeglichen werden kann. Die 
Flächen waren in den letzten Jahren zudem sehr trocken. Um für Wiesenvögel 
als Brutraum attraktiv zu sein und höhere Bruterfolge erreichen zu können, dürf-
te die Anhebung der Wasserstände eine unabdingbare Voraussetzung darstel-
len. 

Insbesondere die Bewirtschaftung der Kompensationsflächen im Teilgebiet  
Marienchorer Meer könnte stärker an den Habitatansprüchen der Wiesen-
limikolen orientiert werden, die Wasserstände sollten angehoben werden. 
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Fördergebiet 
Melmmoor/Kuhdammmoor 

ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Hunte-Leda-Moorniederung 

Flächengröße des Fördergebiets: 1.226 ha. LNF, Grünlandanteil ca. 90 % 

Schutzstatus: 
NSG ĂMelmmoor/Kuhdammmoorñ 
Natura 2000: EU-Vogelschutzgebiet V14 ĂEsterweger Doseñ, Teilbereich Melm-
moor/Kuhdammmoor. Auflagen der NSG-Verordnung bzgl. landwirtschaftlicher 
Nutzung: Der Wasserstand darf nicht abgesenkt werden, Grünland darf nicht in 
Acker umgewandelt werden, vom 1.4. bis 15.6. darf auf Grünland keine Gülle 
ausgebracht werden. 

Boden: Hochmoor 

Bodenfeuchtigkeit: feucht bis wechselfeucht 

Wertbestimmende Arten:  
Wertbestimmende Brutvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 EG-VSR mit Bezug zur 
Fördermaßnahme in EU-VSG V65: Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel, Großer 
Brachvogel 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet:  
Gelegeschutzmaßnahmen in Teilflächen 
Intensive Gebietsbetreuung vor Ort durch NLWKN OL, zusätzlich zum Vertrags-
naturschutz liegen im Gebiet weitere Grünlandflächen, die unter Naturschutzauf-
lagen bewirtschaftet werden (Kompensationsflächen, Flächen im öffentlichen 
Eigentum, ca. 300 ha) 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Entwicklung und Sicherung eines repräsentativen Brutgebietes für Wiesen-
limikolen  

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Insgesamt wurden für ca. 590 ha des Fördergebietes Verträge abgeschlossen. 
In den für diese Wirkungskontrolle untersuchten Flächen variierte der Anteil der 
Vertragsfläche nach FM 412 und betrug 2013 im Teilgebiet Melmmoor-Nord 
etwa 35 %, im Teilgebiet ĂMelmmoor-S¿dñ ca. 39 %. Die Auflagen der verein-
barten Verträge waren der Gruppe II zuzuordnen. 
Die Bewirtschafter von Grünland erhalten für die o. g. Auflagen der NSG-VO 
einen Erschwernisausgleich (EA) aus der Fördermaßnahme FM 450.  

Auswahl und Re-
präsentanz des 
Untersuchungs-
gebiets 

Das Untersuchungsgebiet ist charakterisiert durch Weiträumigkeit und Offenheit 
der Landschaft, die hauptsächlich durch Grünlandnutzung geprägt ist und für 
Wiesenlimikolen eine hohe Bedeutung als Brutvogellebensraum aufweist. Das 
Fördergebiet stellt daher einen repräsentativen Ausschnitt eines typischen 
Hochmoorgrünlandes dar.  

Methodik Brutbestandserfassung und Bruterfolgsermittlung der Wiesenlimikolen in zwei 
ausgewählten Teilgebieten: Melmmoor Nord 160 ha (davon ca. 55 ha Vertrags-
flächen) und Melmmoor Süd 107 ha (davon ca. 41 h unter Vertrag) 

Untersuchungs-
jahre 

2010-2013 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Kiebitz: Die Bestandentwicklung ist mit kleinen Schwankungen von 2010 bis 2013 relativ stabil.  
Kiebitze brüteten zu höheren Anteilen im Nordteil. 

 

Uferschnepfe: Der Bestand hat in den letzten Jahren in den Probeflächen leicht zugenommen, wofür 
möglicherweise auch Umsiedlungen aus dem Umfeld verantwortlich sein könnten. Die Vorkommen der 
Art konzentrierten sich zuletzt im Südteil. 

 

Großer Brachvogel: Der Bestand ist deutlich rückläufig, von dieser Entwicklung sind die beiden Teil-
gebiete betroffen. 

 

Rotschenkel: Die Art tritt nur in wenigen Brutpaaren mit leicht rückläufiger Tendenz auf.  
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Abb. 3-33: Brutbestandsentwicklung von Kiebitz, Uferschnepfe und Rotschenkel in den  
untersuchten Probeflächen im Gebiet Melmmoor/Kuhdammmoor 

Die Reproduktionswerte der Wiesenlimikolen waren in drei der vier Untersuchungsjahre gering  
(s. Tab. 3-21) und erreichten nicht die Werte, die zum Bestandserhalt notwendig sind.  

In 2012 lagen die Bruterfolge bei allen Arten deutlich über den Werten der beiden Vorjahre (ausrei-
chende Niederschläge, spätere Heuernte aufgrund von Niederschlägen). Sie lagen zudem im Bereich 
oder oberhalb der Schwellenwerte der zum Bestandserhalt notwendigen Reproduktionsraten. Die Un-
terschiede in den Bruterfolgs- bzw. Aufzuchtraten der beiden Teilgebiete waren insgesamt gering, wo-
bei die geringe Stichprobenzahl insbesondere für die Arten Großer Brachvogel (3 BP) und Rotschenkel 
(2 BP) sowie Uferschnepfe (3 BP) für das Teilgebiet Nord zu berücksichtigen ist.  

Tab. 3-21: Bruterfolg der Wiesenlimikolen (juv/BP) in den untersuchten Probeflächen  
des Fördergebiets Melmmoor/Kuhdammmoor 2010-2013 

 Nord (160 ha) Süd (107 ha) 

 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Kiebitz 0,1 0,13 1,3 0,05 0,4 0,2 1,0 0,5 

Großer 
Brachvogel 

0,1 0 1,0 0 0 0,25 1,0 0 

Uferschnepfe 1,0 0,5 3,0 0 0 0,4 0,2 0 

Rotschenkel 0 0 0,5 0 0 0 0,7 0,5 

 

Die Bestandsentwicklungen insbesondere der Arten Kiebitz und Uferschnepfe sind durch die Daten 
zum Bruterfolg nicht zu erklären. Möglicherweise ist die Entwicklung durch Umsiedlungen aus dem 
Umfeld bedingt. 

In dem Gebiet ist eine stetige schleichende Verschlechterung der Lebensbedingungen für Wiesenvögel 
festzustellen. Es erfolgt auch auf vielen Grünlandflächen eine stetige Nutzungsintensivierung. Das 
Gebiet stellt sich in den letzten Jahren für Wiesenlimikolen zudem als zu trocken dar, was nicht nur auf 
geringe Frühjahresniederschläge zurückzuführen sein dürfte. Prädation ist ein wichtiger Faktor für die 
geringen Bruterfolgswerte. 

Hinweise für  
die weitere  
Gebiets-
entwicklung 

Gräben, die sich innerhalb der landeseigenen Flächen befinden, könnten ange-
staut werden, so dass im Winter und Frühjahr hohe Wasserstände vorhanden 
sind, die dann zum Sommer hin abgesenkt werden.  

Mittelfristig sollten Flächen im Landeseigentum konzentriert werden, so dass in 
einem großen zusammenhängenden Block Extensivierungs- und Wiederver-
nässungsmaßnahmen möglich werden. 

Hinsichtlich der Flächennutzung ist ein für Wiesenvögel förderliches Mosaik aus 
Mähwiesen und Weiden anzustreben. Die guten Bruterfolgswerte in 2012 bei 
den Arten Kiebitz, Großer Brachvogel und Uferschnepfe könnten auch durch die 
beweideten Flächen gefördert worden sein; diese Arten nutzten die durch Rinder 
beweideten Flächen sowohl als Brutreviere sowie auch für die Jungenaufzucht. 
Der Anteil an beweideten Grünlandflächen muss unbedingt gehalten oder bes-
ser noch gesteigert werden. Ein Prädationsmanagement sollte geprüft werden. 
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3.3.1.3 Fazit 
 

Die Fördermaßnahme KoopNat Dauergrünland handlungsorientiert (FM 412) trägt im Gegensatz zum 
konventionell bewirtschafteten Grünland dazu bei, dass auf Grünlandflächen in den Fördergebieten eine 
extensive Bewirtschaftungsweise beibehalten oder wieder eingeführt wird.  

In den Fördergebieten mit Bedeutung für den Wiesenvogelschutz tragen die vereinbarten Bewirtschaf-
tungsauflagen auf Einzelflächen zum Bruterfolg der am Boden brütenden Arten bei. Insgesamt zeigen die 
Maßnahmen allerdings nicht die erhofften Erfolge auf die Wiesenvogelpopulation. Dies liegt zum einen 
daran, dass in den Fördergebieten mit Bedeutung für den Wiesenvogelschutz sonstige für den Wiesen-
vogellebensraum wichtige Faktoren (z. B. Offenheit der Landschaft, Prädation) durch die selektiv wirken-
den Bewirtschaftungsvereinbarungen nicht beeinflusst und verbessert werden können. 

Positive Entwicklungen sind nur zu erwarten, wenn alle habitatrelevanten Faktoren berücksichtigt werden. 
Zum anderen weisen die meisten Vertragsabschlüsse keine ausreichenden wiesenvogelrelevanten Auf-
lagen auf und können daher auch nur bedingt effizient sein. 

Neben einer Berücksichtigung aller Faktoren des Gebietes (Offenheit, Störungsarmut, Prädationsraten, 
Großräumigkeit der Landschaft, Wasserhaushalt) ist es erforderlich, die Auflagen noch mehr auf die An-
sprüche der Wiesenvögel abzustimmen. In den bisherigen Schwerpunktvorkommen der Wiesenvögel 
Niedersachsens sollte das Ziel verfolgt werden den Anteil an hochwertigen Vertragsflächen deutlich zu 
erhöhen um positive Effekte auf Wiesenvogelpopulationen im landesweiten Kontext erreichen zu können. 

Die besten Erfolge zum Wiesenvogelschutz zeigen sich auf den öffentlichen Flächen, wo gleichzeitig 
Vernässungsmaßnahmen erfolgt sind, die Bewirtschaftung konkret auf die einzelnen Wiesenvogelarten 
ausgerichtet worden sind und durch ein konsequentes und flexibel an das jährliche Brutgeschehen ange-
passtes Gebietsmanagement erfolgt. Gerade im Verbund und räumlichen Nebeneinander mit diesen 
Flächen kann die handlungsorientierte Fördermaßnahme im Dauergrünland zur deutlichen Verbesserung 
des Wiesenvogelschutzes führen.  
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3.3.2 Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen 

3.3.2.1 Erfassungsmethodik und spezielle Zielsetzung 

 

Ziel der handlungsorientierten Fördermaßnahmen aus floristisch-vegetationskundlicher Sicht ist der Er-
halt, die Verbesserung und die Wiederherstellung der standorttypischen Grünlandbestände. Dazu zählen 
die Vorkommen von Rote-Liste-Gefäßpflanzen, die gefährdeten Biotoptypen und insbesondere die FFH-
Lebensraumtypen des Grünlands. 

Im Rahmen der Wirkungskontrollen wurden in den Gebieten und auf den Vertragsflächen die Biotoptypen 
erfasst. Hinzu kam die Kartierung der Rote-Liste-Arten auf den einzelnen Schlägen. Aus Gründen der 
besseren Vergleichbarkeit mit den Untersuchungen zu den anderen Fördermaßnahmen sowie aufgrund 
der Eigenschaft als Indikatoren für artenreiche Grünlandbestände wurden mit Beginn der PROFIL-Förder-
periode die Kennarten der ergebnisorientierten Honorierung erfasst. Diese auf den ganzen Schlägen 
durchgeführten Bestandserfassungen sollten allgemein im vierjährigen Rhythmus durchgeführt werden. 
Darüber hinaus sind die Vegetationsuntersuchungen auf exakt eingemessenen 25 m² großen Flächen im 
zwei- bis dreijährigen Rhythmus von wesentlicher Bedeutung für die Beobachtung der Wirkung der För-
dermaßnahme.  

Die Deckung der einzelnen Pflanzenarten wird hierbei nach der LONDO-Skala geschätzt (DIERSCHKE 
1994). Durch die Untersuchungen auf den Dauerbeobachtungsflächen können schon geringe Vegeta-
tionsveränderungen erkannt werden. Im Idealfall wurden in den verschiedenen Gebieten unterschiedliche 
Bewirtschaftungsvarianten sowie insbesondere auch Flächen ohne Auflagen als Referenzflächen in die 
Untersuchungen einbezogen. 

In den im Folgenden beschriebenen Untersuchungsgebieten werden die genannten Methoden teilweise 
etwas unterschiedlich angewandt. Beispielsweise wurden anstelle der Kennarten der FM NAU/BAU B2 
und FM 411 gebietsspezifische Zielarten auf den Schlägen erfasst, um eine Vergleichbarkeit mit den 
Ergebnissen der schon zu einem früheren Zeitpunkt begonnen Bestandserfassungen herzustellen und 
beizubehalten. In einigen Gebieten mangelte es an Referenzflächen, da auf den dafür ausgewählten 
Flächen zwischenzeitlich Bewirtschaftungsvereinbarungen abgeschlossen wurden. Ebenso erschwerte 
der Wechsel von Bewirtschaftungsvarianten im Untersuchungszeitraum die Interpretation der Ergebnisse. 
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3.3.2.2 Ergebnisse der Wirkungskontrollen 

 

Fördergebiet 
Gipskarstgebiet Bad Sachsa 

ïVegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Weser-Leinebergland 

Flächengröße des Fördergebiets: ca. 590 ha, LNF (davon ca. 210 ha Grünland) 

Schutzstatus: NSG BR 116 ĂSteingrabental ï Mackenrºder Waldñ seit 1999 
Natura 2000: ĂGipskarstgebiet bei Bad Sachsañ (FFH 136)  

Boden: Braunerde, Braunerde-Ranker (kleinflächig Pseudogley und Gley) 

Bodenfeuchtigkeit: frisch bis trocken 

Wertbestimmende Arten und Biotoptypen des Grünlands: 
Vegetation/Biotoptypen: Artenreiches mesophiles Grünland (GMR, GMK, GMF), 
kleinflächige Vorkommen von Feuchtgrünland (GN/GF), Sümpfe (NS) 

FFH-LRT: Magere Flachland-Mähwiesen (6510), Turloughs (temporär wasser-
führende Karstseen) (3180*), Feuchte Hochstaudenfluren (6430), Kalk-(Halb-) 
Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (6210) 

Flora: z. B. Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis, RL 2), Fieberklee 
(Menyanthes trifoliata, RL 3), Teufelsabbiss (Succisa pratensis, RL 3), Fuchs-
Segge (Carex vulpina, RL 3), Heide-Nelke (Dianthus deltoides, RL 3) 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet:  
Kenntnisse über weitere Maßnahmen liegen nicht vor. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Erhalt und Entwicklung eines reich strukturierten Grünlandgebiets mit gut aus-
gebildeten Beständen des mesophilen Grünlands, kleinflächigen Vorkommen 
magerer Grünlandausprägungen auf kalkreichen Standorten, Feucht- und 
Nasswiesen einschließlich Hochstaudenfluren der Talaue neben den vorhande-
nen Sümpfen und Erdfällen. Dabei sind die wertvollen Grünlandbestände zu 
erhalten und möglichst aufzuwerten. Die artenärmeren Bestände des Intensiv-
grünlands sind zu entwickeln. 

Angaben zu den  
Vertragsflächen 

Erschwernisausgleich: ca. 156 ha (2012). 

FM 412: 117 ha (2004), keine Vertragsflächen (2009), 13 ha (2013). 

Die Bewirtschaftungsauflagen gem. NSG-VO entsprechen der Gruppe III  
(ĂD¿ngeeinschrªnkungñ): keine Veränderung des Bodenreliefs, keine Grünland-
erneuerung (Nachsaat als Übersaat möglich), keine Pflanzenschutzmittel 
(horstweiser Einsatz erlaubt), max. 2 Großvieheinheiten/ha bis 30.6., einge-
schränkte organische Düngung. 

Im Rahmen der freiwilligen Vereinbarungen der FM 412 wurde zusätzlich zwei 
Varianten vereinbart:  
Variante A (ebenfalls Gruppe III): Vollständiger Verzicht auf chemische Pflan-
zenschutzmittel und auf organische Düngung, max. 2 Tiere / ha bis zum 30.6. 
Variante B (Gruppe IV ĂNulld¿ngungñ): zusªtzlich zur Variante A vollständiger 
Verzicht auf Düngung. 

Auswahl und  
Repräsentanz des 
Untersuchungs-
gebiets 

Zusammenhängendes strukturreiches Grünlandgebiet im südlichen Niedersach-
sen auf mineralischem Boden. Das Untersuchungsgebiet repräsentiert ein NSG 
mit vergleichsweise strengen Bewirtschaftungsauflagen und dem zusätzlichen 
Angebot von Vertragsnaturschutz.  

Methodik Bestandserfassung Biotoptypen und Rote-Liste-Pflanzenarten auf den Grünland-
flächen im Rahmen der FFH-Basiserfassung und Einrichtung von 15 DBF 
(2004). Anschließend dreimalige Wiederholungskartierung auf den DBF. 
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Nutzung der  
untersuchten  
Flächen 

Im Gebiet endeten die freiwilligen Bewirtschaftungsvereinbarungen auf zahl-
reichen Untersuchungsflächen in 2006. Nur auf wenigen Flächen wurden nach 
dreijähriger Unterbrechung ab 2010 neue Verträge abgeschlossen. Auf den üb-
rigen Untersuchungsflächen sind seitdem nur die in der NSG-VO festgelegten 
Auflagen einzuhalten (s. Tab. 3-22). 

Tab. 3-22: Bewirtschaftungsgruppen der Schläge mit Dauerbeobachtungsflächen 
(DBF) im Zeitraum 2004-2012 

DBF-
Nr. 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 Pflanzensoziologische Zuordnung 

1 x  x   x   x Arrhenatherion elatioris 

2 x  x   x   x Cynosurion-Gesellschaft 

3 x  x   x   x Arrhenatherion-Gesellschaft 

4 x  x   x   x Arrhenatherion elatioris 

5 x  x   x   x Cynosurion-Gesellschaft  

6 x  x   x   x Molinio-Arrhenatheretea-Gesellschaft 

7 x  x   x   x Molinio-Arrhenatheretea-Gesellschaft 

8 x  x   x   x Arrhenatherion elatioris 

9 x  x   x   x Molinio-Arrhenatheretea-Gesellschaft 

10 x  x   x   x Molinio-Arrhenatheretea-Gesellschaft 

11 x  x   x   x Cynosurion-Gesellschaft 

12 x  x   x   x Molinio-Arrhenatheretea-Gesellschaft 

13 x  x   x   x 
Alchemillo-Arrhenatheretum mit  
Mesobromion-Arten 

14 x  x   x   x Molinio-Arrhenatheretea-Gesellschaft 

15 x  x   x   x Arrhenatherion-Gesellschaft 

Legende 

 
Nulldüngung  
(Gruppe IV) 

 
Eingeschränkte  
Düngung (Gruppe III) 

x Untersuchungsjahr 
 

Untersuchungs-
jahre 

2004, 2006, 2009, 2012 

 
Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Die Biotoptypenkartierung zu Beginn der Untersuchungen ergab, dass die Verteilung der Biotoptypen 
auf den damaligen Vertragsflächen (117 ha) im Wesentlichen der Verteilung der Einheiten im Gesamt-

gebiet entsprochen hat. 60 % der Vertrags- und Nichtvertragsflächen stellen Intensivgrünland dar (GI). 

Der Anteil des artenreichen mesophilen Grünland (GMF, GMR, GMA und GMK) lag bei 11 % im Ge-
samtgebiet und mit 14 % auf den Vertragsflächen leicht darüber. Genauso verhält es sich beim arten-
ärmeren mesophilen Grünland (GMS) mit 17 % (Gesamtgebiet) bzw. 21 % (Vertragsflächen). Der An-
teil des Feucht- und Nassgrünlands einschließlich Großseggenbeständen war demgegenüber im Ge-
samtgebiet höher (10 %) als auf den Vertragsflächen (2 %). Auf zahlreichen Intensivgrünlandflächen 
sind kleinflächig auf Sonderstandorten und in Randbereichen artenreiche Bestände und Rote-Liste-
Arten zu finden. 

In 2012 beträgt die Gesamtflächengröße der Vertragsflächen im Gebiet nur noch 13 ha. Das Verhältnis 
von Intensivgrünland zum mesophilem Grünland und anderen Biotoptypen mit hoher Bedeutung für 
den Arten und Biotopschutz auf den Vertragsflächen ist ungefähr gleich geblieben. 

Die Schläge, auf denen die DBF eingerichtet wurden, stellen Biotoptypen unterschiedlicher Ausprä-
gungen des mesophilen Grünlands (GMS, GMR, GMK) sowie des artenarmen Intensivgrünlands (GI) 
dar. Während der Großteil der Bestände den Rumpfgesellschaften der Glatthafer-Wiesen (Arrhena-
therion) und der Weidelgras-Weißkleeweiden (Cynosurion) zuzuordnen ist (GI, GMS), befindet sich im 
Randbereich eines Erdfalls eine besonders gut ausgebildete Frauenmantel-Glatthaferwiese mit Über-
gang zum Kalkmagerrasen (GMK/RHS) (DBF 13). 

Die Vegetationsuntersuchungen auf den DBF zeigen, dass sich die Gesamtartenzahlen im Mittel kaum 
verändert haben. Ohne Berücksichtigung der o.g. Frauenmantel-Glatthaferwiese waren es zu Beginn 
der Untersuchungen im Mittel 20,0 Arten, im letzten Untersuchungsjahr waren es 20,8 Arten. Die ge-
ringste Gesamtartenzahl auf einer DBF waren 13, die höchste 28. Auf der Frauenmantel-Glatthafer-
wiese im Übergang zum Kalktrockenrasen kommen mehr als doppelt so viele Arten vor. Zu Beginn der 
Untersuchungen wurden in der DBF 51 Pflanzenarten nachgewiesen, zwölf Jahre später waren es 
sogar 55 Pflanzenarten. 
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Abweichend von der Konstanz der Gesamtartenzahlen fällt bei einer Auswertung von zwölf ausgewähl-
ten regional verbreiteten Zielarten des mesophilen Grünlands im Gipskarstgebiet bei Bad Sachsa auf, 
dass ihre Vorkommen in den 14 DBF zwischen 2004 und 2012 kontinuierlich von 4,6 auf 6,7 angestie-
gen sind. Auf der DBF der Frauenmantel-Glatthaferwiese stieg die Anzahl der regional ausgewählten 
Zielarten von 7 auf 12 Arten an, d. h. sämtliche der ausgewählten Zielarten sind mittlerweile auf dieser 
Fläche zu finden. Es ist die einzige DBF, auf der Rote-Liste-Arten nachgewiesen werden konnten, da-
runter Heil-Ziest (Betonica officinalis, RL 3) und Zierlichens Labkraut (Galium pumilum, RL 3), wobei 
die Deckung des Heil-Ziest von 1-2 % in 2004 auf 2-4 % im Jahr 2012 leicht zugenommen hat. 

Eine Auswertung der Vegetationsaufnahmen mit Hilfe der ökologischen Zeigerwerte nach ELLEN-
BERG et al. (1992) zeigt bei Betrachtung der Stickstoffzahl auf den 14 DBF eine leichte jedoch kontinu-
ierliche Abnahme seit 2004 von 6,3 zu 5,9, d. h. die stickstoffliebenden Pflanzenarten haben leicht 
abgenommen. Auf der o.g. DBF 13 liegen Feuchte- (4,6) und Stickstoffzahl (4,3) im gesamten Unter-
suchungszeitraum deutlich unter und die Reaktionszahl (6,7) über dem Durchschnitt der übrigen unter-
suchten Flächen. Dies weist auf die vergleichsweise geringe Wasser- und Nährstoffversorgung des 
Sonderstandorts bei vergleichsweise hohem Kalkgehalt hin. 

Auf den fünf DBF, auf denen zu Beginn der Untersuchungen ĂNulld¿ngungñ (Gruppe IV) vereinbart war, 
sind die Stickstoffzahl im gesamten Untersuchungszeitraum stärker gesunken, als auf den übrigen 
Flächen. Gleichzeitig hat auf diesen DBF die Anzahl der Zielarten etwas stärker zugenommen als auf 
den Vertragsflächen, auf denen im gesamten Untersuchungszeitraum eingeschränkt gedüngt werden 
durfte (Gruppe III).  

Noch etwas deutlicher zeigt sich die positive Veränderung der Pflanzenartenzusammensetzung auf 
den drei DBF, auf denen ab 2010 erneut ĂNulld¿ngungñ vereinbart wurde (zwei Intensivgr¿nlandflä-
chen, ein artenärmeres mesophiles Grünland). Auf einer der beiden Intensivgrünlandflächen (DBF 7) 
ist die Veränderung besonders groß: zu Beginn der Untersuchungen eine Zielart auf der DBF, 12 Jahre 
später sechs Zielarten. Die Gesamtartenzahl ist im selben Zeitraum von 14 auf 21 angestiegen. 

 

Fazit 

Ungefähr 40 % des Grünlands im Gebiet haben eine hohe Bedeutung für den Schutz von Flora und 
Vegetation, darunter einzelne Flächen mit sehr hoher Bedeutung. Der Anteil der höherwertigen Be-
stände auf den Vertragsflächen ist gegenüber dem Gesamtgebiet leicht überdurchschnittlich. Die Un-
tersuchungen zeigen, dass im Gebiet die vorhanden Bedeutung der Grünlandflächen für den Schutz 
von Flora und Vegetation erhalten werden konnte. Deutlich negativ zu bewertende Bestandsverände-
rungen wurden nicht beobachtet. Die positiv zu bewertenden Bestandsentwicklungen auf Einzelflächen 
stehen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Bewirtschaftungsverträgen. Die positiven Be-
standsveränderungen sind im Allgemeinen im Gebiet umso deutlicher, je länger eine Nulldüngung ver-
einbart war. Die Auflagen der NSG-VO sichern den erreichten Zustand der Vegetation nach dem Ende 
der freiwillig vereinbarten Auflagen. 

Allerdings bleibt die Entwicklung der Grünlandbestände hinter ihren Möglichkeiten zurück. Leider wur-
den zahlreiche Bewirtschaftungsverträge mit Nulldüngung nach Auslaufen der Verträge von den Land-
wirten nicht verlängert. Auf Flächen der Biotoptypen des Intensivgrünlands und des artenärmeren me-
sophilen Grünlands könnte durch eine Bewirtschaftung mit Verzicht auf Düngung über einen längeren 
Zeitraum eine Aushagerung der Standorte erreicht werden, welche Voraussetzung für eine Wiederan-
siedlung artenreicherer Bestände ist. Das Potential zur Aufwertung der Grünlandbestände bei entspre-
chender Nutzungsänderung im Gebiete ist groß, da die Zielarten in den Randstrukturen und auf ver-
bliebenen artenreichen Flächen im Gebiet vorkommen. Die im Rahmen der Bewirtschaftungsverein-
barungen erreichten positiven Bestandsveränderungen konnten durch die dauerhaft geltende Auflagen 
der Naturschutzgebietsverordnung erhalten werden. 

  

 

 

 
 
 
 
Abb. 3-34: Frauenmantel-Glatthaferwiese am oberen 
Rand eines Erdfalls mit 51 Pflanzenarten auf der 25 
m² großen Dauerbeobachtungsfläche (DBF 13)  
(Foto: C. Kirch)
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Fördergebiet 
Burgberg, Heinsener Klippen, Rühler Schweiz 
ï Vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Weser-Leinebergland 

Flächengröße des Fördergebiets: 2.695 ha, LNF ca. 1.100 ha, davon 810 ha 
Grünland 

Natura 2000: Das Fördergebiet entspricht dem FFH-Gebiet 125 ĂBurgberg, 
Heinsener Klippen, R¿hler Schweizñ und im EU-Vogelschutzgebiet V68 ĂSolling-
vorlandñ 

Schutzstatus: als NSG gesch¿tzt: ĂWeinberg bei Holenbergñ (HA 126), ĂS¿dliche 
Burgberghªngeñ (HA 166), ĂHeinsener Klippenñ (HA 095), ĂGraupenburgñ (HA 
197) und ĂWeinberg bei R¿hleñ (HA 107) (insges. 425 ha) 

Boden: Parabraunerde, Rendzina und kleinflächig Pseudo-Parabraunerde 

Bodenfeuchtigkeit: trocken bis frisch 

Wertbestimmende Arten und Lebensräume im Grünland:  
Vegetation: Artenreiches mesophiles Grünland kalkreicher Standorte des  
Arrhenatherion und des Cynosurion, im Kontakt zu Kalk-Magerrasen u. a.  
Sonderbiotopen vorwiegend kalkreicher Standorte 
FFH-LRT: Magere Flachland-Mähwiesen (6510), Kalk-Magerrasen (LRT 6210*), 
Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (*orchideenreiche Be-
stände) u. a.  
Flora: z. B. Wiesen-Kümmel (Carum carvi, RL 3), Wiesen-Glockenblume (Cam-
panula patula, RL 3), Heil-Ziest (Betonica officinalis, RL 3), Stattliches Knaben-
kraut (Orchis mascula, RL3) u. a. 

Weitere NaturschutzmaÇnahme im Fºrdergebiet: Die NSG ĂWeinberg bei Ho-
lenbergñ und ĂS¿dliche Burgberghªngeñ liegen zusªtzlich in der Fºrderkulisse f¿r 
den Teilbereich ĂBesondere Biotoptypenñ (FM 441/442). Das gesamte Gebiet 
(ohne NSG) gehört schon seit 2007 zur Fºrderkulisse des Teilbereichs ĂDauer-
gr¿nland, ergebnisorientiertñ (FM 411). ï Besonders in den NSGs findet eine 
intensive Gebietsbetreuung durch die UNB statt. Zudem arbeitet im LK Holzmin-
den eine Qualifiziererin für Agrarumweltmaßnahmen und das KoopNat. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Erhalt und Verbesserung artenreicher Grünlandbestände im Kontakt zu Kalk-
Trockenrasen. Aufrechterhaltung der Nutzung auf den teilweise durch Nutzungs-
aufgabe gefährdeten kleinen Schlägen. 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Vertragsflächen 2013 im gesamten FFH-Gebiet: 
FM 412: 40 ha, Erschwernisausgleich 9 ha, NAU/BAU B1 74 ha, 
ferner im Gebiet unter Vertrag: FM 411: 160 ha, NAU/BAU B2: 215 ha 
FM 441: 25 ha, FM 442: 5 ha. 
Die Bewirtschaftungsauflagen gemäß NSG-VO in beiden Gebieten entsprechen 
der Gruppe III (ĂD¿ngeeinschrªnkungñ). Auf den Vertragsflächen der FM 411 
wurden grundsªtzlich Auflagen mit ĂNulld¿ngungñ vereinbart. 
Auflagen der Referenzflächen: Keine (liegen außerhalb der NSG). 

Auswahl und  
Repräsentanz des 
Untersuchungs-
gebiets 

Grünlandgebiet im südlichen Niedersachsen auf kalkbeeinflussten Böden. Die 
beiden NSG sind überdurchschnittlich struktur- und artenreiche Gebiete mit 
kleinflächigen Wiesen und Weiden. 

Methodik Biotoptypenerfassung,  
Vegetationsaufnahmen auf Dauerbeobachtungsflächen (Auswertung: Gesamt-
artenzahl, Rote-Liste-Arten, Veränderung bei Charakter- und Zielarten, ökologi-
sche Zeigerwerte), 
Erfassung der Rote-Liste-Arten und Kennarten der Fördermaßnahmen zur er-
gebnisorientierten Honorierung auf dem gesamten Schlag, auf dem eine DBF 
liegt. 
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Untersuchungs-
flächen 

Im Fördergebiet wurden auf 24 Schlägen Vegetationsuntersuchungen zu den 
Fördermaßnahmen FM 441/442 (Besondere Biotoptypen) und FM 412 (Dauer-
grünland, handlungsorientiert) und auf Referenzflächen angelegt. Dabei haben 
sich im Untersuchungszeitraum teilweise die vertraglichen Vereinbarungen ge-
ändert: Verträge wurden nicht verlängert oder auf Vergleichsflächen ohne Be-
wirtschaftungsauflagen wurden zu einem späteren Zeitpunkt Verträge abge-
schlossen. 

In die Auswertung zum KoopNat, Tb. Dauergrünland, handlungsorientiert (FM 
412) werden fünf Vertragsflächen und drei Referenzflächen außerhalb der NSG 
einbezogen. 

Nutzung der  
Untersuchungs-
fläche 

Vertragsflächen: Beweidung (tw. mit Schafen in Koppelhaltung, tw. Mutterkuh-
haltung) 

Referenzflächen: eine Weide (Mutterkuhhaltung), zweischürige Wiese mit Gülle-
düngung, Mähweide (einschürig, Nachweide mit Pferden) 

Untersuchungs-
jahre 

DBF: 2001, 2003, 2005, 2008, 2010, 2012 und 2014 (Referenzflächen ab 2005) 
Rote-Liste- und Kennartenerfassung auf dem gesamten Schlag ab 2010 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Drei der untersuchten Vertragsflächen werden vom Biotoptyp mesophiles Grünland kalkreicher Stand-
orte (GMK) und zwei von Kalkmagerrasen im Übergang zum mesophilem Grünland eingenommen 
(RHT/GMK). Auch die drei untersuchten Referenzflächen werden von unterschiedlichen Ausprägungen 
des mesophilen Grünlands eingenommen (GMK und GMS). Sämtliche Bestände stellen gefährdete 
Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen (FFH-LRT 6510 und 6210) dar. 

Auf allen untersuchten Vertragsflächen wurden Rote-Liste Arten nachgewiesen. Dazu gehören  
Wiesen-Glockenblume (Campanula patula, RL 3), Wiesen-Kümmel (Carum carvi, RL 3), Heil-Ziest 
(Betonica officinalis, RL3), Mücken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea, RL3) und Stattliches Knaben-
kraut (Orchis mascula, RL 3). Ihre durchschnittliche Anzahl pro Fläche beträgt in beiden Untersu-
chungsjahren 1,8. Auf den Referenzflächen wurden keine Rote-Liste-Arten nachgewiesen. 

Die mittlere Anzahl der Kennarten in den drei Abschnitten der Erfassungsgeraden lag auf den Ver-
tragsflächen in 2010 im Mittel bei 7,4 und ist bis 2014 auf 9,4 angestiegen. Die mittlere Kennartenzahl 
auf den Referenzflächen lag 2010 bei 7,6 und hat sich bis 2014 mit 7,8 fast nicht verändert. Das Krite-
rium Ămindestens vier Kennarten in jedem der drei Abschnitte der Erfassungsgeradenñ erf¿llen alle 
untersuchten Flächen seit Beginn der Untersuchung in 2010. Sechs Kennarten in jedem Abschnitt der 
Erfassungsgeraden wurden 2010 und 2014 auf allen Vertragsflächen erreicht. 2012 erreichte eine Ver-
tragsfläche (Kalkmagerrasen) das Kriterium nicht. Auf den Referenzflächen erfüllten 2010 drei Flächen 
das Kriterium, 2012 waren es zwei Flächen, 2014 keine mehr.  

Die Vegetationsuntersuchungen auf den DBF haben im Mittel in allen Untersuchungsjahren auf den 
Vertragsflächen deutlich höhere Artenzahlen als auf den Referenzflächen ergeben (Tab. 3-23). Aller-
dings sind für die Vertrags- und Referenzflächen insgesamt kaum gerichtete Veränderungen zu erken-
nen. Die Entwicklung auf Einzelflächen ist unterschiedlich.  

Während die Pflanzenartenzahl auf einer Vertragsfläche mit mesophilem Grünland deutlich zugenom-
men hat (um 18 Arten) (DBF 7), ist diese im selben Zeitraum auf einem Kalkmagerrasen um fünf Arten 
gesunken (DBF 13). Besonders auffällig ist der kontinuierliche Anstieg der Artenzahl von 25 auf 34 
innerhalb im Zeitraum 2004-2012 auf der als einschürige Mähweide mit Nachbeweidung von Pferden 
genutzten Referenzfläche (DBF 23). Nach dem Wechsel der Nutzung (Mutterkuhherde) konnten in 
2014 nur noch 26 Arten nachgewiesen werden. Dabei waren gegen Nutzungsintensivierung empfind-
lichere Pflanzenarten wie Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa) und Kleine Bibernelle  
(Pimpinella saxifraga) ausgefallen. 

Tab.3-23: Entwicklung der mittleren Gesamtartenzahl auf den DBF der Vertrags- und Referenzflächen 

  2001 2003 2005 2008 2010 2012 2014 Min - Max Anzahl 

Vertragsflächen 34,4 36,2 37,6 39,6 39,4 38,6 38,0 21 -59 n = 5 

Referenzflächen - - 31,6 30,6 33,0 32,4 29,0 24 ï 37 n = 3 

 

Vereinzelt kommen Rote-Liste-Arten auch auf den DBF der Vertragsflächen vor. Dabei sind keine ge-
richteten Veränderungen zu erkennen. Auf den Referenzflächen konnten keine Arten der Roten Liste 
nachgewiesen werden. 
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Tab. 3-24: Entwicklung der mittleren Anzahl Rote-Liste-Arten auf den DBF der Vertrags-  
und Referenzflächen 

  2001 2003 2005 2008 2010 2012 2014 Min - Max Anzahl 

Vertragsflächen 0,4 0,2 0,2 0,8 0,6 0,2 0,4 0 - 2 n = 5 

Referenzflächen -. - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 - 0 n = 3 

 

Die Auswertung der ökologischen Zeigerwerte nach Ellenberg zeigt mittlere Stickstoffzahlen zwischen 
3 und 5 auf den untersuchten Vertragsflächen, welche damit stickstoffarm bis mäßig stickstoffreiche 
Bodenverhältnisse anzeigen. Dabei weist die DBF mit der geringsten Gesamtartenzahl die höchsten 
mittleren Stickstoffzahlen auf. Auf den Referenzflächen liegt die mittlere Stickstoffzahl mit Werten um 5 
ebenfalls etwas höher. Gerichtete Veränderungen im Untersuchungszeitraum sind nicht zu erkennen. 

 

Fazit 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Vertragsflächen eine sehr hohe Bedeutung für 
den Schutz von Flora und Vegetation haben. Die Biotoptypen stellen FFH-Lebensraumtypen in guter 
Ausprägung dar, deren Wertigkeit im Vertragszeitraum unverändert hoch ist. Die Referenzflächen im 
Gebiet weisen auch eine hohe Bedeutung für den Naturschutz auf, allerdings zeigen Gesamtartenzah-
len, Kennarten und die Erfassung der Rote-Liste-Arten eine weniger gute Ausprägung der Bestände 
an. Auf den Referenzflächen konnten im Untersuchungszeitraum sowohl positive als auch negative 
Bestandsveränderungen beobachtet werden. Auf Vertragsflächen überwiegen die positiven Bestands-
veränderungen deutlich. 
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Fördergebiet 
Barnbruch 

ï Vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Weser-Aller-Flachland 

Größe des Fördergebiets: ca. 2.100 ha , Grünlandanteil: ca. 600 ha, davon 
220 ha im NSG 

Schutzstatus: Im Fördergebiet liegen die NSGs Ilkerbruch (BR 089), Barnbruch 
(BR 075), Düpenwiesen (BR 028), Südl. Düpenwiesen (BR 071) 

Natura 2000: der überwiegende Teil des Fördergebiets liegt im FFH-Gebiet 90 
ĂAller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Okerñ; die ºstliche Hªlfte des Gebie-
tes liegt im EU-Vogelschutzgebiet V47 ĂBarnbruchñ. 

Boden: Gley mit Niedermoorauflage 

Bodenfeuchtigkeit: feucht bis teilweise sehr nass 

Wertbestimmende Arten und Lebensräume des Grünlands:  
Vegetation: gefährdete/stark gefährdete Biotoptypen des Feucht- und Nassgrün-
lands (GN) mit Vegetationseinheiten der Großseggenwiesen (Magnocaricion), 
Sumpf-Dotterblumenwiesen (Calthion), nährstoffarmen Nasswiesen (Molinion), 
Braunseggen-Sümpfe (Caricetalia) sowie artenreiches mesophiles Grünland 
(GM) (Arrhenatheretalia) 
FFH-LRT: Pfeifengraswiesen (6410) kleinflächig, magere Flachland-Mähwiesen 
(6510) 
Flora: z. B. Heil-Ziest (Betonica officinalis, RL 2), Traubige Trespe (Bromus 
racemosus, RL 2), Wiesen-Silge (Silaum silaus, RL 2), Breitblättriges Knaben-
kraut (Dactylorhiza majalis, RL 2) 

Angaben zu weiteren Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet: Zahlreiche 
Kompensationsflächen und Grünlandflächen im Eigentum der öffentlichen Hand, 
auf denen teilweise auch Wiedervernässungsmaßnahmen durchgeführt wurden. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Erhalt und Entwicklung von standorttypischer Feucht- und Nassgrünlandvegeta-
tion unterschiedlicher Pflanzengesellschaften sowie von artenreichen Flachland-
Mähwiesen mit charakteristischer Artenkombination. Wiederaufnahme und Fort-
führung der Nutzung auf zwischenzeitlich brachgefallenen Nassgrünlandflächen 
(betrifft NSG), Erhalt und Ausbreitung der Vorkommen gefährdeter Grünland-
pflanzen. 

Angaben zu den 
Vertragsflächen / 
Varianten im Ge-
biet 

Die NSG-Verordnungen schreiben den Grünlanderhalt vor (Gruppe I). Zusätzlich 
ist in den NSGós ĂD¿penwiesenñ und ĂS¿dliche D¿penwiesenñ die Grabenunter-
haltung zu unterlassen. 
2004: insgesamt 115 ha, davon 40 ha Gruppe III (ñeingeschrªnkte D¿ngungñ), 
58 ha Gruppe IV (ĂNulld¿ngungñ) und 17 ha Gruppe V (ĂWasserstandsregelungñ) 
2012: Erschwernisausgleich 14 ha, Grundförderung NAU/BAU B1 156 ha,  
FM 412 114 ha, davon 16 ha Gruppe II (ĂFr¿hjahrsruheñ), 2 ha Gruppe III (ñein-
geschrªnkte D¿ngungñ), 90 ha Gruppe IV (ĂNulld¿ngungñ) und 6 ha Gruppe V 
(ĂWasserstandsregelungñ). 
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Tab. 3-25: Bewirtschaftungsgruppen der Schläge mit Dauerbeobachtungsflächen 
(DBF) im Zeitraum 2004-2012 

DBF-
Nr. 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Pflanzensoziologische Zuordnung 

1 x  x  x    x  x 
Scirpetum sylvatici Arten des Carici -
Agrostietum 

2 x  x  x    x  x Lolio-Potentillion anserinae 

3 x  x  x    x  x Molinietalia-Gesellschaft 

4 x  x  x  x  x  x 
Carici-Agrostietum mit Arten der 
Molinietalia 

5 x  x  x  x  x  x Molinietalia-Gesellschaft 

6 x  x  x  x  x  x Cynosurion cristati 

7 x  x  x  x  x  x Molinietalia-Gesellschaft 

8 x  x  x    x  x Lolio-Potentillion anserinae 

9 x  x  x    x  x 
Caricetum gracilis mit Arten des 
Ranunculo-Alopecuretum 

10 x  x  x    x  x 
Senecioni-Brometum mit Arten des 
Caricion gracilis 

11 x  x  x    x  x Molinietalia-Gesellschaft 

12 x  x  x    x  x Cynosurion cristati 

13 x  x  x    x  x 
Phalaridetum arundinaceae mit Arten 
der Molinietalia 

14 x  x  x    x  x Caricetum gracilis 

15 x  x  x    x  x Caricetum gracilis 

16 x  x  x    x  x 
Caricetum distichae mit Arten der 
Molinietalia 

17 x  x  x    x  x Molinietalia-Gesellschaft 

18 x  x  x    x  x 
Caricetum distichae mit Arten der 
Molinietalia 

19 x  x  x    x  x 
Crepido-Juncetum acutiflori mit Arten 
des Caricion gracilis 

20 x  x  x    x  x Molinietalia-Gesellschaft 

21   x  x  x  x  x Molinietalia-Gesellschaft 

22   x  x  x  x  x Cynosurion cristati 

23   x  x    x  x Lolio-Potentillion anserinae 

24   x x x    x  x Molinietalia-Gesellschaft 

Legende: 

 Wasserstandsregelung (V) 

 Nulldüngung (Gruppe IV) 

 Eingeschränkte Düngung (Gruppe III) 

 NAU/BAU B1 (Gruppe III) 

 Grundschutz (Gruppe I) 

 Keine Bewirtschaftungsauflage 

x Untersuchungsjahr 
 

Auswahl und Re-
präsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Das Untersuchungsgebiet ist ein Beispiel für ein Feuchtgrünlandgebiet auf  
Niedermoor, durchsetzt mit Mineralböden, im östlichen Niedersachsen. Die als 
NSG geschützten Kernbereiche sind sehr nass, die Grünlandbestände daher tw. 
durch Nutzungsaufgabe gefährdet. Außerhalb der NSGs befinden sich angren-
zend höher gelegene und stark entwässerte Bereiche, in denen die Grünland-
bestände durch Nutzungsintensivierung gefährdet sind. 

Methodik 2002 wurden die Biotoptypen im Rahmen der Basiserfassung kartiert, 2006 und 
2010 überprüft. 

Vegetationsuntersuchungen auf 24 Dauerbeobachtungsflächen (DBF) im zwei-
jährigem Rhythmus (25 m², LONDO-Skala), Ersteinrichtung auf Vertragsflächen 
2002, auf Referenzflächen 2004. In 2008 wurden nur sieben DBF aufgenom-
men. 

Ab 2010 wurden auf den gesamten Schlägen der DBF die Vorkommen von  
Rote-Liste-Arten sowie von zehn ausgewählten gebietsspezifischen Zielarten 
(Sumpf-Schafgarbe Achillea ptarmica, Kriechender Günsel Ajuga reptans,  
Wiesen-Segge Carex nigra, Kuckucks-Lichtnelke Silene flos-cuculi u. a.) mit 
Angabe der Populationsgrößen erfasst. 

Untersuchungs-
jahre 

2002, 2004, 2006, 2008 (tw.), 2010, 2012 
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Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Nur auf drei der 24 untersuchten Grünlandflächen war von 2002 bis 2012 durchgehend eine Null-
düngung vereinbart. Auf weiteren 15 Flächen bestanden Bewirtschaftungsvereinbarungen nur in einem 
Teil des Beobachtungszeitraums (s. Tab. 3-25). Teilweise kam es nach Vertragsende zu einer ein- bis 
zweijährigen Unterbrechung, bevor eine neue Bewirtschaftungsvereinbarung abgeschlossen wurde. 
Auf einigen Flächen veränderten sich die Auflagen. Auf fünf Untersuchungsflächen gab es im gesam-
ten Zeitraum keinen Bewirtschaftungsvertrag. Diese werden im Folgenden als Referenzflächen ange-
sprochen. 

Die 24 Untersuchungsflächen weisen sehr unterschiedliche Vegetationseinheiten mit den entspre-
chenden Biotoptypen auf. Es kommen Feuchtwiesen des Verbandes Molinietalia in nährstoffärmeren 
und nährstoffreicheren Ausprägungen (Biotoptypen GNR, GNM, GFS) vor. Dazu gehören auf sehr 
nährstoffarmen Flächen Braunseggen-Sümpfe (Carici-Agrostietum) oder Binsen- und Waldsimsen-
Bestände (Crepido-Juncetum acutiflori und Scirpetum sylvaticae). Sehr extensiv oder zwischenzeitlich 
gar nicht genutzte Flächen auf nassen nährstoffreicheren Standorten werden von Großseggenriedern 
(Magnocaricion) und Rohglanzgras-Beständen (Phalaridetum) eingenommen.  

Auf frischen, wenig genutzten Standorten haben sich halbruderale Gras- und Staudenfluren (UHF) 
ausgebildet. Lange überstaute Grünlandflächen werden von Vegetationseinheiten der Flutrasen  
(Ranunculo-Alopecuretum, Biotoptyp GFF) eingenommen. Auf stärker entwässerten, intensiv genutz-
ten Standorten sind Weidelgras-Weißklee-Weiden (Lolio-Cynosuretum) und der Biotoptyp des Inten-
sivgrünlands (GIF) anzutreffen. Sind die Standorte weniger stark gedüngt, kommen artenreichere Ein-
heiten des mesophilen Grünlands vor (Biotoptyp GM).  

Beim Vergleich der Biotoptypen derjenigen Schläge, auf denen im Untersuchungszeitraum Bewirt-
schaftungsvereinbarungen mit Nulldüngung abgeschlossen waren, fällt auf, dass zwischen 2001 und 
2010 der Anteil des Biotoptyps Intensivgrünland (GI) um fast 10 % gesunken und derjenige des arten-
reicheren mesophilen Grünlands (GM) um 15 % gestiegen ist. Auffällig ist auch die erstmalige Anspra-
che eines Borstgrasrasens feuchter Standorte (RNF) in 2010. Auf diesen Schlägen hat sich der Anteil 
von Großseggenbeständen, Röhrichten und halbruderalen Staudenfluren von 36 % auf 31 % verrin-
gert. Auf den fünf Referenzflächen hat der Anteil des mesophilen Grünlands und des Intensivgrünlands 
zugenommen. Abgenommen haben Nass- und Feuchtgrünland und Großseggenbestände. 

In 2010 wurden auf 13 der 19 Flächen mit Bewirtschaftungsverträgen Pflanzenarten der Roten Liste 
wie Sumpfdotterblume (Caltha palustris, RL 3) Gräben-Veilchen (Viola persicifolia, RL 2) oder Fuchs-
Segge (Carex vulpina, RL 3) nachgewiesen. Dabei war die Anzahl der Arten auf neun der Flächen seit 
2002 angestiegen. Auf zwei Flächen konnten sogar drei Rote-Liste-Arten nachgewiesen werden. Auf 
zwei der fünf Referenzflächen wurden ebenfalls Pflanzenarten der Roten Liste gefunden. 

Eine Auswertung der Vorkommen der gebietsspezifischen Zielarten ergab für 2010 auf den Flächen mit 
Bewirtschaftungsauflagen durchschnittlich 2,4 Arten, auf den Referenzflächen 1,8. Auf vier der Flächen 
mit Auflagen hat die Zahl der Zielarten im Untersuchungszeitraum zugenommen. 

Die Vegetationsaufnahmen auf den DBF ergeben, dass auf den Flächen mit Bewirtschaftungsverträ-
gen die mittlere Artenzahl 2004 20 Arten (min. 12, max. 31) betrug, 2012 waren es 21 Arten (min. 13, 
max. 39). Die Gesamtartenzahl hat auf 11 Flächen im Betrachtungszeitraum zugenommen, auf zwei 
Flächen hat sie abgenommen, auf zwei weiteren Flächen ist keine gerichtete Entwicklung zu erkennen. 

Die mittlere Artenzahl der fünf Referenzflächen beträgt 2004 16 Arten (min. 6, max. 20), 2012 sind es 
18 Arten (min. 5, max. 31). Dabei hat sich die Artenzahl auf zwei Flächen positiv entwickelt, auf einer 
negativ und auf zwei Flächen fand keine gerichtete Entwicklung statt  

Bei der Einzelflächenbetrachtung fallen die Feuchtwiesen mit DBF 11 und 13 auf. Hier wurde nach 
Auslaufen der PROLAND-Vereinbarung erst nach einer Pause wieder ein Vertrag abgeschlossen. 
Nach Ende des ersten Vertrags kam es auf beiden Flächen zu einer deutlichen Abnahme der Gesamt-
artenzahl um sechs bzw. um neun Arten. Hingewiesen werden soll auch auf die Veränderung der Ar-
tenzahl auf einer Referenzfläche (DBF 21) ohne Bewirtschaftungsauflagen (Molinietalia). Zwischen 
2002 und 2012 stieg die Artenzahl kontinuierlich von 19 Arten in 2002 auf 31 Arten in 2012. Die Fläche 
wurde offensichtlich auch ohne vereinbarte Auflagen sehr extensiv bewirtschaftet. Auf einer früheren 
Referenzfläche (DBF 22), für die ab 2005 Nulldüngung vereinbart war, kamen in 2004 insgesamt nur 
12 Arten vor. 2008 ist die Artenzahl auf 21 angestiegen. Ab 2010 hat die Fläche eine NAU/BAU B1 
Vereinbarung. Die Artenzahl ist seither konstant bei 20 Arten geblieben. 

 

Fazit 

Insgesamt haben die untersuchten Flächen mit den Bewirtschaftungsverträgen überdurchschnittlich 
hohe Bedeutung für den Naturschutz. Zudem ist aus naturschutzfachlicher Sicht ein positiver Trend in 
der Vegetationsentwicklung zu erkennen. Allerdings wird auch deutlich, dass sich die Bestände durch 
eine Unterbrechung der Vereinbarung, bei entsprechender Intensivierung der Nutzung, schnell wieder 
rückläufig entwickeln können. Die festgestellten negativen Entwicklungen kamen auf Referenzflächen 
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bzw. nach Beendigung oder Unterbrechung der Bewirtschaftungsvereinbarungen vor. 

Die Vegetationsentwicklung auf den Vertragsflächen hebt sich nicht immer deutlich positiv von derjeni-
gen auf den Referenzflächen ab. Dies liegt einerseits daran, dass die Bewirtschaftungsvereinbarungen 
nicht über den gesamten Zeitraum kontinuierlich vereinbart waren und andererseits, dass einige der 
Referenzflächen auch ohne vertragliche Regelung extensiv bewirtschaftet wurden. 

  

 

Abb. 3-35: Großseggenbestand mit Arten des Feuchtgrünlands (Foto: T. Kaiser) 
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Fördergebiet 
Mittelelbe  

ï Vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Lüneburger Heide und Wendland 

Flächengröße des Fördergebiets: ca. 17.500 ha, davon ca. 9.200 ha Grünland 

Schutzstatus: Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue (Gebietsteil C) 
Natura 2000: ĂElbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthachtñ FFH 
74; EU-Vogelschutzgebiet ĂNiedersªchsische Mittelelbeñ V37 

Boden: Im Vorland und in den Altauen ist der Bodentyp Gley vorherrschend. 
Darüber hinaus kommen kleinflächig Podsol, Podsolgley und Niedermoor vor. 

Bodenfeuchtigkeit: frisch bis feucht, teilweise auch nasse Standorte im Über-
schwemmungsbereich der Elbe und ihrer Nebenflüsse. 

Wertbestimmende Arten und Biotoptypen des Grünlands: 
Vegetation/Biotoptypen: Von herausragender Bedeutung für den Schutz von 
Flora und Vegetation sind die stark gefährdeten bis vom Aussterben bedrohten 
Brenndoldenwiesen auf wechselfeuchten und -nassen Standorten (Cnidion) 
(GFB, GNS). Sie treten zusammen mit unterschiedlich ausgeprägten Flutrasen 
auf den tiefer gelegenen Grünlandflächen (Agropyrion) (GNF, GFF), mesophilem 
Grünland der mittleren Standorte (Arrhenatheretalia) und Standtrockenrasen 
(Sedo-Sclerantetea) auf den nährstoffarmen Kuppen auf. 
FFH-Lebensraumtypen: Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440), Magere Flach-
land-Mähwiesen (LRT 6510) 
Flora: z. B. Gottes-Gnadenkraut (Gratiola officinalis) (RL 2), Weidenblättriger 
Alant (Inula salicina, RL 2), Färber-Scharte (Serratula tinctoria, RL 2), Sumpf-
Brenndolde (Cnidium dubium, RL 2) 

Sonstiges: Die Verwaltung des Biosphärenreservats führt die Gebietsbetreuung 
durch. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Erhalt und Entwicklung der auentypischen Bestände extensiv genutzter Grün-
landflächen. Dazu zählen insbesondere die FFH-Lebensraumtypen Brenn-
dolden-Auenwiesen (LRT 6440), Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510). 

Angaben zu den 
Vertragsflächen / 
Varianten 

Zusätzlich zu den im Biosphärenreservatsgesetz festgelegten Bewirtschaftungs-
auflagen (Pflanzenschutzmitteln nur horstweise, keine organische Düngung im 
Vorland), für die Erschwernisausgleich beantragt werden kann, können über die 
Förderung der FM 412 höherwertige Bewirtschaftungsauflagen abgeschlossen 
werden. In der PROLAND-Förderperiode 2000-2006 wurden auf zahlreichen 
Flächen Vereinbarungen ohne Düngeeinschränkung und tw. mit spätem ersten 
Mahdtermin abgeschlossen. Seit 2007 stehen Vereinbarungen ohne Düngung 
und mit einer früheren Mahd mit anschließender Nutzungspause (Intervall-
variante) im Vordergrund. 

In 2013 wurden im Gebietsteil C des Biosphärenreservats auf ca. 3.200 ha Be-
wirtschaftungsvereinbarungen der FM 412 abgeschlossen, in den sechs Unter-
suchungsgebieten waren es ca. 800 ha. Auf ca. 3.100 ha im Gesamtgebiet wur-
de Erschwernisausgleich beantragt. 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Das Fördergebiet wurde aufgrund der Lage in der überwiegend unter Hochwas-
sereinfluss stehenden Flussniederung ausgewählt. Hier befinden sich die nie-
dersächsischen Vorkommen des FFH-Lebensraumtyps Brenndolden-Auen-
wiesen neben weiteren wertvollen Grünlandbeständen. Der Anteil der Grünland-
flächen mit Vorkommen von Rote-Liste-Gefäßpflanzenarten ist sehr hoch.  

Methodik Die Bestandserfassungen wurden in sechs Teilgebieten durchgeführt: Dies sind 
das stark von Hoch- und Grundwasserdynamik beeinflusste Elbvorland zwi-
schen Radegast und Barförden (a), das Elbvorland bei Bleckede mit Vitico (b), 
der Walmsburger und Kateminer Werder (c) sowie in den Nebenflussniederun-
gen die Zeetzer und Stapeler Rens (d) und die Untere Seegeniederung (e). Hin-
zu kommen die Gebiete Pevesdorfer Wiesen und Papenhorn (f) in der einge-
deichten Altaue der Elbe mit starkem Einfluss von Qualmwasser. 

Im Biosphärenreservat liegen 88 Stichprobenflächen auf Vertrags- und landes-
eigenen Flächen mit denselben Bewirtschaftungsauflagen. 2011 wurden vier 
intensiv genutzte Referenzflächen ergänzt. 
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Die Untersuchungen werden seit 2002 jährlich auf einer wechselnden Auswahl 
von mindestens 30 Schlägen (im Auftrag der Biosphärenreservatsverwaltung 
und des NLWKN) durchgeführt. Dabei werden 70 regional bedeutsame Zielarten 
der Stromtalwiesen (Cnidion), der Straußampfer-Margeriten-Wiesen u. a. stand-
orttypischer artenreicher Bestände (die sog. ĂKallen-Zeigerartenñ) erfasst. (Die 
Pflanzenartenliste hat Heinz-Walter Kallen, ein herausragender Botaniker und 
Gebietskenner des Wendlands, zusammengestellt.) In den Anfangsjahren wurde 
die Erfassungsmethode entwickelt und optimiert, ab 2007 wird die Methode un-
verändert angewandt. 

Kallen-Zeigerarten und Rote-Liste-Arten werden auf den gesamten Schlägen mit 
Angaben zur Häufigkeit erfasst. Gleichzeitig findet eine Überprüfung der Biotop-
typen statt. 

Auf 24 Schlägen befinden sich zusätzlich Dauerbeobachtungsflächen (16 m²). 
Hier werden im Abstand von ein bis drei Jahren Vegetationsaufnahmen (LON-
DO-Skala) durchgeführt. 

Untersuchungs-
jahre 

2000 ï 2013 (jährlich) auf wechselnden Flächen 

 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Auf den Grünlandflächen ohne oder mit geringen Bewirtschaftungsauflagen (ohne Auflagen zur Dün-
gung oder zum Mahdzeitpunkt) konnten im Vergleich zu den Vertragsflächen mit höherwertigen Varian-
ten deutlich weniger Rote-Liste-Arten sowie Zielarten (ĂKallen-Zeigerarten) nachgewiesen werden. 

Die Vertragsflächen weisen neben dem ebenfalls vorkommenden Intensivgrünland und Flutrasen ein 
großes Spektrum an Biotoptypen auf. Dies sind im Wesentlichen artenreiche Biotoptypen mit hoher 
Bedeutung für den Naturschutz: Stromtalwiesen (GFB, GNS), mesophiles Grünland magerer Standorte 
(GMA) sowie weitere weniger artenreiche Bestände des mesophilen Grünlands (GMS). 

Besonders deutlich ist die Wirkung der vereinbarten Bewirtschaftungsauflagen auf einer ehemaligen 
Vertragsfläche im Vorland bei Radegast (e12), auf welcher die Nutzung nach Vertragsende intensiviert 
wurde: Nachdem über dem im Biosphärenreservatsgesetz festgelegten Grundschutz keine weiterge-
henden Bewirtschaftungsauflagen mehr einzuhalten waren, haben Anzahl und Häufigkeit der in der 
Fläche vorkommenden Zielarten stark abgenommen. Dazu gehören auch Rote-Liste-Arten wie Sumpf-
Platterbse (Lathyrus palustris, RL 2), Gräben-Veilchen (Viola persicifolia, RL2) und Wasser-Greiskraut 
(Senecio aquaticus, RL 3). 

 

Vergleich der unterschiedlichen im Gebiet vereinbarten Bewirtschaftungsvarianten 

Vergleich der Varianten mit Düngung gegenüber der Varianten ohne Düngung 

Die Zahl der Zielarten auf den nicht gedüngten Flächen ist deutlich höher als auf den gedüngten Flä-
chen. Bei den nicht gedüngten Flächen sind Stromtalwiesen (GFB, GNS) der häufigste Biotoptyp. Un-
ter den gedüngten Flächen ist das Intensivgrünland (GIA) am häufigsten.  

Auf den Flächen mit Düngeverbot wurde zumindest eine Konstanz der Zahl der ĂKallen-Zeigerartenñ 
festgestellt, vielfach haben Anzahl und Häufigkeit auch zugenommen.  

 

Mahd nach dem 30.6., Düngung zulässig (wird künftig nicht mehr abgeschlossen) 

Die Anzahl der Rote-Liste-Arten und Zielarten ist auf Vertragsflächen dieser Variante höher als auf den 
Flächen ohne Auflagen und geringer als auf den Flächen mit Düngeverbot. Auffällig ist die sukzessive 
Ausbreitung von Störzeigern wie Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) und Rohr-Glanzgras (Phala-
ris arundinacea). Die Zunahme dieser wenig schnitt- und weideverträglichen Arten steht im Zusam-
menhang mit dem späten Mahdtermin, der in der Praxis häufig erst lange nach dem 30. Juni lag. In 
den Dominanzbeständen der Störzeiger werden die Zielarten verdrängt. Die Zunahme der Stickstoff-
zahl der Zeigerwerte nach Ellenberg in den Dauerbeobachtungsflächen weist auf eine Abnahme der 
düngeempfindlichen Arten hin. 

 

Mahd nach dem 30.6., ohne Düngung 

Die Anzahl der Rote-Liste-Arten und ĂKallen-Zeigerartenñ auf Vertragsflªchen mit dieser Auflage liegt 
sowohl über der Anzahl auf den Nichtvertragsflächen als auch über der Anzahl auf den Flächen ohne 
Düngeeinschränkung. Allerdings haben auf einigen Flächen auch bei dieser Variante die Störzeiger 
stark zugenommen. 
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Mahd ab 15.6., ohne Düngung 

Die Vegetationsentwicklung der Flächen, welche nicht gedüngt und erst ab dem 15.6. gemäht werden 
dürfen, unterscheidet sich bezüglich ihrer Lage und Überschwemmungshäufigkeit. Die höher gelege-
nen Grünlandschläge, i. d. R außerhalb des Hochwassereinflusses, werden vom artenreichen meso-
philen Grünland eingenommen. Zielarten sind hier reichlich vertreten. Dagegen wurde auf den Flächen 
im Überschwemmungsbereich eine Abnahme der Rote-Liste-Arten und ĂKallen-Zeigerartenñ beobach-
tet. Stellenweise treten Störzeiger dominant auf.  

Die positive Entwicklung auf den höher gelegenen Flächen wird mit der auf diesen Flächen durchge-
führten Nachweide in Verbindung gebracht. Die tiefer gelegenen Flächen wurden lediglich einmal im 
Jahr gemäht, ohne dass eine Nachweide stattfindet. Während der langen ungestörten Entwicklungs-
zeit, welche nach der einmaligen Mahd folgt, können sich die zur Dominanz neigenden Arten auch hier 
üppig entwickeln. Hinzu kommen ggf. mit der Überflutung auch weitere Nährstoffeinträge. Bei nur ein-
schüriger Wiesennutzung ist der Nährstoffentzug vielfach so gering, dass es im Boden zu einer Nähr-
stoffanreicherung kommt, in deren Folge Zielarten von hochwüchsigen Arten verdrängt werden. Eine 
einmalige Nutzung der Grünlandvegetation im Vorland, bzw. eine Bewirtschaftungsauflage, welche nur 
eine einmalige Mahd der Flächen im Vorland vorgibt, hat sich als nicht zielführend herausgestellt. 

 

Frühe Mahd mit Nutzungspause, ohne Düngung 

Aufgrund der vielfach, insbesondere bei späten Mahdterminen nicht optimal verlaufenen Vegetations-
entwicklung wurde den Bewirtschaftern mit Beginn der PROFIL-Förderperiode sukzessiv eine Variante 
mir früher Mahd und anschließender 10-12-wöchiger Nutzungspause angeboten. 

Nach den bisherigen Untersuchungen ist die Gesamtbewertung dieser Auflagen für die Stromtalwiesen 
sehr g¿nstig. Verschlechterungen des Flªchenzustands traten nicht auf. Die ĂKallen-Zeigerartenñ der 
Stromtalwiesen sind gut vertreten. Bei den vorkommenden Rote-Liste-Arten wurden in geringem Um-
fang sowohl Zu- als auch Abnahmen festgestellt. 

 

F-Gebiet: Anzahl Kallen Zeigerarten unterschiedlicher Häufigkeitsklassen (2013)
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Abb. 3-36: Anzahl der ĂKallen-Zeigerartenñ unterschiedlicher Hªufigkeitsklassen auf Gr¿nlandflªchen verschiede-
ner Bewirtschaftungsvarianten im Gebiet Pevestorfer Wiesen und Papenhorn (F) 

Fazit 

Der im Biosphärenreservat im Rahmen der Fördermaßnahmen FM 412 des Kooperationsprogramms 
angebotene Vertragsnaturschutz stellt ein wichtiges Instrument dar, damit die vielfach vorhandenen 
Grünlandflächen mit hoher und sehr hoher Bedeutung für den Naturschutz nicht intensiviert und weiter 
bewirtschaftet werden. Das Ziel, die aktuellen Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen der Stromtal-
wiesen und von Mageren Flachland-Mähwiesen sowie von weiteren Grünlandbeständen mit hoher 
Bedeutung für den Pflanzenartenschutz zu erhalten, kann nur gelingen, wenn auf den unterschiedli-
chen Standorten die jeweils geeigneten Bewirtschaftungsauflagen angeboten und von den Landwirten 
angenommen werden. Dazu ist die umfassende Betreuung der Landwirte im Gebiet fortzuführen und 
weiter auszubauen. Nicht zuletzt bedarf es wirtschaftlich attraktiver Förderprämien, damit die Landwirte 
bereit sind, diese extensive Grünlandnutzung weiterhin in ihre Betriebe zu integrieren.  
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Fördergebiet 
Suddenmoor/Anten ï LK Osnabrück 

ï Vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Ems-Hunte-Geest 

Flächengröße des Fördergebiets: 557 ha (Suddenmoor/Anten), davon 250 ha 
Grünland im Suddenmoor 

Schutzstatus: Teil des NSG Suddenmoor/Anten (WE 214) 
Natura 2000: Teil des FFH-Gebiets 50 ĂHahnenmoor, Hahlener Moor,  
Suddenmoorñ 

Boden: Gley, Gley mit Niedermoorauflage und Niedermoortorfe 

Bodenfeuchtigkeit: frisch bis feucht 

Wertbestimmende Arten und Biotoptypen des Grünlands:  
Vegetation/Biotoptypen: Seggen-, binsen- und hochstaudenreiche Nasswiesen 
(GN), sonstiges artenreiches mesophiles Grünland 
FFH-LRT: Magere Flachland-Mähwiese (6510) 
Flora: z. B. Sumpfdotterblume (Caltha palustris, RL 3), Faden-Binse (Juncus 
filiformis, RL 3), Teufelsabbiss (Succisa pratensis, RL 3) 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet:  
Ca. 60 ha Grünlandflächen im Eigentum des Landes werden mit Auflagen ent-
sprechend der Vertragsflächen (Gruppe III) bewirtschaftet. Dies gilt auch für 
einzelne im Gebiet vorhandene Flächen im kommunalen Eigentum. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Erhalt und Entwicklung artenreicher Feuchtgrünlandflächen und weiterer Grün-
landbestände der extensiv genutzten Niederungslandschaften auf nährstoff-
armen Böden 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

2003: 65 ha; 2009: ca. 40 ha; 2012: ca. 77 ha (Erschwernisausgleich wurde auf 
ca. 217 ha beantragt.) 
Die Auflagen der NSG-Verordnung entsprechen dem Grundschutz (Gruppe I) 
(vgl. Tab. 3-26). Darüber hinaus dürfen im NSG keine Veränderungen am Was-
serhaushalt vorgenommen werden. 
Die unverändert seit 2003 auf den Vertragsflächen abgeschlossenen Bewirt-
schaftungsauflagen beinhalten eine jahreszeitlich eingeschränkte Dünung 
(Gruppe III).  

Untersuchungs-
flächen 

Tab. 3-26: Bewirtschaftungsgruppen der Schläge mit Dauerbeobachtungsflächen 
(DBF) im Zeitraum 2003-2012 

DBF-
Nr. 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
Pflanzensoziologische  
Zuordnung 

1 x  x  x  x   x  x 
Cynosurion mit Arten des  
Lolio-Potentillion 

2 x  x  x  x   x  x 
Cynosurion mit Arten des  
Lolio-Potentillion 

3 x  x  x  x   x  x Cynosurion cristati 

4 x  x  x  x   x  x Lolio-Potentillion anserinae 

5 x  x  x  x   x  x 
Cynosurion mit Arten des  
Lolio-Potentillion 

6 x  x  x  x   x  x 
Cynosurion mit Arten des  
Lolio-Potentillion 

7 x  x  x  x   x  x Molinietalia-Gesellschaft 

8 x  x  x  x   x  x 
Cynosurion mit Arten des  
Lolio-Potentillion 

9 x  x  x  x   x  x 
Cynosurion mit Arten des  
Lolio-Potentillion 

10 x  x  x  x   x  x Molinietalia-Gesellschaft 

 
 

 

Grundschutz  
(Gruppe I) 

 
Eingeschränkte  
Düngung (Gruppe III) 

x Untersuchungsjahr 

 
 

 



PROFIL-Endbericht 3.3 Dauergrünland, handlungsorientiert: FM 412 88 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) September 2015  

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Zusammenhängendes Grünlandgebiet auf entwässertem Niedermoor im  
westlichen Niedersachsen.  

Methodik In 2003: Erfassung der Biotoptypen sowie der Standorte der Rote-Liste-
Pflanzenarten und ausgewählter gebietsspezifischer Zielarten auf den Vertrags-
flächen im Rahmen der Basiserfassung im FFH-Gebiet.  
Anlage von zehn DBF (sieben DBF auf Vertragsflächen, drei DBF auf Flächen 
ohne freiwillige Bewirtschaftungsvereinbarungen). Zwischenzeitlich veränderten 
sich die Vereinbarungen. In 2014 sind es acht Flächen mit und drei ohne über 
die NSG-VO hinausgehende Bewirtschaftungsauflagen. 

In den Folgejahren:  
Wiederholungsaufnahmen auf den DBF im zweijährigen Rhythmus  

Überprüfung der Biotoptypen und Vorkommen der Rote-Liste- und Zielarten auf 
Vertragsflächen im vierjährigem Rhythmus (zuletzt 2012) 

Untersuchungs-
jahre 

2003, 2005, 2007, 2009, 2012, 2014 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

In 2003 lag der Anteil der o. g. wertbestimmenden Biotoptypen bei 24 % im gesamten Fördergebiet. 
16 % davon waren Feucht- und Nassgrünland (GN), 8 % artenärmeres mesophiles Grünland (GM). 
Der Anteil des artenarmen Grünlands (GIF, GIE) lag bei 70 %. Dagegen lag der Anteil der wertbe-
stimmenden Biotoptypen auf den bis 2012 ausgewerteten Vertragsflächen in 2003 mit 43 % über-
proportional hoch. Trotz einiger zwischenzeitlicher gegenläufiger Verschiebungen lag der Anteil 2012 
genauso hoch. (Das mesophile Grünland hatte nach 2005 deutlich abgenommen, magere Nassweiden 
breiteten sich zwischen 2005 und 2007 aus, um danach wieder deutlich zurückzugehen).  

Für das mesophile Grünland (GMS) auf den Vertragsflächen fällt die Bilanz dagegen weniger positiv 
aus. Die Flächen gehören zum FFH-LRT 6510 ĂMagere Flachland-Mªhwieseñ (20 % in 2002 gegen-
über 15 % in 2012). Die Verluste erklären sich teils aus der Artenverarmung, teilweise hingegen aus 
der Regeneration nährstoffarmer Nasswiesen und sind aus Naturschutzsicht in diesen Fällen somit 
neutral bis positiv zu bewerten. Die Abnahme des FFH-LRT 6510, der auf dem Niedermoor nur in se-
kundärer Ausbildung und in schlechtem Erhaltungszustand betroffen ist, kann als nachrangig betrach-
tet werden. 

Auf den Vertragsflächen wurde 2003 lediglich eine Rote-Liste-Art festgestellt: Die gefährdete Faden-
Binse (Juncus filiformis, RL 3) wuchs in zwei Herden innerhalb einer mageren Nassweide mit insge-
samt > 200 Exemplare. Dieses Vorkommen wurde in allen Erfassungsjahren in gleicher Größenord-
nung bestätigt. Weitere Vorkommen von Arten der Roten Listen wurden in allen Jahren nicht bekannt. 

Die auf den gesamten Schlägen der Vertragsflächen erfassten Zielarten, welche Arten des Kleinseg-
genrieds, weitere Feuchte- und Magerkeitszeiger sowie Kennarten des mesophilen Grünlands umfas-
sen, waren im Untersuchungszeitraum bis 2012 konstant oder haben geringfügig zugenommen.  

Auf den differenzierter aufgenommenen Dauerbeobachtungsflächen (letzte Aufnahme 2014) heben 
sich derzeit die Veränderungen einzelner DBF weitgehend gegeneinander auf. Jedoch ist nach 2009 
zu erkennen, dass in mehreren Vertragsflächen Kleinseggen abnehmen, diese aber umgekehrt in ver-
gleichbar bewirtschafteten Flächen zunehmen. Trotzdem zeigt eine Auswertung der Vegetationsauf-
nahmen anhand der ökologischen Zeigerwerte nach ELLENBERG et al. (1992) einen Trend zur Aus-
hagerung der Flächen an.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht negative Entwicklungen auf Vertragsflächen stehen verschiedentlich 
mit einer dort zulässigen Gülledüngung im offensichtlichen Zusammenhang. Allerdings ist derzeit noch 
keine generelle Zunahme nährstoffliebender Arten zu verzeichnen. Der Artenreichtum auf relativ nied-
rigem Niveau hat sich erhalten bzw. es deuten sich leichte Erhöhungen der Artenzahlen an. Die Zu-
nahmen ist allerdings bislang nicht signifikant. Letzteres steht möglicherweise auch mit der geringen 
Anzahl der Untersuchungsflächen zusammen (vgl. Tab.3-27). 

 

Tab.3-27: Entwicklung der mittleren Gesamtartenzahl auf den DBF der Vertragsflächen mit freiwilligen 
Bewirtschaftungsauflagen und der Referenzflächen 

  2003 2005 2007 2009 2012 2014 Min ï Max Anzahl 

Vertragsflächen 14,5 16,8 16,8 17,8 17,0 18,0 11 ï 25 n = 8 

Referenzflächen 15,5 14,5 14,0 14,0 15,5 15,0 11 ï 19 n = 2 
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Die untersuchten Kennarten mesophiler Grünländer sind in ihren Beständen überwiegend konstant. 
Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine positive Entwicklungsrichtung durch die abgeschlossenen Be-
wirtschaftungsverträge im Gebiet. Gleichwohl sind die Grünlandflächen nur mäßig artenreich und ihre 
Bedeutung für den Pflanzenartenschutz nicht besonders hoch. Somit dient der Vertragsnaturschutz im 
Gebiet insgesamt dem Erhalt von Grünländern, die aus heutiger Sicht immerhin höhere Qualitäten 
aufweisen, als ansonsten durch weitere Nutzungsintensivierung einschließlich häufigen Umbruchs 
großflächig zu verzeichnen sind.  

Generell ist jedoch einschränkend anzumerken, dass die meisten Bewirtschaftungsauflagen für Flora 
und Vegetation nur bedingt wirksam sind. Ihre Wertigkeit könnte noch weiter verbessert werden. Dies 
betrifft insbesondere die Düngungsauflagen, wenn auch die u. a. aus Wiesenvogelschutzsicht teils 
deutlich reglementierten Schnittzeitpunkte sicherlich eine maßvolle Düngung bedingen. 

 

 

Abb. 3-37: Beispiel zweier unterschiedlicher DBF im Suddenmoor 
 

Hinweise für die 
weitere Gebiets-
entwicklung 

Zusätzliche Bewirtschaftungsverträge auf Grünlandflächen sind anzustreben. 
Insbesondere sollten Bewirtschaftungsauflagen mit Düngeeinschränkung und 
Maßnahmen mit erhöhter Wasserstandshaltung im Frühjahr vorgesehen  
werden. 

  
 



PROFIL-Endbericht 3.3 Dauergrünland, handlungsorientiert: FM 412 90 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) September 2015  

 

Fördergebiet 
Obere Dummeniederung ï LK Lüchow Dannenberg 

ï Vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Lüneburger Heide und Wendland 

Flächengröße des Fördergebiets: 650 ha, davon ca. 340 ha Grünland 

Schutzstatus: NSG Obere Dummeniederung (LÜ 264) 
Natura 2000: FFH-Gebiet ĂLandgraben- und Dummeniederungñ (FFH 75),  
EU-Vogelschutzgebiet ĂLandgraben- und Dummeniederungñ (V29) 

Boden: sandige Sedimente und Niedermoortorf mit Quellmooren werden von 
kalkreichem diffus austretendem Hangdruckwasser durchströmt. 

Bodenfeuchtigkeit: feucht bis teilweise sehr nass 

Wertbestimmende Arten und Biotoptypen des Grünlands:  
Vegetation/Biotoptypen: stark gefährdete und von vollständiger Vernichtung 
bedrohte Biotoptypen des Feucht- und Nassgrünlands (GN, GF) mit Kohldistel-
wiesen, Sumpfdotterblumenwiesen z.T. in nähstoffarmer Ausprägung und klein-
flächige Pfeifengraswiesen  
FFH-LRT: Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) und kleinflächig Pfeifen-
graswiesen (LRT 6410)  
Flora: u. a. zahlreiche Exemplare der stark gefährdeten Arten Breitblättriges 
Knabenkraut (Dactylorhiza majalis) (RL 2), Rasen-Segge (Carex cespitosa)  
(RL 2), Traubige Trespe (Bromus racemosus) (RL2) 

Weitere Naturschutzmaßnahmen im Fördergebiet: 
Ca. 20 ha Grünlandflächen im Eigentum des Landes werden möglichst mit Be-
wirtschaftungsauflagen ohne Düngung (Gruppe VI) verpachtet. Weitere Flächen 
befinden sich im Eigentum des BUND und werden ebenfalls mit Auflagen ver-
pachtet. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Erhalt und Entwicklung artenreicher Feucht- und Nassgrünlandflächen insbe-
sondere der hochgradig gefährdeten Grünlandvegetation 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

2011: ca. 155 ha FM 412, ca. 258 ha Erschwernisausgleich 

2014: ca. 120 ha FM 412, ca. 279 ha Erschwernisausgleich 

Bewirtschaftungsauflagen gem. NSG-Verordnung: keine chemischen Pflanzen-
schutzmittel, keine organische Düngung, keine Veränderung des Bodenreliefs, 
keine weitere Entwässerung. Die Auflage entspricht der Gruppe III.  
Die Flächen werden überwiegend gemäht. 
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Untersuchungs-
flächen 

Tab. 3-28: Bewirtschaftungsgruppen der Schläge mit Dauerbeobachtungsflächen 
(DBF) im Zeitraum 1997-2014 

DBF-Nr. 97 98 04 11 14 
Pflanzensoziologische Zuordnung bei der  

Bestandserfassung 2014 

D 6  x x x x Molinietalia mit Übergang zu Arrhenatheretalia 

D 33  x x x x Molinietalia mit Dominanz von Carex cespitosa 

D 3 neu    x x Calthion mit Übergang zum Arrhenatherion 

D 16 
 

x x x x 
Crepido-Juncetum acutiflori (Calthion) mit Übergang 
zum Filipendulion 

D 36  x x x x Filipendulion 

D 2 neu    x x Calthion mit Dominanz von Carex acutiformis 

D 1 neu    x x Calthion 

D 38  x x x x Angelico-Cirsietum (Calthion) 

D 34 
 

x x (x)  
Halbruderale Gras- und Staudenflur, dominiert von 
Urtica dioica und Carex acutiformis 

D 35 
 

x x (x)  
Halbruderale Gras- und Staudenflur, dominiert von 
Juncus acutiflorus, Urtica dioica und Geum rivale 

D 29 
 

x x (x)  
Halbruderale Gras- und Staudenflur, dominiert von 
Phragmites australis und Urtica dioica 

D 30 
 

x x (x)  
Halbruderale Gras- und Staudenflur, dominiert von 
Phragmites australis, Urtica dioica, Galium aparine 

D 31 
 

x x (x)  
Halbruderale Gras- und Staudenflur, dominiert von 
Urtica dioica, Carex acutiformis, Filipendula ulmaria 

 

 

Grundschutz gem. 
NSG-VO (Gruppe III) 

 
Eingeschränkte  
Düngung (Gruppe III) 

x Untersuchungsjahr 
 

 

 

Nulldüngung  
(Gruppe IV) 

  (x) 
Eingeschränkte 
Untersuchung 

  
 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Das Grünland im Niederungsgebiet der Oberen Dumme zeichnet sich durch 
Vorkommen zahlreicher seltener Pflanzenarten und Vegetationseinheiten feuch-
ter bis nasser, magerer und stellenweise kalkbeeinflusster Standorte aus.  
Größere zusammenhängende Grünlandbereiche werden von Gehölzen, Gewäs-
sern und Röhrichtbeständen unterbrochen. Die Parzellen sind zum Teil recht 
klein und vielfach schwer zu erreichen. Die Bestände sind deshalb akut durch 
Nutzungsaufgabe gefährdet. 

Methodik 2004: Vegetationskundliche Untersuchung (Wiederholungsaufnahme) auf zehn 
Dauerbeobachtungsflächen (DBF), welche 1992 im Rahmen des sog. ĂKräuter-
heu-Projektesñ eingerichtet wurden (Schätzung des Deckungsgrads nach der 
erweiterten Braun-Blanquet-Skala, PFADENHAUER et al. 1986) 

2011: Wiederholungsaufnahme von fünf DBF auf bewirtschafteten Flächen. Wei-
tere fünf DBF, welche auf langjährig brachgefallenen Grünlandflächen liegen, 
konnten nicht mehr exakt rekonstruiert werden. Es erfolgte nur eine grobe Be-
schreibung der Vegetation (Bearbeiterwechsel). Zusätzlich wurden drei weitere 
DBF auf genutzten Vertragsflächen eingerichtet. 

2014: Wiederholungsaufnahmen der acht bewirtschafteten DBF einschließlich 
der Erfassung der Rote-Liste-Pflanzenarten, Kennarten und Biotoptypen auf den 
sechs Schlägen auf denen die DBF liegen 

Untersuchungs-
jahre 

(Kräuterheu-Projekt: 1992-1998 jährlich), 2004, 2011, 2014 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse: 

Im Fördergebiet Obere Dummeniederung wurde die Möglichkeit genutzt, an seit Anfang der neunziger 
Jahre durchgeführte Vegetationsuntersuchungen auf DBF anzuknüpfen. Das Gebiet zeichnet sich 
durch vielfältige, standorttypische, artenreiche, extensiv genutzte Feucht- und Nassgrünlandflächen mit 
zahlreichen Rote-Liste-Pflanzenarten aus. Aufgrund der hohen Bodenfeuchtigkeit und der schlechten 
Erreichbarkeit der Flächen war die Grünlandnutzung schon zu Projektbeginn teilweise aufgegeben, so 
dass sich vielerorts hochstauden- und seggenreiche Brachestadien entwickelt hatten.  
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Im Rahmen des Kräuterheu-Projektes konnten die Brachen wieder in Nutzung genommen werden. Die 
projektbegleitenden Vegetationsuntersuchungen zeigen, wie charakteristische Feuchtgrünlandpflan-
zen, darunter hochgradig gefährdete Arten wie Gewöhnliches Zittergras (Briza media) und Kümmel-
Silge (Selinum carvifolia), auf diesen Flächen wieder deutlich zugenommen hatten und sich die stand-
orttypische Grünlandvegetation wieder eingestellt hatte. Die Untersuchungen dokumentieren, dass die 
durch das Brachfallen eingetretenen Vegetationsveränderungen reversibel sind. 

Die aktuellen Bestandserfassungen dieser Förderperiode zeigen auf den regelmäßig genutzten Ver-
tragsflächen nahezu gleichbleibend hohe Gesamtartenzahlen auf den DBF. Diese liegen zwischen  
17 und 39 Pflanzenarten, im Mittel knapp über 25 Arten. Auf den als Referenz untersuchten sporadisch 
genutzten Flächen schwanken die Artenzahlen in den verschiedenen Jahren stark, während sie auf 
denjenigen Flächen, auf denen die Nutzung nach dem Ende des Kräuterheu-Projektes vollständig auf-
gegeben wurde, rapide gesunken sind. Auf ehemaligen artenreichen Feuchtgrünlandflächen dominie-
ren jetzt Große Brennnessel (Urtica dioica), Gewöhnliches Schilf (Phragmites australis), Echtes Mäde-
süß (Filipendula ulmaria) und Kletten-Labkraut (Galium aparine), während typische Grünlandarten 
kaum noch zu finden sind. Erste Gehölze konnten sich etablieren. 

 
Tab.3-29: Entwicklung der mittleren Gesamtartenzahl auf den DBF der regelmäßig genutzten  
Vertragsflächen und den nicht oder sporadisch genutzten Referenzflächen 

  1996 1997 1998 2004 2011 2014 Min ï Max Anzahl 

Vertragsflächen  - - 23,3 27,7 26,3 24 ï 39 n = 3 

  - - - 27,0 27,7 17 ï 36 n = 6 

Referenzflächen         

- sporadisch genutzt 38,5 - - 31,0 39,0 32,5 27 ï 51 n = 2 

- nicht genutzt  30,8 - 19,0 - - 13 - 38 n = 5 

 

Ähnlich wie die Gesamtartenzahl verhält sich auch die Anzahl der Rote-Liste-Arten auf den DBF. Sie 
liegt auf den kontinuierlich genutzten Untersuchungsflächen im Mittel zwischen 2,6 und 3,0 Arten und 
verändert sich wenig. So tritt die stark gefährdete Rasen-Segge (Carex cespitosa) auf der DBF D33 
regelmäßig auf. Dagegen wurden auf den DBF der nicht genutzten Brachen durchschnittlich nur 1,2 bis 
0,6 Rote-Liste-Arten nachgewiesen. Dabei ist eine abnehmende Tendenz festzustellen. So konnte das 
stark gefährdete Kleine Zweiblatt (Listera ovata) nicht mehr bestätigt werden. 

 

Tab. 3-30: Entwicklung der mittleren Anzahl Rote-Liste-Arten auf den DBF der regelmäßig genutzten  
Vertragsflächen und den nicht oder sporadisch genutzten Referenzflächen 

  1996 1997 1998 2004 2011 2014 Min - Max Anzahl 

Vertragsflächen  - - 2,7 3,0 2,7 2 - 4 n = 3 

  - - - 2,8 2,6 1 - 4 n = 6 

Referenzflächen         

- sporadisch genutzt 4,5 - - 4,0 2,5 2,5 1 - 5 n = 2 

- nicht genutzt  1,2 - 0,6 - - 0 - 4 n = 5 

 

Die Erfassung der Biotoptypen auf den Vertragsflächen mit DBF hat ergeben, dass auf allen Flächen 
gefährdete sowie von vollständiger Vernichtung bedrohte Biotoptypen zu finden sind. Die Bestände 
stellen gesetzlich geschützte Biotoptypen dar. Die vergleichend betrachteten ungenutzten Brachen 
sind von wesentlich geringerer Bedeutung. Sie sind dem Biotoptyp Halbruderale Gras- und Staudenflur 
feuchter Standorte zuzuordnen, welche als entwicklungsbedürftige Degenerationsstadien betrachtet 
werden (DRACHENFELS 2012). 

 

Fazit 

Auf den mit Hilfe des Kooperationsprogramm Naturschutz genutzten Vertragsflächen befinden sich 
weiterhin Grünlandbestände mit herausragender Bedeutung für den Naturschutz. Allerdings fällt bei 
genauerer Betrachtung der Vegetationsentwicklung auf, dass die Gesamtartenzahlen einen anhaltend 
leicht negativen Trend aufweisen. Die Ursache ist in der sehr geringen Bewirtschaftungsintensität 
(einmalige Nutzung mit einem späten Schnitt) zu sehen. Empfohlen wird deshalb, die Vereinbarung 
von Varianten mit einem früheren Nutzungstermin, in denen möglichst auch eine zweite Nutzung fest-
gelegt werden sollte. 
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Die Untersuchungsergebnisse zeigen auch, dass sich die artenreichen Grünlandbestände mit hoher 
Bedeutung für den Naturschutz bei Nutzungsaufgabe innerhalb weniger Jahre zu artenarmen Ruderal-
fluren, Großseggenbeständen und Röhrichten entwickelt haben. In diesen Beständen wurden die vor-
kommenden Rote-Liste-Arten fast ausnahmslos verdrängt.  

Dies ist besonders bedauerlich, da es im Rahmen des o. g. Kräuterheu-Projektes gelungen war, die 
landwirtschaftliche Nutzung auf einem Großteil der wirtschaftlich wenig ertragreichen Grünlandflächen 
fortzuführen bzw. auch die Nutzung wieder aufzunehmen. Die regelmäßigen Vegetationsuntersuchun-
gen im Kräuterheu-Projekt zeigten eine günstige Entwicklung der Bestände an. Nach dem Projektende 
konnten die besonders wertvollen Bestände, die zu den gesetzlich geschützten Biotopen zählen, ge-
mäß den Vorgaben der Richtlinie des PROLAND-Kooperationsprogramms Feuchtgrünland nicht weiter 
gefördert werden. Dies führte zusammen mit der ausbleibenden projektbegleitenden Gebietsbetreuung 
dazu, dass die Bewirtschaftung eingestellt wurde. Auch nachdem in der PROFIL-Förderperiode die 
Fördervoraussetzungen im Rahmen des KoopNat gegeben waren, wurde die Bewirtschaftung nicht 
wieder aufgenommen. 

 

 
 

Abb. 3-38: Brach gefallene Referenzfläche um DBF D29, im Vordergrund mit Brennnessel und Hohlzahn dominier-
te Brache , im Hintergrund Schilf-dominierte Bereiche (24.6.2011, Fischer)  

 

Hinweise für die 
weitere Gebiets-
entwicklung 

Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass im Gebiet die angebotene Förde-
rung vielfach nicht ausgereicht hat, die Grünlandbestände mit z. T. herausra-
gender Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz in ihrer Wertigkeit zu erhal-
ten und weiter zu optimieren. Wegen der unterschiedlichen Nutzungsanforde-
rungen der verschiedenen Flächen, der hohen Bodenfeuchtigkeit sowie der an-
haltenden Gefährdung durch Unternutzung und Nutzungsaufgaben wird es als 
erforderlich angesehen, in der Oberen Dummeniederung vor Ort eine kontinuier-
liche Gebietsbetreuung aufzubauen. 

Auf einzelnen Brachen sollte, trotz aufwändiger Instandsetzungsmaßnahmen, 
angestrebt werden, die Nutzung wieder aufzunehmen. Die Untersuchungen 
zeigen ein sehr großes Potential der Flächen zur Regeneration artenreicher 
Grünlandbestände mit Vorkommen gefährdeter Arten.  
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3.3.2.3 Fazit 

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Die Untersuchungen in den über die verschiedenen niedersächsischen Naturräume verteilten Förderge-
bieten zeigen, dass ein großer Anteil der Bewirtschaftungsverträge des Kooperationsprogramms Natur-
schutz Dauergrünland, handlungsorientiert, zum Erhalt seltener und gefährdeter Pflanzenarten der Grün-
landstandorte beiträgt. Die Fördermaßnahme leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung artenreicher 
Grünlandbestände standorttypischer extensiv genutzter Grünlandflächen, welche in der Normallandschaft 
durch Intensivierung, Entwässerung und Nutzungsaufgaben stark zurück gedrängt wurden. Dies sind die 
seltenen Vegetationseinheiten, Rote-Liste-Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen des Grünlands. 

Die Ergebnisse der meist über zehn Jahre durchgeführten vergleichenden Bestandserfassungen zeigen, 
dass auf den Vertragsflächen vorhandene, für den Naturschutz wertvolle Grünlandbestände überwiegend 
in ihrem Wert erhalten worden sind und dass teilweise eine Tendenz zur Aufwertung der Bestände zu 
beobachten ist. Dies zeigt sich in der Zunahme von Rote-Liste-Arten, von Charakterarten gefährdeter 
Pflanzengesellschaften (Zielarten) und der Gesamtartenzahlen der Bestände. Die Auswertung der ökolo-
gischen Zeigerwerte lässt vielfach eine geringe Tendenz zur angestrebten Aushagerung der Standorte 
erkennen. 

Auf den untersuchten ehemaligen Intensivgrünlandflächen mit Nulldüngung als Bewirtschaftungsauflage 
konnte eine sich langsam einstellende leicht positive Vegetationsentwicklung festgestellt werden. Aller-
dings wurden die Erfolge z. T. nach Vertragsende zunichte gemacht. Die Untersuchungsergebnisse zei-
gen, dass die Nachhaltigkeit der Maßnahmen innerhalb von Schutzgebieten weitaus größer ist als außer-
halb von Schutzgebieten. Die hoheitlich verordneten Schutzgebietsauflagen führen i. d. R. zum Erhalt der 
einmal erreichten Verbesserungen. Dies trifft teilweise schon bei vorhandenem Grundschutz zu, ist aber 
erst bei weiterreichenden Regelungen mit Düngeeinschränkung sicher gestellt.  

Die Kombination der hoheitlich verordneten Bewirtschaftungsauflagen, welche finanziell über den Er-
schwernisausgleich ausgeglichen werden, mit der freiwillig vereinbarten Fördermaßnahme FM 412 hat 
sich als besonders positiv herausgestellt. Mehrfach kam es auf den ausgewählten Untersuchungsflächen 
innerhalb von Naturschutzgebieten vor, dass Bewirtschaftungsverträge endeten und nach einer mehrjäh-
rigen Unterbrechung wieder ein Vertrag abgeschlossen wurde, ohne dass eine zwischenzeitliche Intensi-
vierung festgestellt werden konnte. 

Auf ehemaligen Vertragsflächen außerhalb von Schutzgebieten musste vielfach eine Verschlechterung 
des erreichten Zustands nach Vertragsende festgestellt werden. Dies betrifft besonders Flächen des In-
tensivgrünlands und des nicht gesetzlich geschützten mesophilen Grünlands. 

Von wesentlicher Bedeutung ist die Vereinbarung geeigneter Bewirtschaftungsauflagen auf der jeweiligen 
Grünlandfläche. Im Allgemeinen wurde bei der Auswertung zwischen Grundschutz, Frühjahrsruhe, einge-
schränkter Düngung, Nulldüngung und Vereinbarungen mit Wasserregelung unterschieden. Für den 
Schutz und die Entwicklung von Flora und Vegetation sind vor allem die Nulldüngung und ggf. die einge-
schränkte Düngung von Bedeutung. Ein positiver Einfluss der Vereinbarungen zur Wasserstandsregelung 
konnte nur insofern gezeigt werden, dass diese Varianten fast immer auch Nulldüngung einschließen. Ein 
Einfluss der durchgeführten Anstaumaßnahmen auf die Vegetation konnte nicht festgestellt werden. Die 
Maßnahmen wirken vielfach nur kleinflächig und die Anstaumaßnahmen wurden nur bis Mai durchge-
führt, so dass sich keine wesentlichen Vegetationsveränderungen eingestellt haben. Dies mag allerdings 
auf weiteren nicht untersuchten Vertragsflächen anders sein. 

Im Fördergebiet Mittelelbe wurden verschiedene Bewirtschaftungsvarianten differenzierter betrachtet: Die 
Ergebnisse zeigen deutlich die hohe Bedeutung der auf den jeweiligen Bestand, den Standort und die 
Nutzungsform angepassten Vereinbarungen bzw. Einzelauflagen. So wurde festgestellt, dass sich auf 
Grünlandflªchen im Elbvorland mit der Auflage ĂMahd erst nach dem 30. Juniñ auch bei Nulld¿ngung 
Störzeiger ausbreiten und gefährdete Arten der Stromtalwiesen verdrängen, während eine zweischürige 
Wiesenutzung mit früher erster Mahd ohne Düngung zielführend ist. 

Die geringe Anzahl der in allen Gebieten vergleichend untersuchten Referenzflächen zeigt unterschiedli-
che Bestandsentwicklungen. Unter den ohne Auflagen bewirtschafteten Flächen sind einzelne, die eben-
so extensiv bewirtschaftet werden wie die Vertragsflächen. Dementsprechend verläuft die Vegetations-
entwicklung sehr ähnlich. Auf einem großen Teil der Referenzflächen ist die Entwicklung gegenläufig und 
die Bedeutung für Flora und Vegetation nimmt sichtbar ab.  

Insgesamt zeigen die Untersuchungen, dass die Flächenauswahl und die an den jeweiligen Bestand, den 
Standort und das Entwicklungsziel angepassten Varianten für die positive Entwicklung der Flächen ent-
scheidend sind. Dabei sind nicht nur diejenigen Maßnahmen von Bedeutung, für deren Vereinbarung im 
Rahmen der Fördermaßnahme ein finanzieller Ausgleich gewährt wird, sondern auch solche, die nur in 
unentgeltlichen Nebenabreden vereinbart werden können (z. B. Nutzungspause nach der ersten Mahd 
oder Verzicht auf Nachsaat). 
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Allgemeines Fazit und Ausblick 

Die Fördermaßnahme FM 412 ist ein wertvolles Instrument zum Erhalt und zur Verbesserung von Grün-
landbeständen. Es wird ein hoher Anteil von Beständen der FFH-Lebensraumtypen des Grünlands, mit 
gefährdeten Biotoptypen und mit Vorkommen von Pflanzenarten der Roten Liste gefördert und dadurch in 
ihrem Wert erhalten oder verbessert. 

Wünschenswert wäre allerdings eine verbesserte Förderkulisse, die vor allem die Flächen mit aktuell 
hoher Bedeutung für den Naturschutz erreicht. Für diese Flächen ist anzustreben, die Attraktivität der 
Fördermaßnahme zu erhöhen. 

Der Erhalt wertvoller Grünlandvegetation ist grundsätzlich sehr viel einfacher, als die Entwicklung arten-
reicher Bestände auf zuvor intensiv genutzten Flächen, deren Grünlandnarbe evtl. zwischenzeitlich schon 
erneuert wurde. Die Wiederherstellung gut ausgeprägter Pflanzengesellschaften gelingt nur selten und 
erst nach langer Zeit. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass die Fördermaßnahmen auf Grünlandflächen 
mit noch vorhandener hoher Bedeutung für den Naturschutz abgeschlossen werden, und die noch vor-
handenen wertvollen artenreichen Grünlandbestände nicht durch Intensivierung entwertet oder gar zer-
stört werden.  

Auf den wertvollen Flächen erreichen die Fördermaßnahmen das beabsichtigte Ziel im hohen Maß, wäh-
rend auf den Intensivgrünlandflächen innerhalb der fünfjährigen Vertragslaufzeit i. d. R. nur eine gering-
fügige positive Entwicklung erreicht werden kann. Die Lenkung der Fördermaßnahmen auf die wertvollen 
Flächen ist aber weiterhin verbesserungsbedürftig. Die durchgeführten Bestandserfassungen zeigen in 
allen untersuchten Fördergebieten, dass die Vertragsflächen im Durchschnitt zwar eine höhere Bedeu-
tung für den Schutz von Flora und Vegetation haben, dass aber immer auch ein hoher Anteil der Bewirt-
schaftungsverträge auf Intensivgrünland abgeschlossen wurde. 

Die Maßnahme entfaltet dort die beste Wirkung, wo ihre Umsetzung durch vor Ort tätige Gebietsbetreuer 
mit guten Kenntnissen der Arten und Vegetation sowie ihrer naturschutzfachlichen Relevanz kontinuier-
lich begleitet und optimiert werden. Dabei ist nicht zuletzt der regelmäßige Kontakt mit den Bewirtschaf-
tern von Bedeutung. So besteht insbesondere bei der Umsetzung noch ein großes Potential zur Verbes-
serung der Wirkung der Fördermaßnahme. 
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3.4 Kooperationsprogramm Naturschutz, Teilbereich Dauergrünland, ergebnisorientiert (FM 411) 

3.4.1 Maßnahmenbeschreibung, -umsetzung, Zielsetzung 

 

Im KoopNat baut die Fördermaßnahme Dauergrünland, ergebnisorientiert (FM 411) auf die im Kapitel 3.2 
dargestellte Grundförderung NAU/BAU B2 auf. Die Zusatzförderung FM 411 ist so konzipiert, dass arten-
reiche Grünlandbestände mit hoher Bedeutung für den Naturschutz eine weitergehende Förderung erhal-
ten können. Sie wurde ebenfalls mit Beginn der PROFIL-Förderperiode eingeführt. 

Die Zusatzförderung (FM 411) verwendet dieselbe landesweit einheitliche Liste von 31 Kennarten als 
Indikatoren für die verschiedenen artenreichen Vegetationseinheiten von extensiv bis mäßig intensiv be-
wirtschaftetem Grünland auf unterschiedlichen Standorten. Eine Fläche ist im Sinne der Fördermaßnah-
me dann förderfähig, wenn mindestens sechs verschiedene Kennarten auf jedem Abschnitt der dreige-
teilten Erfassungsgeraden nachgewiesen werden. Ab 2011 ist die Förderfähigkeit gegeben, wenn auf 
jedem Abschnitt der halbierten Erfassungsgeraden sechs verschiedene Kennarten nachgewiesen werden 
können. Die Verträge mit einer fünfjährigen Laufzeit geben vor, dass der Nachweis über das Vorkommen 
der Arten in jedem Jahr möglich sein muss. Die einzige Bewirtschaftungsauflage ist, genau wie auch bei 
der Maßnahmen NAU/BAU B2, den Aufwuchs jährlich zu nutzen. 

Die Fördermaßnahme FM 411 wird in großflächig ausgewählten Gebieten außerhalb von Naturschutz-
gebieten angeboten. Bei Einführung der Maßnahme in 2007 bestand die Förderkulisse nur aus wenigen 
FFH-Gebieten. Schon 2008 wurden vielfach ganze Gemeinden bzw. Landkreise in die Kulisse einbe-
zogen und seitdem kontinuierlich entsprechend den Wünschen der unteren Naturschutzbehörden weiter 
vergrößert (s. Abb. 3-39). Die Entwicklung der Gesamtflächengröße der landesweit abgeschlossenen 
Vereinbarungen ist kontinuierlich auf 1.385 ha in 2014 angestiegen (vgl. Abb. 3-40). Knapp 100 landwirt-
schaftliche Betriebe beteiligten sich in 2014 an dieser Maßnahme. 

Die Untersuchungen zu den Wirkungskontrollen der Zusatzförderung (FM 411) wurden analog zu Kon-
zept und Methodik der Wirkungskontrollen der Grundförderung (NAU/BAU B2) durchgeführt und sind im 
Kapitel 3.2 beschrieben. Als Untersuchungsgebiete wurden ebenfalls Vertragsflächen im Landkreis 
Holzminden und im Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie ersatzweise im Landkreis Lüneburg gewählt. 

 



PROFIL-Endbericht 3.4 Dauergrünland, ergebnisorientiert: FM 411 97 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) September 2015  

 

Abb. 3-39: Förderkulisse und Vertragsflächen KoopNat - FM 411 (Stand 2013) 

 

 

Abb. 3-40: Vertragsflächenentwicklung der Maßnahmen NAU/BAU B2 und KoopNat FM 411 (Stand 2014) 
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3.4.2 Ergebnisse der Wirkungskontrollen 
 

Untersuchungs-
gebiet 

Landkreis Lüchow-Dannenberg, Landkreis Lüneburg 
ï Vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Lüneburger Heide und Wendland 

Flächengröße des Fördergebiets: 150.200 ha mit ca. 119.700 ha LNF,  
davon 21 % Grünland 

Schutzstatus: kein Schutzstatus (Fördervoraussetzung) 

Natura 2000: ĂLandgraben-Dummeniederungñ (FFH 75), ĂElbeniederung zwi-
schen Schnackenburg und Geesthachtñ (FFH 74); ĂNiedersªchsische Mittelelbeñ 
(V37), ĂDrawehnñ (V25), ĂLucieñ (V21) ĂLandgraben-und Dummeniederungñ 
(V29) 

Boden: unterschiedlich 

Bodenfeuchtigkeit: unterschiedlich  

Wertbestimmende Arten und Biotoptypen des Grünlands:  
Vegetation/Biotoptypen: Artenreiches mesophiles Grünland (GM), Feucht- und 
Nassgrünland (GNS/GFB u. a.), Sümpfe (NS) 
FFH-LRT: Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440), Magere Flachland-Mähwiese 
(LRT 6510) 
Flora: z. B. Gottes-Gnadenkraut (Gratiola officinalis) (RL 2), Weidenblättriger 
Alant (Inula salicina) (RL 2), Färber-Scharte (Serratula tinctoria) (RL 2), Sumpf-
Brenndolde (Cnidium dubium) (RL 2)  

Sonstiges: Im Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde die Maßnahme im Rahmen 
der Qualifizierung für Naturschutzmaßnahmen (Förderrichtlinie NuLQ) von 2007 
bis 2010 bekannt gemacht. Den Landwirten wurde eine individuelle Beratung zur 
Fördermaßnahme angeboten. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Erhalt und Entwicklung von artenreichem Grünland 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

2009: ca. 90 ha, 2011: ca. 130 ha, 2013: ca. 240 ha 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg stellt eines der Fördergebiete im nieder-
sächsischen Tiefland dar und hatte schon zu Beginn der Untersuchungen in 
2009 einen vergleichsweise hohen Anteil von Vertragsflächen. 

Methodik Biotopkartierung, Erfassung von Rote-Liste-Arten und Kennarten auf zehn Ver-
tragsflächen, einschl. Einrichtung einer Dauerbeobachtungsfläche (vgl. Kap. 
3.1). Untersuchungen erfolgten auf zehn zufällig ausgewählten Vertragsflächen 
im Gebiet. Deren mittlere Größe beträgt 2,8 ha (max. 4,2 ï min. 0,6 ha). 

Nutzung der  
Untersuchungs-
flächen 

Mit einer Ausnahme wurden alle untersuchten Flächen als reine Mähwiesen 
bewirtschaftet. Nur von einer Fläche ist eine Nachbeweidung mit Pferden be-
kannt. Vier Flächen wurden einschürig, drei Flächen ein- bis zweischürig und 
drei Flächen zwei- bis dreischürig bewirtschaftet. Vier Flächen wurden düngerlos 
bewirtschaftet, auf zwei Flächen erfolgte eine geringe und auf zwei Flächen eine 
mittlere Düngung. Die Düngergaben auf den beiden restlichen Flächen waren 
hoch bis sehr hoch (Nr. 29, Nr. 30). Letztere wurde als Vier-Schnitt-Nutzung mit 
Nachweide bewirtschaftet. 

Untersuchungs-
jahre 

2009, 2011 und 2013 (bei einzelnen Flächen erfolgte die Erfassung erst im 
Folgejahr) 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Während in früheren Berichten die Vertragsflächen nur durch Angabe der dominierenden Biotoptypen 
beschrieben wurden, werden im Folgenden die Anteile der Biotoptypen auf den zehn untersuchten Ver-
tragsflächen beschrieben. So werden auch kleinflächig auftretende Einheiten einbezogen. 

Die Bestandserfassung zeigt, dass alle auf den Vertragsflächen auftretenden Biotoptypen zu den arten-
reichen Vegetationseinheiten gehören. Sie sind den stark gefährdeten und den von vollständiger Ver-
nichtung bedrohten Biotoptypen zuzuordnen. (DRACHENFELS 2012). 66 % der untersuchten Vertrags-
flächen werden vom mesophilen Grünland eingenommen, dabei stellen 44 % artenreiches mesophiles 



PROFIL-Endbericht 3.4 Dauergrünland, ergebnisorientiert: FM 411 99 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) September 2015  

Grünland kalkarmer und feuchter Standorte (GMA, GMF) dar und 22 % das weniger artenreiche ĂSons-
tige mesophile Gr¿nlandñ (GMS). Fast 20 % der Untersuchungsfläche sind dem Nassgrünland (GNR, 
GNF, GNS, GNW) zuzuordnen, über 12 % dem Feuchtgrünland (GFB, GFF). Kleinflächig sind basen-
reiche Sandtrockenrasen und trockene Borstgrasrasen der tieferen Lagen vorhanden. Von den zehn 
untersuchten Vertragsflächen gehören die Bestände von sieben Flächen ganz oder teilweise zum FFH-
LRT 6440 ĂBrenndolden-Auenwieseñ oder zum FFH-LRT 6510 ĂMagerer Flachlandmªhwiese. Biotopty-
pen artenarmer Bestände kommen auf den untersuchten Vertragsflächen überhaupt nicht vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3-41: Anteil der artenreichen und artenarmen 
Grünlandtypen auf den Vertragsflächen des Land-
kreises Lüchow-Dannenberg 

Auf acht der zehn untersuchten Vertragsflächen wurden insgesamt 18 verschiedene Rote-Liste-
Pflanzenarten nachgewiesen, darunter die stark gefährdeten Arten Sumpf-Brenndolde (Cnidium  
dubium, RL 2), Sumpf-Platterbse (Lathyrus palustris, RL2), Wiesen-Silge (Silaum silaus, RL 2) sowie 
das Gräben-Veilchen (Viola persicifolia, RL 2). Von diesen Arten haben 13 ihren Verbreitungsschwer-
punkt im mageren bis mäßig nährstoffreichen Feucht- bis Nassgrünland, drei kommen schwerpunkt-
mäßig in Sand-Magerrasen bzw. Borstgrasrasen vor, zwei weitere Arten haben ihren Verbreitungs-
schwerpunkt im artenreichen mesophilen Grünland.  

Unter den untersuchten Flächen fällt eine Stromtalwiese mit Übergang zum Borstgrasrasen durch ihre 
hohe Bedeutung für den Naturschutz besonders auf: Hier konnten in 2009 elf, zwei Jahre später zehn 
und vier Jahre später zwölf verschiedene Rote-Liste-Arten nachgewiesen werden. Dabei hatten einzel-
ne Arten eine Populationsgröße von über 10.000 Individuen. Auf sieben weiteren untersuchten Ver-
tragsflächen wurden jeweils ein bis fünf Rote-Liste-Arten nachgewiesen, deren Bestände wenige bis 
maximal eintausend Exemplare zählten. 

 

Abb. 3-42 Entwicklung der Anzahl der Vertragsflächen mit Vorkommen von Rote-Liste-Arten  
im Zeitraum 2009 bis 2013 auf den zehn Untersuchungsflächen im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

In Bezug auf die Kennarten wurden in allen Abschnitten der Erfassungsgeraden der zehn Vertrags-
flächen mindestens 6 Arten nachgewiesen (Abb. 3-43). Damit erfüllten die zehn Flächen in jedem Unter-
suchungsjahr das Förderkriterium der Aufbauförderung. Die durchschnittliche Kennartenzahl pro Fläche 
lag bei der Erstuntersuchung in 2009 bei 8,9, zwei Jahre später bei 10,7 und vier Jahre später in 2013 
sogar bei 12,3 Kennarten. 
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Abb. 3-43: Entwicklung der Anzahl der untersuchten Vertragsflächen im LK Lüchow-Dannenberg, welche das Krite-
rium Ămindestens 4 Kennartenñ und Ămindestens 6 Kennartenñ in jedem Abschnitt der Erfassungsgeraden erf¿llen 

Die einzelnen Vegetationsaufnahmen auf den 25 m² großen DBF weisen bei der Erstuntersuchung eine 
Gesamtartenzahl zwischen 11 und 34 auf. In 2009 lag die mittlere Artenzahl bei 22,1, bei der Wieder-
holungskartierung in 2011 waren es 22,4 und wiederum zwei Jahre später 21,4 Pflanzenarten. Die mitt-
lere Gesamtartenzahl hat damit leicht abgenommen. Die Entwicklung auf den Einzelflächen verläuft 
unterschiedlich, auf zwei DBF ist sie kontinuierlich gesunken. 

Der Vergleich zu den DBF der untersuchten Vertragsflächen der Grundförderung zeigt auf den 
NAU/BAU B2-Flächen etwas geringere Gesamtartenzahlen, größer ist der Abstand zu den Gesamt-
artenzahlen auf den Referenzflächen (vgl. Tab. 3-31). 

 

Tab. 3-31: Entwicklung der mittleren Gesamtartenzahl auf den DBF der Vertragsflächen im LK  
Lüchow-Dannenberg  

Zum Vergleich werden die Ergebnisse der Vertragsflächen NAU/BAU B2 sowie der Referenzflächen der  
Untersuchung zu NAU/BAU B1 im Naturraum Lüneburger Heide und Wendland aufgeführt. 

  2009 2011 2012 2013 Min - Max  

Vertragsflächen (FM 411) 22,1 22,4 - 21,4 11 - 37 (n=10) 

Vertragsfläche (B2) 19,8 19,9 - 20,6 9 - 26 (n=10) 

Referenzfläche - - 14,6 16,2 9 - 16 (n=5) 

 

Eine Auswertung der Stickstoffzahlen (nach ELLENBERG 2011) zeigt ungefähr auf der Hälfte der  
Untersuchungsflächen einen geringfügigen Anstieg gegenüber 2009. Auf einer Fläche haben die Werte 
kontinuierlich abgenommen. Auf den restlichen Flächen sind sie konstant bzw. schwanken. Im Mittel ist 
der Wert bei 5,3 nahezu konstant und weist auf mäßig nährstoffreiche Standorte hin. 

 

Zusammenfassung 

Grundsätzlich sichert die Maßnahme FM 411 allein durch das Vorkommen von sechs Kennarten in  
jedem Abschnitt der Erfassungsgeraden eine Mindestqualität, die auf den Flächen der untersuchten 
Stichprobe fast durchgängig weitaus höher ausfällt. Die hohe Bedeutung der untersuchten Flächen für 
den Naturschutz wird sowohl durch das Vorkommen ausschließlich gefährdeter Biotoptypen, die  
Vielzahl der Flächen mit FFH-Lebensraumtypen, als auch durch die hohe Anzahl der Rote-Liste-Arten 
deutlich. Bei den Biotoptypen überwiegen artenreiche Ausprägungen des mesophilen Grünlands und 
der Stromtalwiesen. Im vierjährigen Beobachtungszeitraum zeigen die vorkommenden Biotoptypen und 
FFH-Lebensraumtypen hohe Konstanz, die Zahl der Rote-Liste-Arten hat etwas zugenommen, die mitt-
lere Kennartenzahl ist gleichfalls angestiegen. Allerdings ist die Entwicklung der Gesamtartenzahl auf 
den DBF leicht gegenläufig. 
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Fördergebiet 
Landkreis Holzminden (außerhalb der Naturschutzgebiete) 

ï Vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiet 

Naturraum: Weser-Leinebergland 

Flächengröße des Fördergebiets: 66.760 ha mit 27.600 ha LNF, davon 25 % 
Grünland 

Schutzstatus: kein Schutzstatus (Fördervoraussetzung) 
Natura 2000: ĂBurgberg, Heinsener Klippen, R¿hler Schweizñ (FFH 125),  
ĂHolzberg bei Stadt Oldendorf, Heukenbergñ (FFH 126) und weitere kleinere 
FFH-Gebiete; ĂSollingvorlandñ (V68), ĂSollingñ (V55) 

Boden: unterschiedlich 

Bodenfeuchtigkeit: unterschiedlich 

Wertbestimmende Arten und Biotoptypen des Grünlands: 
Artenreiches mesophiles Grünland in verschiedenen Ausprägungen (GM) 
FFH-LRT: Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510), Kalk-(Halb-)Trockenrasen 
und ihre Verbuschungsstadien (LRT 6210) 
Flora: z. B. Wiesen-Kümmel (Carum carvi, RL 3), Wiesen-Glockenblume  
(Campanula patula, RL 3), Heil-Ziest (Betonica officinalis, RL 3), Stattliches 
Knabenkraut (Orchis mascula, RL3) u. a.  

Sonstiges: Im Landkreis Holzminden wird den Landwirten eine Qualifizierung für 
Naturschutzmaßnahmen im Rahmen der Förderung der Richtlinie NuLQ ange-
boten. 

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Erhalt und Entwicklung von artenreichem Grünland 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

2009: ca. 280 ha, 2011: ca. 310 ha, 2013: ca. 590 ha 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Fördergebiet im niedersächsischen Hügelland mit hohem Anteil von  
Vertragsflächen 

Methodik Biotopkartierung, Erfassung von Rote-Liste-Arten und Kennarten auf zehn Ver-
tragsflächen einschl. Einrichtung einer Dauerbeobachtungsfläche (vgl. Kap. 3.1). 
Untersuchung auf zehn zufällig ausgewählten Vertragsflächen im Gebiet. Deren 
mittlere Größe beträgt 1,9 ha (max. 4,2 ï min. 0,6 ha). 

Nutzung der  
Untersuchungs-
flächen 

Vier der zehn Vertragsflächen werden als reine Weide genutzt. Drei Schläge 
werden als einschürige, drei als zweischürige Mähweide bewirtschaftet. Dabei 
wird teils mit Schafen, teils mit Rindern beweidet. Auf neun Flächen wurde nicht 
gedüngt, auf der zehnten Fläche erfolgt gelegentlich eine Stallmistdüngung. 

Untersuchungs-
jahr 

2009, 2011 und 2013 (bei einzelnen Flächen erfolgte die Erfassung erst im 
Folgejahr) 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Während in früheren Berichten die Vertragsflächen nur durch Angabe der domminierenden Biotoptypen 
beschrieben wurden, werden im Folgenden die Anteile der Biotoptypen auf den zehn untersuchten Ver-
tragsflächen beschrieben. So werden auch kleinflächig auftretende Einheiten einbezogen. 

66 % der untersuchten Vertragsflächen werden von artenreichen Ausprägungen des mesophilen  
Grünlands kalkreicher und kalkarmer Standorte eingenommen (GMK, GMA). Nur 5 % sind als sonstiges 
artenärmeres mesophiles Grünland anzusprechen. 29 % der Flächen stellen Kalk-Magerrasen (RHT) 
dar. Alle zehn Flächen erfüllen die Kriterien der Zuordnung zu den FFH-Lebensraumtypen ĂMagere 
Flachland Mªhwieseñ (FFH-LRT 6510) oder ĂNaturnaher Kalk-(Halb)Trockenrasenñ (LRT 6210). Nach 
überschlägiger Einschätzung befinden sich die FFH-LRT in einem guten Erhaltungszustand. All diese 
Biotoptypen sind von hoher Bedeutung für den Naturschutz. Artenarme Grünlandbestände kommen auf 
den untersuchten Vertragsflächen nicht vor. 
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Abb. 3-44: Anteil der artenreichen und artenarmen Grünlandtypen  
auf den Vertragsflächen des Landkreises Holzminden 

2009 und 2011 wurden auf drei Vertragsflächen neun verschiedene Pflanzenarten der Roten Liste 
nachgewiesen, darunter die kalkliebenden Arten Heil-Ziest (Betonica officinalis, RL 3) und Mücken-
Händelwurz (Gymnadenia conopsea, RL 3) sowie randlich Acker-Wachtelweizen (Melampyrum  
arvense, RL 2) als stark gefährdete Art. Dabei treten Populationsgrößen von wenigen Exemplaren bis 
mehr als 10.000 Exemplaren auf. In 2013 konnte auf der vierten Fläche als zehnte gefährdete Art ein 
Exemplar von Purpur-Knabenkraut (Orchis purpurea, RL 3) neu festgestellt werden. 

 

Abb. 3-45: Entwicklung der Anzahl der Vertragsflächen mit Vorkommen von Rote-Liste-Arten  
im Zeitraum 2009 bis 2013 auf den zehn Untersuchungsflächen im Landkreis Holzminden 

In Bezug auf die Kennarten wurden in allen untersuchten Abschnitten der Erfassungsgeraden der zehn 
Untersuchungsflächen mindestens sechs Arten nachgewiesen. Damit erfüllten die zehn Flächen in je-
dem Untersuchungsjahr das Förderkriterium der Aufbauförderung. Der Durchschnitt der mittleren Kenn-
artenzahl pro Fläche ist kontinuierlich angestiegen, von 10,9 bei der Erstuntersuchung über 12,2 bei der 
Wiederholungserfassung nach zwei Jahren auf 14,1 nach vier Jahren Vertragslaufzeit. Die kleinste mitt-
lere Kennartenzahl pro Fläche lag bei 7,3 die größte bei 17,7 auf einem mesophilen Grünland auf kalk-
reichem Standort. 
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Abb. 3-46: Entwicklung der Anzahl der untersuchten Vertragsflächen im Landkreis Holzminden, welche das Kriteri-
um Ămindestens 4 Kennartenñ und Ămindestens 6 Kennartenñ in jedem Abschnitt der Erfassungsgeradenñ erf¿llen 

Die Vegetationsaufnahmen auf den 25 m² großen DBF weisen eine Gesamtartenzahl zwischen 19 und 
40 auf. Die mittlere Gesamtartenzahl beträgt 28,9 bei der Erstuntersuchung in 2009, zwei Jahre später 
29,5 und noch einmal zwei Jahre später 29,9. Die Zunahme ist minimal. Auf den Einzelflächen sind 
sowohl Zu- als auch Abnahmen zu verzeichnen. 

Der Vergleich zu den DBF der untersuchten Vertragsflächen der Grundförderung im selben Gebiet zeigt 
auf den NAU/BAU B2-Flächen deutlich geringere Gesamtartenzahlen. Noch größer ist der Abstand zu 
den Gesamtartenzahlen auf den Referenzflächen, die hier nur noch halb so groß sind (vgl. Tab. 3-32). 

Tab. 3-32: Entwicklung der mittleren Gesamtartenzahl auf den DBF der Vertragsflächen im LK Holzminden 

Zum Vergleich wurden die Ergebnisse der Vertragsflächen NAU/BAU B2 sowie der Referenzflächen der Unter-
suchung zu NAU/BAU B1 im Naturraum niedersächsisches Hügelland aufgeführt. 

  2009 2011 2012 2013 Min - Max  

Vertragsflächen (FM 411) 28,9 29,5 - 29,9 19 - 40 (n=10) 

Vertragsfläche (B2) 24,0 22,7 - 22,0 14 - 41 (n=10) 

Referenzfläche - - 13,6 15,2 12 - 18 (n=5) 

 

Eine Auswertung der Zeigerwerte (nach ELLENBERG et al. 1992) zeigt in allen drei Untersuchungsjah-
ren, dass die Stickstoffzahl konstant bei 5,0 (bzw. 5,1) liegt, sie zeigt dabei mäßig stickstoffreiche Nähr-
stoffverhältnisse an. Einzelne Flächen sind etwas nährstoffärmer, andere etwas nährstoffreicher. Auf 
den einzelnen DBF treten sowohl leichte Zunahmen der Stickstoffzahl als auch leichte Abnahmen auf, 
wobei die Abnahmen leicht überwiegen. Dies deutet auf eine leichte Aushagerung der Böden hin und 
passt zu den Angaben der Bewirtschafter, dass auf den meisten Flächen nicht gedüngt wurde. 

 

Zusammenfassung 

Grundsätzlich sichert die Maßnahme FM 411 allein durch das Vorkommen von sechs Kennarten eine 
Mindestqualität, die auf den Flächen dieser Stichprobe fast durchgängig weitaus höher ausfällt. Die 
Flächen haben insgesamt eine hohe Bedeutung für den Naturschutz. Auf den Vertragsflächen kommen 
ausschließlich gefährdete Biotoptypen vor, alle Flächen stellen FFH-LRT dar. Auf der Hälfte der Flächen 
wurden Rote-Liste-Arten nachgewiesen. Die Dauerbeobachtungsflächen zeigen eine hohe Artendiver-
sität. Die Gesamtartenzahl ist deutlich höher als auf den vergleichend untersuchten Referenzflächen im 
selben Naturraum sowie auf den Vertragsflächen der Basisvarianten der ergebnisorientierten Hono-
rierung. Nach dem vierjährigen Untersuchungszeitraum zeigen die Flächen eine hohe Konstanz der 
Wertigkeit mit leichter Tendenz zur Aufwertung. 
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3.4.3 Fazit 

 

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Die in 2009 begonnenen floristisch-vegetationskundlichen Untersuchungen auf ausgewählten Vertrags-
flächen zur Zusatzförderung der ergebnisorientierten Honorierung im Rahmen des Kooperations-
programms Naturschutz (FM 411) zeigen, dass sämtliche Vertragsflächen zu den artenreichen und ge-
fährdeten bis stark gefährdeten Biotoptypen des Grünlands gehören. Mehr als dreiviertel der Flächen 
stellen FFH-Lebensraumtypen dar. 

Die Anzahl der Vertragsflächen, auf denen Rote-Liste-Arten nachgewiesen wurden, liegt im Mittel beider 
Gebiete bei 50 %. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg waren dies konstant acht von zehn Flächen, im 
Landkreis Holzminden waren es 2009 drei von zehn Flächen, 2013 waren es hier vier von zehn Flächen. 

Das Kriterium Ămindestens 6 Kennarten in jedem Abschnitt der dreigeteilten Erfassungsgeradenñ wurde 
von allen Flächen in jedem Untersuchungsjahr erfüllt. In den meisten Abschnitten lag die Zahl der Kenn-
arten deutlich über sechs Kennarten. Auffällig ist der kontinuierliche Anstieg der mittleren Kennartenzahl 
auf den Vertragsflächen beider Gebiete. 

Die mittlere Gesamtartenzahl der Dauerbeobachtungsflächen auf den Vertragsflächen im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg ist mit 22 Arten vergleichsweise hoch, allerdings hat diese im Zeitraum 2009 bis 
2013 geringfügig abgenommen. Im Landkreis Holzminden lag die mittlere Gesamtartenzahl 2009 bei 
28,9, im Jahr 2013 im Mittel sogar bei 29,5 Arten. 

Beim Vergleich der Untersuchungsergebnisse von Vertragsflächen der Zusatzförderung FM 411 mit den 
Förderflächen der Grundförderung NAU/BAU B2 bzgl. der vorkommenden Biotoptypen, Rote-Liste-
Pflanzenarten, der Kennartenzahlen sowie auch der Gesamtartenzahlen auf den kleinen sehr detailliert 
aufgenommenen DBF ergibt sich, dass die durchschnittliche Wertigkeit für die Artenvielfalt und die Be-
deutung für den Naturschutz auf den Flächen der Aufbauförderung deutlich höher ist, als auf denen mit 
Grundförderung. Die Wertigkeit der Referenzflächen ist demgegenüber wesentlich geringer. Dies ver-
deutlich z. B. die Gegenüberstellung der Ergebnisse der Ergebnisse der Gesamtartenzahlen DBF noch 
einmal (vgl. Tab. 3-33). 

Tab. 3-33: Gesamtartenzahlen der Dauerbeobachtungsflächen der Fördermaßnahmen NAU/BAU B1, 
NAU/BAU B2 und der Referenzflächen in den beiden Untersuchungsgebieten 

Landkreis Lüchow-Dannenberg 
      

 
Fördermaßnahme 2009 2011 2012 2013 Min - Max 

 
Vertragsflächen FM 411 22,1 22,4 - 21,4 11 - 37 (n=10) 

Vertragsflächen  NAU/BAU B2 19,8 19,9 - 20,6 9 - 26 (n=10) 

Referenzflächen keine - - 14,6 16,2 9 - 16 (n=5) 

Landkreis Holzminden 
      

 
Fördermaßnahme 2009 2011 2012 2013 Min - Max 

 
Vertragsflächen FM 411 28.9 29,5 - 29,9 19 - 40 (n=10) 

Vertragsflächen  NAU/BAU B2 24,0 22,7 - 22,0 14 - 41 (n=10) 

Referenzflächen keine - - 13,6 15,2 12 - 18 (n=5) 

 
Allgemeines Fazit und Ausblick 

Die Untersuchungsergebnisse zur Aufbauförderung nach dem ergebnisorientierten Honorierungsprinzip 
im Grünland zeigen die hohe bis sehr hohe Bedeutung aller Vertragsflächen für den Schutz von Flora und  
Vegetation. Die Ziele der Maßnahme werden auf jeder Vertragsfläche erreicht. Das angewandte Bau-
kastensystem aus Grund- und Zusatzförderung (NAU/BAU B2 und KoopNat FM411) erweist sich damit 
insgesamt als hoch effizient. Während erstere vorrangig die etwas artenreicheren, aber narbenechten 
Grünlandflächen erreicht, werden in der FM 411 die für den Naturschutz besonders wertvollen Grünland-
flächen gefördert. 

Auf den Vertragsflächen der FM 411 werden die Ziele zur Umsetzung von Natura 2000 bezüglich des 
Erhalts von FFH-Lebensraumtypen des Grünlands umgesetzt. Über 60 % der Vertragsflächen liegen 
außerhalb von FFH- und Vogelschutzgebieten. Deren Erhalt gehört jedoch ebenfalls zu den Zielen des 
europäischen Schutzgebietssystems und zu den niedersächsischen Naturschutzzielen.  

Die landesweit unter Vertrag stehende Gesamtfläche ist in der Förderperiode stetig angestiegen und 
beträgt nur ca. 10 % der Flächengröße der FM 412. 

Die Verteilung der Förderflächen lässt einen Schwerpunkt der Vertragsabschlüsse im niedersächsischen 
Hügelland erkennen, wo ein hoher Anteil der artenreichen Grünlandbestände anzutreffen ist. Zusätzlich 
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lässt sich auch ein Zusammenhang zu im Gebiet eingeführten und praktizierten Qualifizierungsmaß-
nahmen im Rahmen von NuLQ oder anderen Beratungsinitiativen zu der ergebnisorientierten Förderung 
erkennen. Hier liegt auch noch ein größeres Potential zum Ausbau der Fördermaßnahme. 
 
Verbesserungen im Laufe von PROFIL und in der neuen Förderperiode: Analog zur Grundförderung 
(NAU/BAU B2) wurde in der Förderperiode ab 2011 die Erfassungsmethode zur Beurteilung der Förder-
fähigkeit dahingehend vereinfacht, dass die Erfassungsgerade, auf welcher die Anzahl der vorkommen-
den Kennarten nachzuweisen ist, nicht mehr in drei, sondern nur noch in zwei gleichlange Abschnitte zu 
unterteilen ist. Dies reduziert den Erfassungsaufwand. Es wird vermutet, dass die Förderfähigkeit der 
Flächen sich in der Folge leicht erhöht hat (unter der Voraussetzung, dass die Flächenränder von der 
Kennartenerfassung ausgespart werden). 
In der PFEIL-Förderperiode wurde eine dritte Förderstufe nach dem ergebnisorientierten Honorierungs-
prinzip eingeführt. Bei Nachweis von acht Kennarten in jedem Abschnitt der Erfassungsgeraden wird eine 
höhere Flächenprämie gewährt. Innerhalb bestehender Vereinbarungen kann zur höheren Förderstufe 
gewechselt werden. 
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4 Fördermaßnahmen auf Ackerland 

4.1 Kooperationsprogramm Naturschutz, Teilbereich Acker, Ackerwildkrautschutz (FM 431) 

4.1.1 Maßnahmenbeschreibung, Zielsetzung und Umsetzung 

 

Besonderer Zuwendungszweck ist der Erhalt von ï vor allem nach der Roten Liste Niedersachsens  
und Bremens landesweit vom Aussterben bedrohter und stark gefährdeter ï Pflanzenarten und  
-gesellschaften extensiv genutzter Ackerflächen (GARVE 2004, HOFMEISTER & GARVE 2006). 

Förderfähig sind Ackerrandstreifen und Ackerflächen, die innerhalb der Förderkulisse liegen (einschließ-
lich angeschnittener Feldblöcke). In die Förderkulisse wurden diejenigen Flächen aufgenommen, von 
denen Nachweise hochgradig gefährdeter oder mehrerer gefährdeten Pflanzenarten und/oder -gesell-
schaften vorliegen.  

Gefördert werden können 6-24 m breite Ackerrandstreifen innerhalb der Förderkulisse, die mit Getreide 
oder Raps ohne Untersaat mit einem Saatreihenabstand von mindestens 18 cm bestellt werden. Auf die-
sen Randstreifen muss auf organische und mineralische Düngemittel, chemische Pflanzenschutzmittel 
und Kalkung verzichtet werden. Ebenso ist auf die Aussaat von Wildkräutern, auf mechanische Wildkraut-
regulierung und andere, dem Schutzzweck entgegenstehende Handlungen zu verzichten. 

Ackerrandstreifen sind besonders gut geeignet den Zuwendungszweck zu erreichen, weil dort die größte 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass noch keimfähige Samen der Zielarten im Boden vorhanden sind, die 
sich bei extensiver Bewirtschaftung bis zum Blühen und Fruchten entwickeln können. So ist es vielfach 
ausreichend, die Randstreifen im Sinne eines zielgerichteten Einsatzes der Mittel zu fördern. Aus Sicht 
der Bewirtschafter hingegen ist aus ökonomischen Gründen in manchen Fällen der Vertragsabschluss 
auf der ganzen Fläche vorteilhaft.  

Auch aus naturschutzfachlicher Sicht kann von Fall zu Fall ergänzend eine ganzflächige Einbeziehung 
von für den Artenschutz wertvollen Äckern oder Ackerteilflächen auf bestimmten Flächen zielführend 
sein. Zum einen kommen hochgradig gefährdete Arten auf extensiv bewirtschafteten Äckern auch im 
Feldinneren vor und dann kann auf der ganzen Fläche vorhandene Diasporenvorrat den Artenschutz-
zielen zugutekommen. Des Weiteren ist die Ausbildung von Pflanzengesellschaften der Äcker im Feld-
inneren besonders typisch. Ackerteilflächen oder ganze Ackerflächen sind gemäß der Förderbedingun-
gen der FM 431 nur unter der Voraussetzung förderfähig, dass bestimmte Kriterien bzgl. der Lage in  
Natura 2000-Gebieten und zu Vorkommen von stark gefährdeten Ackerwildkrautarten oder Pflanzen-
gesellschaften erfüllt sind.  

Die Fördermaßnahme wird in Niedersachsen in ähnlicher Form in einigen Landkreisen schon seit 1987 
und landesweit seit 2001 angeboten. Ca. 29 % der Förderkulisse liegen innerhalb von Natura 2000-
Gebieten. Der Anteil der Vertragsflächen innerhalb von Natura 2000-Gebieten liegt bei einem Anteil  
von 40 %. 

Als operationelles Ziel für die Fördermaßnahmen Ackerwildkrautschutz (FM 431) und Vogel- und sonstige 
Tierarten der Feldflur (FM 432) wurden 1.200 ha angegeben (ML 2006). Zusammen erreichten beide 
Fördermaßnahmen in 2013 insgesamt eine Vertragsflächengröße von 1.368 ha. Dies entspricht 114 % im 
Vergleich zum o. g. Ziel. Allerdings entfallen auf die Förderflächen des Ackerwildkrautschutzes lediglich 
203 ha, beantragt von 18 landwirtschaftlichen Betrieben. Die Vertragsflächenentwicklung und räumliche 
Verteilung sind den folgenden Abbildungen zu entnehmen. 

Im Konzept zu den PROFIL-Wirkungskontrollen (NLWKN 2008) zur Biodiversität wurde ein zweijähriger 
Untersuchungsrhythmus festgelegt. Eine landesweit zerstreut liegende Anzahl von Vertrags- und Refe-
renzflächen, war hinsichtlich ihres Vorkommens von Rote-Liste Arten zu kartieren. Die Flächenauswahl 
knüpft an die Untersuchungen in der vorhergehenden Förderperiode an, damit Aussagen zur Bestands-
entwicklung unter Bewirtschaftungsauflagen über einen längeren Zeitraum getroffen werden können. 
Angaben zur Methodik befinden sich im Kapitel 4.1.2. 
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Abb. 4-1: Förderkulisse und Vertragsflächen KoopNat FM 431 (Stand 2013) 

 

 
 
Abb. 4-2: Entwicklung der Vertragsflächengröße der Fördermaßnahmen zum Ackerwildkrautschutz  
in der PROLAND- und PROFIL-Förderperiode 
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4.1.2 Ergebnisse der Wirkungskontrollen 

 

Untersuchungs-
gebiet 

Ausgewählte landesweit verteilte Einzelflächen  
ï Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Förderkulisse befindet sich über Niedersachsen verteilt in ver-
schiedenen Naturräumen 

Flächengröße der Förderkulisse: ca. 2.340 Einzelflächen mit ca. 7.300 ha  
Gesamtfläche 

Schutzstatus/Natura 2000: etwa ein Drittel der Ackerflächen liegt in Natura 
2000-Gebieten oder Naturschutzgebieten 

Böden: unterschiedliche Bodentypen  

Bodenfeuchtigkeit: unterschiedlich 

Wertbestimmende Arten: Pflanzenarten und Ackerwildkrautgesellschaften der 
Roten Liste Niedersachsens  

Gebietsspezifi-
sche Ziele der 
Maßnahme 

Erhalt und Wiederausbreitung gefährdeter Ackerwildkräuter und gefährdeter 
Pflanzengesellschaften der Äcker 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Landesweite Vertragsflächenentwicklung (PROLAND/PROFIL):  
2007:   918 ha /     0 ha 
2008:   178 ha / 134 ha 
2010:       0 ha / 214 ha 
2012:       0 ha / 224 ha 
2014:       0 ha / 189 ha 

Auswahl und  
Repräsentanz des 
Untersuchungs-
gebiets 

Die Kulisse der Fördermaßnahme 431 ist auf Einzelflächen im gesamten Land 
verteilt, entsprechend sind auch die Untersuchungsflächen (Stichproben-
flächen) gestreut. Aus diesem Flächenpool werden im jeweiligen Untersu-
chungsjahr Äcker ausgewählt und untersucht, die eine floristisch-
vegetationskundliche Bedeutung aufweisen und unter Vertrag stehen. 

Methodik Erfassung der gefährdeten Ackerwildkrautarten und der kennzeichnenden Pflan-
zenarten der Ackerwildkrautgesellschaften auf den ausgewählten Vertrags- und 
Referenzflächen: 1. Erfassung im Mai, 2. Erfassung im Juni/Juli. 
In der PROFIL Förderperiode: Untersuchungen auf ca. 5 % der gesamten Ver-
tragsfläche (entspricht in den Untersuchungsjahren 2008-2013 etwa 12,5 ha 
insgesamt) zuzüglich einer jeweils entsprechend gleichgroßen, standörtlich ver-
gleichbaren, nicht unter Vertrag stehenden Fläche als Referenzfläche durch 
fachkundige regionale Flächenbetreuerinnen und -betreuer. 

Untersuchungs-
jahre 

Von 1988-1992 jährlich im Pilotprojekt Ackerwildkrautprogramm, von 1993-1997 
jährlich im Ackerrandstreifenprogramm, von 1998-2000 jährlich im Rahmen von 
Artenschutzmaßnahmen, von 2000-2006 jährlich im Rahmen von PROLAND; 
im Rahmen von PROFIL: 2007, 2008, 2010, 2012, 2014  
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Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Auf den untersuchten Vertragsflächen konnten innerhalb der PROFIL-Förderperiode im Untersu-
chungszeitraum von 2007-2014 insgesamt 24 Ackerwildkrautarten der Roten Liste Niedersachsens 
und Bremens (GARVE 2004) nachgewiesen werden. Hiervon gelten 13 Arten als stark gefährdet und 
11 Arten als gefährdet.  

In Abb. 4-3 ist die Entwicklung der mittleren Anzahl von Rote-Liste-Ackerwildkrautarten pro Vertrags-
fläche (1988ï2000) bzw. Effizienzkontrollfläche (2001ï2014) für die Niedersächsischen Maßnahmen 
zum Ackerwildkrautschutz seit dem 1. Vertragsjahr des Pilotprojekts Ackerwildkrautprogramm darge-
stellt. 

 

Abb. 4-3: Mittlere Anzahl von Ackerwildkrautarten der Roten Liste pro Vertragsfläche (1988-2014) 

Für die Untersuchungen von 2007-2014 (PROFIL-Förderperiode) beträgt die durchschnittliche Anzahl 
an Ackerwildkrautarten der Roten Liste Niedersachsens und Bremens pro Effizienzkontrollfläche  
1,3 Arten.  

Die gezielte Auswahl der zu fördernden Ackerflächen nach bekannten Vorkommen von gefährdeten 
Ackerwildkrautarten hat sich in den Artenschutzmaßnahmen für Ackerwildkräuter (1998-2000) in einer 
hohen Effizienz im Hinblick auf die Rote-Liste-Vorkommen der Vertragsflächen niedergeschlagen. 

In die PROLAND- und PROFIL-Naturschutzmaßnahmen Ackerwildkräuter war auch ein geringer Teil 
an Vertragsflächen eingebracht worden, von denen keine Rote-Liste-Vorkommen, sondern nur das 
Vorkommen bestimmter Ackerwildkrautgesellschaften bekannt waren. Diese Vertragsflächen zeigen 
sich zum Teil im Hinblick auf Rote-Liste-Vorkommen weniger effektiv.  

Die Einstufungen in die Gefährdungskategorien für zahlreiche Ackerwildkrautarten haben sich in der 
von GARVE 2004 neu verfassten Roten Liste geändert. Die Neueinstufungen wirken sich vor allem für 
die Rote-Liste-Region ĂTieflandñ aus, f¿r die eine Reihe von Ackerwildkrautarten ab 2004 nicht mehr 
als gefährdet gelten und somit auch nicht mehr in der statistischen Auswertung berücksichtigt werden. 

Seit 2008 stand aufgrund der deutlich geringeren Anzahl an Vertragsabschlüssen nur eine geringere 
Anzahl von Untersuchungsflächen zur Auswahl. Es wurden zudem nur noch ca. 5 % der Vertrags-
flächen untersucht (ca. 12,5 ha), während es in den Vorjahren etwa 10-15 % waren. 

In 2014 wiesen die untersuchten Flächen jedoch aus Sicht des Artenschutzes hochgradig wertvoll aus-
gebildete Ackerwildkrautbestände auf, die mit einer durchschnittlichen Anzahl von 2,1 Arten der  
Roten Liste pro Fläche die Ergebnisse der vorherigen Jahre deutlich übertreffen. Insgesamt hat in der 
PROFIL-Förderperiode die mittlere Anzahl an gefährdeten Ackerwildkrautarten auf den Vertragsflächen 
beständig zugenommen. 

Der Anteil der untersuchten Vertragsflächen mit Vorkommen an Gefäßpflanzenarten der Roten Liste 
beträgt über die Jahre etwa 75 %, in 2014 sogar über 90 %. Auf ca. 80 % der untersuchten Vertrags-
flächen können zudem Assoziations-Charakterarten gefährdeter oder stark gefährdeter Ackerwildkraut-
gesellschaften nachgewiesen werden. Dazu zählen die Lämmersalat-Gesellschaft, die Sandmohn-



PROFIL-Endbericht  4.1 Ackerland, Ackerwildkrautschutz: FM 431 110 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) September 2015  

Gesellschaft, die Saatwucherblumen-Gesellschaft, die Ackerfrauenmantel-Kamillen-Gesellschaft und 
die Ackerlichtnelken-Gesellschaft. 

Von den im Zeitraum 2007-2014 insgesamt 140 untersuchten Flächen gehören etwa 50 % zum Biotop-
typ ĂSandackerñ, ca. 25 % zum Biotoptyp ĂBasenarmer Lehmackerñ, ca. 10 % zum Biotoptyp ĂBasen-
reicher Lehm-/Tonacker und etwa 15 % zum Biotoptyp ĂKalkackerñ.  

Die Kalkäcker zeigen mit insgesamt 15 vorkommenden Gefäßpflanzenarten der Roten Liste und ma-
ximal neun gefährdeten Ackerwildkrautarten pro Einzelfläche die größte Vielfalt an Arten der Roten 
Liste. Die durchschnittliche Anzahl an Ackerwildkrautarten der Roten Liste beträgt im PROFIL-
Untersuchungszeitraum f¿r unter Vertrag stehende ĂSandªckerñ 1,32, f¿r ĂBasenarme Lehmªckerñ 
0,06, f¿r ĂBasenreiche Lehm-/Tonªckerñ 1,0 und f¿r ĂKalkªckerñ 3,46.  

Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Fördermaßnahmen für Ackerwildkräuter auf den langfristig unter 
Vertrag stehenden Sand- und Kalkäckern das größte Erfolgspotenzial hinsichtlich der dauerhaften 
Erhaltung von Populationen gefährdeter Ackerwildkrautarten besitzen. 

Der Vergleich aller untersuchten Vertragsflächen mit den Referenzflächen zeigt, dass die Vertrags-
flächen stets eine wesentlich höhere durchschnittliche Anzahl an Arten der Roten Liste aufweisen als 
die Referenzflächen. Bei Letzteren wurden durchschnittlich 0,07 bis 0,73 Arten der Roten Liste erfasst, 
in den Untersuchungsjahren 2010 und 2012 sogar überhaupt keine Rote-Liste-Arten. 

 

 

Abb. 4-4: Mittlere Anzahl von Ackerwildkrautarten der Roten Liste pro untersuchter Vertragsfläche 
und pro Referenzfläche (2002-2014) 
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4.1.3 Fazit 

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Die langjährige extensive Bewirtschaftung von Ackerrandstreifen oder ganzen bzw. Teil-Ackerflächen 
führt langfristig zur Zunahme von Ackerpflanzenarten der Roten Liste Niedersachsens und Bremens auf 
den Vertragsflächen. Insgesamt konnten im PROFIL-Förderzeitraum von 2007-2014 24 Arten der Roten 
Liste nachgewiesen werden, davon gelten 13 Arten als stark gefährdet und 11 als gefährdet. 

Die artenreichsten Äcker sind die Kalkäcker, die mit durchschnittlich 3,46 Arten der Roten Liste Nieder-
sachsens und Bremens auch die meisten gefährdeten und stark gefährdeten Arten beherbergen. 

Eine Etablierung gefährdeter Ackerwildkrautpopulationen sowie gefährdeter Ackerwildkrautgesellschaften 
kann vor allem bei den Biotoptypen Sandäcker und Kalkäcker festgestellt werden. 

Im Laufe der PROFIL-Förderperiode sank die Gesamtfläche der unter Ackerwildkrautschutzaspekten 
bewirtschafteten Äcker dramatisch von über 1.000 ha auf nur 203 ha in 2013 in ganz Niedersachsen. 

Ca. 40 % der unter Vertrag der Fördermaßnahme FM 431 stehenden Ackerflächen liegen in Natura  
2000-Gebieten.  

 

Allgemeines Fazit und Ausblick 

Die Wirkungskontrollen zur KoopNat Fördermaßnahme zum Ackerwildkrautschutz (FM 431) bestätigen, 
dass sowohl zahlreiche gefährdete als auch stark gefährdete Ackerwildkrautarten von den niedersäch-
sischen Fördermaßnahmen für Ackerwildkräuter profitieren, sich auf den Vertragsflächen etablieren und 
überlebensfähige Populationen aufbauen können. Für den langfristigen Erhalt und die Wiederausbreitung 
aller landesweit vom Aussterben bedrohter Ackerwildkrautarten sind die Maßnahmen jedoch nicht aus-
reichend, weil die am Programm beteiligten Vertragsflächen einen zu geringen Teil der für den Ackerwild-
krautschutz bedeutsamen Flächen abdecken. 

Die langjährige Einbeziehung von Flächen in die Naturschutzmaßnahme Ackerwildkräuter ist zur Siche-
rung gefährdeter Ackerwildkraut-Populationen geeignet. Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Natur-
schutzmaßnahme Ackerwildkräuter auf den langfristig unter Vertrag stehenden Sand- und Kalkäckern 
das größte Erfolgspotenzial hinsichtlich der Etablierung überlebensfähiger Populationen von gefährdeten 
Ackerwildkrautarten besitzt. 

Zudem zeigen die Wirkungskontrollen, dass sich auf den Vertragsflächen der Naturschutzmaßnahme 
Ackerwildkräuter die wichtigsten gefährdeten und stark gefährdeten Ackerwildkraut-Gesellschaften  
Niedersachsens ausbilden können. Somit stellt die Fördermaßnahme 431 einen wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung der Biodiversität in der Agrarlandschaft Niedersachsens dar. 

Die gezielt und kleinflächig abgegrenzten, potenziellen Förderflächen der Ackerkulisse tragen sehr  
effizient zu einem zielgerichteten Erhalt von Ackerwildkrautarten und -populationen bei. 

Den Erfolg des PROFIL-Kooperationsprogramms für den Ackerwildkrautschutz in Niedersachsen hat 
jedoch die seit 2008 viel zu geringe landesweite Vertragsflächengröße gemindert ï lediglich ein Viertel 
der in der vorangegangenen PROLAND-Förderperiode unter Ackerwildkrautschutzaspekten bewirtschaf-
teten Vertragsfläche von ca. 1.000 ha. Für den Ackerwildkrautschutz in Niedersachsen ist auf allen  
Ebenen dringendes Engagement notwendig, um die landesweite Vertragsfläche wieder zu erhöhen und 
einen möglichst großen Anteil der für den Erhalt der Ackerwildkrautarten in Niedersachsen bedeutsamen 
Ackerflächen in Programme einzubeziehen. Dazu zählen auch eine gezielte Beratung vor Ort und höhere 
Prämien. 

Im Richtlinienentwurf für die neue Förderperiode erfolgte eine wesentliche Erhöhung der Förderprämien, 
die Änderung der Vorgabe vom doppelten zum praxisüblichen Saatreihenabstand, die Möglichkeit zum 
Anbau von Zwischenfrüchten sowie die Einführung einer Bewirtschaftungsvariante ohne Ernte. Unter 
diesen Rahmenbedingungen könnte sich der Umfang der Vertragsflächen und damit der Beitrag des Pro-
gramms zum Erhalt zahlreicher seltener und z .T. hochgradig gefährdeter Ackerwildkrautarten in Nieder-
sachsen wesentlich erhöhen.  

Die Erhöhung von ca. 200 ha auf knapp 650 ha Förderfläche im Jahr 2015 zeigt, dass die Verbesse-
rungen in der neuen Richtlinie der Niedersächsischen und Bremer Agrarumweltmaßnahmen (NiB-AUM) 
für die Ackerwildkrautschutz-Fördermaßnahme (BS3) bereits seitens der Landwirtschaft gut ange-
nommen wurde. Vor allem die deutliche Prämienerhöhung sowie die Einführung einer Variante ohne  
Ernte, die vor allem wichtig ist für Betriebe, die sich bereits seit langem am Ackerwildkrautschutz beteili-
gen und deren Flächen inzwischen stark ausgehagert sind, finden hohen Anklang. 

 

Eine weitere Ausweitung der Gesamtfläche an Ackerrandstreifen oder ganzen Flächen bzw. Teilflächen 
ist jedoch nach wie vor anzustreben, da die Ackerwildkräuter ohne eine extensive Bewirtschaftung keine 
Überlebenschance in Niedersachsen und Bremen haben. 
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4.2 Kooperationsprogramm Naturschutz, Teilbereich Vogel- und sonstige Tierarten der Feldflur 
(FM 432) 

4.2.1 Maßnahmenbeschreibung, Zielsetzung und Umsetzung 

 

Besonderer Zweck der Fördermaßnahme ist der Erhalt von Brut-, Nahrungs- oder Rückzugsflächen für 
Vogel- und andere Tierarten der Agrarlandschaft. 

Die Fördermaßnahme FM 432 (Vogel und sonstige Tierarten der Feldflur) wurde mit Beginn der PROFIL-
Förderperiode 2007-2013 auf Grundlage der Erfahrungen aus dem ĂOrtolan-Projektñ (BERNARDY et al. 
2006) vor dem Hintergrund der erforderlichen Verbesserung der Lebensraumbedingungen für verschie-
dene ackerbrütende Vogelarten entwickelt. Als Förderkulisse sind neun EU-Vogelschutzgebiete und teil-
weise angrenzende Regionen im Küstenraum, in Südniedersachsen sowie in der Region  
Uelzen/Lüchow-Dannenberg festgelegt. 

Ziel ist es, durch die Extensivierung von Ackerrandstreifen die Habitatbedingungen für Ortolan (Emberiza 
hortulana), Heidelerche (Lullula arborea), Rebhuhn (Perdix perdix), Wachtel (Coturnix coturnix), Wiesen-
weihe (Circus pygargus) und Rotmilan (Milvus milvus) und viele weitere Arten zu verbessern. Der 
Schwerpunkt in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen liegt dabei auf den Zielarten Ortolan 
(Priorität) und Heidelerche. In diesen Bereichen wurden daher auch die Untersuchungen für die Wir-
kungskontrollen durchgeführt. 

Die 2009 erstmals eingeführte Fördermaßnahme wird in ausgewählten Gebieten angeboten (vgl. Abb.  
4-5). Die Förderkulisse hat eine Gesamtflächengröße von ca. 192.360 ha. Davon befinden sich 21,7 % 
(41.790 ha) innerhalb von Natura 2000 Gebieten. 

Als operationelles Ziel wurden zusammen mit der FM 431 (Ackerwildkrautschutz) 1.200 ha angegeben 
(ML 2006). In der Fördermaßnahmen Vogel- und sonstige Tierarten der Feldflur wurden in den Anfangs-
jahren nur wenige Bewirtschaftungsverträge abgeschlossen. Bis 2009 waren erst 53 ha unter Vertrag. 
Doch in 2010 stieg die Flächengröße auf 518 ha und wuchs bis 2013 auf 1.165 ha an. Zusammen mit der 
Fördermaßnahme zum Ackerwildkrautschutz wurden in 2013 insgesamt 1.368 ha Ackerfläche gefördert. 
Dies entspricht 114 % im Vergleich zum o.g. operationellen Ziel zum Beginn der Förderperiode. 

Die Bewirtschaftungsauflagen beziehen sich bei den angebotenen Varianten der Fördermaßnahme auf 
Randstreifen, die nicht stillgelegt sind. Diese sind in einer zu vereinbarenden Breite von mindestens 
sechs bis höchstens 24 Metern anzulegen. Die Verträge haben eine Laufzeit von fünf Jahren.  

Folgende Bewirtschaftungsauflagen sind bei allen Varianten auf Randstreifen einzuhalten: 

Á Verzicht auf organische und mineralische Düngemittel, chemische Pflanzenschutzmittel und Kalkung  
Á Verzicht auf Beregnung 
Á Verzicht auf die Lagerung landwirtschaftlicher Geräte, Maschinen und Mist sowie die Anlage von 

Mieten oder die Vornahme ähnlicher, vergleichbarer Handlungen. 

Zusätzlich sind besondere Bewirtschaftungsabweichungen möglich, die sich auf verschiedene Varianten 
verteilen. Darunter fallen z. B. einmaliges Aussetzen der Bewirtschaftungsbedingungen auch mit der  
Option zum Hackfrüchteanbau, Anbau von Luzerne und/oder niedrig wachsende Kräuter und Gräser, 
Bestellung mit Getreide-Körner-Leguminosen-Gemengen mit und ohne Ernte, zeitliche Beschränkung der 
Bodenbearbeitung bzw. Einsaat, doppelter Saatreihenabstand und Vorgaben zur Saatgutmischung. 

Folgende Varianten werden angeboten: 

Á 432.1: Getreide (außer Mais) ohne Untersaat 
Á 432.2: Luzerne und/oder mehrjährigen Futterkulturen mit niedrigwüchsigen Kräutern und Gräsern 
Á 432.3: Erbsen-Sommergetreide-Gemenge zweimal in fünf Jahren ohne Ernte des Gemenges  
Á 432.4: Erbsen-Sommergetreide-Gemenge zweimal in fünf Jahren mit Ernte des Gemenges 
Á 432.5: Getreide (außer Mais) ohne Untersaat und ohne Bewirtschaftungsbeschränkungen im dritten 

Jahr 
Á 432.6: ĂRotmilanñ-Variante (Anbau von Luzerne/mehrjährige Futterkultur). 
 
Im Konzept zu den PROFIL-Wirkungskontrollen (NLWKN 2008) zur Biodiversität wurde festgelegt, dass 
die Untersuchungen sich auf die Verbreitungsgebiete des Ortolans beschränken, da in den Vorkom-
mensgebieten weiterer Zielarten wie Rotmilan und Wiesenweihe zu Beginn der Förderperiode keine Ver-
tragsflächen lagen. Angaben zur Methodik befinden sich im Kapitel 4.2.2. 
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Abb. 4-5: Förderkulisse und Vertragsflächen KoopNat - FM 432 (Stand 2013) 

 

 

Abb. 4-6: Entwicklung der Vertragsflächengröße KoopNat ï FM 432 
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4.2.2 Ergebnisse der Wirkungskontrollen 

 

Untersuchungs-
gebiet 

Drawehn und Lucie 
ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Ostheide und Lüchower Niederung 

Flächengröße des Fördergebiets: 3.147 ha 

Schutzstatus: keine NSG 
Natura 2000: EG-VSG ĂDrawehnñ (V26) und ĂLucieñ (V21), jeweils Teilflächen 

Boden: vorwiegend leichte, wasserzügige Sande 

Bodenfeuchtigkeit: trocken-warm 

Wertbestimmende Arten:  
Wertbestimmende Brutvogelarten nach Art. 4 Abs. 1 EG-VSR mit Bezug zur 
Fördermaßnahme: Ortolan (V21 und V26), Heidelerche (V26), Rotmilan (V21) 
Weitere Brutvogelarten mit Bezug zur Fördermaßnahme: Feldlerche, Schaf-
stelze, Rebhuhn, Wachtel 

Gebiets-
spezifische Ziele 
der Maßnahme 

Das Fördergebiet umfasst einen bedeutenden Teil eines landesweiten Schwer-
punktvorkommens des Ortolans. Durch die Fördermaßnahme soll v. a. die  
Situation der Brut- und Nahrungshabitate für den Ortolan als wertbestimmende 
Art verbessert und damit ein Beitrag zur Verbesserung bzw. Stabilisierung des-
sen Erhaltungszustandes geleistet werden. Weiterhin soll die Maßnahme zur 
Lebensraumverbesserung u. a. für Heidelerche, Feldlerche und Schafstelze 
beitragen. 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Im Bereich Drawehn befanden sich mit Stand 2014 insgesamt rund 340 ha unter 
Vertrag. 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Im Übergangsbereich der beiden Naturräume Ostheide und Lüchower Niede-
rung gelegene Endmoränenlandschaft. Das Gebiet wird durch ein wellig-
hügeliges Relief mit einer Vielzahl kuppenartiger Erhebungen unterschiedlicher 
Größe mit trocken-warmen Standortverhältnissen, die von Niederungslandschaf-
ten umgeben sind, geprägt. Die Kuppen sind durch eine lichte, halboffene Wald-
landschaft (strukturreiche Kiefer-, Misch- und Buchenwälder) gekennzeichnet.  
Wichtiges Brutgebiet mit sehr hoher Bedeutung für Vogelgemeinschaften tro-
cken-warmer Standorte und Heidelandschaften (v. a. Ortolan und Heidelerche). 

Methodik Zur Effizienzkontrolle wurden auf allen Flächen, die unter Auflagen der FM 432 
bewirtschaftet wurden, im Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Juli fünf Begehungen zur 
Brutvogelerfassung insbesondere von Ortolan und Heidelerche durchgeführt.  

Untersuchungs-
jahre 

2008-2014 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Da der Ortolan v. a. entlang linienhafter Gehölzstrukturen brütet und die Vertragsflächen zum Teil als 
Randstreifen und zum Teil ganzflächig angelegt waren, wurde der Anteil der Brutreviere mit der Länge 
der Gehölzränder entlang der Vertragsflächen in Beziehung gesetzt. Eine Überschätzung des mög-
lichen Brutbestandes aufgrund unterschiedlich großer Vertragsflächen wird damit vermieden.  

Die Siedlungsdichte des Ortolans war aus den Untersuchungsjahren 2007-2014 übereinstimmend an 
Randstreifen mit Gemengeanbau am höchsten. Im Jahr 2014 wurde bezogen auf die vertraglich ver-
einbarte Anbaufläche mit Winterroggen eine Siedlungsdichte von 2,7 Brutrevieren/10 ha festgestellt, in 
mit Erbsengemengen bestellten Anbauflächen betrug die Siedlungsdichte 4,7 Brutreviere/10 ha.  

Vom Ortolan nicht dauerhaft besiedelt wurden Flächen mit Sommergetreide. Es wurde festgestellt, 
dass der Ortolan Flächen mit Luzerneanbau und/oder mehrjährigen Futterkulturen (FM 432.2) nicht 
besiedelt. Nach Auslaufen dieser Bewirtschaftungsauflage wurden die randständigen Singwarten wie-
der in hoher Dichte besiedelt. Die Heidelerche profitierte jedoch von der Variante mit Luzerneanbau. 

Am günstigsten stellten sich für den Ortolan Flächen der Fördervariante 432.3 (Gemenge ohne Ernte) 
heraus, die im Mittel der Jahre mit rund 4 BP/10 ha besiedelt wurden. Vereinzelt konnte eine Sied-
lungsdichte von über 8 Rev./10 ha nachgewiesen werden. 

 

Hinweise für die weitere Gebietsentwicklung  

Zur weiteren Gebietsentwicklung lassen sich folgende Aussagen treffen (Optimierungsvorschläge): 
Grundsätzlich entwickeln sich die Gemenge mit Sommer- und Wintererbsen im biologischen Anbau 
optimal. Es steht im Interesse der Landwirte, einen guten Ertrag zu erzielen, das ist bei diesen Kulturen 
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auch im Interesse der Feldvögel. Gut entwickelte Kulturen bieten Nestschutz und ein sehr gutes Nah-
rungsangebot, da keine Pflanzenschutzmittel zur Anwendung kommen. Da diese Gemenge jedoch nur 
mit einem geringen Flächenanteil in der Landschaft vertreten sind, sollte dieser Anteil mit Hilfe gezielter 
Fördermaßnahmen wie der FM 432 erhöht werden.  

Bei der Fördermaßnahme 432.3, die in dieser Variante keine Ernte vorschreibt, ist der "Ehrgeiz", einen 
guten Aufwuchs auf der Fläche zu erzielen, sehr stark vom persönlichen Engagement des Landwirtes 
abhªngig. Ein zu lichter Aufwuchs oder eine Ăbracheªhnlicheñ Flªche wird vom Ortolan selten als Brut-
habitat genutzt, hier fehlt die notwendige Deckung zur Nestanlage und zum Teil ist die Bodenfreiheit 
durch das auflaufende Beikraut eingeschränkt. Für Arten wie Feldlerche und Rebhuhn sowie als Nah-
rungshabitat sind solche bracheähnliche Flächen hingegen besonders wertvoll.  

Der Verzicht auf Dünger über fünf und mehr Jahre bei gleichzeitiger Ernte des Wintergetreides in drei 
von fünf Jahren entzieht dem Boden auf mageren Standorten so viele Nährstoffe, dass für bodenbrü-
tende Feldvögel in den letzten Vertragsjahren kaum noch ausreichende Deckung zur Nestanlage zur 
Verfügung steht.  

Folgende Möglichkeiten könnten dem Nährstoffentzug entgegenwirken: 

Á Zulassen von Mistdüngung 1x in 5 Jahren 
Á Jährlich rotierende Randstreifen bzw. Flächen anlegen 
Á Kombinationsmöglichkeit mit der Fördermaßnahme Anbau von Zwischenfruchtanbau oder Unter-

saaten (NAU/BAU A7) vor Gemengeanbau ermöglichen 
Á Möglichkeit der Versorgung der Vertragsflächen mit Grundnährstoffen Kalium, Magnesium und 

Phosphor, ggf. nach einer Bodenanalyse 
Á Reduzierte Stickstoffdüngung ermöglichen. 

   
 

 
 
Abb. 4-7: Ortolan (Foto L. Wellmann)
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Untersuchungs-
gebiet 

Ostheide bei Himbergen und Bad Bodenteich 
ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Kurzbeschreibung 
des Fördergebiets 

Naturraum: Ostheide 

Flächengröße des Fördergebiets: 1.829 ha 

Schutzstatus: keine NSG 
Natura 2000: EG-VSG ĂOstheide bei Himbergen und Bad Bodenteichñ (V25) 

Boden: vorwiegend leichte, wasserzügige Sande 

Bodenfeuchtigkeit: trocken-warm 

Wertbestimmende Brutvogelarten nach Art. 4 Abs. 1 EG-VSR mit Bezug zur 
Fördermaßnahme: Ortolan, Heidelerche 
Weitere Brutvogelarten mit Bezug zur Fördermaßnahme: Feldlerche, Schaf-
stelze, Rebhuhn, Wachtel 

Gebiets-
spezifische Ziele 
der Maßnahme 

Das Fördergebiet umfasst einen bedeutenden Teil eines landesweiten Schwer-
punktvorkommens des Ortolans. Durch die Fördermaßnahme soll v. a. die  
Situation der Brut- und Nahrungshabitate für den Ortolan als wertbestimmende 
Art verbessert und damit ein Beitrag zur Verbesserung bzw. Stabilisierung des-
sen Erhaltungszustandes geleistet werden. Weiterhin soll die Maßnahme zur 
Lebensraumverbesserung u. a. für Heidelerche, Feldlerche und Schafstelze 
beitragen. 

Angaben zu den 
Vertragsflächen 

Innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes V25 Ostheide bei Himbergen und Bad 
Bodenteich befanden sich mit Stand 2014 rund 120 ha unter Vertrag. 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Das Untersuchungsgebiet wird durch ein wellig-hügeliges Relief mit einer Viel-
zahl kuppenartiger Erhebungen unterschiedlicher Größe mit trocken-warmen 
Standortverhältnissen geprägt. Die Kuppen sind durch eine lichte, halboffene 
Waldlandschaft (strukturreiche Kiefer-, Misch- und Buchenwälder) gekennzeich-
net. Das Gebiet ist durch zahlreiche Übergänge von Wäldern und der umgeben-
den Kulturlandschaft charakterisiert.  
Die überwiegend sandigen, wenig ertragreichen Böden sind stark wasserdurch-
lässig und erwärmen sich rasch. Das Gebiet liegt im Kernverbreitungsraum des 
Ortolans in Niedersachsen. Seine besondere Bedeutung als repräsentativer 
Lebensraum v. a. für die Arten Ortolan und Heidelerche erlangt das Gebiet 
durch die enge Verzahnung von Ackerflächen und Wald und die daraus resultie-
rende hohe Grenzlinienlänge von Wald-Feld-Übergängen sowie eine kleinpar-
zellierte landwirtschaftliche Flächennutzung. Besonders bedeutsam für das Vor-
kommen des Ortolans ist dabei die hohe Wasserdurchlässigkeit der Böden.  

Methodik Zur Effizienzkontrolle wurden auf allen Flächen, die unter Auflagen der FM 432 
bewirtschaftet wurden, im Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Juli fünf Begehungen zur 
Brutvogelerfassung insbesondere von Ortolan und Heidelerche durchgeführt. 

Untersuchungs-
jahre 

2010-2014 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Flächennutzung: Alle untersuchten Arten nutzen die Vertragsflächen häufiger als Brutrevier als die 
übrigen Ackerflächen. Besonders ausgeprägt ist dies bei der Heidelerche. Ein objektiver Vergleich ist 
allerdings kaum möglich, da keine Vergleichsflächen untersucht wurden, sondern nur die Randberei-
che der Untersuchungsflächen darüber Aufschluss geben. Als positiv ist zu vermerken, dass durch die 
Randstreifen eine zusätzliche Nutzungsstruktur entsteht, die zur Attraktivität des Ortolanlebensraumes 
beiträgt, auch wenn keine Brut auf diesen Randstreifen stattfindet. Von besonderer Bedeutung sind die 
streifenförmigen Vertragsflächen angrenzend an alte Eichenreihen und dort, wo rundherum ungünstige 
Feldfrüchte, wie Mais oder Zuckerrüben angebaut werden. 

Varianten: Ein Vergleich der Eignung der unterschiedlichen Bewirtschaftungsvarianten ist für die Arten 
Heidelerche und Ortolan möglich. Es zeigt sich, dass die Heidelerche vor allem die grünlandartigen 
Strukturen der Variante 432.2 präferiert und insgesamt eine sehr hohe Siedlungsdichte aufweist. Diese 
Tendenz scheint über die Jahre zuzunehmen. Dagegen meidet der Ortolan diese Variante und präfe-
riert die Getreide- bzw. Gemengevarianten 432.3 und 432.5. Variante 432.3 wird von beiden Arten 
präferiert. 

Bestandsentwicklung im Gebiet: Für den Ortolan werden über den Zeitraum 2002 bis 2012 für den 
Raum Bomke weitgehend stabile Bestände ermittelt, die 2013 stark abnahmen und in 2014 wieder auf 
das Niveau der Vorjahre anstiegen. Für den Raum Weste wurden abnehmende Bestände ermittelt. 



PROFIL-Endbericht  4.2 Ackerland, Vogel- + sonstige Tierarten Feldflur: FM 432 117 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) September 2015  

Hier hat der Maisanbau stark zugenommen und die Vertragsflächen stellen teilweise die einzigen In-
seln mit günstigen Nistmöglichkeiten in einem Kernvorkommen des Ortolans innerhalb des EU-Vogel-
schutzgebietes dar. Bei Schlagte nahmen die Bestände bereits seit 2011 ab. Dies wird auf die ungüns-
tige Entwicklung der Vertragsfläche für den Ortolan zurückgeführt. Durch die Kleegrasvariante ergeben 
sich grünlandartige Flächen, die für den Ortolan ungeeignet sind. Die Heidelerche weist in allen Räu-
men stagnierende Bestände überwiegend positiver Tendenz auf. Im Vergleich 2002 zu 2014 ergibt sich 
eine deutliche Steigerung, die auf die Extensivierung von Ackerrandstreifen unabhängig von der ge-
wählten Variante zurückzuführen ist. Der positive Effekt ist durch die Kleegras-Ansaat der Variante 
432.2 am höchsten. 

Es ist festzuhalten, dass insgesamt durch die Vertragsflächen die Habitatbedingungen für Ortolan und 
Heidelerche und alle anderen Arten verbessert werden. Dies gilt insbesondere für die Ruhezeiten ohne 
Bodenbearbeitung sowie den Verzicht auf Düngung, Pestizideinsatz und Beregnung. Voraussetzung 
vor allem für eine Entwicklung der Ortolanbestände ist allerdings eine Optimierung der Bearbeitungs-
zeiten, die deutlich nach vorne zu verlegen sind sowie der dauerhafte Verzicht auf die Variante 432.2. 
Durch die grünlandartige Struktur dieser Vertragsflächen fallen die Vertragsflächen als Niststandort für 
den Ortolan weitgehend aus. Um eine deutliche Erhöhung des Bruterfolgs sicherzustellen, sind die 
Bearbeitungszeiten incl. Aussaat deutlich vorzuziehen (Aussaat bis 15. April) und zusätzlich weitere 
(Gemenge-)Varianten mit einer Herbstaussaat anzubieten. 

Hinweise für die weitere Gebietsentwicklung 

Zum Erhalt der Bestände der wertbestimmenden Arten lassen sich folgende Maßnahmen zur Entwick-
lung des Gebietes und der angrenzenden Landschaftsteile treffen: 

Á Weiterf¿hrung der MaÇnahme ĂQualifizierung f¿r Landwirte§ im EU-Vogelschutzgebiet zur Informa-
tion über das KoopNat-Vertragsnaturschutzprogramm und die Fördermaßnahme 432 "Vogel- und 
sonstige Tierarten der Feldflur" auch für die Folgeprogramme in der Förderperiode 2014-2020. 
Dank des Angebotes der Qualifizierung besteht eine hohe Akzeptanz seitens der Landwirtschaft 
für die angebotene Fördermaßnahme und die Vertragsflächen werden von den Zielarten gut ange-
nommen. 

Á Aufstellung einer LSG-Verordnung und eines Managementplanes für das EU-Vogelschutzgebiet 
unter besonderer Berücksichtigung der wertbestimmenden Arten. 

Á Weiterentwicklung der Vertragsnaturschutzprogramme in der kommenden Förderperiode und ggf. 
erhöhte Förderung für Flächen in EU-Vogelschutzgebieten entsprechend der erforderlichen Be-
schränkungen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. 

Á Auch innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes gibt es größere Räume mit unzureichender Ausstat-
tung mit linearen Gehölzelementen. Das gilt insbesondere für den Bereich zwischen Bomke und 
Könau in V25, Teilgebiet Bad Bodenteich. Hier wurde 2010 zusätzlich festgestellt, dass gezielt die 
an den Waldrändern stehenden Eichen geschlagen wurden. Diese Bäume sind oft die letzten ver-
bliebenen Singwarten für den Ortolan. Eine Anreicherung des Gebietes mit Gehölzstrukturen, ins-
besondere Eichenreihen, ist dringend geboten. Der Schutz bestehender Gehölzbestände, auch an 
Waldrändern, ist vordringlich und möglichst in einer Schutzgebietsverordnung zu regeln. 

Á Die Termine für die Aussaat sollten deutlich nach vorne (winterharte Kulturen möglichst auf den 
Herbst des Vorjahres) gelegt werden, da eine späte Aussaat bzw. der späte Umbruch mit Neuein-
saat gegen Ende April einerseits Bruten der Heidelerche gefährdet und andererseits dazu führt, 
dass die Vegetationsentwicklung für eine dauerhafte Besiedlung durch den Ortolan gegen Mitte/ 
Ende Mai nicht gegeben ist. 

Á Ermittlung von besonders wichtigen Standorten für Vertragsflächen auf Ackerrandstreifen auf Basis 
einer Bewertung der angrenzenden als Singwarte dienenden Gehölzstrukturen. In einem zweiten 
Schritt könnten die Bewirtschafter gezielt angesprochen werden entsprechende Randstreifen in 
das Förderprogramm einzubringen. 
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4.2.3 Fazit 

Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

In den Jahren 2008 bis 2014 wurden jährlich Untersuchungen zur Effizienzkontrolle der Fördermaß-
nahme in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen (hier nur 2010 bis 2014) durchgeführt 
(BERNARDY 2008 - 2014, LAMPRECHT & WELLMANN 2010 bis 2014). 

Die Region bildet die Kernverbreitung des Ortolans in Niedersachsen. Das vordringliche naturschutz-
fachliche Ziel der Maßnahme dort ist die Förderung von Brut- und Nahrungshabitaten dieser Brutvogelart. 
Die Ergebnisse der Wirkungskontrollen aus 2008-2014 zeigen, dass insbesondere bei den Varianten mit 
Anbau von Erbsen-Gemengen die höchsten Siedlungsdichten erreicht wurden, während Sommergerste 
und Kleegras keine geeigneten Brutbedingungen für den Ortolan boten. Zukünftig sollten daher in erster 
Linie Varianten mit Erbsengemengeanbau in diesen Regionen beworben und angeboten werden. Eine 
weitere Effizienzsteigerung der Fördermaßnahme ist durch Maßnahmen, die mittlerweile bereits teilweise 
vollzogen sind und in der ab 2015 neuen FºrdermaÇnahme BS 5 ĂMehrjªhrige Schonstreifen f¿r den 
Ortolanñ aufgenommen wurden, zu erwarten:  

Á Festschreibung des 15. April als spätester Aussaatzeitpunkt von Sommergemengen  
Á Möglichkeit zum Anbau von Wintergemengen mit dem Vorteil, dass Unkräuter durch die Herbst-

einsaat unterdrückt werden und im Mai eine für den Ortolan günstige Vegetationshöhe besteht 
Á Möglichkeit auch ganze Schläge einbringen zu können 
Á Gezieltere Lenkung der angebotenen Varianten in den einzelnen Fördergebieten mit stärkerem  

Fokus auf die regionsspezifischen Zielarten der Fördermaßnahme. Hier ist die Qualifizierung der  
Bewirtschafter/-innen als ein wichtiges unterstützendes Instrument anzusehen. Durch die Qualifizie-
rung konnte in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen aus fachlicher Sicht eine effiziente 
Lenkung und Steuerung der Vertragsabschlüsse erreicht werden. Die sehr guten naturschutzfachli-
chen und Vor-Ort-Kenntnisse der Qualifizierer sowie deren Akzeptanz bei den in der Region wirt-
schaftenden Landwirten waren entscheidende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Maßnahmen-
umsetzung. 

 
Allgemeines Fazit und Ausblick 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass durch die Fördermaßnahme positive Ergebnisse erreicht werden 
können. Neben einer erhöhten Ortolanbesiedelung in den untersuchten Vertragsflächen wird dies auch 
durch gesteigerte Siedlungsdichten anderer Feldvogelarten (z. B. Feldlerche, Heidelerche) deutlich, die 
offenkundig auch von der Maßnahme profitieren.  

Die Ergebnisse zu den Wirkungskontrollen zeigen, dass durch die Fördermaßnahme Verbesserungen für 
Feldvögel allgemein und auch zielgerichtet für ausgewählte Arten erreicht werden können. Unter Berück-
sichtigung der Gesamtfläche von den im Rahmen der FM 432 abgeschlossenen Verträgen von 1.368 ha 
ist jedoch zu festzustellen, dass eine Flächenwirksamkeit auf landesweiter Skalenebene allein von dieser 
Maßnahme nicht ausgehen kann. Landesweit sind für die Feldvogelarten innerhalb der letzten 15 Jahre 
die stärksten Bestandsrückgänge zu verzeichnen. Bei einer Gesamtackerfläche von rd. 1 Mio. ha in Nie-
dersachsen ist es offenkundig, dass positive populationsrelevante Auswirkungen auf die Feldvogelfauna 
im landesweiten Maßstab auf Grund des geringen Flächenanteils der FM 432 nicht zu erwarten sind, 
kleinräumig jedoch positive Effekte erzielt werden können. 
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4.3 NAU/BAU Fördermaßnahmen: Ein- und mehrjährige Blühstreifen (NAU/BAU A5 + A6) 

4.3.1 Maßnahmenbeschreibung, Zielsetzung und Umsetzung 

 

Ziel der Maßnahme gem. der Förderrichtlinie ist es, zusätzliche Streifenstrukturen, Übergangsflächen 
bzw. Verbindungskorridore zu ökologisch sensiblen Bereichen sowie Schutz-, Brut- oder Rückzugs-
flächen für Wildtiere in der Agrarlandschaft zu schaffen. In der Maßnahme A5 wird die Anlage von einjäh-
rigen Blühstreifen auf Ackerflächen gefördert, in der Maßnahme A6 die Anlage mehrjähriger Blühstreifen.  

Bei den einjährigen Blühstreifen A5 ist die visuelle Aufwertung ackerbaulich dominierter Gebiete als zu-
sätzliches Ziel genannt. Die mehrjährigen Blühstreifen sollen darüber hinaus zur Wasserreinhaltung von 
Wasserläufen beitragen (ML 2006). 

 

 

Abb. 4-8: Förderkulisse und Vertragsflächen der Fördermaßnahme Einjährige Blühstreifen (NAU/BAU A5)  
(Stand 2013) 
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Abb. 4-9: Förderkulisse und Vertragsflächen der Fördermaßnahme Mehrjährige Blühstreifen (NAU/BAU A6) 
(Stand 2013) 

 

 

Abb. 4-10: Entwicklung der Vertragsflächengröße der Ein- und mehrjährigen Blühstreifen NAU/BAU A5 + A6  

Beide Maßnahmen wurden landesweit angeboten. Allerdings durften mehrjährige Blühstreifen bis 2010 
ausschließlich direkt an Gräben oder Fließgewässern angelegt werden. Ab 2011 wurde diese Regelung 
aufgehoben. 

Als Zielflächengröße wurden für die einjährigen Blühstreifen 3.800 ha, für die mehrjährigen Blühstreifen 
6.500 ha angegeben. Einjährige Blühstreifen wurden auf einer mehr als doppelt so großen Flächen als 
geplant vereinbart (9.322 ha). Dagegen wurden nur auf 184 ha Fläche Vereinbarungen über mehrjährige 
Blühstreifen abgeschlossen. Das sind nur knapp 3 % der Zielflächengröße. 
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Für die Dauer von fünf Jahren sind die folgenden Bewirtschaftungsauflagen einzuhalten: 

 

A5 ï Einjährige Blühstreifen 

Á jährliche Anlage der Blühstreifen entlang von Schlaggrenzen mit einer Breite von mindestens drei bis 
höchstens 24 m 

Á jährliche Einsaat im Frühjahr bis zum 31. Mai. Dabei ist eine Mischung standortangepasster Arten 
aus einer vorgegebenen Pflanzenartenliste einzusäen. Diese besteht aus einjährigen Kulturpflanzen, 
wie z. B. Sonnenblumen, Ölrettich, Senf, Phacelia. Der Leguminosen-Anteil darf 10 % Gewichtsanteil 
in der Saatgutmischung nicht überschreiten. 

Á Verzicht auf die Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln 
Á keine Nutzung des Aufwuchses, kein Umbruch vor dem 15. Oktober (Ende der Herbstblüte) 
Á Die Lage der Blühstreifen kann jährlich innerhalb der Ackerflächen des landwirtschaftlichen Betriebes 

wechseln. 

 

A6 ï Mehrjährige Blühstreifen 

Á Anlage eines mehrjährigen Blühstreifens auf der beantragten Fläche mit einer Breite von mindestens 
drei bis höchstens 24 m 

Á Einsaat im ersten Verpflichtungsjahr bis zum 30. April. Dabei ist eine Mischung standortangepasster 
Arten aus einer vorgegebenen Pflanzenartenliste auszuwählen. Diese besteht aus überwiegend 
mehrjährigen Kulturpflanzen, wie z. B. Lupinen, Luzerne, Rotklee. Der Leguminosen-Anteil darf 10 % 
Gewichtsanteil in der Saatgutmischung nicht überschreiten. 

Á Eine einmalige Neueinsaat des Blühstreifens ist während der gesamten Verpflichtungszeit möglich. 
Á Ggf. durchzuführende Pflegeschnitte oder Ausbesserungsarbeiten dürfen nicht zwischen dem 1. April 

und dem 15. Juli durchgeführt werden. Es darf keine anderweitige Bearbeitung durchgeführt werden. 
Á Verzicht auf die Anwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln 
Á keine Nutzung des Aufwuchses. Im letzten Verpflichtungsjahr darf der Blühstreifen nicht vor Ende der 

Herbstblüte, also nicht vor dem 15. Oktober umgebrochen oder anderweitig beseitigt werden. 

 

Anmerkung zur Auswahl der untersuchten Artengruppen 

Die Maßnahmen A5 und A6 wurden in der PROFIL-Förderperiode ab 2010 hinsichtlich ihrer Wirkung auf 
die Artenvielfalt untersucht. Für die Erhebung ausgesucht wurden die Avifauna (Feldvögel), Stechimmen 
(Wildbienen, Grabwespen) und Tagfalter sowie die Flora, da in diesen Artengruppen biotopspezifische 
Arten der extensiv genutzten Ackerränder im Kontakt zu grünlandähnlichen Wegrändern zu finden sind, 
welche methodisch vergleichsweise gut erfassbar sind. Der Schwerpunkt der Wirkungskontrollen lag auf 
der Untersuchung der Avifauna sowie der Stechimmen und Tagfalter. Ergänzend konnten auf einer ge-
ringen Flächenzahl Bestandserfassungen zur Flora durchgeführt werden. Dabei wurden die Bestands-
erfassungen in denselben Gebieten wie die faunistischen Untersuchungen durchgeführt. 

Eine positive Wirkung der Maßnahme sollte sich bei den Feldvögeln durch den Nachweis einer erhöhten 
Nutzung der Blühstreifen als Rückzugs-, Ruhe- und Nahrungsgebiet sowie als Bruthabitat darstellen. Bei 
den Stechimmen wäre der Nachweis einer wesentlichen Nutzung der Blühstreifen zur Nahrungsauf-
nahme (bei gleichzeitiger Bestäubungsfunktion) oder als Entwicklungsstätte der Arten in Pflanzenstän-
geln oder Offenbodenstellen als Nachweis einer positiven Wirkung der Fördermaßnahme zu werten. Bei 
Tagfaltern wäre die verstärkte Nutzung der Förderflächen zur Nahrungsaufnahme (bei gleichzeitiger Be-
stäubungsfunktion) als Erfolg anzusehen. Eine positive Wirkung kann bei der floristischen Erfassung 
durch Nachweise von für Stechimmen und Tagfalter nahrungsrelevanten Gefäßpflanzen, durch hohe 
Gesamtartenzahlen von Wildpflanzen sowie durch das Auftreten gefährdeter Ackerwildkräuter auf den 
Blühstreifen gezeigt werden. 

Angaben zur Auswahl der Gebiete und zu den Erfassungsmethoden der betrachteten Artengruppen be-
finden sich in den nachfolgenden Kapiteln. 
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4.3.2 Ergebnisse der Wirkungskontrollen 

 

Untersuchungs-
gebiete 

Hodenhagen (Tiefland), Cremlingen (Börde),  
Bodenwerder (Hügel- und Bergland) 

ï Allgemeiner Teil ï 

Kurzbeschreibung 
der Untersu-
chungsgebiete 

Hodenhagen: Naturraum: Untere Aller-Talsandebene 
Untergliedert in drei Teilbereiche mit jeweils ein- und mehrjährigen Blühstreifen  

Cremlingen: Naturraum: Ostbraunschweigisches Flachland 
Untergliedert in vier Teilbereiche mit ein- und mehrjährigen Blühstreifen 

Bodenwerder: Naturraum: Alfelder Bergland (mit Ith und Hils) 
Untergliedert sich in sechs Teilbereiche mit ein- und mehrjährigen Blühstreifen 

Schutzstatus: In keinem der Untersuchungsgebiete sind Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht ausgewiesen. 

Auswahl und  
Repräsentanz des  
Untersuchungs-
gebiets 

Um der naturräumlichen Vielfalt Niedersachsens und einer entsprechend hete-
rogenen Artenverteilung Rechnung zu tragen, befindet sich je eines dieser  
Gebiete im niedersächsischen Tiefland (Hodenhagen), in der Börde (Cremlin-
gen) und im Hügel- und Bergland (Bodenwerder). Die Lage und Abgrenzung der 
Gebiete ergibt sich aus der Lage der Vertragsflächenverteilung. 

Vertragsflächen in 
den Untersu-
chungsgebieten 

Vertragsflächenverteilung in 2010:  
Hodenhagen: 50 einjährige, 12 mehrjährige Blühstreifen 
Cremlingen: 77 einjährige, 13 mehrjährige Blühstreifen 
Bodenwerder: 71 einjährige, 10 mehrjährige Blühstreifen 

 
 
 
4.3.2.1 Avifauna 
 

Untersuchungs-
gebiete 

Hodenhagen (Tiefland), Cremlingen (Börde),  
Bodenwerder (Hügel- und Bergland) 
ï Avifaunistische Untersuchungen ï 

Methodik und 
Untersuchungs-
flächen 

Die zu untersuchenden Flächen wurden wie folgt abgegrenzt: Bereiche entlang 
von Blühstreifen mit einem beiderseitigen Puffer von 50 Metern wurden als Un-
tersuchungsflächen festgelegt. So ergaben sich 100 Meter breite streifenförmige 
Untersuchungsflächen (Blühstreifenstrecken). Als Vergleichsflächen ohne Blüh-
streifen (Null-Flächen) dienten dann die Begehungsbereiche zwischen den 
Blühstreifenstrecken und zusätzliche Begehungsstrecken ohne Blühstreifen.  

Für jedes Teilgebiet eines Untersuchungsgebietes gab es so, abhängig von 
Form und Lage der jeweiligen Blühstreifen, unterschiedlich große Untersu-
chungsteilflächen, unterschieden nach solchen mit einjährigen, mehrjährigen 
oder solchen ohne Blühstreifen (= Vergleichsflächen). Die Summe aller gleich-
artigen Teilflächen ergab dann die Gesamtuntersuchungsfläche eines Unter-
suchungsgebietes. 

Brutbestandserfassung mit Hilfe der Revierkartierungsmethode. Erfasst wurden 
alle im Bereich der Untersuchungsflächen vorkommenden Vogelarten. Beson-
ders berücksichtigt wurden dabei die Zielarten Braunkehlchen, Feldlerche, Gold-
ammer, Heidelerche, Kiebitz, Neuntöter, Schafstelze, Rebhuhn, Rotmilan und 
Wachtel. Die erfassten Daten wurden den jeweiligen Blühstreifen zugeordnet 
oder zählten als Vergleichsdaten, wenn sie im Bereich der Begehungsstrecken 
ohne Blühstreifen lagen.  

Die Bedeutung der Blühstreifen als Nahrungshabitat im Vergleich zu Flächen 
ohne Blühstreifen wurde durch eine standardisierte Aktivitätsermittlung (Nah-
rungsnutzungsfrequenzen) im Bereich der Blühstreifen durchgeführt.  
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Untersuchungs-
jahre 

Jährlich 2010 bis 2013 (Bodenwerder nur bis 2011, in 2012 und 2013 Intensivie-
rung der Untersuchungen in den beiden übrigen Gebieten, insbesondere Ver-
längerung des Erfassungszeitraums hinsichtlich der Erfassung der Blühstreifen 
als Nahrungshabitat). 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Landnutzung 

Getreideäcker, Zuckerhirse und Mais haben fast überall die höchsten Flächenanteile. 

Einen vergleichsweise hohen Gehölzanteil gibt es im Untersuchungsgebiet Hodenhagen jeweils auf 
der Untersuchungsfläche mit mehrjährigen Blühstreifen und der Vergleichsfläche. Die Vergleichsfläche 
weist auch einen hohen Grünlandanteil auf. 

Die Anteile der mehrjährigen Blühstreifen an der gesamten Untersuchungsfläche bewegten sich vor 
2013 zwischen 6,6 % und 17,3 %, die der einjährigen zwischen 10,2 % und 26,2 %. 2013 wurden keine 
mehrjährigen Blühstreifen mehr in den Suchräumen angelegt. 

Artenzahl 

In den beiden Untersuchungsgebieten Hodenhagen und Cremlingen wurden 2013 jeweils 36 Vogel-
arten festgestellt. Die Zahl der Brutvögel (Brutnachweis, -verdacht) liegt mit 17 Arten und insgesamt  
48 Brutpaaren in Hodenhagen deutlich höher als in Cremlingen mit 12 Arten und 38 Brutpaaren. In 
beiden Untersuchungsgebieten sind die Artenzahlen auf den Untersuchungsflächen mit einjährigen 
Blühstreifen am höchsten. Im Bereich der mehrjährigen Blühstreifen werden die geringsten Vogel-
artenzahlen gefunden. Die Artenzahlen auf den Vergleichsflächen liegen dazwischen, sind aber überall 
höher als auf den mehrjährigen Untersuchungsflächen (besonders deutlich im Untersuchungsgebiet 
Cremlingen). 

Beim Vergleich zwischen Artenzahl und Größe der Untersuchungsfläche zeigt sich, dass trotz deutlich 
größerer Vergleichsflächen die Artenzahlen auf einjährigen Untersuchungsflächen höher sind. Ansons-
ten hängt die Gesamtartenzahl nach dem Beispiel der Untersuchungsflächen mit einjährigen Blüh-
streifen in Bodenwerder eher von der Größe der Untersuchungsfläche als vom prozentualen Anteil der 
Blühstreifen oder deren Breite ab. 

Brutpaare 

In allen Untersuchungsgebieten sind die Flächenanteile der mehrjährigen Blühstreifen bis 2013 gerin-
ger als die der einjährigen. Trotzdem waren in den Naturräumen Untere Aller-Talsandebene (Hoden-
hagen) und Alfelder Bergland (Bodenwerder) auf den Untersuchungsflächen mit mehrjährigen Blüh-
streifen mehr Brutpaare pro Flächeneinheit vorhanden als auf denen mit einjährigen. Auf den Ver-
gleichsflächen ohne Blühstreifen wurden die geringsten Brutpaarzahlen pro 10 Hektar nachgewiesen. 
Im Naturraum Ostbraunschweigisches Flachland (Cremlingen) trat dagegen die größte Brutpaardichte 
im Bereich der einjährigen Blühstreifen auf.  

Zielarten 

Von den ausgewählten Zielarten Braunkehlchen, Feldlerche, Goldammer, Heidelerche, Kiebitz, 
Neuntöter, Wiesenschafstelze, Rebhuhn, Rotmilan und Wachtel konnten während der Untersuchungen 
2013 die Arten Feldlerche, Goldammer, Heidelerche, Neuntöter, Wiesenschafstelze und Rotmilan re-
gistriert werden. Die Heidelerche als typische Art des Tieflandes kommt, wie schon in den vorange-
gangenen Erfassungen, nur im Gebiet Hodenhagen vor. Einen Schwerpunkt im Tiefland zeigt die  
Wiesenschafstelze, allerdings mit gegenüber den Vorjahren deutlich geringeren Beständen. Rebhuhn, 
Kiebitz und Wachtel waren in den Vorjahren nur sporadisch anzutreffen, u. a. in Verbindung mit 
Maisanbau (Kiebitz) und mehrjährigen Blühstreifen (Wachtel). In der Brutperiode 2013 wurden die drei 
Arten auf den Untersuchungsflächen nicht nachgewiesen.  

Die Untersuchungsflächen in Hodenhagen weisen gegenüber denen in Cremlingen ï wie bereits bei 
der Gesamtheit der Brutvogelarten ï auch bei den Zielarten etwa doppelt so hohe Brutpaardichten 
(Brutpaare/10 ha) auf. 

Nach den Aktivitätsermittlungen während der Brutzeit nutzen zumindest Feldlerchen und Wiesen-
schafstelzen die Blühstreifen auch als Brutplatz. Bei der Feldlerche gibt es eine deutliche Bevorzugung 
der einjährigen Blühstreifen, für die Wiesenschafstelze sind auch mehrjährige und dicht bewachsene 
einjährige Blühstreifen attraktiv. 

Als reine Nahrungsgäste wurden Rabenkrähen und Ringeltauben häufig auf den Blühstreifen im Gebiet 
Cremlingen beobachtet sowie bereits im Juni auch schon große Trupps von Staren und einige Finken-
arten. Im Gebiet Hodenhagen jagen Rauchschwalben regelmäßig über den einjährigen Blühstreifen. 
Nach der Brutzeit von Oktober bis Dezember wurden in beiden Gebieten jeweils mindestens 200 Indi-
viduen verschiedener Finkenarten (Buch-, Berg-, Grünfink, Girlitz, Bluthänfling und Stieglitz) in unter-
schiedlich großen Trupps auf den Blühstreifen beobachtet. 
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Zusammenfassung 

Die Untersuchungen ergaben Aussagen zur Bevorzugung von Bereichen mit ein- oder mehrjährigen 
Blühstreifen durch bestimmte Vogelarten. Es gab Hinweise zur Nahrungsnutzung von Blühstreifen und 
Brutverdacht auf einer Blühstreifenfläche. Wenn zu Beginn der Brutsaison das benachbarte Getreide 
oder andere Feldfrüchte noch nicht aufgewachsen sind, bildet die vorjährige Pflanzendecke auf den 
Blühstreifen, neben Weg- und Ackerrändern, die einzige Brutmöglichkeit für Bodenbrüter in der Feld-
flur. 

Insgesamt haben aus Sicht der typischen Feldvögel bzw. der Zielarten einjährige Blühstreifen eine 
größere Bedeutung als mehrjährige: Die häufige Feldlerche zeigt eine eindeutige Bevorzugung und 
auch die meisten Beobachtungen der Wiesenschafstelze während der Brutzeit stammen von ein-
jährigen Blühstreifen. Die wenigen Daten von Heidelerche und Rebhuhn während der Brutzeit zeigen 
auch eine Bevorzugung einjähriger Blühstreifen. Nach der Brutzeit haben die einjährigen Blühstreifen 
eine nachgewiesene Bedeutung als Nahrungsfläche für Finken-, Ammer-, Drossel- und Meisenarten, 
die das Samen- und z. T. das Insektenangebot nutzen. 

 

Hinweise und Empfehlungen zur Optimierung 

Á Blühstreifen entlang von Waldrändern und anderen hohen Gehölzstrukturen sind für Vogelarten 
der freien Feldflur kaum von Nutzen. Aus Sicht der Feldvögel sollte deshalb die Anlage von Blüh-
streifen in der freien Landschaft gefördert werden. 

Á Die einjährigen Blühstreifen sollten möglichst über den Winter stehen bleiben und erst kurz vor der 
Neueinsaat umgebrochen werden. So können sie auch im Herbst und Winter Nahrung und Unter-
schlupf für zahlreiche Arten der Feldflur bieten. Dadurch entsteht zwar, wie beschrieben, ein ge-
wisses Risiko für Arten, die auf solchen vorjährigen Flächen brüten könnten, der erwartete positive 
Effekt für die Avifauna im Herbst und Winter wird aber höher eingeschätzt. Außerdem könnte das 
Risiko für potenzielle Brutvögel durch einen früheren Umbruch- und Aussaattermin verringert wer-
den. 

Á Der im Rahmen der Fördermaßnahme A5 + A6 spätmöglichste Aussaattermin bis zum 31. Mai fällt 
in die Hauptbrutzeit. Vorhandene Gelege werden bei der Aussaat zerstört. Die Aussaat der Blüh-
streifen sollte deshalb möglichst früh im Jahr erfolgen, um die Störung des Brutgeschehens gering 
zu halten. Gleichzeitig wird durch eine frühe Aussaat dafür gesorgt, dass noch während der Brut-
zeit ein Aufwuchs auf den Blühstreifen entsteht und so Nahrung, Versteckmöglichkeiten und Brut-
plätze möglichst früh und lange für die Vögel zur Verfügung stehen.  

Á Die Aussaat auf den Blühstreifen sollte spätestens bis zum 10. April erfolgt sein. 
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4.3.2.2 Stechimmen und Tagfalter 
 

Untersuchungs-
gebiete 

Hodenhagen (Tiefland), Cremlingen (Börde),  
Bodenwerder (Hügel- und Bergland) 
ï Stechimmen und Tagfalter ï 

Untersuchungs-
flächen 

Hodenhagen: Zwei einjährige und zwei mehrjährige Blühstreifen (2010, 2012) 

Cremlingen: Drei einjährige Blühstreifen (2010), zwei einjährige und zwei mehr-
jährige Blühstreifen (2012) 

Bodenwerder: Zwei einjährige und zwei mehrjährige Blühstreifen (2010) 

Dies sind insgesamt: 
Einjährige Blühstreifen: sieben (2010), vier (2012) 
Mehrjährige Blühstreifen: sechs (2010), vier (2012) 

Methodik Stechimmen und Tagfalter wurden halbquantitativ per Handfang bzw. Sicht-
beobachtung erfasst. War eine Bestimmung vor Ort nicht möglich, wurden einige 
Exemplare gesammelt und mit dem Stereomikroskop bestimmt. Zu den 
Stechimmen gehören die Bienen (Familie Apidae, excl. Honigbiene) und Grab-
wespen (Familie Sphecidae s.l.). Soweit sich daraus Aussagen für die natur-
schutzfachliche Bewertung der Förderung der Blühstreifenanlage ableiten las-
sen, wurden auch andere gut erfassbare Arten der Stechimmenfamilien (z. B. 
Weg- und Goldwespen) erfasst. Zusätzlich wurden auch Nachweise der Tag-
falter, inkl. Großschmetterlinge dokumentiert. 

Von Mai bis September wurden jeweils vier Begehungen durchgeführt. Notiert 
wurden Blütenbesuche und ggf. Niststätten. Hinsichtlich der Niststättensuche 
war für jeden Blühstreifen Folgendes vorgegeben: Zweimalige Suche nach Nist-
stätten solitärer Bienen und Grabwespen im Boden und ggf. in trockenen Pflan-
zenstängeln sowie nach Hummelnestern. Auch Wespennester wurden einbe-
zogen. Nach der Reduzierung der Untersuchungsflächen in 2012 wurde die 
Dauer der Erfassungsgänge entsprechend erhöht. 

Untersuchungs-
jahre 

2010, 2012 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse 

Im ersten Untersuchungsjahr 2010 wurden auf den Untersuchungsflächen 29 Stechimmen-Arten auf 
den Blühstreifen nachgewiesen. Dabei waren die einjährigen Blühstreifen im Vergleich besonders  
artenarm, denn hier wurden insgesamt nur acht Arten nachgewiesen, während auf den mehrjährigen 
Blühstreifen 26 verschiedene Arten vorkamen. Auf beiden Blühstreifentypen wurden keine Niststätten 
von Bienen- oder Grabwespen gefunden. Darüber hinaus wurden auf den Streifen 28 Tagfalter- und 
zehn weitere Großschmetterlingsarten festgestellt (19 Arten auf einjährigen Blühstreifen, 36 Arten auf 
mehrjährigen Blühstreifen), von denen acht Arten in Niedersachsen als bestandsbedroht gelten  
(LOBENSTEIN 2004). 

2012 wurden 59 Bienen-, 18 Grabwespen- und 11 weitere Stechimmenarten sowie 21 Tagfalter und 
vier weitere tagaktive Falter auf den Untersuchungsflächen nachgewiesen. Die Zahl der dokumentier-
ten Arten hat sich im Laufe von zwei Jahren erhöht. Auf den einjährigen Blühstreifen wurden 40 Stech-
immenarten und 13 Tagfalterarten festgestellt. Besonders artenreich waren die mehrjährigen Blüh-
streifen (74 Stechimmenarten, 24 Tagfalterarten). Hier konnten z. B. verholzte Pflanzenstängel als 
Niststätten der verschiedenen Arten genutzt werden.  

Die Einsaat von wenigen Kulturpflanzen zeigt sich als nicht förderlich für die Artenvielfalt von Wild-
bienen, Schmetterlingen und Solitärwespen. Die vorgegebenen Blühpflanzen sind für die wertgeben-
den oligolektischen Wildbienen, welche Pollen ausschließlich an einer Pflanzenfamilie oder im Extrem-
fall an einer Pflanzenart sammeln können, zur Versorgung ihrer Brut ohne Wert, da diese nicht zum 
Pollensammeln genutzt werden können. Selbst zum Nektarsammeln werden viele der eingesäten Kul-
turpflanzen von den Wildbienen kaum oder gar nicht genutzt. Aber vielfach haben sich auf den mehr-
jährigen Blühstreifen neben den ausgebrachten Kulturarten vielfach spontan weitere Wildpflanzenarten 
angesiedelt, wie z. B. Disteln. 
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In den Untersuchungsgebieten Hodenhagen, Cremlingen und Bodenwerder wiesen die mehrjährigen 
Blühstreifen immer eine größere Artenvielfalt und Anzahl an Stechimmen- und Tagfalterarten auf als 
die einjährigen Blühstreifen. Dabei wiesen die drei Gebiete hinsichtlich der Artenvielfalt und Anzahl 
kaum Unterschiede auf. Für die Tagfalter stellten sich die Flächen im Tiefland etwas besser dar.  

Im Ausnahmefällen wurden einzelne Individuen seltener und gefährdeter Stechimmen-Arten nachge-
wiesen: Auf den einjährigen Blühstreifen in 2010 und 2012 sind dies Bombus jonellus (Heide-Hummel) 
und Bombus semenoviellus (Semenov-Hummel, Neufund für Niedersachsen.). Auf den mehrjährigen 
Blühstreifen wurden die Arten Lasioglossum sexnotatum, Andrena denticulata RL 3, Colletes fodiens, 
Lasioglossum sabulosum und Lestica alata nachgewiesen. 

Als bemerkenswerte Tagfalterarten sind 2010 und 2012 Zygaena trifolii (Klee-Widderchen, RL 2) und 
Lyceana tityrus (Brauner Feuerfalter) auf den mehrjährigen Blühstreifen beobachtet worden.  

In beiden Untersuchungsjahren wurden vorrangig anspruchslose, häufige und weit verbreitete Arten, 
die als opportunistische Nahrungsgäste auf den Blühstreifen angetroffen wurden, nachgewiesen. Die 
Stechimmen nisten in der Umgebung und kommen vor allem zur Paarung oder Nahrungsaufnahme zu 
den Blühstreifen. 

Eine Eignung der ein- und mehrjährigen Blühstreifen als Niststätte für Stechimmen konnte ï wie er-
wartet ï nicht oder nur in geringem Umfang nachgewiesen werden. Dies hat mehrere Ursachen: Zum 
einen ist die vor der Aussaat stattfindende Saatbeetbereinigung, welche die oberflächennahen Nester 
und auch verschiedene Entwicklungsstadien im Boden zerstört, zu nennen. Auf den einjährigen Blüh-
streifen fehlen für oberirdisch (hypergäisch) nistende Arten jegliche Nistmöglichkeiten, wie z. B. Tot-
holz, Moospolster oder alte Stängel. Dagegen ist auf den mehrjährigen Blühstreifen der Deckungsgrad 
der Vegetation aufgrund der Auswahl schnell wachsender Pflanzenarten zu dicht. Arten, die darauf 
spezialisiert sind in mehr oder weniger schütter bewachsenem Boden zu nisten, legen im dichten  
Wurzelfilz der mehrjährigen Blühstreifen keine Nester an.  

In erster Linie wird die Diversität und Abundanz der Arten auf den Blühstreifen von den Lebensräumen 
im Umfeld der Blühstreifen bestimmt. Je vielfältiger die Strukturen im Umfeld umso stärker werden 
auch die Bl¿hstreifen als Nahrungsstªtte etcé genutzt. Viele Stechimmenarten benötigen vegetations-
freie Flächen zum Nestbau oder auch verholzte Pflanzenteile bzw. Totholz als Nistplatz. Diese Struk-
turen fehlen zumeist in den Blühstreifen. Daher sind in der Nähe gelegene potenzielle Nistplätze be-
sonders wichtig. Nisthilfen, Totholz und verzögerte Mahd in der Umgebung der Blühstreifen können die 
Dichte und Zahl der Arten vergrößern. Fehlen diese Strukturen im Umfeld, desto geringer ist im Allge-
meinen auch die Zahl der Stechimmen und Tagfalter, die auf den Blühstreifen angetroffen werden 

Hinweise und Empfehlungen zur Optimierung 

Bei einem für Honigbienen sowie häufige soziale Hummelarten optimierten Blühstreifen steht eine Ver-
besserung des Nahrungsangebotes für diese Arten im Vordergrund. Eine Aussaat, die den sozialen 
Bienenarten (Honigbiene, Hummeln) nutzt, ist umgekehrt für die meisten solitär lebenden Stechimmen-
Arten wenig förderlich. Für Wildbienen ist die (botanische) Art der Blüten wichtiger, da viele Arten nur 
spezielle Blüten nutzen (können). Artenschutz für wertgebende Wildbienen ist daher meist nicht gleich-
zeitig zu erreichen, sondern kann i. d. R. nur räumlich getrennt erfolgen. Dies bedeutet auch, dass im 
Umfeld von 1.000 Metern keine Bienenstöcke aufgestellt werden sollten, um Konkurrenz mit Honig-
bienen zu vermeiden (eine Ausnahme bildet das Umfeld von Rapskulturen). 

Mehrjährige Blühstreifen haben für die Förderung von Stechimmen und Tagfaltern eine höhere Be-
deutung. Deshalb sollten die Bewirtschafter dahingehend beraten bzw. die Maßnahmen dahingehend 
attraktiver gestaltet werden. 

Für die Anlage einjähriger Blühstreifen werden vornehmlich Saatgutmischungen mit einem hohen  
Anteil an Sonnenblume, Gelbsenf, Phacelia und Buchweizen, aber einem eher nur geringeren oder 
fehlenden Anteil an Leguminosen eingesetzt. Die Schmetterlingsblütler sollten jedoch regelmäßig zu 
mindestens 50 % beigemischt sein. Einjährige Blühstreifen sollten bereits Ende April eingesät werden. 

Blühstreifen sind für die Förderung von Stechimmen und Tagfaltern dort besonders effektiv, wo sie für 
Insekten aus den umliegenden Lebensräumen erreichbar sind. Dies können sandig-trockene Weg-
säume, totholzreiche Waldränder oder verschilfte Gräben sein. Angrenzende Säume mit horstbilden-
den Gräsern und/oder Staudenfluren sollten während der Vegetationszeit nicht gemäht oder abge-
schlegelt werden.  

Die Verlängerung der Laufzeit von mehrjährigen Blühstreifen kommt den Stechimmen und Tagfaltern 
zugute. Ideal wäre eine sukzessive, zeitversetzte Ausweisung von benachbarten Blühstreifen, damit 
nicht alle Blühstreifen gleichzeitig wieder umgebrochen werden. 

Bei Mahd oder Neueinsaat mehrjähriger Blühstreifen sollten mindestens Teilbereiche mit hohen Pflan-
zenstängeln ausgespart werden. 

Neben dem Blühstreifen ist die gezielte Förderung von Nistmöglichkeiten für Stechimmen in der Nach-
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barschaft der Förderflächen ein enorm wichtiger Aspekt. Die an den Fördermaßnahmen teilnehmenden 
Landwirte sollen daher dahingehend beraten werden, dass ï wo möglich ï nahe der Förderflächen 
Totholzstrukturen, vegetationslose Mikrostandorte, Abbruchkanten, horstbildende Gräser usw. erhalten 
und geschaffen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-11:  
Weibchen von Lasioglossum sexnotatum an 
Phacelia. Aufnahme vom 14.6.2010 auf mehrjähri-
gem Blühstreifen im Gebiet Hodenhagen. Die Art 
ist in Niedersachsen als Ăvom Aussterben bedrohtñ 
eingestuft, deutschlandweit ist sie gefährdet.  
(Foto: R. Theunert) 

 

 

Abb. 4-12: Zygaena trifolii ï Klee-Widderchen auf Acker-Kratzdistel am 30.6.2010 im  
Gebiet Hodenhagen. Das Klee-Widderchen wird sowohl in Niedersachsen als auch in  
Deutschland als bestandsbedroht eingestuft. (Foto: R. Theunert) 
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4.3.2.3 Flora 
 

Untersuchungs-
gebiete 

Hodenhagen (Tiefland), Cremlingen (Börde),  
Bodenwerder (Hügel- und Bergland) 
ï Floristische Untersuchungen ï 

Untersuchungs-
flächen 

Die Anzahl und Lage der Vertragsflächen veränderten sich im Betrachtungszeit-
raum relativ häufig. In der Folge wechselten auch die Untersuchungsflächen. 
Die Flächenauswahl orientierte sich im Wesentlichen nach derjenigen für die 
Erfassung der Stechimmen sowie für die Aktivitätsuntersuchungen der Vögel.  
2010: Verteilt über die drei Gebiete Hodenhagen, Cremlingen und Bodenwerder 
wurden 11 einjährige und sechs mehrjährige Blühstreifen untersucht. Verglei-
chend wurden die nach innen angrenzenden mit Kulturfrüchten bestellten kon-
ventionellen Ackerflächen untersucht. 
2011: Verteilt über alle drei Gebiete wurden 40 einjährige und 24 mehrjährige 
Blühstreifen untersucht (ohne Vergleichsflächen). 
2012: In den beiden Gebieten Hodenhagen und Cremlingen wurden fünf ein-
jährige und fünf mehrjährige Blühstreifen untersucht.  

Methodik 2010: Erstellung von Gesamtartenlisten einschließlich der Rote-Liste-Arten auf 
ausgewählten ein- und mehrjährigen Blühstreifen sowie auf angrenzenden ohne 
Auflagen bewirtschafteten Ackerflächen (Vergleichsflächen). Dabei wurden die 
Wild- und Kulturpflanzen in den folgenden Kategorien erfasst: 1 - wenige 
Exemplare, 2 - zahlreiche Exemplare, 3 - dominant und 4 - großflächig domi-
nant. Darüber hinaus wurden die genauen Wuchsorte von Rote-Liste-Arten mit 
Angaben zur Häufigkeit in den Kategorien des Pflanzenarten-Erfassungs-
programms (SCHACHERER 2004) dokumentiert. 
2011: Erfassung der Wuchsorte der Rote-Liste-Arten einschließlich der Popula-
tionsgrößen auf einer etwas größeren Zahl von ein- und mehrjährigen Blüh-
streifen. 
2012: Erstellung von Gesamtartenlisten einschließlich der Wuchsorte und der 
Rote-Liste-Arten (incl. Populationsgrößen) auf wenigen ausgewählten Flächen. 
Dabei sollte die Zahl der Wiederholungkartierungen von 2010 erfassten Flächen 
möglichst hoch sein. 

Untersuchungs-
jahre 

2010, 2011, 2012 

Bewertende Darstellung der Ergebnisse: 

Die Pflanzenbestände aller untersuchten Blühstreifen bestehen aus verschiedenen eingesäten Kultur-
arten der vorgegebenen Pflanzenartenlisten, begleitet von einer mehr oder weniger hohen Anzahl 
spontan aufgelaufenen Wildpflanzen. 2010 wurden insgesamt 18 Kulturarten und 143 Wildarten im 
Gelände festgestellt. 2012 waren es 16 Kulturarten und 186 Wildarten. Auf den einjährigen Blühstreifen 
spielen Kulturpflanzen erwartungsgemäß eine größere Rolle als auf den mehrjährigen Blühstreifen.  

Die Liste der möglichen Kulturarten beträgt für die einjährigen Blühstreifen 30 Arten, bei den mehrjäh-
rigen Blühstreifen 31. Die ermittelte Artenzahl auf den untersuchten Blühstreifen liegt im Mittel nur bei 
acht auf einjährigen Blühstreifen und vier auf mehrjährigen Blühstreifen. Die Anzahl ist im Betrach-
tungszeitraum nahezu unverändert. Die häufigsten Kulturarten auf ein- und mehrjährigen Streifen sind 
Buchweizen, Sonnenblume, Phacelia sowie Weißer Senf. 

Tab. 4-1: Mittlere Anzahl der eingesäten Kulturarten auf den 2010 untersuchten  
ein- und mehrjährigen Blühstreifen 

  Mittelwert Min - Max 
Anzahl  

Untersuchungsflächen 

Einjährige Blühstreifen 7,9 6 - 10 11 

Mehrjährige Blühstreifen 4,0 2 - 7 6 
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Flächen mit einer hohen Vielfalt an Wildpflanzen oder Vorkommen von gefährdeten Pflanzenarten sind 
für den Pflanzenartenschutz und indirekt auch für den Tierartenschutz von besonderer Bedeutung. Die 
höchsten Pflanzenartenzahlen sind auf den einjährigen Blühstreifen im Gebiet Cremlingen zu finden, 
bei den mehrjährigen in Hodenhagen. Im Gegensatz zu den ohne Auflagen bewirtschaften Acker-
flächen sind zahlreiche Wildpflanzenarten auf allen untersuchten Blühstreifen konkurrenzfähig. Sie 
kommen auf den Streifen in allen Häufigkeitsklassen vor, auf den mit Feldfrüchten bestellten konventi-
onell bewirtschafteten Ackerflächen wachsen sie nur vereinzelt. Die Anzahl der Wildpflanzenarten auf 
den Blühstreifen ist deutlich höher als auf den Vergleichsäckern und hat mit fortgeschrittener Vertrags-
laufzeit weiter zugenommen. Auf den mehrjährigen Blühstreifen wachsen durchgehend deutlich mehr 
Pflanzenarten. 

Tab. 4-2: Mittlere Anzahlen der Wildpflanzenarten auf den in 2010 untersuchten  
ein- und mehrjährigen Blühstreifen sowie auf den angrenzenden konventionell  
bewirtschafteten Ackerflächen 

  Mittelwert Min - Max 
Anzahl  

Untersuchungsflächen 

Einjährige Blühstreifen 19,5 13 - 33 11 

Benachbarte konventionelle 
Ackerfläche 

5,8 0 - 12 10 

Mehrjährige Blühstreifen 34,7 24 - 39 6 

Benachbarte konventionelle 
Ackerfläche 

5,0 1 - 8 3 

 

Tab. 4-3: Mittlere Anzahlen der Wildpflanzenarten auf den in 2012 untersuchten  
ein- und mehrjährigen Blühstreifen 

  Mittelwert Min - Max 
Anzahl  

Untersuchungsflächen 

Einjährige Blühstreifen 27,6 18 - 45 5 

Mehrjährige Blühstreifen 56,6 36 - 85 5 

 

Die Bestandserfassung der Rote-Liste-Arten in 2010 ergab, dass auf sieben von 17 kartierten Blüh-
streifen insgesamt fünf gefährdete Ackerwildkrautarten vorkamen. Ihre Populationsgröße war aller-
dings gering und lag meist unter 25 Exemplaren pro Blühstreifen. Nur von der Ackertrespe (Bromus 
arvensis, RL 3H) wurden zwischen 50 und 100 Exemplaren nachgewiesen. Die übrigen Arten waren 
Acker-Hundskamille (Anthemis arvensis, RL 3H), Kornblume (Centaurea cyanus, RL 3H), Acker-
Rittersporn (Consolida regalis ssp. regalis, RL 3H) und Echte Hundszunge (Cynoglossum officinale, RL 
2T). Dagegen wurde auf 11 angrenzenden mit Feldfrüchten bestellten Ackerflächen lediglich die im 
Hügelland gefährdete Kornblume (Centaurea cyanus, RL 3H) auf einer Fläche im Gebiet Cremlingen 
mit 6-25 Exemplaren nachgewiesen. 

2011 wurden auf 15 der 64 untersuchten Blühstreifen insgesamt zehn Rote-Liste-Arten gefunden,  
darunter wieder die stark gefährdete Hundszunge (Cynoglossum officinale, RL 2T). Die Ackertrespe 
(Bromus arvensis, RL 3H) ist die häufigste gefährdete Art. Zusätzlich zu 2010 erfolgte der Nachweis 
von Acker-Löwenmaul (Misopates orontium, RL 2), Acker-Zahntrost (Odontites vernus, RL 3), Unech-
ter Gänsefuß (Chenopodium hybridum, RL 3), Acker-Lichtnelke (Silene noctiflora, RL 3H), Acker- 
Steinsame (Lithospermum arvense ssp. arvense, RL 3), Acker-Ziest (Stachys arvensis, RL 3) und  
Gezähnter Feldsalat (Valerianella dentata, RL 3H). 

In beiden Untersuchungsjahren war die Individuenzahl der gefährdeten Arten allerdings gering. Des-
halb lag 2012 der Fokus der Untersuchungen auf der Entwicklung der Individuenzahlen mit fortschrei-
tender Vertragslaufzeit. 2012 konnten auf vier der zehn untersuchten Blühstreifen Rote-Liste-Pflanzen 
festgestellt werden. Die Zahl der Individuen auf den mehrfach aufgenommenen Blühstreifen war nahe-
zu konstant. Nur die Ackertrespe (Bromus arvensis, RL 3H) zeigt eine Zunahme. Der Acker-Ziest 
(Stachys arvensis, RL 3) wurde 2012 erstmals nachgewiesen. 

 

Zusammenfassung 

In allen Untersuchungsjahren wurden auf den einjährigen Blühstreifen viel häufiger Rote-Liste-Arten 
gefunden als auf den mehrjährigen Blühstreifen. Es zeichnet sich klar ab, dass die ohne Auflagen be-
wirtschafteten Äcker kaum eine Bedeutung für die Ackerwildkrautflora haben. Die Artenvielfalt ist auf 
den mehrjährigen Blühstreifen höher, jedoch sind mehrjährige Blühstreifen in der Regel, in Abhängig-
keit vom Alter, dicht bewachsen und weisen daher seltener gefährdete Ackerwildkrautarten auf. Zudem 
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findet im Verlauf der Vertragszeit üblicherweise eine Entwicklung von der Segetalvegetation hin zur 
Ruderal- bzw. Grünlandvegetation statt.  

Die Untersuchungen haben ergeben, dass die einjährigen Blühstreifen einen größeren Beitrag zum 
Erhalt der Ackerwildkrautflora leisten. Allerdings treten auf beiden Blühstreifentypen die gefährdeten 
Pflanzenarten oder eine artenreiche Ackerwildkrautflora in der Regel nur an Stellen mit lückigem Be-
wuchs auf. Dies wurde insbesondere auf flachgründigen nährstoffärmeren Standorten beobachtet. 

Die floristischen Untersuchungen wurden nur auf einer geringen Anzahl von Flächen und in ver-
gleichsweise kleinen Gebieten durchgeführt. Eine (statistische) Absicherung der Ergebnisse ist daher 
nicht möglich. So ist unklar, ob sich die Ergebnisse aus der Flächenstichprobe landesweit übertragen 
lassen. 

Hinweise und Empfehlungen zur Optimierung 

Ein weiterer Saatabstand wirkt sich positiv auf die Besiedlung des Blühstreifens mit gefährdeten Pflan-
zenarten aus. Dies könnte durch eine Verringerung des Saatreihenabstandes oder der Aussaatmenge 
erreicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4-13: Acker-
Löwenmaul (Misopates 
orontium, RL 2)  
(Foto: A. Heintzmann) 


